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E n t wur f  

Bundesgesetz, mit dem das Abfallwirtschaftsgesetz 2002 geändert wird (AWG-Novelle 
Kreislaufwirtschaftspaket) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002) BGBl. I Nr. 102/2002, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 8/2021, wird wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 9: 
„§ 9. Mindestziele der Abfallvermeidungsmaßnahmen“ 

2. Im Inhaltsverzeichnis werden nach dem Eintrag zu § 12 folgende Einträge zu § 12a und § 12b 
eingefügt: 
„§ 12a. Hersteller von bestimmten Produkten 
§ 12b. Bevollmächtigter“ 

3. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 13a: 
„§ 13a. Pflichten für Hersteller von bestimmten Produkten“ 

4. Im Inhaltsverzeichnis werden nach dem Eintrag zu § 13m folgende Einträge zu § 13n bis § 13q 
eingefügt: 
„§ 13n. Verbot von Einwegkunststoffprodukten 
§ 13o. Verbot von oxo-abbaubaren Kunststoffprodukten 
§ 13p. Kennzeichnungspflichten für bestimmte Einwegkunststoffprodukte 
§ 13q. Auszeichnung von Einweg- und Mehrweggetränkeverpackungen“ 

5. Im Inhaltsverzeichnis werden nach dem Eintrag zu § 14 folgende Einträge zu § 14a und §14b 
eingefügt: 
„§ 14a. Maßnahmen zur Reduktion von Einwegkunststoff-Verpackungen 
§ 14b. Rahmenbedingungen und konkrete Ziele für den Ausbau von 

Mehrwegsystemen für Getränkeverpackungen“ 

6. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 18: 
„§ 18. Übergabe von gefährlichen Abfällen und von POP-Abfällen“ 

7. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 19: 
„§ 19. Beförderung von gefährlichen Abfällen und von POP-Abfällen“ 

8. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 22d folgender Eintrag zu § 22e eingefügt: 
„§ 22e. Nähere Bestimmungen für elektronische Datenübermittlungen“ 

9. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 27: 
„§ 27. Umgründung, Einstellung betreffend die Sammlung oder Behandlung von 

Abfällen“ 

10. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 28a folgender Eintrag zu § 28b eingefügt: 
„§ 28b. Getrennte Sammlung für Papier-, Metall-, Kunststoff-, Glas-, Bio- und 

Textilabfälle“ 
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11. Im Inhaltsverzeichnis lautet die Überschrift des 5. Abschnittes „Regime der erweiterten 
Herstellerverantwortung“. 

12. Im Inhaltsverzeichnis wird vor dem Eintrag zu § 29 folgender Eintrag zu § 28c eingefügt: 
„§ 28c. Allgemeine Mindestanforderungen“ 

13. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 72a folgender Eintrag zu § 72b eingefügt: 
„§ 72b. Elektronische Meldungen bei grenzüberschreitender Verbringung“ 

14. Im Inhaltsverzeichnis werden nach dem Eintrag zu Anhang 1 folgende Einträge zu Anhang 1a und 
Anhang 1b eingefügt: 
„Anhang 1a Ziele für die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling und die 

sonstige stoffliche Verwertung 
Anhang 1b Beispiele für wirtschaftliche Instrumente und andere Maßnahmen zur 

Schaffung von Anreizen für die Anwendung der Abfallhierarchie gemäß 
§ 1 Abs. 2a“ 

15. Im § 1 Abs. 1 wird am Ende der Z 2 der Beistrich durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende 
Wortfolge angefügt: 

„dies gilt auch für den Transport der Abfälle (zB Wahl des Transportmittels Bahn);“ 

16. Im § 1 Abs. 1 wird am Ende der Z 3 vor dem Beistrich die Wortfolge „und die Effizienz der 
Ressourcennutzung verbessert wird“ eingefügt. 

17. Im § 1 Abs. 1 wird nach der Z 3 folgende Z 3a eingefügt: 

 „3a. Abfälle getrennt gesammelt und nicht mit anderen Abfällen oder anderen Materialien mit 
andersartigen Eigenschaften vermischt werden, wenn dies zur Einhaltung der Ziele und 
Grundsätze dieses Bundesgesetzes und insbesondere der Hierarchie gemäß Abs. 2 und 2a und zur 
Erleichterung oder Verbesserung der Vorbereitung zur Wiederverwendung, des Recyclings oder 
anderer Verwertungsverfahren erforderlich ist,“ 

18. § 1 Abs. 2a Z 4 lautet: 

 „4. Die Ausrichtung der Abfallwirtschaft hat in der Weise zu erfolgen, dass die Kreislaufwirtschaft 
einschließlich der Abfallvermeidung – zB durch die Erhöhung des Anteils von 
wiederverwendbaren Verpackungen – gefördert wird und unionsrechtliche Zielvorgaben, 
insbesondere in Hinblick auf das Recycling und die Zielvorgaben gemäß Anhang 1a, erreicht 
werden.“ 

19. Im § 1 Abs. 2a wird folgende Z 5 angefügt: 

 „5. Anreize für die Anwendung der Abfallhierarchie können durch wirtschaftliche Instrumente und 
andere Maßnahmen, wie zB die in Anhang 1b aufgeführten Maßnahmen, geschaffen werden.“ 

20. Im § 2 Abs. 3a wird im Einleitungsteil die Wortfolge „kann nur dann“ durch das Wort „gilt“ ersetzt 
und es entfällt das Wort „gelten“; folgender Schlussteil wird angefügt: 

„Der Besitzer des Stoffes oder Gegenstandes hat die Erfüllung aller Voraussetzungen nachzuweisen. Die 
Nachweise sind mindestens sieben Jahre aufzubewahren und den Behörden auf Verlangen vorzulegen.“ 

21. § 2 Abs. 4 Z 2 lautet: 

 „2. „Siedlungsabfälle“ 

 a) gemischte Abfälle und getrennt gesammelte Abfälle aus Haushalten, einschließlich Papier und 
Karton, Glas, Metall, Kunststoff, Bioabfälle, Holz, Textilien, Verpackungen, Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Sperrmüll, einschließlich 
Matratzen und Möbel; 

 b) gemischte Abfälle und getrennt gesammelte Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, sofern 
diese Abfälle in ihrer Beschaffenheit und Zusammensetzung Abfällen aus Haushalten ähnlich 
sind. 

Siedlungsabfälle umfassen keine Abfälle aus Produktion, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Fischerei, Klärgruben, Kanalisation und Kläranlagen, einschließlich Klärschlämme, Altfahrzeuge 
und keine Bau- und Abbruchabfälle. Gemischte Siedlungsabfälle gelten auch dann weiterhin als 
gemischte Siedlungsabfälle, wenn sie einem Behandlungsverfahren unterzogen worden sind, das 
ihre Eigenschaften nicht wesentlich verändert hat.“ 
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22. Im § 2 Abs. 4 wird nach der Z 3 folgende Z 3a eingefügt: 

 „3a. „nicht gefährliche Abfälle“ jene Abfälle, die nicht unter die Z 3 fallen.“ 

23. Dem § 2 Abs. 4 werden folgende Z 6 bis 9 angefügt: 

 „6. „Bau- und Abbruchabfälle“ Abfälle, die durch Bau- und Abbruchtätigkeiten entstehen. 

 7. „Bioabfälle“ biologisch abbaubare Garten- und Parkabfälle, Nahrungsmittel- und Küchenabfälle 
aus Haushalten, Büros, Gaststätten, Großhandel, Kantinen, Cateringgewerbe und aus dem 
Einzelhandel sowie vergleichbare Abfälle aus Nahrungsmittelverarbeitungsbetrieben. 

 8. „Lebensmittelabfälle“ alle Lebensmittel gemäß Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur 
Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur 
Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von 
Verfahren zur Lebensmittelsicherheit, ABl. Nr. L 31 vom 01.02.2002 S. 1, die zu Abfall 
geworden sind. 

 9. „POP-Abfälle“ Abfälle, die aus in Anhang IV der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 über 
persistente organische Schadstoffe, ABl. Nr. L 169 vom 25.06.2019 S. 45, (im Folgenden: EU-
POP-V) aufgelisteten Stoffen bestehen, sie enthalten oder durch sie verunreinigt sind und die 
einen oder mehrere der in Anhang IV der EU-POP-V aufgeführten Konzentrationsgrenzwerte 
erreichen oder überschreiten.“ 

24. Im § 2 Abs. 5 wird nach der Z 2 folgende Z 2a eingefügt: 

 „2a. ist „stoffliche Verwertung gemäß § 16 Abs. 7 und Anhang 1a“ jedes Verwertungsverfahren in 
Bezug auf Abfälle, die durch Bau- und Abbruchtätigkeiten entstehen, ausgenommen die 
energetische Verwertung und die Aufbereitung zu Materialien, die als Brennstoff oder anderes 
Mittel der Energieerzeugung verwendet werden sollen. Dazu zählen unter anderem die 
Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling und die Verfüllung.“ 

25. § 2 Abs. 5 Z 3 lit. c lautet: 

 „c) den Gehalt an gefährlichen Stoffen in Materialien und Produkten.“ 

26. Im § 2 Abs. 5 wird nach der Z 7 folgende Z 7a eingefügt: 

 „7a. ist „Verfüllung“ jedes Verwertungsverfahren, bei dem geeignete nicht gefährliche Abfälle zum 
Zweck der Rekultivierung von Abgrabungen oder zu bautechnischen Zwecken bei der 
Landschaftsgestaltung verwendet werden. Die für die Verfüllung verwendeten Abfälle müssen 
Materialien, die keine Abfälle sind, ersetzen, für die vorstehend genannten Zwecke geeignet und 
auf die für die Erfüllung dieser Zwecke unbedingt erforderlichen Mengen beschränkt sein.“ 

27. Im § 2 Abs. 5 wird nach der Z 9 folgende Z 10 angefügt: 

 „10. ist „getrennte Sammlung“ die Sammlung, bei der ein Abfallstrom nach Art und Beschaffenheit 
des Abfalls getrennt gehalten wird, um eine bestimmte Behandlung zu erleichtern.“ 

28. Im § 2 Abs. 7 wird am Ende in der Z 4 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und die folgende Z 5 
angefügt: 

 „5. „mittelgroße Feuerungsanlagen“ Behandlungsanlagen, die der Richtlinie (EU) 2015/2193 zur 
Begrenzung der Emissionen bestimmter Schadstoffe aus mittelgroßen Feuerungsanlagen in die 
Luft, ABl. Nr. L 313 vom 28.11.2015 S. 1, unterliegen.“ 

29. Im § 2 Abs. 8 wird nach der Z 4 folgende Z 4a eingefügt: 

 „4a. „Regime der erweiterten Herstellerverantwortung“ ein Bündel von Maßnahmen, die getroffen 
werden, um sicherzustellen, dass die Hersteller von Erzeugnissen die Vorgaben des § 9 
berücksichtigen und die finanzielle Verantwortung oder die finanzielle und organisatorische 
Verantwortung für die Bewirtschaftung in der Abfallphase des Produktlebenszyklus 
übernehmen;“ 

30. Im § 2 Abs. 10 lautet der Einleitungsteil: 

„Im Hinblick auf die §§ 13j bis 13q ist oder sind“ 

31. Im § 2 Abs. 10 wird in der Z 6 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und es werden folgende Z 7 
und 8 angefügt: 

 „7. „Einwegkunststoffprodukt“ ein ganz oder teilweise aus Kunststoff bestehendes Produkt, das 
nicht konzipiert, entwickelt und vermarktet wird, um während seiner Lebensdauer mehrere 
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Produktkreisläufe zu durchlaufen, indem es zur Wiederbefüllung oder Wiederverwendung zum 
ursprünglichen Verwendungszweck an einen Hersteller zurückgegeben wird; 

 8. „oxo-abbaubare Kunststoffe“ Kunststoffe, die Additive enthalten, die durch Oxidation einen 
Zerfall des Kunststoffs in Mikropartikel oder einen chemischen Abbau herbeiführen.“ 

32. Im § 3 Abs. 1 wird am Ende der Z 8 der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgende Z 9 
angefügt: 

 „9. Stoffe, die für die Verwendung als Einzelfuttermittel gemäß Art. 3 Abs. 2g der Verordnung (EG) 
Nr. 767/2009 über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln, zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 und zur Aufhebung der Richtlinien 79/373/EWG, 
80/511/EWG, 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/EG und 96/25/EG und der 
Entscheidung 2004/217/EG, ABl. Nr. L 229 vom 01.09.2009 S. 1, bestimmt sind, die weder aus 
tierischen Nebenprodukten bestehen, noch tierische Nebenprodukte enthalten.“ 

33. Im § 4 wird am Ende der Z 3 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 4 angefügt: 

 „4. Kriterien für spezifische Stoffe und Gegenstände für die Anwendung der in § 2 Abs. 3a 
festgelegten Bedingungen für Nebenprodukte.“ 

34. Dem § 5 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Das Ende der Abfalleigenschaft kann nur erreicht werden, wenn die einschlägigen, für Produkte 
geltenden Anforderungen eingehalten werden.“ 

35. Im § 5 wird nach dem Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt: 

„(1a) Der Besitzer des Stoffes oder Produktes gemäß Abs. 1 hat das Ende der Abfalleigenschaft 
nachzuweisen. Die Nachweise sind mindestens sieben Jahre aufzubewahren und den Behörden auf 
Verlangen vorzulegen.“ 

36. § 5 Abs. 2 Z 1 lautet: 

 „1. die Sache für einen bestimmten Verwendungszweck eingesetzt werden soll,“ 

37. § 5 Abs. 3 Z 3 lautet: 

 „3. die Festlegung von Qualitätskriterien entsprechend einem Produkt oder einem Rohstoff und 
zulässigen Behandlungsverfahren und -methoden;“ 

38. § 5 Abs. 3 Z 5 lautet: 

 „5. Anforderungen an Managementsysteme zum Nachweis der Einhaltung der Kriterien für das Ende 
der Abfalleigenschaft einschließlich an die Qualitätskontrolle und Eigenüberwachung sowie 
gegebenenfalls Akkreditierung;“ 

39. Im § 5 Abs. 3 wird in der Z 6 der Punkt durch das Wort „und“ ersetzt und folgende Z 7 angefügt: 

 „7. das Erfordernis einer Konformitätserklärung.“ 

40. Dem § 5 Abs. 3 und dem § 23 Abs. 1 und 2 wird folgender Schlussteil angefügt: 

„Hinsichtlich der Festlegung von Qualitätsanforderungen zur Vermeidung unzulässiger Auswirkungen 
auf Gewässer ist das Einvernehmen mit der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus herzustellen.“ 

41. § 5 Abs. 4 lautet: 

„(4) Wer die Abfalleigenschaft eines bestimmten Abfalls gemäß einer Verordnung nach Abs. 2 
enden lassen will, hat dies der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie zu melden und eine Erklärung anzuschließen, dass das Vermischungsverbot gemäß § 15 
Abs. 2 und die einschlägigen, für Produkte geltenden Anforderungen eingehalten werden. Das Ende der 
Abfalleigenschaft kann nur erreicht werden, wenn die einschlägigen, für Produkte geltenden 
Anforderungen eingehalten werden.“ 

42. Im § 6 Abs. 1 wird die Wortfolge „hat der Landeshauptmann dies“ durch die Wortfolge „hat dies der 
Landeshauptmann aufgrund der vom Besitzer der Sache vorgelegten Unterlagen“ ersetzt. 

43. Im § 6 Abs. 5 wird nach der Wortfolge „ob oder inwieweit eine Sache einer Verordnung gemäß § 14 
Abs. 1 unterliegt“ die Wortfolge „oder welcher Produktgruppe einer Verordnung nach § 13h Abs. 2 eine 
Verpackung zuzuordnen ist“ eingefügt. 
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44. Dem § 6 Abs. 7 wird folgender Satz angefügt: 

„Abs. 4 gilt sinngemäß.“ 

45. Im § 7 Abs. 1 werden die Z 1 und 2 durch folgende Z 1 bis 3 ersetzt: 

 „1. der Abfallbesitzer oder der Inhaber der Deponie für eine vorliegende Menge eines bestimmten 
Abfalls (Ausstufung einer Einzelcharge) oder 

 2. der Abfallerzeuger oder der Inhaber der Deponie für bestimmte Abfälle aus einem definierten 
Energieerzeugungs-, Produktions- oder Abfallbehandlungsprozess mit gleichbleibender Qualität 
in Bezug auf die für die jeweilige Behandlung einzuhaltenden Grenzwerte (Ausstufung eines 
Abfallstroms) oder 

 3. der Abfallerzeuger oder der Inhaber der Deponie für bestimmte Abfälle aus einem definierten 
Energieerzeugungs-, Produktions- oder Abfallbehandlungsprozess mit nicht gleichbleibender 
Qualität in Bezug auf die für die jeweilige Behandlung einzuhaltenden Grenzwerte (Ausstufung 
eines wiederkehrenden Abfalls)“ 

46. Im § 7 Abs. 4 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: 

„Die Zeit des Parteiengehörs ist nicht in die Frist einzurechnen.“ 

47. Im § 7 Abs. 5 wird die Wortfolge „Einzelchargenausstufung oder Prozessausstufung“ durch die 
Wortfolge „Ausstufung einer Einzelcharge, eine Ausstufung eines Abfallstroms oder eine Ausstufung 
eines wiederkehrenden Abfalls“ ersetzt. 

48. Im § 7 Abs. 6 wird die Wortfolge „verfestigten, stabilisierten oder immobilisierten“ durch die 
Wortfolge „gefährlichen immobilisierten oder stabilisierten“ ersetzt. 

49. Im § 7 Abs. 7 wird das Wort „Prozessausstufung“ durch die Wortfolge „Ausstufung eines 
Abfallstroms oder einer Ausstufung eines wiederkehrenden Abfalls“ ersetzt. 

50. Im § 8 Abs. 2 wird nach der Wortfolge „der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend,“ die 
Wortfolge „die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus,“ eingefügt. 

51. Im § 8 Abs. 3 wird der Z 4 vor dem Strichpunkt folgende Wortfolge angefügt: 

„ , einschließlich einer Bewertung der dafür benötigten Investitionen und sonstigen Finanzmittel“ 

52. Im § 8 Abs. 3 lautet die Z 5: 

 „5. die Beurteilung bestehender Abfallsammelsysteme, einschließlich der Materialien, die getrennt 
gesammelt werden, der geografischen Gebiete, in denen die getrennte Sammlung erfolgt, und der 
Maßnahmen zur Verbesserung der getrennten Sammlung für Abfälle, die nicht getrennt 
gesammelt werden, sowie die Beurteilung der Notwendigkeit neuer Sammelsysteme;“ 

53. Im § 8 Abs. 3 werden nach der Z 8 folgende Z 8a und 8b eingefügt: 

 „8a. Maßnahmen zur Bekämpfung und Verhinderung von Vermüllung (Littering) sowie zur 
Müllsäuberung; 

 8b. geeignete qualitative und quantitative Indikatoren und Zielvorgaben, auch in Bezug auf die 
Menge des anfallenden Abfalls und seine Behandlung und auf die Siedlungsabfälle, die beseitigt 
oder energetisch verwertet werden;“ 

54. Im § 8 Abs. 3 Z 9 wird nach der Wortfolge „Vorkehrungen für bestimmte Abfälle“ die Wortfolge 
„(einschließlich Altöl; gefährliche Abfälle; Abfälle, die erhebliche Mengen kritischer Rohstoffe enthalten 
und Abfallströme, für die spezielle Rechtsvorschriften der Europäischen Union gelten)“ eingefügt und am 
Ende vor dem Punkt die Wortfolge „, Maßnahmen zur Erreichung der Zielvorgaben gemäß Art. 5 Abs. 3a 
der Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien und der Zielvorgaben gemäß Art. 11 Abs. 2 und 3 der 
Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle sowie Maßnahmen zur Durchführung der Richtlinie (EU) 2019/904 
über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt (im Folgenden: 
Richtlinie (EU) 2019/904 (SUP – single-use plastics), ABl. Nr. L 155 vom 12.06.2019 S. 1“ angefügt. 

55. Dem § 8 Abs. 3 wird folgender Schlussteil angefügt: 

„Der Bundes-Abfallwirtschaftsplan hat für die Zwecke der Vermeidung von Vermüllung (Littering) den 
Anforderungen gemäß Art. 13 der Richtlinie 2008/56/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie), ABl. 
Nr. L 164 vom 26.06.2008 S. 19, und den Anforderungen gemäß Art. 11 der Richtlinie 2000/60/EG zur 
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Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, ABl. 
Nr. L 327 vom 22.12.2000 S. 1, zu entsprechen.“ 

56. § 9 samt Überschrift lautet: 

„Mindestziele der Abfallvermeidungsmaßnahmen 

§ 9. Abfallvermeidungsmaßnahmen zielen insbesondere darauf ab, 

 1. die Mengen und die Schadstoffgehalte der Abfälle zu verringern und zur Nachhaltigkeit 
beizutragen; 

 2. nachhaltige Produktions- und Konsummodelle zu fördern und zu unterstützen; 

 3. das Design, die Herstellung, die Bearbeitung, die sonstige Gestaltung und die Verwendung von 
Produkten zu fördern, die ressourceneffizient, langlebig (auch in Bezug auf ihre Lebensdauer und 
auf den Ausschluss geplanter Obsoleszenz), reparierbar, wiederverwendbar oder aktualisierbar 
sind, und dass die nach ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung verbleibenden Abfälle 
erforderlichenfalls zerlegt oder bestimmte Bestandteile getrennt werden können, und dass die 
Bestandteile oder die aus den Abfällen gewonnenen Stoffe weitgehend wiederverwendet werden 
können; 

 4. Produkte so zu gestalten, dass bei ihrer Herstellung, ihrem Ge- und Verbrauch und nach ihrer 
bestimmungsgemäßen Verwendung unter Berücksichtigung der relevanten Umweltaspekte keine 
Beeinträchtigungen der öffentlichen Interessen (§ 1 Abs. 3) bewirkt werden, insbesondere 
möglichst wenige und möglichst schadstoffarme Abfälle zurückbleiben; 

 5. Produkte so zu gebrauchen, dass die Umweltbelastungen, insbesondere der Anfall von Abfällen, 
so gering wie möglich gehalten werden; 

 6. Produkte, die kritische Rohstoffe enthalten, gezielt ausfindig zu machen, um zu verhindern, dass 
diese Materialien zu Abfall werden; 

 7. die Wiederverwendung von Produkten und die Schaffung von Systemen zur Förderung von 
Aktivitäten zur Reparatur und der Wiederverwendung, insbesondere von Elektro- und 
Elektronikgeräten, Textilien und Möbeln, Verpackungs- sowie Baumaterialien und -produkten, 
zu unterstützen; 

 8. in angemessener Weise und unbeschadet der Rechte des geistigen Eigentums die Verfügbarkeit 
von Ersatzteilen, Bedienungsanleitungen, technischen Informationen oder anderen Mitteln und 
Geräten sowie Software zu fördern, die es ermöglichen, Produkte ohne Beeinträchtigung ihrer 
Qualität und Sicherheit zu reparieren und wiederzuverwenden; 

 9. die Abfallerzeugung bei Prozessen im Zusammenhang mit der industriellen Produktion, der 
Gewinnung von Mineralen, der Herstellung, Bau- und Abbruchtätigkeiten unter 
Berücksichtigung der besten verfügbaren Techniken zu verringern; 

 10. die Verschwendung von Lebensmitteln in der Primärerzeugung, Verarbeitung und Herstellung, 
im Einzelhandel und anderen Formen des Vertriebs von Lebensmitteln, in Gaststätten und 
Verpflegungsdienstleistungen sowie in privaten Haushalten zu verringern, um zu dem Ziel der 
Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung beizutragen, bis 2030 die weltweit auf Ebene 
des Einzelhandels und auf Verbraucherebene pro Kopf anfallenden Lebensmittelabfälle zu 
halbieren und die Verluste von Lebensmitteln entlang der Produktions- und Lieferkette zu 
reduzieren; 

 11. Lebensmittelspenden und andere Formen der Umverteilung von Lebensmitteln für den 
menschlichen Verzehr zu fördern, damit der Gebrauch durch den Menschen Vorrang gegenüber 
dem Einsatz als Tierfutter und der Verarbeitung zu Non-food-Erzeugnissen hat; 

 12. die Entstehung von Abfällen zu reduzieren, insbesondere von Abfällen, die sich nicht für die 
Vorbereitung zur Wiederverwendung oder für das Recycling eignen, zB durch Vertriebsformen, 
durch Rücknahme- oder Sammel- und Verwertungssysteme oder durch Pfandeinhebung; 

 13. den Anfall von Abfällen beim Letztverbraucher so gering wie möglich zu halten, zB durch 
Vertriebsformen, durch Rücknahme- oder Sammel- und Verwertungssysteme oder durch 
Pfandeinhebung; 

 14. die Produkte zu ermitteln, die Hauptquellen der Vermüllung insbesondere der Natur und der 
Meeresumwelt sind, und zur Vermeidung und Reduzierung des durch diese Produkte 
verursachten Müllaufkommens geeignete Maßnahmen zu treffen; 

 15. die Entstehung von Meeresmüll zu beenden, als Beitrag zu dem Ziel der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung, jegliche Formen der Meeresverschmutzung zu vermeiden und deutlich 
zu reduzieren; 
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 16. Informationskampagnen zu entwickeln und zu unterstützen, in deren Rahmen für 
Abfallvermeidung und Vermüllung sensibilisiert wird; 

 17. im Hinblick auf eine deutliche und dauerhafte Verminderung des Verbrauchs betreffend die 
Einwegkunststoffprodukte 

 a) Getränkebecher, einschließlich ihrer Verschlüsse und Deckel, und 

 b) Lebensmittelverpackungen, dh. Behältnisse wie Boxen (mit oder ohne Deckel) für 
Lebensmittel, die 

 aa) dazu bestimmt sind, unmittelbar vor Ort verzehrt oder als Take-away-Gericht 
mitgenommen zu werden, 

 bb) in der Regel aus der Verpackung heraus verzehrt werden, und 

 cc) ohne weitere Zubereitung wie Kochen, Sieden oder Erhitzen verzehrt werden können, 

einschließlich Verpackungen für Fast Food oder andere Speisen zum unmittelbaren Verzehr, 
ausgenommen Getränkebehälter, Teller sowie Säckchen und Folienverpackungen (Wrappers) 
mit Lebensmittelinhalt, 

eine deutliche Trendumkehr beim steigenden Verbrauch dieser Einwegkunststoffprodukte zu 
bewirken. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, bis zum Jahr 2026 gegenüber dem Jahr 2022 eine 
messbare quantitative Verminderung des Verbrauchs dieser Produkte herbeizuführen. Über 
Abfallvermeidungsmaßnahmen, die diesem Ziel entsprechend ausgerichtet wurden, ist der 
Öffentlichkeit, bis zum Zeitpunkt ihrer erstmaligen Veröffentlichung im 
Abfallvermeidungsprogramm gemäß § 9a, eine Beschreibung zugänglich zu machen; 

 18. bis zum Jahr 2025 gegenüber dem Jahr 2018 eine Verminderung um 20% der in Verkehr 
gesetzten Einwegkunststoff-Verpackungen herbeizuführen; 

 19. den Ausbau von Mehrwegsystemen für Verpackungen, insbesondere für Getränkeverpackungen, 
zu fördern. 

Die Abfallvermeidungsziele können insbesondere durch die Verwendung von geeigneten Herstellungs-, 
Bearbeitungs-, Verarbeitungs- und Vertriebsformen, durch die Entwicklung geeigneter Arten und Formen 
von Produkten und durch ein abfallvermeidungsbewusstes Verhalten der Letztverbraucher erreicht 
werden.“ 

57. Im § 9a Abs. 2 wird am Ende der Z 2 vor dem Strichpunkt die Wortfolge „einschließlich einer 
Zuordnung der Abfallvermeidungsmaßnahmen zu den Zielen gemäß § 9“ angefügt. 

58. Im § 9a Abs. 2 wird am Ende der Z 3 vor dem Strichpunkt die Wortfolge „und eine Beschreibung des 
Beitrags, den die in Anhang 1b aufgeführten Instrumente und Maßnahmen zur Abfallvermeidung leisten“ 
angefügt. 

59. Im § 9a Abs. 2 wird am Ende der Z 5 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 6 
angefügt: 

 „6. ein spezielles Programm zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen.“ 

60. § 11 Abs. 2 lautet: 

„(2) Die Bestellung oder Abbestellung des Abfallbeauftragten ist der Behörde unverzüglich 
elektronisch im Wege des Registers gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. Nachweise über die Zustimmung des 
Abfallbeauftragten und die fachliche Qualifikation sind im Unternehmen aufzubewahren und auf 
Verlangen der Behörde vorzuweisen.“ 

61. Nach § 12 werden folgende §§ 12a und 12b samt Überschriften eingefügt: 

„Hersteller von bestimmten Produkten 

§ 12a. (1) Als Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten gilt jede Person, die unabhängig von 
der Verkaufsmethode, einschließlich des Fernabsatzes im Sinne des § 5a des Konsumentenschutzgesetzes 
(KSchG), BGBl. Nr. 140/1979, 

 1. in Österreich niedergelassen ist und Elektro- oder Elektronikgeräte herstellt oder konzipieren und 
herstellen lässt und unter ihrem Markennamen verkauft oder 

 2. in Österreich niedergelassen ist und Geräte anderer Anbieter unter ihrem Markennamen 
weiterverkauft, wobei der Weiterverkäufer nicht als Hersteller anzusehen ist, sofern der 
Markenname des Herstellers gemäß Z 1 auf dem Gerät angebracht ist, oder 

 3. in Österreich niedergelassen ist und Elektro- oder Elektronikgeräte erwerbsmäßig nach 
Österreich einführt oder aus Österreich zur Abgabe an Letztverbraucher ausführt oder 
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 4. a) Elektro- oder Elektronikgeräte in Österreich an andere als Letztverbraucher vertreibt, 

 b) ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union hat und 

 c) nach Maßgabe einer Verordnung gemäß § 12b Abs. 1 einen Bevollmächtigten zur Erfüllung 
der Verpflichtungen gemäß einer Verordnung nach § 14 bestellt hat oder 

 5. Elektro- oder Elektronikgeräte in Österreich mit Hilfe der Fernkommunikationstechnik 
gewerblich direkt an Letztverbraucher vertreibt und in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem 
Drittland niedergelassen ist. 

(2) Als Hersteller von Geräte- oder Fahrzeug- oder Industriebatterien oder -akkumulatoren gilt 

 1. jede Person mit Sitz oder Niederlassung im örtlichen Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes, die 
unabhängig von der Verkaufsmethode, einschließlich des Fernabsatzes im Sinne des § 5a KSchG 
Batterien oder Akkumulatoren, einschließlich in Geräte oder Fahrzeuge eingebaute Batterien 
oder Akkumulatoren, erstmals in Österreich gewerblich in Verkehr bringt, 

 2. jede Person, die 

 a) gewerblich Geräte- oder Fahrzeug- oder Industriebatterien oder -akkumulatoren in Österreich 
an andere als Letztverbraucher vertreibt, 

 b) ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union hat und 

 c) nach Maßgabe einer Verordnung gemäß § 12b Abs. 1 einen Bevollmächtigten zur Erfüllung 
der Verpflichtungen gemäß einer Verordnung nach § 14 bestellt hat oder 

 3. jede Person, die gewerblich Geräte- oder Fahrzeug- oder Industriebatterien oder -akkumulatoren 
in Österreich mit Hilfe der Fernkommunikationstechnik direkt an Letztverbraucher vertreibt und 
in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland niedergelassen ist. 

(3) Als Hersteller von Fahrzeugen gilt 

 1. jede Person, die als Fahrzeughersteller auftritt, indem sie ihren Namen, ihre Marke oder ein 
anderes Erkennungszeichen auf dem Fahrzeug anbringt, 

 2. jede Person, die gewerblich Fahrzeuge nach Österreich einführt; die Einfuhr von mehr als fünf 
Fahrzeugen pro Kalenderjahr durch eine Person gilt jedenfalls als gewerblich, 

 3. jede Person, die 

 a) Fahrzeuge in Österreich an andere als Letztverbraucher vertreibt, 

 b) ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union hat und 

 c) nach Maßgabe einer Verordnung gemäß § 12b Abs. 1 einen Bevollmächtigten zur Erfüllung 
der Verpflichtungen gemäß einer Verordnung nach § 14 bestellt hat oder 

 4. jede Person, die gewerblich Fahrzeuge in Österreich mit Hilfe der Fernkommunikationstechnik 
direkt an private Letztverbraucher vertreibt und in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem 
Drittland niedergelassen ist. 

(4) Als Hersteller von Einwegkunststoffprodukten gemäß einer Verordnung nach § 14, 
ausgenommen Verpackungen, gilt 

 1. jede Person mit Sitz oder Niederlassung im örtlichen Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes, die 
unabhängig von der Verkaufsmethode, einschließlich des Fernabsatzes im Sinne des § 5a KSchG 
Einwegkunststoffprodukte, ausgenommen Verpackungen, erstmals in Österreich gewerblich in 
Verkehr bringt, 

 2. jede Person, die 

 a) Einwegkunststoffprodukte, ausgenommen Verpackungen, gewerblich in Österreich an andere 
als private Letztverbraucher vertreibt, 

 b) ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union hat und 

 c) nach Maßgabe einer Verordnung gemäß § 12b Abs. 1 einen Bevollmächtigten zur Erfüllung 
der Verpflichtungen gemäß einer Verordnung nach § 14 bestellt hat oder 

 3. jede Person, die Einwegkunststoffprodukte, ausgenommen Verpackungen, gewerblich in 
Österreich mit Hilfe der Fernkommunikationstechnik direkt an private Letztverbraucher vertreibt 
und in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland niedergelassen ist. 

(5) Als Hersteller von Fanggeräten, die Kunststoff enthalten, gemäß einer Verordnung nach § 14, gilt 

 1. jede Person mit Sitz oder Niederlassung im örtlichen Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes, die 
unabhängig von der Verkaufsmethode, einschließlich des Fernabsatzes im Sinne des § 5a KSchG 
Einwegkunststoffprodukte, ausgenommen Verpackungen, erstmals in Österreich gewerblich in 
Verkehr bringt, 

 2. jede Person, die 
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 a) Fanggeräte, die Kunststoff enthalten, gewerblich in Österreich an andere als private 
Letztverbraucher vertreibt, 

 b) ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union hat und 

 c) nach Maßgabe einer Verordnung gemäß § 12b Abs. 1 einen Bevollmächtigten zur Erfüllung 
der Verpflichtungen gemäß einer Verordnung nach § 14 bestellt hat oder 

 3. jede Person, die Fanggeräte, die Kunststoff enthalten, gewerblich in Österreich mit Hilfe der 
Fernkommunikationstechnik direkt an private Letztverbraucher vertreibt und in einem anderen 
Mitgliedstaat oder in einem Drittland niedergelassen ist. 

Nicht als Hersteller von Fanggeräten gelten Personen, die einer Fischereitätigkeit im Sinne des Artikels 4 
Nummer 28 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 sowie zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 und des Beschlusses 2004/585/EG, ABl. 
Nr. L 354 vom 28.12.2013 S. 22, nachgehen. 

Bevollmächtigter 

§ 12b. (1) Hersteller gemäß § 12a Abs. 1 Z 5, Abs. 2 Z 3, Abs. 3 Z 4, Abs. 4 Z 3, Abs. 5 Z 3 und 
Primärverpflichtete gemäß § 13g Abs. 1 Z 5 haben einen Bevollmächtigten für ausländische 
Fernabsatzhändler zu bestellen, der für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß einer Verordnung nach 
§ 14 in Österreich verantwortlich ist. 

(2) Hersteller gemäß § 12a Abs. 1 Z 4, Abs. 2 Z 2, Abs. 3 Z 3, Abs. 4 Z 2, Abs. 5 Z 2 und Personen, 
die 

 1. ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union haben und 

 2. Verpackungen, einschließlich Serviceverpackungen, oder verpackte Waren in Österreich an 
andere als private Letztverbraucher vertreiben, 

können nach Maßgabe einer Verordnung gemäß Abs. 6 einen Bevollmächtigten zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen gemäß einer Verordnung nach § 14 bestellen. 

(3) Natürliche und juristische Personen mit Sitz im Inland, die beabsichtigen als Bevollmächtigte 
nach Maßgabe einer Verordnung gemäß Abs. 1 zu agieren, haben dies der Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie anzuzeigen und darzulegen, dass 
die Voraussetzungen gemäß einer Verordnung nach Abs. 1 für die Kennzeichnung als Bevollmächtigte 
gegeben sind und sich sowie jeden ihn bevollmächtigenden Hersteller im Register gemäß § 22 Abs. 1 
unter Angabe der Daten gemäß § 21 Abs. 1 Z 1 bis 8 zu registrieren. Sofern die Voraussetzungen erfüllt 
sind, hat die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
die Bevollmächtigten im Register gemäß § 22 Abs. 1 zu kennzeichnen. Bevollmächtigte haben 
unverzüglich der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie den Wegfall einer Voraussetzung für die Registrierung mitzuteilen. Über die Ablehnung der 
Kennzeichnung oder im Fall des Wegfallens einer Voraussetzung nach einer Verordnung gemäß Abs. 1 
und die damit verbundene Entfernung der Kennzeichnung hat die Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf Verlangen mit Bescheid abzusprechen. Die 
Beschwerde gegen den Bescheid hat keine aufschiebende Wirkung. 

(4) Die Bestellung eines Bevollmächtigten, Änderungen oder die Beendigung einer 
Bevollmächtigung können nur mit Ablauf eines Kalenderquartals wirksam werden. 

(5) Zur Erfüllung der Verpflichtungen einer Verordnung nach § 14 kann ein Hersteller jeweils nur 
einen Bevollmächtigten bestellen. Die Bestellung eines Bevollmächtigten kann nur jeweils gesamthaft für 
in einer Verordnung nach § 14 festgelegten Produktgruppe erfolgen. Die Bestellung eines 
Bevollmächtigten muss durch den Hersteller direkt erfolgen, eine Übertragung der Bestellung an eine 
dritte Person ist nur in jenen Fällen zulässig, in denen die dritte Person eine ausdrückliche und 
beglaubigte Vollmacht des Herstellers vorweisen kann. 

(6) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
wird ermächtigt, durch Verordnung nähere Bestimmungen über die Bestellung und die Verpflichtungen 
eines Bevollmächtigten für Hersteller gemäß § 12a Abs. 1 Z 4 und 5, Abs. 2 Z 2 und 3, Abs. 3 Z 3 und 4, 
Abs. 4 Z 2 und 3 und Abs. 5 Z 2 und 3 sowie § 13g Abs. 1 Z 5 festzulegen.“ 

62. § 13a samt Überschrift lautet: 

„Pflichten für Hersteller von bestimmten Produkten 

§ 13a. (1) Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten oder von Gerätebatterien 
oder -akkumulatoren haben nach Maßgabe einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 für die Übernahme von 



  10 von 29 

Altgeräten vom Handel zumindest eine Sammelstelle in jedem politischen Bezirk zu errichten und an 
diesen Sammelstellen Elektro- und Elektronik-Altgeräte oder Gerätealtbatterien oder -akkumulatoren 
zumindest unentgeltlich zu übernehmen. 

(2) Hersteller von Fahrzeugbatterien oder -akkumulatoren haben nach Maßgabe einer Verordnung 
nach § 14 Abs. 1 auf Aufforderung einer Gemeinde (eines Gemeindeverbands) Fahrzeugaltbatterien oder 
-akkumulatoren von deren (dessen) Sammelstelle ab einer Mindestmasse von 600 kg binnen 20 Tagen 
oder bei Nichterreichen dieser Mindestmasse zumindest einmal im Kalenderjahr binnen sechs Wochen 
unentgeltlich abzuholen; im Fall der Aufforderung obliegt die Auswahl des Herstellers der Gemeinde 
(dem Gemeindeverband). 

(3) Hersteller gemäß § 12a haben nach Maßgabe einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 

 1. für Elektroaltgeräte, welche bis zum Ablauf des 12. August 2005 in Verkehr gesetzt wurden, 

 2. für Geräte- oder Fahrzeugbatterien oder -akkumulatoren, 

 3. für Einwegkunststoffprodukte und 

 4. für Fanggeräte, die Kunststoff enthalten, 

an einem Sammel- und Verwertungssystem teilzunehmen. 

(4) Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten gemäß § 12a Abs. 1, die Elektro- und 
Elektronikgeräte für private Haushalte in Verkehr setzen und beabsichtigen, ihre 
Rücknahmeverpflichtung individuell zu erfüllen, haben dies der Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie unter Angabe der Daten gemäß § 22 Abs. 2 Z 1 
bis 3 und 10 und der Art der Geräte anzuzeigen und darzulegen, dass die Voraussetzungen für die 
individuelle Rücknahme für alle von ihnen in Verkehr gesetzten Geräte gegeben sind. Die 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie hat diese 
Hersteller und Importeure im Register gemäß § 22 Abs. 1 zu registrieren und – sofern die 
Voraussetzungen erfüllt sind – als individuelle Rücknehmer zu kennzeichnen. Über die Ablehnung der 
Kennzeichnung oder im Fall des Wegfallens einer Voraussetzung und die damit verbundene Streichung 
der Kennzeichnung hat die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie mit Bescheid abzusprechen. Nur jene Hersteller gemäß § 12a Abs. 1, die im Register 
gemäß § 22 Abs. 1 als individuelle Rücknehmer gekennzeichnet sind, können ihre Verpflichtungen 
individuell erfüllen. Änderungen der Daten gemäß dem ersten Satz sind unverzüglich vom Hersteller über 
das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. Die Einstellung der Tätigkeit ist innerhalb von einem Monat 
über das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. 

(5) Hersteller gemäß § 12a Abs. 1 und 2, die 

 1. ihre Rücknahmeverpflichtung nicht individuell erfüllen oder 

 2. Elektro- und Elektronikgeräte in Verkehr setzen und beabsichtigen, ihre 
Rücknahmeverpflichtung individuell zu erfüllen oder 

 3. Industriebatterien oder -akkumulatoren in Verkehr setzen und beabsichtigen, ihre 
Rücknahmeverpflichtung individuell zu erfüllen, 

haben nach Maßgabe einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 ihre Daten gemäß § 22 Abs. 2 Z 1 bis 3 und 10 
und die Daten ihrer Sammelstellen gemäß § 22 Abs. 2 Z 1, 2 und 10 und die Öffnungszeiten für ihre 
Sammelstellen gemäß Abs. 1 elektronisch über die Internetseite edm.gv.at zu registrieren. Änderungen 
der Daten gemäß dem ersten Satz sind unverzüglich vom Hersteller über das Register gemäß § 22 Abs. 1 
zu melden. Die Einstellung der Tätigkeit ist innerhalb von einem Monat über das Register gemäß § 22 
Abs. 1 zu melden. Sofern dem Verpflichteten keine technischen Möglichkeiten zur elektronischen 
Übermittlung zur Verfügung stehen, kann er gegen einen Kostenbeitrag von 40 Euro die Registrierung 
oder die Änderung der Daten beim Umweltbundesamt schriftlich einbringen. 

(6) Hersteller gemäß § 12a Abs. 3 von Fahrzeugen und sonstige Meldepflichtige gemäß einer 
Verordnung nach § 14 Abs. 1 über Altfahrzeuge haben die Daten gemäß § 22 Abs. 2 Z 1 bis 3 und 10 
elektronisch über die Internetseite edm.gv.at zu registrieren. Änderungen der Daten gemäß dem ersten 
Satz sind unverzüglich vom Hersteller über das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. Die Einstellung 
der Tätigkeit ist innerhalb von einem Monat über das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. Sofern dem 
Verpflichteten keine technischen Möglichkeiten zur elektronischen Übermittlung zur Verfügung stehen, 
kann er gegen einen Kostenbeitrag von 40 Euro die Registrierung oder die Änderung der Daten beim 
Umweltbundesamt schriftlich einbringen.“ 
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63. Im § 13b Abs. 1 wird am Ende der Z 9 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 10 
und 11 angefügt: 

 „10. Zusammenführung und erforderlichenfalls eine Änderung der Kontrollkonzepte gemäß § 29 
Abs. 2 Z 8a und deren koordinierte Umsetzung; die Quote von 80% der unter Vertrag 
genommenen Massen bezogen auf die jeweilige Gerätekategorie für Elektro- und 
Elektronikgeräte und Gerätebatterien ist auf die gesamte Teilnahmemasse aller Sammel- und 
Verwertungssysteme zu beziehen; für Gerätekategorien für Elektro- und Elektronikgeräte, die 
weniger als 5% der gesamten Teilnahmemasse betragen, kann vom Erreichen dieser 80%-Quote 
abgesehen werden, wenn über alle Gerätekategorien für Elektro- und Elektronikgeräte die 80%-
Quote erfüllt ist; eine Änderung des Kontrollkonzepts bewirkt keine Änderungsgenehmigung 
gemäß § 29 Abs. 1; 

 11. Verteilung und Verwendung der Mittel, die die Sammel- und Verwertungssysteme für Elektro- 
und Elektronik-Altgeräte aufbringen, um die Vorbereitung der Wiederverwendung insbesondere 
durch ökosoziale Betriebe zu fördern.“ 

64. § 13g Abs. 2 lautet: 

„(2) Primärverpflichtete gemäß § 13g Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5 haben für die von ihnen in Verkehr 
gesetzten Verpackungen an einem gemäß der §§ 29ff genehmigten Sammel- und Verwertungssystem für 
Haushaltsverpackungen oder für gewerbliche Verpackungen teilzunehmen.“ 

65. Im § 13g Abs. 3 wird die Z 1 durch folgende Z 1 und 1a ersetzt: 

 „1. in dem Umfang, in dem 

 a) eine vorgelagerte Vertriebsstufe, die ihren Sitz im örtlichen Geltungsbereich dieses 
Bundesgesetzes hat, oder 

 b) im Fall von gewerblichen Verpackungen eine nachgelagerte Vertriebsstufe, oder 

 c) der Auftraggeber eines Lohnabpackers, oder 

 d) eine Person, die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union hat und 
Verpackungen, einschließlich Serviceverpackungen, oder verpackte Waren in Österreich an 
andere als private Letztverbraucher vertreibt und einen Bevollmächtigten gemäß § 12b Abs. 2 
bestellt hat 

nachweislich an einem Sammel- und Verwertungssystem teilnimmt; der Primärverpflichtete hat 
die Nachweise auf Verlangen der Behörde vorzulegen; und 

 1a. in dem Umfang, in dem ein Primärverpflichteter Verpackungen nachweislich an 
Großanfallstellen gemäß einer Verordnung nach § 14 liefert, und“ 

66. Im § 13g Abs. 3 wird am Ende der Z 3 der Punkt durch den Ausdruck „ , und“ ersetzt und folgende 
Z 4 angefügt: 

 „4. in dem Umfang, in dem verpackte Waren direkt an Großanfallstellen gemäß einer Verordnung 
nach § 14 geliefert werden.“ 

67. Dem § 13g wird folgender Abs. 5 angefügt: 

„(5) Meldepflichtige gemäß einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 über Verpackungen haben die Daten 
gemäß § 22 Abs. 2 Z 1 bis 3 und 10 elektronisch über die Internetseite edm.gv.at zu registrieren. 
Änderungen der Daten gemäß dem ersten Satz sind unverzüglich vom Meldepflichtigen über das Register 
gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. Die Einstellung der Tätigkeit ist innerhalb von einem Monat über das 
Register gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. Sofern dem Meldepflichtigen keine technischen Möglichkeiten 
zur elektronischen Übermittlung zur Verfügung stehen, kann er gegen einen Kostenbeitrag von 40 Euro 
die Registrierung oder die Änderung der Daten beim Umweltbundesamt schriftlich einbringen.“ 

68. Im § 13h Abs. 1 lautet der vorletzte Satz: 

„Weiters gelten Serviceverpackungen im Sinne einer Verordnung nach § 14 Abs. 1, Tragetaschen und 
Knotenbeutel und Verpackungen aus Glas – unabhängig von ihrer Größe – jedenfalls als 
Haushaltsverpackungen.“ 

69. Nach § 13m werden folgende §§ 13n bis 13q samt Überschriften eingefügt: 

„Verbot von Einwegkunststoffprodukten 

§ 13n. Das Inverkehrsetzen von folgenden Einwegkunststoffprodukten ab dem 3. Juli 2021 ist 
verboten: 
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 1. Wattestäbchen, ausgenommen Abstrichstäbchen für medizinische Verwendungszwecke, die in 
den Geltungsbereich der Richtlinie 90/385/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über aktive implantierbare medizinische Geräte, ABl. Nr. L 189 vom 20.07.1990 
S. 17, oder der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, ABl. Nr. L 169 vom 12.07.1993 
S. 1, fallen, 

 2. Besteck (Gabeln, Messer, Löffel, Essstäbchen), 

 3. Teller, 

 4. Trinkhalme, ausgenommen Trinkhalme für medizinische Verwendungszwecke, die unter den 
Geltungsbereich der Richtlinie 90/385/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über aktive implantierbare medizinische Geräte oder der Richtlinie 93/42/EWG 
über Medizinprodukte fallen, 

 5. Rührstäbchen, 

 6. Luftballonstäbe, die zur Stabilisierung an den Ballons (ausgenommen Ballons für industrielle 
oder sonstige gewerbliche Verwendungszwecke und Anwendungen, die nicht an Verbraucher 
abgegeben werden) befestigt werden, einschließlich der Halterungsmechanismen, 

 7. Lebensmittelverpackungen aus expandiertem Polystyrol, dh. Behältnisse wie Boxen (mit oder 
ohne Deckel) für Lebensmittel, die 

 a) dazu bestimmt sind, unmittelbar vor Ort verzehrt oder als Take-away-Gericht mitgenommen 
zu werden, 

 b) in der Regel aus der Verpackung heraus verzehrt werden und 

 c) ohne weitere Zubereitung wie Kochen, Sieden oder Erhitzen verzehrt werden können, 
einschließlich Verpackungen für Fast Food oder andere Speisen zum unmittelbaren Verzehr, 
ausgenommen Getränkebehälter, Teller sowie Säckchen und Folienverpackungen (Wrappers) 
mit Lebensmittelinhalt, 

 8. Getränkebehälter aus expandiertem Polystyrol, 

 9. Getränkebecher aus expandiertem Polystyrol. 

Verbot von oxo-abbaubaren Kunststoffprodukten 

§ 13o. Das Inverkehrsetzen von Produkten aus oxo-abbaubaren Kunststoffen ab dem 3. Juli 2021 ist 
verboten. 

Kennzeichnungspflichten für bestimmte Einwegkunststoffprodukte 

§ 13p. Getränkebecher, Tabakprodukte, Feuchttücher und Damenhygieneprodukte (im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2019/904 (SUP)) dürfen ab dem 3. Juli 2021 nur mit einer Kennzeichnung auf ihrer 
Verpackung oder auf dem Produkt gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2020/2151 zur Festlegung 
harmonisierter Kennzeichnungsvorschriften für in Teil D des Anhangs der Richtlinie (EU) 2019/904 über 
die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt aufgeführte 
Einwegkunststoffartikel, ABl. Nr. L 428 vom 18.12.2020 S. 57, in der Fassung der Berichtigung ABl. 
Nr. L 77 vom 05.03.2021 S. 40, in Verkehr gesetzt werden. Als Inverkehrsetzen im Sinne dieser 
Bestimmung gilt die erstmalige, entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines Produkts zum Vertrieb, 
zum Verbrauch oder zur Verwendung auf dem österreichischen Markt im Rahmen einer 
Geschäftstätigkeit. Die Bestimmungen des Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. 
Nichtraucherschutzgesetzes, bleiben unberührt. 

Auszeichnung von Einweg- und Mehrweggetränkeverpackungen 

§ 13q. Letztvertreiber gemäß § 14b Abs. 1 von Getränkeverpackungen sind verpflichtet, Einweg- 
und Mehrweggetränkeverpackungen in der Verkaufsstelle deutlich sicht- und lesbar auszuzeichnen. Dazu 
sind die Worte „EINWEG“ und „MEHRWEG“ in unmittelbarer Nähe zu den jeweiligen 
Getränkeverpackungen so anzubringen, dass die entsprechenden Getränkeverpackungen eindeutig 
zugeordnet werden können. Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind jene Letztvertreiber, die nur 
Standorte betreiben, die weniger als 400m² Verkaufsfläche aufweisen. Letztvertreiber gem. § 14 Abs. 1, 
die Getränkeverpackungen im Rahmen des Versandhandels, einschließlich des elektronischen 
Versandhandels, vertreiben, haben ihren Kunden diese Information rechtzeitig vor deren Entscheidung 
über den Erwerb des Getränks, zB in ihrem Katalog, auf ihrer Internetseite sowie in den jeweiligen 
Bestellformularen bekannt zu geben.“ 

70. Im § 14 Abs. 1 wird im ersten Satz die Wortfolge „der Ziele gemäß § 9“ durch die Wortfolge „der 
Hierarchie gemäß § 1 Abs. 2 und 2a und der Ziele der Abfallvermeidungsmaßnahmen gemäß § 9“ ersetzt. 
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71. Im § 14 Abs. 2 Z 1 wird folgende Wortfolge angefügt: 

„weiters die Kennzeichnung von Produkten über eine ordnungsgemäße Entsorgung und über negative 
Auswirkungen des achtlosen Wegwerfens oder eines falschen Entsorgungsweges;“ 

72. Im § 14 Abs. 2 wird nach der Z 2 folgende Z 2a eingefügt: 

 „2a. öffentlich zugängliche Informationen darüber, ob und inwieweit das Produkt wiederverwendbar 
und recycelbar ist;“ 

73. Im § 14 Abs. 2 werden nach der Z 3 folgende Z 3a und 3b eingefügt: 

 „3a. die Erhöhung des Angebots und der Nachfrage von Mehrwegverpackungen; zB durch Festlegung 
von Quoten oder einer entsprechenden Kennzeichnung; 

 3b. die Übernahme der Kosten von Reinigungsaktionen von Abfällen bestimmter Produkte und der 
anschließenden Beförderung und Behandlung sowie der Kosten der Errichtung spezifischer 
Infrastrukturen für die Sammlung;“ 

74. Im § 14 Abs. 2 wird nach der Z 5 folgende Z 5a eingefügt: 

 „5a. die Gestaltung von Produkten oder Bestandteilen von Produkten, sodass sie mehrfach 
verwendbar sind, recycelte Materialien enthalten, technisch langlebig sowie leicht reparierbar 
sind, Einträge in die Umwelt verringert werden und, nachdem sie zu Abfall geworden sind, zur 
Vorbereitung zur Wiederverwendung und zum Recycling geeignet sind, um die Umweltfolgen 
bei deren Herstellung und des anschließenden Gebrauchs und das Abfallaufkommen zu 
verringern;“ 

75. Dem§ 14 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Bei der Festlegung von Maßnahmen gemäß § 14 Abs. 2 Z 7 ist hinsichtlich der Vermeidung unzulässiger 
Auswirkungen auf Gewässer das Einvernehmen mit der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen 
und Tourismus herzustellen.“ 

76. Nach § 14 werden folgende § 14a samt Überschrift und § 14b samt Überschrift eingefügt: 

„Maßnahmen zur Reduktion von Einwegkunststoff-Verpackungen 

§ 14a. (1) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie wird ermächtigt im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort, zur Verminderung der in Verkehr gesetzten Einwegkunststoff-Verpackungen bis 
zum Jahr 2025 um 20% gegenüber dem Jahr 2018 (§ 9 Z 18), und zur Förderung des Ausbaus von 
Mehrwegsystemen für Verpackungen, insbesondere für Getränkeverpackungen (§9 Z 19), folgende 
Pflichten für Gebietskörperschaften, Hersteller, Importeure, Vertreiber, Sammel- und 
Verwertungssysteme, Abfallsammler, -behandler und Letztverbraucher durch Verordnung festzulegen: 

 1. Vorlage von durchgeführten und geplanten Reduktions- oder Förderungsmaßnahmen samt 
Zeitplan, beispielsweise in einem Abfallwirtschaftskonzept, 

 2. Maßnahmen, die gewährleisten, dass dem Letztverbraucher wiederverwendbare Alternativen zu 
Einwegkunststoff-Verpackungen angeboten werden, 

 3. Mindestentgelte für die Abgabe bestimmter Einwegkunststoff-Verpackungen, und 
Maximalentgelte für die Abgabe von Mehrwegverpackungen, 

 4. Verbot der unentgeltlichen Abgabe bestimmter Einwegkunststoff-Verpackungen an 
Letztverbraucher, oder die Verpflichtung zur Rücknahme von Mehrwegverpackungen, 

 5. Produktanforderungen oder Kennzeichnungspflichten für Einweg- und Mehrwegverpackungen, 

 6. die Verpflichtung zur Rückgabe, zur Rücknahme oder zur Wiederverwendung, 

 7. die Einhaltung von Abfallvermeidungsquoten für die Reduktion von Einwegkunststoff-
Verpackungen für bestimmte Bereiche oder Produktkategorien innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums oder die Einhaltung von Mindestquoten für den Einsatz von Mehrwegverpackungen 
für bestimmte Bereiche oder Produktkategorien innerhalb eines bestimmten Zeitraums, 

 8. Anforderungen für die Abgabe von Produkten nur in einer die Abfallvermeidung begünstigenden 
Form und Beschaffenheit, 

 9. Sensibilisierungsmaßnahmen und Informationspflichten in Bezug auf Abfallvermeidung und 
Vermeidung von Vermüllung, 

 10. Fristen, Zwischenziele und Stufenpläne zur Zielerreichung, 
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 11. Aufzeichnungs- und Meldepflichten zum Nachweis der Effektivität der Maßnahmen, 
insbesondere über die Menge der in Verkehr gesetzten Einwegkunststoff-Verpackungen und 
Mehrweg-Verpackungen. 

(2) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
wird ermächtigt im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
für die Zwecke des Abs. 1 durch Verordnung Verfahren zur Feststellung des Beitrags der gewählten 
Maßnahme zur Zielerreichung und Informationspflichten über das Ausmaß oder die Abschätzung der 
Zielerreichung festzulegen. 

Rahmenbedingungen und konkrete Ziele für den Ausbau von Mehrwegsystemen für 
Getränkeverpackungen 

§ 14b. (1) Jeder Letztvertreiber, der Getränke im Lebensmitteleinzelhandel abgibt, ist verpflichtet in 
jeder Verkaufsstelle ab dem Kalenderjahr 2024 für 

 a) Bier und Biermischgetränke mindestens 60%, 

 b) Mineralwasser, Tafelwasser, Soda mindestens 20%, 

 c) Fruchtsaft, Gemüsesaft, Nektar mindestens 10%, 

 d) alkoholfreie Erfrischungsgetränke (zB Limonaden, aromatisierte Wässer, Energydrinks, 
Eistee) mindestens 10%, 

 e) Milch mindestens 10%, 

der insgesamt von ihm angebotenen Artikel im jeweiligen Sortiment in Mehrweg-
Getränkeverpackungen anzubieten. 

(2) Von der Verpflichtung gemäß Abs. 1 ausgenommen sind jene Letztvertreiber, die nur Standorte 
betreiben, die weniger als 400m² Verkaufsfläche aufweisen. 

(3) Mehrweg-Getränkeverpackungen gemäß Abs. 1 sind Getränkeverpackungen, die so konzipiert 
und ausgelegt sind und in Verkehr gebracht werden, dass ihre Beschaffenheit während ihrer Lebensdauer 
mehrere Kreislaufdurchgänge ermöglicht, indem sie an einen Hersteller, insbesondere an einen Abpacker 
gemäß § 13g Abs. 1 Z 2 AWG 2002, zurückgegeben und ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung 
entsprechend wiederbefüllt oder wiederverwendet werden. 

(4) Der Letztvertreiber gemäß Abs. 1 hat Nachweise über die angebotenen Getränkeartikel und die 
Masse der von ihm jährlich in Verkehr gesetzten Einweg- und Mehrweg-Getränke, gegliedert nach 
Getränkearten gemäß Abs. 1 bis zum 15. März des Folgejahres an die Koordinierungsstelle gemäß § 13b 
in Verbindung mit § 30a zu übermitteln. Die Koordinierungsstelle hat hierüber einen jährlichen Bericht 
an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zu 
übermitteln. Dieser Bericht einschließlich der gemeldeten Daten ist zu veröffentlichen.“ 

77. Im § 15 wird nach Abs. 4a folgender Abs. 4b eingefügt: 

„(4b) Das Verbrennen von Abfällen, die nach Maßgabe einer Verordnung gemäß § 23 Abs. 1 oder 
gemäß § 28b für die Vorbereitung zur Wiederverwendung oder für das Recycling getrennt gesammelt 
wurden, ist unzulässig.“ 

78. Dem § 15 wird folgender Abs. 9 angefügt: 

„(9) Transporte von Abfällen ab drei Tonnen mit einer Transportstrecke auf der Straße von über 

 1. 300 km in Österreich haben ab 1. Jänner 2023, 

 2. 200 km in Österreich haben ab 1. Jänner 2024, 

 3. 100 km in Österreich haben ab 1. Jänner 2025, 

per Bahn oder durch andere Verkehrsmittel mit gleichwertigem oder geringerem Schadstoff- oder 
Treibhausgaspotential zu erfolgen. Dies gilt nicht, wenn nachgewiesen wird, dass von der Bahn keine 
entsprechenden Kapazitäten bereitgestellt werden können oder wenn beim Bahntransport die auf der 
Straße zurückzulegende Transportstrecke für die An- und Abfahrt zur und von der Verladestelle im 
Vergleich zum ausschließlichen Transport auf der Straße 25% oder mehr betragen würde. Die 
entsprechenden Nachweise sind beim Transport mitzuführen und der Behörde auf Verlangen vorzulegen. 
Bis zum 1. Dezember 2022 ist vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie in Abstimmung mit der Wirtschaftskammer Österreich eine digitale 
Plattform einzurichten, die eine Abfrage von Angeboten für Abfalltransporte im Schienengüterverkehr 
und, sofern keine entsprechenden Kapazitäten bereit gestellt werden können, die Erstellung einer 
Bestätigung darüber binnen zwei Werktagen ermöglicht. Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 



  15 von 29 

Energie, Mobilität, Innovation und Technologie hat die Wirksamkeit dieser Regelung bis zum 31. 
Dezember 2024 zu evaluieren.“ 

79. Im § 16 Abs. 3 Z 1 wird die Wortfolge „Altöle sind einem Recycling“ durch die Wortfolge „Altöle 
sind einer Aufbereitung oder einem anderen Recyclingverfahren, das für den Umweltschutz zu einem 
gleichwertigen oder besseren Ergebnis führt als die Aufbereitung,“ ersetzt. 

80. Im § 16 Abs. 4 wird die Wortfolge „Abfälle, die gemäß Anhang IV der Verordnung (EG) 
Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG (im 
Folgenden: EG-POP-V), ABl. Nr. L 158 vom 30.04.2004 S. 7, berichtigt durch ABl. Nr. L 229 vom 
29.06.2004 S. 5, in der jeweils geltenden Fassung dieser Verordnung unterliegen (Abfälle mit persistenten 
organischen Schadstoffen – POP-Abfälle),“ durch das Wort „POP-Abfälle“ ersetzt und im Folgenden 
jeweils der Ausdruck „EG-POP-V“ durch „EU-POP-V“ ersetzt. 

81. Im § 16 Abs. 7 wird im Einleitungsteil die Wortfolge „Abfälle, die im Zuge von Bautätigkeiten 
anfallen,“ durch die Wortfolge „Bau- und Abbruchabfälle“ ersetzt und in der Z 1 vor dem Wort 
„Verwertung“ das Wort „stofflichen“ eingefügt. 

82. Dem § 17 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

„(6) Die Bundeministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
wird ermächtigt, Vorgaben für POP-Abfälle für elektronische Aufzeichnungen und Meldungen im 
Register zu erlassen.“ 

83. Die Überschrift zu § 18 lautet: 

„Übergabe von gefährlichen Abfällen und von POP-Abfällen“ 

84. Dem § 18 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Besonderheiten der Abfälle, insbesondere ob es sich um POP-Abfälle handelt, sind bekannt zu geben.“ 

85. Im § 18 Abs. 3 wird nach dem Wort „Landeshauptmann“ die Wortfolge „im Wege des Registers 
gemäß § 22 AWG 2002“ eingefügt. 

86. Dem § 18 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

„(8) Abs. 1 und 2a bis 7 gelten sinngemäß für nicht gefährliche Abfälle, die POP-Abfälle sind.“ 

87. Die Überschrift zu § 19 lautet: 

„Beförderung von gefährlichen Abfällen und von POP-Abfällen“ 

88. Dem § 19 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Abs. 1 Z 1 und 3 und Abs. 2 gelten sinngemäß für nicht gefährliche Abfälle, die POP-Abfälle 
sind.“ 

89. Im § 20 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt: 

„(1a) Abweichend zu Abs. 1 kann die Registrierung auch über andere zu Zwecken der Verwaltung 
sowie des E-Governments des Bundes eingerichtete Register gestartet werden.“ 

90. Dem § 20 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Wenn der Abfallersterzeuger im Unternehmensregister gemäß § 25 des Bundesstatistikgesetzes 2000 
registriert ist, und im Register gemäß § 22 ein eindeutiger Bezug hergestellt ist, sind Berichtigungen von 
Name und Sitzanschrift im Register durch die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie durchzuführen.“ 

91. Im § 21 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt: 

„(1a) Abweichend zu Abs. 1 kann die Registrierung auch über andere zum Zwecke der Verwaltung 
sowie des E-Governments des Bundes eingerichtete Register gestartet werden.“ 

92. Dem § 21 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Wenn der Abfallsammler und -behandler im Unternehmensregister gemäß § 25 des 
Bundesstatistikgesetzes 2000 registriert ist und im Register gemäß § 22 ein eindeutiger Bezug hergestellt 
ist, sind Berichtigungen von Name und Sitzanschrift im Register durch die Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie durchzuführen.“ 
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93. Im § 21 Abs. 2b entfällt die Z 2. 

94. Im § 21 wird nach Abs. 3a folgender Abs. 3b eingefügt: 

„(3b) Sofern eine im Register erfasste Person im Unternehmensregister gemäß § 25 des 
Bundesstatistikgesetzes 2000 registriert ist und im Register gemäß § 22 ein eindeutiger Bezug hergestellt 
ist, sind Aktualisierungen von Name und Sitzanschrift sowie eine Berichtigung aus dem Register durch 
die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
durchzuführen.“ 

95. Dem § 22 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Dies beinhaltet die Erweiterung der Schnittstellen zu anderen Registern und Softwareherstellern zur 
Automatisierung der Datenverarbeitung.“ 

96. Im § 22 Abs. 2 wird am Ende der Z 17 der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgende Z 18 
angefügt: 

 „18. Software, die über eine Schnittstelle zu den Registern verfügt, und Softwarehersteller.“ 

97. Im § 22 Abs. 4, 5, 5a, 5b, 6 und 10 wird jeweils die Bezeichnung „Bundesministerin für 
Nachhaltigkeit und Tourismus“ durch die Bezeichnung „Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie“ ersetzt. 

98. Im § 22 wird nach Abs. 5d folgender Abs. 5e eingefügt: 

„(5e) Die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus ist ermächtigt, im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen ihres Wirkungsbereichs die Daten der 
Register in Abstimmung mit der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie zu verarbeiten. Gleiches gilt für die Behörden und Organe, die 
Angelegenheiten aus dem Wirkungsbereich der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus in mittelbarer Bundesverwaltung vollziehen.“ 

99. Im § 22 wird nach Abs. 6 folgender Abs. 6a eingefügt: 

„(6a) Personen, die im Register gemäß § 22 erfasst sind und nicht eindeutig einer Person im 
Unternehmensregister gemäß § 25 des Bundesstatistikgesetzes 2000 zugeordnet werden können, haben 
bei ihrer Identifizierung zur Herstellung eines eindeutigen Bezugs mitzuwirken.“ 

100. Dem § 22 wird folgender Abs. 11 angefügt: 

„(11) Zur Weiterentwicklung der Register wird die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ermächtigt, Stammdaten und Identifikationsnummern aus 
anderen Registern, die zum Zwecke der öffentlichen Verwaltung oder des E-Governments des Bundes 
eingerichtet worden sind, abzugleichen oder zu übernehmen und bereits aufgrund der Registrierung im 
Register gemäß § 22 Abs. 1 zugeteilte Identifikationsnummern aus anderen Registern, die zum Zwecke 
der öffentlichen Verwaltung oder des E-Governments des Bundes eingerichtet worden sind, zu 
verwenden.“ 

101. Im § 22a Abs. 1 Z 1 wird in der lit. f nach dem Zitat „§ 37“ das Zitat „und § 24a“ eingefügt und 
folgende lit. g angefügt: 

 „g) Name, Anschrift, Geburtsdatum, Verantwortungsbereiche und Zustelladressen der 
abfallrechtlichen Geschäftsführer und der verantwortlichen Personen;“ 

102. Im § 22a Abs. 3a wird das Wort „Eintragung“ durch das Wort „Erfassung“ ersetzt. 

103. Dem § 22d Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Dies gilt auch für die Übermittlung mittels Webservice.“ 

104. Dem § 22d wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Für einen Zugriff auf einzelne Bereiche der Register können registrierten Personen im eigenen 
Verantwortungsbereich nach Maßgabe der eingerichteten Funktionalitäten Applikationspasswörter 
zugeteilt werden. Abs. 2 gilt auch bei Verwendung von Applikationspasswörtern.“ 
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105. Nach § 22d wird folgender § 22e samt Überschrift eingefügt: 

„Nähere Bestimmungen für elektronische Datenübermittlungen 

§ 22e. (1) Nähere Regelungen für elektronische Datenübermittlungen und Datenabfragen können 
durch Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie erfolgen. Sicherzustellen ist, dass Software mit einer Schnittstelle zu den Registern auf 
diskriminierungsfreie Weise interoperabel agiert und insbesondere eine vollständige und unverfälschte 
Datenübermittlung erfolgt. 

(2) Die für eine Datenübermittlung und für Datenabfragen im Wege des Registers erforderlichen 
technischen und organisatorischen Spezifikationen sind auf edm.gv.at abrufbar zu halten.“ 

106. Im § 23 Abs. 1 wird in der Z 2 vor dem Strichpunkt die Wortfolge „ , einschließlich der Entfernung 
von Stoffen, Gemischen oder Bestandteilen aus Abfällen vor oder während der Behandlung“ eingefügt. 

107. Im § 23 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt: 

„(1a) Von den Regelungen gemäß Abs. 1 Z 1 kann abgewichen werden, wenn mindestens eine der 
folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

 1. Die gemeinsame Sammlung bestimmter Abfallarten beeinträchtigt nicht ihre Möglichkeit, im 
Einklang mit § 1 Abs. 2 und 2a zur Wiederverwendung vorbereitet, recycelt oder sonstig 
verwertet zu werden, und die Qualität des Outputs dieser Verfahren ist mit der Qualität des 
Outputs bei getrennter Sammlung vergleichbar. 

 2. Die getrennte Sammlung führt unter Berücksichtigung der Gesamtauswirkungen auf die Umwelt, 
die mit der Bewirtschaftung der entsprechenden Abfallströme verbunden sind, nicht zum 
bestmöglichen Ergebnis unter dem Aspekt des Umweltschutzes. 

 3. Die getrennte Sammlung ist unter Berücksichtigung der bewährten Verfahren der 
Abfallsammlung technisch nicht möglich. 

 4. Die getrennte Sammlung würde unverhältnismäßig hohe wirtschaftliche Kosten mit sich bringen, 
unter Berücksichtigung der Kosten im Zusammenhang mit den nachteiligen Auswirkungen der 
Sammlung und Behandlung gemischter Abfälle auf die Umwelt und die Gesundheit, der 
Möglichkeit für Effizienzverbesserungen der Abfallsammlung und -behandlung, der Einnahmen 
aus dem Verkauf von Sekundärrohstoffen sowie der Anwendung des Verursacherprinzips und 
der erweiterten Herstellerverantwortung.“ 

108. Im § 23 Abs. 3 Z 4 wird nach dem Wort „Übermittlungen“ die Wortfolge „samt zugehöriger 
Nutzungsbedingungen zur Sicherstellung einer effizienten und störungsfreien elektronischen 
Datenübermittlung“ eingefügt. 

109. Im § 23 Abs. 4 wird die Wortfolge „Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft wird ermächtigt,“ durch die Wortfolge „Die Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie wird ermächtigt, für das 
Berichterstattungssystem zur Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung gemäß Art. 8a Abs. 4 
Buchstabe a der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und gemäß Art. 8 Abs. 3 Buchstabe c der Richtlinie 
(EU) 2019/904 (SUP) und“ ersetzt. 

110. Dem § 23 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

„(5) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie wird zur Sicherstellung der elektronischen Abwicklung von E-Government-Verfahren 
ermächtigt, Teilbereiche des Registers gemäß § 22 zur verpflichtenden Verwendung festzulegen.“ 

111. Im § 26 Abs. 3 entfällt das Wort „diesbezüglichen“ und wird nach der Wortfolge „abfallrechtlichen 
Vorschriften“ die Wortfolge „ , einschließlich abfallrechtlicher Genehmigungen,“ eingefügt. 

112. § 26 Abs. 4 Z 1 lautet: 

 „1. Kenntnisse betreffend die Einstufung, das Gefährdungspotential und die vorgesehene 
Behandlungsart der zu sammelnden und der zu behandelnden Abfälle;“ 

113. Dem § 26 Abs. 4 wird folgender Schlussteil angefügt: 

„Gleiches gilt für den Bund im Rahmen der Sammlung und Behandlung von Abfällen für die Zwecke der 
Halonbank gemäß Halonbankverordnung, BGBl. II Nr. 77/2000.“ 
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114. Im § 26 wird nach dem Abs. 5 folgender Abs. 5a eingefügt: 

„(5a) Die Abbestellung eines abfallrechtlichen Geschäftsführers oder einer verantwortlichen Person 
ist der Behörde anzuzeigen.“ 

115. Im § 26 Abs. 6 wird die Wortfolge „die Verlässlichkeit und die fachlichen Fähigkeiten und 
Kenntnisse aufzuweisen hat“ durch die Wortfolge „die Kriterien des Abs. 1 Z 1 bis 3 erfüllt“ ersetzt und 
am Ende folgender Satz angefügt: 

„Die verantwortliche Person ist verantwortlicher Beauftragter im Sinne des § 9 VStG und für die fachlich 
einwandfreie Ausübung der Tätigkeit der Sammlung und Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen 
und die Einhaltung der abfallrechtlichen Vorschriften, einschließlich abfallrechtlicher Genehmigungen, 
verantwortlich.“ 

116. In der Überschrift des § 27 entfällt der Ausdruck „Ruhen,“. 

117. Nach § 28a wird folgender § 28b samt Überschrift eingefügt: 

„Getrennte Sammlung für Papier-, Metall-, Kunststoff-, Glas-, Bio- und Textilabfälle 

§ 28b. (1) Für Papier-, Metall-, Kunststoff-, Glas-, Bio- und Textilabfälle sind jeweils getrennte 
Sammlungen durchzuführen. 

(2) Die getrennte Sammlung gemäß Abs. 1 ist in der Weise durchzuführen, die eine Vorbereitung zur 
Wiederverwendung oder ein qualitativ hochwertiges Recycling der getrennt gesammelten Abfälle 
ermöglicht.“ 

118. Die Überschrift zum 5. Abschnitt lautet: 

„5. Abschnitt 

Regime der erweiterten Herstellerverantwortung“ 

119. Im 5. Abschnitt wird vor dem § 29 folgender § 28c samt Überschrift eingefügt: 

„Allgemeine Mindestanforderungen 

§ 28c. (1) Bei der Einrichtung eines Regimes der erweiterten Herstellerverantwortung sind die 
genaue Definition der Rollen und Verantwortlichkeiten aller einschlägigen beteiligten Akteure und 
messbare Abfallbewirtschaftungsziele im Einklang mit der Abfallhierarchie und, soweit dies zur 
Erreichung der Ziele und Grundsätze gemäß den §§ 1 und 9 erforderlich ist, qualitative Zielsetzungen 
festzulegen. 

(2) Bei der Einrichtung eines Regimes der erweiterten Herstellerverantwortung sind von den 
Herstellern oder den Sammel- und Verwertungssystemen folgende Mindestanforderungen zu erfüllen: 

 1. ein Berichterstattungssystem zur Erhebung von Daten über die Produkte, die von den unter die 
erweiterte Herstellerverantwortung fallenden Herstellern von Erzeugnissen in Verkehr gebracht 
werden, von Daten über die Sammlung und Behandlung von Abfällen, die durch diese Produkte 
entstehen, gegebenenfalls mit Angabe der Abfallmaterialströme, und von anderen Daten, die für 
die Zwecke der unter Z 2 genannten Verpflichtungen relevant sind; 

 2. die Gewährleistung der Gleichbehandlung von Herstellern von Produkten; 

 3. Information der Letztverbraucher über Abfallvermeidungsmaßnahmen, 
Wiederverwendungszentren, Zentren für die Vorbereitung zur Wiederverwendung, Rücknahme- 
und Sammelsysteme und die Vermeidung von Vermüllung (Littering); 

 4. Maßnahmen zur Schaffung von Anreizen für die Letztverbraucher, Abfälle getrennt zu sammeln; 

 5. die Sicherstellung der Sammlung im gesamten Bundesgebiet und der Behandlung von jenen 
Abfällen, die von den in Österreich in Verkehr gesetzten Produkten anfallen; 

 6. die Sicherstellung der erforderlichen finanziellen Mittel und gegebenenfalls der Organisation, um 
ihren Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung nachzukommen; 

 7. die Einrichtung geeigneter Eigenkontrollmechanismen, gegebenenfalls unterstützt durch 
regelmäßig erfolgende unabhängige Prüfungen zur Bewertung ihrer diesbezüglichen 
Finanzverwaltung, einschließlich der Einhaltung der Anforderungen gemäß Abs. 3 Z 1 und 2 und 
der Qualität der erhobenen und übermittelten Daten sowie der Anforderungen an die EG-
VerbringungsV; 
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 8. die Veröffentlichung von Informationen zur Erfüllung der Zielvorgaben für die 
Abfallbewirtschaftung gemäß Abs. 1, sowie im Fall der gemeinsamen Wahrnehmung der 
erweiterten Herstellerverantwortung auch Informationen zu 

 a) ihren Eigentums- und Mitgliederverhältnissen, 

 b) Tarifen und 

 c) dem Verfahren für die Auswahl der operativ tätigen Abfallsammler und -behandler. 

(3) Bei der Festlegung der finanziellen Beiträge für ein Regime der erweiterten 
Herstellerverantwortung, insbesondere bei der Festlegung von Tarifen der Sammel- und 
Verwertungssysteme sind folgende Mindestanforderungen einzuhalten: 

 1. Es sind folgende Kosten abzudecken: 

 a) Kosten der getrennten Sammlung, des anschließenden Transports sowie der Behandlung der 
Abfälle, einschließlich derjenigen Behandlung, die erforderlich ist, um die Zielvorgaben für 
die Abfallbewirtschaftung gemäß Abs. 1 zu erreichen; dabei sind die kosteneffiziente 
Bereitstellung der Dienstleistungen und die Einnahmen aus der Vorbereitung zur 
Wiederverwendung, Altstofferlöse und nicht ausgezahlte Pfandgebühren zu berücksichtigen; 

 b) Kosten der Bereitstellung geeigneter Informationen für die Abfallbesitzer gemäß Abs. 2 Z 3; 

 c) Kosten der Erhebung von Daten gemäß Abs. 2 Z 1 und deren Übermittlung und 

 d) Kosten von Sensibilisierungsmaßnahmen und Reinigungsaktionen von Abfällen bestimmter 
Produkte und der anschließenden Beförderung und Behandlung sowie die Kosten der 
Errichtung spezifischer Infrastrukturen für die Sammlung nach Maßgabe einer Verordnung 
gemäß § 14. 

Dies gilt nicht für im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestehende Regime der 
erweiterten Herstellerverantwortung betreffend Elektro- und Elektronikgeräte, Batterien und 
Akkumulatoren und Fahrzeuge. 

 2. Bei der Festlegung der Tarife für einzelne Produkte oder Gruppen vergleichbarer Produkte sind 
nach Maßgabe einer Verordnung gemäß § 36 die Umweltauswirkungen bei der Herstellung, beim 
Gebrauch und bei der Abfallbewirtschaftung (Lebenszyklus) zu berücksichtigen, wie 
insbesondere deren Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Wiederverwendbarkeit und Recycelbarkeit 
sowie das Vorhandensein gefährlicher Stoffe. 

 3. Die kosteneffiziente Bereitstellung von Dienstleistungen der Abfallwirtschaft ist zwischen den 
betroffenen Vertragspartnern transparent darzulegen. 

(4) Abweichend zu Abs. 2 Z 6 in Verbindung mit Abs. 3 Z 1 können die Hersteller auch weniger als 
100%, aber zumindest 80% der erforderlichen finanziellen Mittel tragen, wenn die übrigen Kosten von 
den Abfallersterzeugern oder von Vertreibern getragen werden. Diese Ausnahmeregelung darf nicht in 
Anspruch genommen werden, um den Kostenanteil zu senken, den die Hersteller von Erzeugnissen im 
Rahmen von Regimen der erweiterten Herstellerverantwortung, die vor dem 4. Juli 2018 eingerichtet 
wurden, zu tragen haben. 

(5) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
stellt sicher, dass zwischen den einschlägigen an der Umsetzung der Regime der erweiterten 
Herstellerverantwortung beteiligten Akteuren ein regelmäßiger Dialog stattfindet. 

(6) Für vor dem 4. Juli 2018 errichtete Regime der erweiterten Herstellerverantwortung haben 
Hersteller oder Sammel- und Verwertungssysteme die Mindestanforderungen gemäß Abs. 2 und 3 
spätestens ab 1. Jänner 2023 zu erfüllen.“ 

120. Dem § 29 Abs. 2 Z 7 wird folgender Satz angefügt: 

„Eine Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers über die Einhaltung der Tarifgrundsätze gemäß § 28c Abs. 3 
und über die Einhaltung des Verbots der Quersubventionierung gemäß § 32 Abs. 3 ist anzuschließen.“ 

121. Im § 29 Abs. 2 wird nach Z 7a folgende Z 7b eingefügt: 

 „7b. ein Konzept über die Eigenkontrolle gemäß § 28c Abs. 2 Z 7 betreffend die Erhebung und 
Übermittlung von Daten sowie betreffend die Anforderungen an die EG-VerbringungsV;“ 

122. Dem § 29 Abs. 2 Z 8 werden folgende Sätze angefügt: 

„Die Sicherstellung hat insolvenzfest zu sein und insbesondere durch eine Bankgarantie oder durch die 
Verpfändung eines Bank- oder Wertpapierkontos zu erfolgen. Die Höhe hat den durchschnittlichen 
Kosten und Erlösen zu entsprechen, die für die Leistungen des Sammel- und Verwertungssystems in 
einem Zeitraum von drei Monaten erwartet werden. Eine Bestätigung des Wirtschaftsprüfers über die 
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ausreichende finanzielle Sicherstellung unter Angabe der Höhe und Art der Sicherstellung ist 
anzuschließen. Die Sicherstellung hat im Falle einer Beendigung der Systemtätigkeit oder im Fall der 
Insolvenz eines Sammel- und Verwertungssystems den jeweiligen Gläubigern des Sammel- und 
Verwertungssystems zur Bedeckung noch zu erbringender oder nicht bezahlter Leistungen zur Verfügung 
zu stehen. Zur Abwicklung derartiger Forderungen kann die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie eine geeignete Stelle betrauen.“ 

123. § 29 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

„Anhörungsrechte in diesem Verfahren hat eine zur Beratung der sich aus der Vollziehung einer 
Verordnung nach § 14 Abs. 1 ergebenden Fragen eingerichtete Kommission.“ 

124. Im § 29 Abs. 4 wird am Ende der Z 3 das Wort „und“ durch einen Beistrich ersetzt, am Ende der Z 4 
der Punkt durch das Wort „ , und“ ersetzt und nach der Z 4 folgende Z 5 eingefügt: 

 „5. ein Sammel- und Verwertungssystem für Elektro- und Elektronik-Altgeräte die Vorbereitung der 
Wiederverwendung insbesondere durch ökosoziale Betriebe durch Aufwendung von 5 Prozent 
der Summe der jährlich für die Entpflichtung eingenommenen Entgelte fördert.“ 

125. § 29 Abs. 4a lautet: 

„(4a) Gegenstand der im Abs. 4 genannten Abfallvermeidungsprojekte sind insbesondere: 

 1. Maßnahmen zur Vermeidung von Einsatzstoffen und Betriebsmitteln, die sich auf die 
Abfallqualität des Produkts oder allfälliger Nebenprodukte auswirken, 

 2. Maßnahmen, die zu einer Reduktion von Produktionsabfällen führen, 

 3. Maßnahmen, die zu einer Reduktion von Verpackungsabfällen führen, wie insbesondere die 
Einführung von Mehrwegverpackungen, 

 4. Maßnahmen, die durch Optimierung der Logistik zur Abfallvermeidung beitragen, 

 5. Maßnahmen, die durch Bewusstseinsbildung, Weiterbildungsmaßnahmen oder durch den Aufbau 
von geeigneten Netzwerken eine Abfallvermeidung bewirken oder 

 6. Maßnahmen des Abfallvermeidungsprogramms gemäß § 9a. 

Nicht förderungsfähig sind Anti-Littering-Maßnahmen und Maßnahmen, die ausschließlich der 
Abfalltrennung oder -verwertung dienen, zB Trenninseln, Sammelbehälter, Zerlegung oder Aufbereitung 
von Altgeräten.“ 

126. § 29 Abs. 9 lautet: 

„(9) Sammel- und Verwertungssysteme haben 

 1. ihre Eigentumsverhältnisse, 

 2. die jeweils gültigen Tarife, 

 3. das Verfahren für die Auswahl der operativ tätigen Unternehmen für die Sammlung und 
Verwertung und 

 4. Informationen zur Erfüllung der Zielvorgaben für die Abfallbewirtschaftung 

auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen und erforderlichenfalls zu aktualisieren.“ 

127. Dem § 29 werden folgende Abs. 10 bis 14 angefügt: 

„(10) Sammel- und Verwertungssysteme haben eine Liste der Systemteilnehmer und gegebenenfalls 
ihres Bevollmächtigten, gegliedert nach den Produktbereichen und aufgeteilt nach den Geschäftsfeldern, 
auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen und monatlich zu aktualisieren. Diese Verpflichtung entfällt, 

 1. wenn sich die jeweiligen Hersteller im Register gemäß § 22 registrieren müssen und 

 2. bei Sammel- und Verwertungssystemen für Verpackungen; diese haben die entsprechenden 
Daten an die Verpackungskoordinierungsstelle gemäß § 30a monatlich für die Veröffentlichung 
auf deren Internetseite zu übermitteln. 

(11) Genehmigte Sammel- und Verwertungssysteme haben die finanzielle Sicherstellung erstmals 
spätestens bis zum 31. Dezember 2020 an die Kriterien des Abs. 2 Z 8 anzupassen. 

(12) Sammel- und Verwertungssysteme haben die finanzielle Sicherstellung gemäß Abs. 2 Z 8 
jährlich anzupassen. Im Falle einer Beendigung der Systemtätigkeit oder im Fall der Insolvenz eines 
Sammel- und Verwertungssystems hat die Sicherstellung den jeweiligen Gläubigern des Sammel- und 
Verwertungssystems zur Bedeckung nicht bezahlter Leistungen zur Verfügung zu stehen. Als 
Begünstigter und zur Abwicklung derartiger Forderungen kann die Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie eine geeignete Stelle betrauen. 
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(13) Sammel- und Verwertungssysteme haben vertraglich sicherzustellen, dass 
Koordinierungsstellen, denen eine Prüfkompetenz gemäß § 13 Abs. 1 Z 10 oder § 30a Abs. 1 Z 4 bzw. 
Abs. 2 Z 4 übertragen wurde, befugt sind, Prüfungen bei ihren Teilnehmern vorzunehmen und dass diesen 
alle dafür erforderliche Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. 

(14) Sammel- und Verwertungssysteme haben im Fall, dass bei der Kontrolle eines 
Systemteilnehmers um über 5% der jeweiligen Gesamtjahresmasse je Tarifkategorie zu wenig angegeben 
wurde, eine Pönale von 20% des Fehlbetrags aufzuschlagen. Diese Pönale ist unabhängig von einem 
allfälligen Verschulden des Systemteilnehmers zusätzlich zur Nachzahlung der Teilnahmegebühren 
einzufordern und kann nicht durch einen Richter gemäßigt werden. Die Sammel- und 
Verwertungssysteme haben entsprechende Aufzeichnungen über Pönalezahlungen zu führen und dies in 
ihrem Jahresbericht festzuhalten. Eingehobene Pönalen sind der jeweiligen Koordinierungsstelle 
unverzüglich zu überweisen, sie sind für deren Kontrollaufgaben zu verwenden.“ 

128. Dem § 29b Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Weiters hat ein Sammel- und Verwertungssystem für Haushaltsverpackungen die von seinen 
Teilnehmern in Österreich in einem Kalenderjahr in Verkehr gesetzten oder zum Eigengebrauch 
importierten Massen an Haushaltsverpackungen je Tarifkategorie im Sinne einer Verordnung nach § 14 
Abs. 1 (Teilnahmemassen) bis spätestens 10. April des darauffolgenden Kalenderjahres elektronisch im 
Wege des Registers gemäß § 22 zu melden.“ 

129. Dem § 29d Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Weiters hat ein Sammel- und Verwertungssystem für gewerbliche Verpackungen die von seinen 
Teilnehmern in einem Kalenderjahr in Verkehr gesetzten oder zum Eigengebrauch importierten Massen 
an gewerblichen Verpackungen je Tarifkategorie im Sinne einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 
(Teilnahmemassen) bis spätestens 10. April des darauffolgenden Kalenderjahres elektronisch im Wege 
des Registers gemäß § 22 zu melden.“ 

130. Im § 29d Abs. 4 wird im ersten Satz nach dem Wort „monatlich“ die Wortfolge „sowie jährlich“ 
eingefügt. 

131. Im § 30a Abs. 1 Z 1 entfällt jeweils die Wortfolge „Koordinierung der“. 

132. § 30a Abs. 1 Z 4 und Abs. 2 Z 4 lauten: 

 „4. die Zusammenführung und erforderlichenfalls eine Änderung der Kontrollkonzepte gemäß § 29 
Abs. 2 Z 8a und deren koordinierte Umsetzung; die Quote von 80% der unter Vertrag 
genommenen Massen bezogen auf die jeweilige Sammelkategorie ist auf die gesamte 
Teilnahmemasse aller Sammel- und Verwertungssysteme zu beziehen; für Sammelkategorien, 
die weniger als 10% der gesamten Teilnahmemasse betragen, kann vom Erreichen dieser 80%-
Quote abgesehen werden, wenn über alle Sammelkategorien die 80%-Quote erfüllt ist; eine 
Änderung des Kontrollkonzepts bewirkt keine Änderungsgenehmigung gemäß § 29 Abs. 1,“ 

133. Im § 30a Abs. 1 wird am Ende in der Z 5 der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und es werden 
folgende Z 6 bis 8 angefügt: 

 „6. Veröffentlichung und monatliche Aktualisierung einer Liste der Teilnehmer der Sammel- und 
Verwertungssysteme für Verpackungen gemäß § 29 Abs. 10 auf der Internetseite der 
Verpackungskoordinierungsstelle, 

 7. Plausibilisierung der monatlichen Aufteilung nach Marktanteil der je Bundesland und 
Sammelkategorie gesammelten Abfallmengen, 

 8. Entgegennahme der Daten und Erstellung eines Berichtes gemäß § 14b Abs. 4.“ 

134. Im § 30a Abs. 2 wird am Ende in der Z 5 der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und es werden 
folgende Z 6 und 7 angefügt: 

 „6. Veröffentlichung und monatliche Aktualisierung einer Liste der Teilnehmer der Sammel- und 
Verwertungssysteme für Verpackungen gemäß § 29 Abs. 10 auf der Internetseite der 
Verpackungskoordinierungsstelle, 

 7. Plausibilisierung der monatlichen Aufteilung nach Marktanteil der je Bundesland und 
Sammelkategorie gesammelten Abfallmengen.“ 

135. Im § 36 Z 2 wird die Wortfolge „Tarifgrundsätze und Effizienzkriterien“ durch die Wortfolge 
„Vorgaben zur Berechnung von Tarifen (Tarifgrundsätze, zB Umlageprinzip) und Effizienzkriterien; 
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solche Vorgaben können auch Zu- und Abschläge oder Rückerstattungen zur Berücksichtigung der 
ökologischen Auswirkungen bestimmter Produkte umfassen“ ersetzt. 

136. Im § 36 wird am Ende der Z 6 der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgende Wortfolge „und 
Sammelfraktionen;“ angefügt. 

137. Dem § 36 wird folgende Z 7 angefügt: 

 „7. Bestimmungen bezüglich finanzieller Beiträge an sozialökonomische Betriebe im 
Zusammenhang mit der Vorbereitung zur Wiederverwendung von Produkten.“ 

138. Im § 37 Abs. 4 Z 7 wird nach der Wortfolge „eines Teilbereichs der Deponie“ die Wortfolge „oder 
die Beendigung der Maßnahmen für die Nachsorge der Deponie“ eingefügt. 

139. Im § 42 Abs. 1 wird am Ende der Z 13 vor dem Beistrich folgende Wortfolge angefügt: 

„ ; Rechtsmittel können unabhängig von einer Beteiligung im Verwaltungsverfahren ergriffen werden“ 

140. Im § 42 Abs. 1 wird der Z 14 folgender Schlussteil angefügt: 

„Rechtsmittel können unabhängig von einer Beteiligung im Verwaltungsverfahren ergriffen 
werden.“ 

141. § 42 Abs. 1a lautet: 

„(1a) Werden im Rechtsmittelverfahren von einer Umweltorganisation, die gemäß § 19 Abs. 7 UVP-
G 2000 anerkannt ist und sich an einem Verfahren als Partei beteiligt hat, Einwendungen oder Gründe 
erstmals vorgebracht, sind diese nicht zulässig, wenn ihr erstmaliges Vorbringen im 
Rechtsmittelverfahren missbräuchlich oder unredlich ist.“ 

142. Im § 42 Abs. 3 entfällt die Wortfolge „unionsrechtlich bedingten“. 

143. Im § 47 Abs. 1 und im § 52 Abs. 2 wird jeweils folgender Schlussteil angefügt: 

„Für Behandlungsanlagen ist die Identifikationsnummer der Behandlungsanlage im Register anzugeben.“ 

144. Im § 51 Abs. 2 wird im letzten Satz nach der Ziffer „8“ die Ziffer „ , 9“ eingefügt. 

145. Dem § 65 Abs. 1 wird folgender Schlussteil angefügt: 

„Bei Festlegungen gemäß Z 1 im Hinblick auf den Stand der Technik zur Vermeidung und Rückhaltung 
von Stoffen, die in das Wasser gelangen können, und bei Festlegungen gemäß Z 3a ist das Einvernehmen 
mit der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus herzustellen.“ 

146. Dem § 67 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Dieser Antrag hat elektronisch über das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu erfolgen.“ 

147. Dem § 67 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Diese Übermittlung kann bei Vorliegen der Zustimmung der betroffenen zuständigen ausländischen 
Behörde gemäß Art 26 Abs. 4 der EG-VerbringungsV elektronisch erfolgen.“ 

148. Im § 68 Abs. 1 entfällt am Ende der Z 5 das Wort „und“ und wird nach der Z 5 folgende Z 5a 
eingefügt: 

 „5a. die Nachweise gemäß § 69 Abs. 10 AWG 2002;“ 

149. § 68 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

„Falls die Zustimmung der betroffenen zuständigen ausländischen Behörde zur elektronischen 
Übermittlung der Notifizierung nicht vorliegt, ist für diese Behörde eine Abschrift der Notifizierung 
gesondert zu übermitteln.“ 

150. Im § 69 wird nach Abs. 7b folgender Abs. 7c eingefügt: 

„(7c) Das Verbringen von vermischten, vermengten oder vorbehandelten Abfällen aus industriellen 
Verarbeitungsprozessen unterschiedlicher Abfallersterzeuger oder Anfallstellen sowie von vermischten, 
vermengten oder vorbehandelten Abfällen aus industriellen Verarbeitungsprozessen unterschiedlicher 
Abfallschlüsselnummern gemäß dem österreichischen Abfallverzeichnis nach Österreich zum Zweck der 
Deponierung oder zum Zweck der Verfestigung, Stabilisierung oder Immobilisierung vor der 
Deponierung ist nicht zulässig. Von diesem Verbot ausgenommen sind vermischte, vermengte oder 
vorbehandelte Abfälle, die zu technischen Versuchszwecken im Ausmaß bis zu 25 Tonnen mit 
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schriftlicher Notifizierung und Zustimmung gemäß den Vorgaben der EG-VerbringungsV nach 
Österreich verbracht werden und nach Abschluss der Versuche einer Deponierung oder der Verfestigung, 
Stabilisierung oder Immobilisierung vor der Deponierung zugeführt werden sollen.“ 

151. § 69 Abs. 10 lautet: 

„(10) Transporte von Abfällen ab drei Tonnen mit einer Transportstrecke auf der Straße von über 

 1. 300 km in Österreich haben ab 1. Jänner 2023, 

 2. 200 km in Österreich haben ab 1. Jänner 2024, 

 3. 100 km in Österreich haben ab 1. Jänner 2025, 

per Bahn oder durch andere Verkehrsmittel mit gleichwertigem oder geringerem Schadstoff- oder 
Treibhausgaspotential zu erfolgen. Dies gilt nicht, wenn nachgewiesen wird, dass von der Bahn keine 
entsprechenden Kapazitäten bereitgestellt werden können oder wenn beim Bahntransport die auf der 
Straße zurückzulegende Transportstrecke für die An- und Abfahrt zur und von der Verladestelle im 
Vergleich zum ausschließlichen Transport auf der Straße 25% oder mehr betragen würde. Die 
entsprechenden Nachweise sind beim Transport mitzuführen und der Behörde auf Verlangen vorzulegen. 
Bis zum 1. Dezember 2022 ist vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie in Abstimmung mit der Wirtschaftskammer Österreich eine digitale 
Plattform einzurichten, die eine Abfrage von Angeboten für Abfalltransporte im Schienengüterverkehr 
und, sofern keine entsprechenden Kapazitäten bereit gestellt werden können, die Erstellung einer 
Bestätigung darüber binnen zwei Werktagen ermöglicht. Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie hat die Wirksamkeit dieser Regelung bis zum 
31. Dezember 2024 zu evaluieren.“ 

152. Nach § 72a wird folgender § 72b samt Überschrift eingefügt: 

„Elektronische Meldungen bei grenzüberschreitender Verbringung 

§ 72b. (1) Meldungen gemäß Art. 16 Buchstabe b der EG-VerbringungsV sind bei Verbringungen 
aus Österreich elektronisch über das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu übermitteln. 

(2) Meldungen gemäß Art. 15 Buchstabe  c und d und Art. 16 Buchstaben d und e der EG-
VerbringungsV sind bei Verbringungen nach Österreich elektronisch über das Register gemäß § 22 
Abs. 1 zu übermitteln. 

(3) Wer Abfälle aus Österreich verbringt, hat die Menge der recycelten und der zur 
Wiederverwendung vorbereiteten Abfälle entsprechend den Vorgaben für die Berechnung gemäß 
Anhang 1a der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie zu melden. Die Meldung hat – sofern eingerichtet – über das Register gemäß § 22 zu 
erfolgen.“ 

153. Dem § 75 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

„(8) Zuständige Behörde für die Marktüberwachung im Bereich der Verordnungen nach § 14 ist die 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Bei 
Produkten aus Drittstaaten, die auf den Unionsmarkt gelangen, hat die Zollbehörde diesbezüglich – im 
Rahmen ihres Wirkungsbereiches – nach Maßgabe des Kapitels VII der Verordnung (EU) 2019/1020 
über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 
2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011, ABl. Nr. L 169 vom 
25.06.2019 S. 1, mitzuwirken.“ 

154. In § 75b Abs. 1 wird nach dem Wort „Bezirksverwaltungsbehörde,“ die Wortfolge „der 
Landeshauptmann,“ eingefügt. 

155. In § 75b Abs. 1 Z 1 lit. b wird nach dem Wort „unverzüglich“ die Wortfolge „vor Ende der 
behördlichen Überprüfung“ eingefügt. 

156. Dem § 75b Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Wenn weder der bisher Verfügungsberechtigte, der Lenker oder der Inhaber der Behandlungsanlage 
anwesend sind, hat die Aushändigung der Bescheinigung über die vorläufige Beschlagnahme durch 
Anschlag vor Ort oder durch Anschlag an der Amtstafel zu erfolgen; die vorläufige Beschlagnahme ist in 
diesem Fall sofort wirksam.“ 

157. In § 75b Abs. 2 wird im zweiten Satz die Wortfolge „die Beschlagnahme mit Bescheid anzuordnen“ 
durch die Wortfolge „einen Bescheid mit der Anordnung der Beschlagnahme zu erlassen“ ersetzt. 
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158. Dem § 78 wird folgender Abs. 26 angefügt: 

„(26) Wird die Tätigkeit der Sammlung und Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen oder 
Asbestzement zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx, nicht von einer 
natürlichen Person ausgeübt und ist noch keine verantwortliche Person namhaft gemacht worden, welche 
die Kriterien des § 26 Abs. 1 Z 1 bis 3 erfüllt, ist der Behörde bis zum 1. Jänner 2022 eine 
verantwortliche Person gemäß § 26 Abs. 6 namhaft zu machen.“ 

159. Im § 79 Abs. 1 wird in der Z 1 das Zitat „§ 15 Abs. 1, 3 oder 4“ durch das Zitat „§ 15 Abs. 1, 3, 4 
oder 4b“ ersetzt. 

160. § 79 Abs. 1 Z 5 lautet: 

 „5. Abfälle entgegen § 16 Abs. 4 behandelt oder mit Abfällen entgegen den Bestimmungen des 
Art. 7 der EU-POP-V umgeht,“ 

161. Im § 79 Abs. 1 wird nach der Z 7b folgende Z 7c eingefügt: 

 „7c. entgegen § 28b keine getrennte Sammlung durchführt,“ 

162. Im § 79 Abs. 1 wird in der Z 8 das Zitat „§ 36 Z 1, 2, 5 und 6“ durch das Zitat „§ 36 Z 1, 2, 2a, 5 und 
6“ ersetzt. 

163. Im § 79 Abs. 1 Z 15a wird nach dem Zitat „§ 69 Abs. 7“ die Wortfolge „oder 7c“ eingefügt. 

164. Im § 79 Abs. 1 Z 15b wird das Zitat „Art. 2 Nummer 35 Buchstabe a, c oder e“ durch das Zitat 
„Art. 2 Nummer 35 Buchstabe a, c, e oder g Ziffer iii“ ersetzt. 

165. Im § 79 Abs. 2 Z 1 wird nach dem Zitat „§ 14 Abs. 1 oder 2b“ der Ausdruck „ , § 14a“ eingefügt. 

166. Im § 79 Abs. 2 werden die Z 2a und 2b durch folgende Z 2a, 2b und 2ba ersetzt: 

 „2a. entgegen § 12b Abs. 1 keinen Bevollmächtigten bestellt, 

 2b. entgegen § 13a Abs. 1 Sammelstellen nicht ausreichend einrichtet oder an diesen Sammelstellen 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte oder Gerätebatterien oder -akkumulatoren nicht unentgeltlich 
übernimmt, 

 2ba. entgegen § 13a Abs. 3 oder § 13g Abs. 2 bis 4 oder § 13i nicht oder nicht ausreichend an einem 
Sammel- und Verwertungssystem teilnimmt,“ 

167. Im § 79 Abs. 2 werden nach der Z 2c folgende Z 2d und 2e eingefügt: 

 „2d. entgegen § 13n Einwegkunststoffprodukte oder entgegen § 13o oxo-abbaubare 
Kunststoffprodukte in Verkehr setzt, 

 2e. entgegen § 14b Abs. 1 die jeweilige Getränkeart in einer Verkaufsstelle nicht im ausreichenden 
Ausmaß in Mehrweg anbietet,“ 

168. Im § 79 Abs. 2 wird in der Z 3 das Zitat „§ 15 Abs. 1, 3 oder 4“ durch das Zitat „§ 15 Abs. 1, 3, 4 
oder 4b“ ersetzt. 

169. Im § 79 Abs. 2 wird nach der Z 23 folgende Z 23a eingefügt: 

 „23a. Transporte entgegen den Vorgaben gemäß § 15 Abs. 9 oder § 69 Abs. 10 durchführt,“ 

170. Im § 79 Abs. 3 wird in der Z 1 das Zitat „§ 5 Abs. 4“ durch das Zitat „§ 2 Abs. 3a, § 5 Abs. 1a, 4“ 
ersetzt. 

171. Im § 79 Abs. 3 wird in der Z 1 das Zitat „§ 13, § 13a Abs. 1b, 3, 4 oder 4a, § 13g Abs. 3 oder 4“ 
durch das Zitat „§ 12b Abs. 3, § 13 und 13a Abs. 4, 5 oder 6, § 13g Abs. 3 bis 5“ ersetzt. 

172. Im § 79 Abs. 3 Z 1 wird nach dem Zitat „§ 14 Abs. 2b“ das Zitat „ , § 14a“ eingefügt. 

173. Im § 79 Abs. 3 wird in der Z 1 nach dem Zitat „§ 15 Abs. 6,“ das Zitat „§ 15 Abs. 9,“ eingefügt. 

174. Im § 79 Abs. 3 wird in der Z 1 das Zitat „§ 17 Abs. 1, 3, 4 oder 5“ durch das Zitat „§ 17 Abs. 1, 3, 4, 
5 oder 6“ ersetzt. 

175. Im § 79 Abs. 3 wird in der Z 1 das Zitat „§ 18 Abs. 3, 4 oder 5“ durch das Zitat „§ 18 Abs. 3, 4, 5, 7 
oder 8“ ersetzt. 

176. Im § 79 Abs. 3 wird in der Z 1 nach dem Zitat „§ 22 Abs. 6“ die Wortfolge „und 6a“ eingefügt. 
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177. Im § 79 Abs. 3 wird in der Z 1 das Zitat „§ 29 Abs. 8 und 9“ durch das Zitat „§ 29 Abs. 8 bis 10“ 
ersetzt. 

178. Im § 79 Abs. 3 wird in der Z 1 nach dem Zitat „§ 64“ ein Beistrich eingefügt und das Wort „oder“ 
durch das Zitat „§ 69 Abs. 10,“ ersetzt. 

179. Im § 79 Abs. 3 werden nach der Z 3 folgende Z 3a und 3b eingefügt: 

 „3a. entgegen § 13p Einwegkunststoffprodukte ohne entsprechender Kennzeichnung in Verkehr setzt. 

 3b. entgegen § 13q Einweg- und Mehrweggetränkeverpackungen in der Verkaufsstelle nicht deutlich 
sicht- und lesbar auszeichnet;“ 

180. Im § 79 Abs. 3 Z 7 wird nach der Wortfolge „gefährliche Abfälle“ die Wortfolge „oder POP-Abfälle“ 
und nach der Wortfolge „besondere Gefahren“ die Wortfolge „oder Besonderheiten der Abfälle“ 
eingefügt. 

181. Im § 79 Abs. 3 wird am Ende der Z 10 vor dem Beistrich die Wortfolge „oder die Abbestellung 
gemäß § 26 Abs. 5a nicht anzeigt“ angefügt. 

182. § 79 Abs. 3 Z 10a lautet: 

 „10a. entgegen § 29 Abs. 9 keine Liste der Teilnehmer veröffentlicht oder der 
Verpackungskoordinierungsstelle meldet,“ 

183. Im § 79 Abs. 3 Z 16 wird nach dem Wort „EG-VerbringungsV“ die Wortfolge „oder § 72b“ 
eingefügt. 

184. Im § 83 Abs. 1 wird am Ende der Z 1 vor dem Beistrich die Wortfolge „und die Nachweise gemäß 
§ 15 Abs. 9 und § 69 Abs. 10“ angefügt. 

185. Im § 87 Abs. 2 wird nach dem Wort „Bundes-Abfallwirtschaftsplans“ die Wortfolge „und für die 
Erfüllung unionsrechtlicher und internationaler Berichtspflichten“ eingefügt. 

186. Im § 87 Abs. 7 entfällt nach der Wortfolge „gemäß Vereinsgesetz, BGBl. I Nr. 66/2002,“ das Wort 
„und“ und wird nach der Wortfolge „gemäß § 6 Abs. 4 des E-Government-Gesetzes, BGBl. I 
Nr. 10/2004,“ die Wortfolge „und das Unternehmensregister gemäß § 25 des 
Bundesstatistikgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 40/2014,“ eingefügt. 

187. Dem § 87 wird folgender Abs. 10 angefügt: 

„(10) Die Zollbehörden sind – unbeschadet der Bestimmungen der Verordnung (EU) 2019/1020 – 
verpflichtet, zum Zweck der Marktüberwachung, Risikobewertung und Konformitätsbeurteilung der 
zuständigen Behörde Daten einschließlich personenbezogener Daten über den Import von Produkten 
gemäß einer Verordnung nach § 14 zu übermitteln.“ 

188. Dem § 87a wird folgender Abs. 7 angefügt: 

„(7) Im Register gemäß § 22 Abs. 1 Z 1 ist jeder Person im Hinblick auf mittelgroße 
Feuerungsanlagen der Zugriff auf Name und Sitz des Betreibers, Standort der Anlage, 
Brennstoffwärmeleistung (MW), Art der Anlage (Dieselmotor, Gasturbine, Zweistoffmotor, sonstiger 
Motor, sonstige mittelgroße Feuerungsanlage), Art und jeweiliger Anteil der verwendeten Brennstoffe 
nach den Brennstoffkategorien (feste Biomasse; andere feste Brennstoffe; Gasöl, flüssige Brennstoffe, 
ausgenommen Gasöl; Erdgas, gasförmige Brennstoffe, ausgenommen Erdgas), Datum der 
Inbetriebnahme, Wirtschaftszweig (Branchencode), voraussichtliche Zahl der jährlichen Betriebsstunden 
sowie durchschnittliche Betriebslast, einzuräumen.“ 

189. Im § 87c wird im Abs. 1 das Zitat „Art. 132 Abs. 5 B-VG“ durch das Zitat „Art. 132 Abs. 4 B-VG“ 
ersetzt. 

190. Im § 87c wird im Abs. 2 letzter Satz nach der Wortfolge „auf der Grundlage dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Bescheides“ die Wortfolge „ , ausgenommen Erlaubnisbescheide gemäß § 25a Abs. 1,“ 
eingefügt. 
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191. Dem § 87c wird folgender Abs. 6 angefügt: 

„(6) Bescheide, deren Ausfertigung gemäß § 22a Abs. 1 Z 1 lit. f in das Register übertragen wurde, 
gelten mit Einlangen im Behördenbereich des Registers, auf den die Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Zugriff hat, als dieser zugestellt.“ 

192. Dem § 88 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen von Rechtsakten der Europäischen Union 
verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.“ 

193. Im § 89 wird in der Z 1 am Ende der lit. d der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende 
lit. e angefügt: 

 „e) Richtlinie (EU) 2018/851 zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle, ABl. 
Nr. L 150 vom 14.06.2018 S. 109.“ 

194. Dem § 89 wird folgende Z 5 angefügt: 

 „5.a) Richtlinie (EU) 2018/852 zur Änderung der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle, ABl. Nr. L 150 vom 14.06.2018 S. 141; 

 b) Richtlinie (EU) 2018/849 zur Änderung der Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge, der 
Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und 
Altakkumulatoren sowie der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte, 
ABl. Nr. L 150 vom 14.06.2018 S. 93; 

 c) Richtlinie (EU) 2019/904 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter 
Kunststoffprodukte auf die Umwelt, ABl. Nr. L 155 vom 12.06.2019 S. 1.“ 

195. Der Text des § 89a erhält die Absatzbezeichnung „(1)“ und folgender Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) Das Bundesgesetz mit dem das Abfallwirtschaftsgesetz 2002 geändert wird (AWG-Novelle 
Kreislaufwirtschaftspaket), BGBl. 1 Nr. xxx, wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 
98/34/EG über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und 
der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft, ABl. Nr. L 204 vom 21.07.1998 S. 37, in 
der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, ABl. Nr. L 217 vom 05.08.1998 S. 18, notifiziert 
(Notifikationsnummer: 2021/xxx/A).“ 

196. § 91 Abs. 39, in dem festgelegt wird, dass § 22 Abs. 5a und § 87a Abs. 3, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2019, mit 1. Juli 2020 in Kraft treten und der durch die Novelle BGBl. I 
Nr. 104/2019 eingefügt wurde, erhält die Absatzbezeichnung „(39a)“. 

197. Dem § 91 werden folgende Abs. 43 bis 47 angefügt: 

„(43) Die Einträge im Inhaltsverzeichnis zu § 9, § 12a, § 12b, § 13a, § 13n bis § 13q, §14a, § 14b, 
§ 18, § 19, § 22e, § 27, § 28b, § 28c und § 72b sowie Anhang 1a und Anhang 1b und die Überschrift des 
5. Abschnittes, § 1 Abs. 1 und 2a, § 2 Abs. 3a, § 2 Abs. 4, 5, 7, 8 und 10, § 3 Abs. 1, § 4, § 5 Abs. 1, 1a 
und 2 bis 4, § 6 Abs. 1, 5 und 7, § 7 Abs. 1 und 4 bis 7, § 8 Abs. 2 und 3, § 9 samt Überschrift, § 9a 
Abs. 2, § 11 Abs. 2, § 12a samt Überschrift, § 12b samt Überschrift, § 13a samt Überschrift, § 13b 
Abs. 1, § 13g Abs. 3 und 5, § 13h Abs. 1, § 13n samt Überschrift, § 13o samt Überschrift, § 13p samt 
Überschrift, § 13q samt Überschrift, § 14 Abs. 1 und 2, § 14a samt Überschrift, § 14b samt Überschrift, 
§ 15 Abs. 4b und 9, § 16 Abs. 3, 4 und 7, § 17 Abs. 6, die Überschrift zu § 18, § 18 Abs. 1, 3 und 8, die 
Überschrift zu § 19, § 19 Abs. 3, § 20 Abs. 1a und 3, § 21 Abs. 1a, 2, 2b und 3b, § 22 Abs. 1, 2, 4, 5, 5a, 
5b, 5e, 6, 6a, 10 und 11, § 22a Abs. 1 und 3a, § 22d Abs. 2 und 3, § 22e samt Überschrift, § 23 Abs. 1, 1a, 
3 bis 5, § 26 Abs. 3, 4, 5a und 6, die Überschrift zu § 27, § 28b samt Überschrift, die Überschrift des 5. 
Abschnitts, § 28c samt Überschrift, § 29 Abs. 2, 3, 4, 4a und 9 bis 12, § 29b Abs. 3, § 29d Abs. 2 und 4, 
§ 30a Abs. 1 und 2, § 36, § 37 Abs. 4, § 42 Abs. 1, 1a und 3, § 47 Abs. 1, § 51 Abs. 2, § 65 Abs. 1, § 67 
Abs. 2, § 68 Abs. 1, § 69 Abs. 7c und 10, § 72b Abs. 3 samt Überschrift, § 75b Abs. 1 und 2, § 78 
Abs. 26, § 79 Abs. 1 und 2, § 79 Abs. 3 Z 1 und  3b bis 16, § 83 Abs. 1, § 87 Abs. 2 und 7, § 87a Abs. 7, 
§ 87c Abs. 1, 2 und 6, § 88 Abs. 4, § 89 Z 1 und 5 und § 89a Abs. 1 und 2, § 91 Abs. 39a, Anhang 1a, 
Anhang 1b und Anhang 2 Tabelle 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx treten mit dem 
der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(44) § 67 Abs. 1 und § 72b Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx treten 
mit 1. Juli 2021 in Kraft. 

(45) § 75 Abs. 8 und § 87 Abs. 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx treten mit 
16. Juli 2021 in Kraft. 
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(46) § 13g Abs. 2, § 29 Abs. 13 und 14 und § 79 Abs. 3 Z 3a in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx treten mit 1. Jänner 2022 in Kraft. 

(47) § 28b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx tritt für Textilabfälle mit 1. Jänner 
2025 in Kraft.“ 

198. Nach dem Anhang 1 werden folgende Anhänge 1a und 1b eingefügt: 

„Anhang 1a 

Ziele für die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling  
und die sonstige stoffliche Verwertung 

Zielvorgaben Siedlungsabfälle 

 1. Bis 2020 wird die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von Abfallmaterialien 
wie – zumindest – Papier, Metall, Kunststoff und Glas aus Haushalten und gegebenenfalls aus 
anderen Quellen, soweit die betreffenden Abfallströme Haushaltsabfällen ähnlich sind, auf 
mindestens 50 Gewichtsprozent insgesamt erhöht. 

 2. Bis 2025 werden die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von 
Siedlungsabfällen auf mindestens 55 Gewichtsprozent erhöht. 

 3. Bis 2030 werden die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von 
Siedlungsabfällen auf mindestens 60 Gewichtsprozent erhöht. 

 4. Bis 2035 werden die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von 
Siedlungsabfällen auf mindestens 65 Gewichtsprozent erhöht. 

 5. Bis 2035 darf die Menge der jährlich auf Deponien abgelagerten Siedlungsabfälle 
10 Gewichtsprozent des gesamten Siedlungsabfallaufkommens nicht überschreiten. 

Zielvorgaben Bau- und Abbruchabfälle 

Bis 2020 wird die Vorbereitung zur Wiederverwendung, des Recyclings und die sonstige stoffliche 
Verwertung (einschließlich der Verfüllung, bei der Abfälle als Ersatz für andere Materialien genutzt 
werden) von nicht gefährlichen Bau- und Abbruchabfällen – mit Ausnahme von in der Natur 
vorkommenden Materialien, die in Kategorie 17 05 04 des Europäischen Abfallkatalogs definiert sind – 
auf mindestens 70 Gewichtsprozent erhöht. 

Zielvorgaben Einwegkunststoff-Getränkeflaschen 

 1. Bis 2025 werden zumindest 77 Gewichtsprozent der Abfälle aus Einwegkunststoff-
Getränkeflaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu drei Litern, einschließlich ihrer 
Verschlüsse und Deckel, ausgenommen 

 a) Getränkeflaschen aus Glas oder Metall mit Verschlüssen oder Deckeln aus Kunststoff, 

 b) Getränkeflaschen, die für flüssige Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke gemäß 
Artikel 2 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 609/2013 bestimmt sind und dafür verwendet 
werden, 

 getrennt gesammelt. 

 2. Bis 2029 werden zumindest 90 Gewichtsprozent der Abfälle aus Einwegkunststoff-
Getränkeflaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu drei Litern, einschließlich ihrer 
Verschlüsse und Deckel, ausgenommen 

 a) Getränkeflaschen aus Glas oder Metall mit Verschlüssen oder Deckeln aus Kunststoff; 

 b) Getränkeflaschen, die für flüssige Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke gemäß 
Artikel 2 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 609/2013 bestimmt sind und dafür verwendet 
werden; 

 getrennt gesammelt. 

Berechnung der Erreichung der Zielvorgaben 

Das Erreichen der Zielvorgaben für Siedlungsabfälle und für Bau- und Abbruchabfälle ist gemäß Art. 11a 
und 37 der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und gemäß Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1004 zur 
Festlegung der Vorschriften für die Berechnung, die Prüfung und die Übermittlung von Daten über 
Abfälle gemäß der Richtlinie 2008/98/EG sowie zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses C(2012) 
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2384, ABl. Nr. L 163 vom 20.06.2019 S. 66, und dem Durchführungsbeschluss (EU) 2020/xxx zur 
Festlegung der Vorschriften für die Berechnung, die Prüfung von durchschnittlichen Verlustquoten 
sortierte Abfälle zu berechnen. 

Das Erreichen der Zielvorgaben für auf Deponien abgelagerte Siedlungsabfälle ist gemäß Art. 5a der 
Richtlinie (EU) 2018/850 zur Änderung der Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien, ABl. Nr. L 150 
vom 14.06.2018 S. 100, sowie dem Durchführungsbeschluss 2019/1885 der Kommission zur Festlegung 
der Vorschriften für die Berechnung, die Prüfung und die Übermittlung von Daten über die Ablagerung 
von Siedlungsabfällen auf Deponien gemäß der Richtlinie 1999/31/EG sowie zur Aufhebung der 
Entscheidung 2000/738/EG, ABl. Nr. L 290 vom 11.11.2019 S. 18, zu berechnen. 

Anhang 1b 

Beispiele für wirtschaftliche Instrumente und andere Maßnahmen zur Schaffung von 
Anreizen für die Anwendung der Abfallhierarchie gemäß § 1 Abs. 2a 

 1. Gebühren und Beschränkungen für die Ablagerung von Abfällen auf Deponien und Verbrennung 
von Abfällen als Anreiz für Abfallvermeidung und Recycling, wobei die Ablagerung von 
Abfällen auf Deponien die am wenigsten bevorzugte Abfallbewirtschaftungsoption bleibt; 

 2. verursacherbezogene Gebührensysteme (‚Pay-as-you-throw‘), in deren Rahmen Abfallerzeugern 
ausgehend von der tatsächlich verursachten Abfallmenge Gebühren in Rechnung gestellt werden 
und die Anreize für die Trennung recycelbarer Abfälle an der Anfallstelle und für die 
Verringerung gemischter Abfälle schaffen; 

 3. steuerliche Anreize für die Spende von Produkten, insbesondere von Lebensmitteln; 

 4. Regime der erweiterten Herstellerverantwortung für verschiedene Arten von Abfällen und 
Maßnahmen zur Optimierung der Wirksamkeit, Kosteneffizienz und Steuerung dieser Regime; 

 5. Pfandsysteme und andere Maßnahmen zur Förderung der effizienten Sammlung gebrauchter 
Produkte und Materialien; 

 6. solide Planung von Investitionen in Infrastruktur zur Abfallbewirtschaftung, auch über die 
Unionsfonds; 

 7. ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes öffentliches Beschaffungswesen zur Förderung einer 
besseren Abfallbewirtschaftung und des Einsatzes von recycelten Produkten und Materialien; 

 8. schrittweise Abschaffung von Subventionen, die nicht mit der Abfallhierarchie vereinbar sind; 

 9. Einsatz steuerlicher Maßnahmen oder anderer Mittel zur Förderung des Absatzes von Produkten 
und Materialien, die zur Wiederverwendung vorbereitet oder recycelt wurden; 

 10. Förderung von Forschung und Innovation im Bereich moderne Recycling- und 
Generalüberholungstechnologie; 

 11. Nutzung der besten verfügbaren Verfahren der Abfallbehandlung; 

 12. wirtschaftliche Anreize für regionale und kommunale Behörden, insbesondere zur Förderung der 
Abfallvermeidung und zur verstärkten Einführung von Systemen der getrennten Sammlung, bei 
gleichzeitiger Vermeidung der Förderung der Ablagerung von Abfällen auf Deponien und 
Verbrennung von Abfällen; 

 13. Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, insbesondere in Bezug auf getrennte 
Sammlung, Abfallvermeidung und Vermeidung von Vermüllung, sowie durchgängige 
Berücksichtigung dieser Fragen im Bereich Aus- und Weiterbildung; 

 14. Systeme für die Koordinierung, auch mit digitalen Mitteln, aller an der Abfallbewirtschaftung 
beteiligten zuständigen Behörden; 

 15. Förderung des fortgesetzten Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen allen Interessenträgern 
der Abfallbewirtschaftung sowie Unterstützung von freiwilligen Vereinbarungen und der 
Berichterstattung über Abfälle durch Unternehmen.“ 

199. Im Anhang 2 Tabelle 1 Verwertungsverfahren lautet die Fußnote 2 zum Eintrag „R3 
Recycling/Rückgewinnung organischer Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet werden (einschließlich 
der Kompostierung und sonstiger biologischer Umwandlungsverfahren)“: 

„2) Dies schließt die Vorbereitung zur Wiederverwendung, Vergasung und Pyrolyse unter Verwendung 
der Bestandteile als Chemikalien und die Verwertung organischer Stoffe zur Verfüllung ein.“ 
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200. Im Anhang 2 Tabelle 1 Verwertungsverfahren wird zum Eintrag „R4 Recycling/Rückgewinnung von 
Metallen und Metallverbindungen“ folgende Fußnote „2a)“ eingefügt: 

„2a) Dies schließt die Vorbereitung zur Wiederverwendung ein.“ 

201. Im Anhang 2 Tabelle 1 Verwertungsverfahren lautet die Fußnote 3 zum Eintrag „R5 
Recycling/Rückgewinnung von anderen anorganischen Stoffen“: 

„3) Dies schließt die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling anorganischer Baustoffe, die 
Verwertung anorganischer Stoffe zur Verfüllung und die Bodenreinigung, die zu einer Verwertung 
des Bodens führt, ein.“ 
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E n t wur f  

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

I. In dieser Novelle sollen mehrere EU-Richtlinien umgesetzt werden: 

Das EU-Kreislaufwirtschaftspaket 

Im Juni 2018 wurde das sogenannte Kreislaufwirtschaftspaket der Europäischen Union im Amtsblatt der 
EU veröffentlicht. Darin soll eine stärker kreislauforientierte Wirtschaft forciert werden, bei der es darum 
geht, den Wert von Produkten, Stoffen und Ressourcen innerhalb der Wirtschaft so lange wie möglich zu 
erhalten und möglichst wenig Abfall zu erzeugen. Durch intelligentes Produktdesign, mehr Recycling und 
Wiederverwendung soll der Kreislauf in den Produktlebenszyklen zunehmend geschlossen und eine 
wirksamere Wertschöpfung und Nutzung aller Rohstoffe, Produkte und Abfälle erreicht werden. 

Durch dieses Paket kam es zu Anpassungen in folgenden bestehenden Richtlinien: 

– EU-Abfallrahmenrichtlinie 

– EU-Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle 

– EU-Richtlinien über Altfahrzeuge, über Altbatterien und über Elektroaltgeräte 

– EU-Richtlinie über Abfalldeponien 

Die Umsetzungsfrist dieser Richtlinien ist der 5. Juli 2020. 

Abfallvermeidung ist der effizienteste Weg, um die Ressourceneffizienz zu verbessern und die 
Umweltauswirkungen von Abfällen zu verringern. Als Folge von Wiederverwendung müssen keine 
neuen Produkte erzeugt bzw. in Verkehr gebracht werden, was zur Ressourcenschonung führt. Dies 
bewirkt auch eine Reduktion von Emissionen. Es ist daher wichtig, dass geeignete Maßnahmen zur 
Vermeidung der Entstehung von Abfällen getroffen werden und die Fortschritte bei der Umsetzung dieser 
Maßnahmen überwacht und bewertet werden. 

Das Kreislaufwirtschaftspaket umfasst neben weiteren Zielvorgaben für das Recycling von 
Siedlungsabfällen – bis zum Jahr 2035 auf mindestens 65% – auch spezifische Ziele für Verpackungen. 
Bis 2030 müssen folgende Recyclingquoten für Verpackungen erreicht werden: Gesamt (70%), 
Kunststoffe (55%), Holz (30%), Eisenmetalle (80%), Aluminium (60%), Glas (75%) sowie Papier und 
Pappe (85%). Darüber hinaus müssen die Mitgliedstaaten bis zum 1. Januar 2025 getrennte Sammlungen 
auch von Textilabfällen einrichten und bis zum 31. Dezember 2023 sicherstellen, dass Bioabfälle 
entweder getrennt gesammelt oder durch Kompostierung an der Quelle recycelt werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der erweiterten Herstellerverantwortung. Produkthersteller sind im 
Rahmen der Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung dafür verantwortlich, die Bewirtschaftung 
ihrer Produkte im Abfallstadium zu gewährleisten und müssen hiefür einen finanziellen Beitrag leisten. 

Diese Vorgaben des Kreislaufwirtschaftspakets sollen im AWG 2002 verankert und betreffend 
Verpackungen in der Novelle der Verpackungsverordnung 2014 präzisiert werden. 

Ausländische Hersteller von Fahrzeugen und Batterien müssen – entsprechend dem Beispiel der 
Elektrogeräte – künftig verantwortliche Bevollmächtigte in Österreich bestellen. 

In Bezug auf die Deponierung dürfen Abfälle, die nach den Vorgaben der Abfallrahmenrichtlinie für die 
Vorbereitung zur Wiederverwendung oder das Recycling getrennt zu sammeln waren, nicht auf Deponien 
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entsorgt werden. Darüber hinaus sollen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass bis zum Jahr 2030 zur 
Verwertung geeignete Abfälle, nicht auf Deponien angenommen werden, mit Ausnahme von Abfällen, 
für die die Deponierung das beste Umweltergebnis darstellt. Diese Vorgaben werden in einer Novelle der 
Deponieverordnung geregelt bzw. präzisiert. 

Die Richtlinie über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt 
(SUP-Richtlinie) 

Die Meeresvermüllung – mitverursacht durch den Eintrag von Abfällen über Flüsse – wird zunehmend 
als globales Problem anerkannt. Auch für die Verwirklichung des Ziels Nr. 14 der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung, das darin besteht, Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Interesse einer 
nachhaltigen Entwicklung zu erhalten und nachhaltig zu nutzen, ist die Verminderung der 
Meeresvermüllung ein wichtiges Thema. Auch die Europäische Union leistet dazu ihren Beitrag. Im 
Kontext ihrer Mitteilung vom 16. Januar 2018 mit dem Titel „Eine europäische Strategie für Kunststoffe 
in der Kreislaufwirtschaft“ gelangte die Europäische Kommission zum Schluss, dass dem steigenden 
Aufkommen an Kunststoffabfällen und deren Eintrag in die Umwelt und insbesondere in die 
Meeresumwelt entgegengesteuert werden muss, um einen kreislauforientierten Lebenszyklus für 
Kunststoffe zu erreichen. 

Am 28. Mai 2018 wurde der Vorschlag der Europäischen Union für eine Richtlinie über die Verringerung 
der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt veröffentlicht. Die Richtlinie (EU) 
2019/904 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt 
(SUP-Richtlinie) wurde am 5. Juni 2019 im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht und trat am 2. Juli 
2019 in Kraft. 

In erster Linie ist Ziel der Richtlinie, das Plastikmüllaufkommen zu reduzieren, um so die Auswirkungen 
von Plastikmüll auf die Umwelt, vor allem auf die Meeresumwelt, zu verhindern und zu verringern. 
Weiters soll mit innovativen und nachhaltigen Geschäftsmodellen, Artikeln und Werkstoffen der 
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft gefördert werden. Von dieser Richtlinie betroffen sind jene 
Einwegkunststoffprodukte, die am häufigsten an europäischen Stränden aufgefunden wurden; Fanggeräte, 
die Kunststoff enthalten, und oxo-abbaubare Kunststoffe. Es werden für die verschiedenen Gruppen von 
Kunststoffprodukten verschiedene Maßnahmen, etwa Verbrauchsminderungen, Verbote oder die 
erweiterte Herstellerverantwortung vorgesehen. 

Die wesentlichen Vorgaben sind von den Mitgliedstaaten bis zum 3. Juli 2021 umzusetzen und sollen im 
AWG 2002 bzw. in der Novelle der Verpackungsverordnung 2014 verankert werden. 

II. Für folgende EU-Verordnungen bedarf es einer Ergänzung: 

– Schaffung von Begleitregelungen zur EU-POP-Verordnung 

– Festlegung der zuständigen Stelle gemäß der Verordnung (EU) 2019/1020 über Marktüberwachung 
und die Konformität von Produkten im Hinblick auf die Verordnungen nach § 14 und Mitwirkung 
der Zollbehörden 

III. Weitere Maßnahmen insbesondere zur Umsetzung des Regierungsprogramms: 

– Maßnahmen zur Reduktion von Einwegkunststoff-Verpackungen 

– Rahmenbedingungen und konkrete Ziele für den Ausbau von Mehrwegsystemen für 
Getränkeverpackungen 

– Verlagerung des Güterstraßenverkehrs auf die Schiene bei Abfalltransporten 

– Digitalisierung insbesondere bei der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen 

– Importverbot bestimmter Abfälle zur Deponierung 

– Registrierungspflicht für Transporteure 

Besonderer Teil 

Z 15, 78, 148, 151 und 184 (§ 1 Abs. 1 Z 2, § 15 Abs. 9, § 68 Abs. 1 Z 5a, § 69 Abs. 10, § 83 Abs. 1) 

Der Verkehrssektor zählt zu den Hauptverursachern für Treibhausgasemissionen. Im LKW-Verkehr sind 
die spezifischen Emissionen pro Verkehrsaufwand (Tonnenkilometer) durch bessere Motoren, 
Abgastechnik und eine bessere Kraftstoffqualität zwar gesunken, der Verkehrsaufwand der LKW ist 
jedoch stetig gestiegen. Zielsetzung der Bundesregierung ist ein verstärkter Transport „bahnaffiner Güter“ 
auf der Schiene, um damit – im Hinblick auf die Verbesserung des Gesundheits- und Umweltschutzes 
und insbesondere zum Klimaschutz – einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion von Emissionen im 
Straßenverkehr zu leisten. Dies betrifft insbesondere Abfälle, die auch angesichts ihrer unterschiedlichen 
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Zusammensetzung potentielle Auswirkungen auf die öffentlichen Interessen der Gesundheit von 
Menschen und der Umwelt haben. Die derzeitige Bestimmung im AWG 2002 hinsichtlich der 
Verlagerung von Abfalltransporten auf die Schiene (§ 69 Abs. 10) soll daher adaptiert werden, um dieser 
Zielsetzung besser Rechnung zu tragen. 

Gemäß der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien 
(Abfallrahmenrichtlinie), ABl. Nr. L 312 vom 22.11.2008 S. 3, umfasst die Abfallbewirtschaftung auch 
den Transport der Abfälle (siehe Definition für „Abfallbewirtschaftung“ in Artikel 3 Ziffer 9 der 
Abfallrahmenrichtlinie). Gemäß Artikel 13 der Abfallrahmenrichtlinie treffen die Mitgliedstaaten die 
erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Abfallbewirtschaftung ohne Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit oder Schädigung der Umwelt erfolgt. Auch in Umsetzung der 
Abfallrahmenrichtlinie soll der Transport von Abfällen danach ausgerichtet werden, dass Emissionen 
minimiert werden. Abfälle sind Güter die als „bahnaffin“ gelten, also sich in der Regel gut eignen mit der 
Bahn transportiert werden zu können. 

Im AWG 2002 (§ 1 Abs. 1 Z 2) ist die Emissionsminderung als Zielsetzung bereits festgelegt. Explizit 
soll auch der Abfalltransport genannt und somit klargestellt werden, dass diese Zielsetzung auch beim 
Transport von Abfällen zu beachten ist. 

Der Abfalltransport mit der Bahn oder anderen im Hinblick auf den Schadstoffausstoß gleichwertigen 
Verkehrsmitteln statt mit dem LKW trägt unzweifelhaft zu einer Reduzierung von Luftschadstoffen bei 
Abfalltransporten und so zur Verbesserung der Luftqualität bei und stellt eine geeignete Maßnahme dar, 
um Emissionen bei Abfalltransporten zu minimieren (siehe zB 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#emissionen-im-guterverkehr-
tabelle; 
https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/themen/mobilitaet/daten/ekz_fzkm_verkehrsmittel.pdf). 
Die Forcierung umweltverträglicher Transporte insbesondere auf der Schiene steht auch im Einklang mit 
den Zielsetzungen des integrierten nationalen Energie- und Klimaplans für Österreich 
(https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/klimaschutz/nat_klimapolitik/energie_klimaplan.html). 

Schiffe und LKW mit alternativen Antrieben (Elektro, Brennstoffzelle, etc.) kommen als Verkehrsmittel 
bei gleichwertigem oder geringerem Schadstoff- und Treibhausgasemissionspotential ebenfalls in 
Betracht. 

Künftig soll die Verpflichtung zur Verlagerung von Abfalltransporten auf die Bahn – abhängig von der 
Länge der in Österreich zurückzulegenden Transportstrecke – stufenweise ausgeweitet werden. 

Dies auch vor dem Hintergrund, dass der Bahngüterverkehr in Österreich wie auch in der EU stark 
ausgebaut werden soll. 

Verantwortlich für die Einhaltung der Bestimmungen sind die Personen/Unternehmen, die den 
Abfalltransport veranlassen (Auftraggeber des Transports) und der Transporteur der Abfälle (dh. das 
beauftragte Transportunternehmen). 

Laut einer Studie von ECONOMICA ergeben sich bei Gütertransporten mit LKW nur bei Distanzen bis 
100 km deutliche Kostenvorteile. Bei längeren Distanzen weisen Bahn und LKW ähnlich hohe Kosten 
auf, die dann als Preise an die Kunden weitergegeben werden (https://www.economica.eu/wp-
content/uploads/2021/02/2013-Schienengueterverkehr-Markt-und-Wettbewerbssituation-Folder.pdf). 

Bei Einpreisung der externen Umweltkosten ist bei längeren Strecken aus volkswirtschaftlicher Sicht 
davon auszugehen, dass der Güterverkehr über die Schiene keine Kostennachteile gegenüber dem 
Gütertransport über die Straße aufweist (siehe Endbericht „Berechnung beihilfefähiger Kosten für den 
Schienenverkehr 2016“ Herry Consult GmbH, https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:5aa0e728-903b-4f24-
a321-931ba44c04bd/23_Bericht_Herry_Studie_SGV_Beihilfe_2016_161104_.pdf). 

Vergleiche von Preisen für LKW-Transporte des deutschen Bundesverbandes für Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik e.V. (BME) (siehe https://www.bme.de/bme-preisspiegel-frachten-preisanstieg-
setzt-sich-fort-2498/) mit Preisen von Schienengüterverkehrsanbietern bestätigen auch in Deutschland, 
dass die Kosten/Preise bei Strecken über 100 km vergleichbar sind, und der Abfalltransport über die 
Schiene deutlich besser ist. 

Die Verpflichtung zur Nutzung der Bahn soll jedoch dann entfallen, wenn sich die Strecke, die jedenfalls 
per LKW gefahren werden muss (zB vom Ausgangspunkt zu einem Bahnterminal) durch die Verlagerung 
des Transports auf die Schiene nicht wesentlich verkürzt, dh. wenn zumindest 25% der Gesamtstrecke 
weiterhin auf der Straße zurückzulegen wären. 

Eine Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf die Kosten dieser Regelung ist gegeben, da unter Einpreisung 
der externen (Umwelt)kosten die Kosten von Transporten über die Schiene mit LKW-Transporten im 
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Durchschnitt als gleichwertig zu beurteilen sind (siehe Endbericht „Berechnung beihilfefähiger Kosten 
für den Schienenverkehr 2016“ Herry Consult GmbH). 

Zudem muss auch die (technische) Möglichkeit bestehen, den geplanten Abfalltransport über die Schiene 
durchführen zu können. Dies wäre zB nicht möglich, wenn keine Schienenstrecken vorhanden sind, keine 
Anbieter den benötigten Abfalltransport mit der Bahn oder gleichwertigen Transportmitteln anbieten, 
oder keine Kapazitäten bei den Anbietern vorhanden sind. Hinsichtlich des Nachweises, dass der 
Transport mit der Bahn oder anderen Verkehrsmitteln mit ähnlichem oder besserem 
Schadstoffemissionspotential nicht durchgeführt werden kann, kann die Absage eines geeigneten 
Anbieters hinsichtlich des konkreten Transports vorgelegt werden. 

Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
(BMK) soll in Abstimmung mit der Wirtschaftskammer Österreich, Sparte Transport und Verkehr, 
Schienenbahnen, unter Einbindung aller interessierten Schienenbahnen, für den Bahnverkehr eine digitale 
Plattform einrichten, die es ermöglicht alle Bahnbetreiber über eine Plattform zu erreichen. Diese 
Abfrageplattform soll Anbieter und Interessenten miteinander verbinden und Nachfrage und 
Angebotserstellung ermöglichen sowie die Realisierung von Transaktionen erleichtern. Mit einer Anfrage 
erhält die Person, die einen Transport durchführen will bzw. der dafür Verantwortliche binnen zwei 
Werktagen entweder das Anbot oder eine Absage. Hinsichtlich des Nachweises, dass der Transport mit 
der Bahn oder anderen Verkehrsmitteln mit ähnlichem oder besserem Schadstoffemissionspotential nicht 
durchgeführt werden kann, kann diese Absage hinsichtlich des konkreten Transports vorgelegt werden. 
Der Mehrwert dieser Plattform ergibt sich vor allem aus reduzierten Transaktionskosten der Beteiligten 
und ermöglicht neue Servicemodelle zum Nutzen der Umwelt. Bereits Anfang 2021 soll mit einem 
Piloten gestartet werden, um ausreichend Zeit für die Registrierung und Erprobung der Plattform zu 
ermöglichen. Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaft wird die Realisierung dieses 
Projekts unterstützen. 

Klargestellt werden soll, dass die Kontrolle der Nachweise beim Transport neben den Organen des BMK 
im Rahmen der Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung durch die Zollbehörden erfolgt. 

Zu Z 16 bis 19 (§ 1): 

Entsprechend der Richtlinie (EU) 2018/851 zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle 
(Abfallrahmenrichtlinie) soll die Kreislaufwirtschaft sowie die effiziente Nutzung von Ressourcen als 
Zielsetzung in das Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002), BGBl I Nr. 102/2002, aufgenommen 
werden. Auch die getrennte Sammlung im Sinne der Abfallrahmenrichtlinie (Art. 10) soll als Grundsatz 
im AWG 2002 verankert werden. 

Zu Z 21 bis 31 (§ 2): 

Aus der Abfallrahmenrichtlinie übernommen werden die Definitionen der „getrennten Sammlung“ und 
des „Regimes der erweiterten Herstellerverantwortung“. Aus der SUP-Richtlinie übernommen werden die 
Definitionen eines „Einwegkunststoffprodukts“ und der „oxo-abbaubaren Kunststoffe“. 

Die Definitionen „Vorbereitung zur Wiederverwendung“ und „Recycling“ bleiben – entsprechend der 
Abfallrahmenrichtlinie – unverändert und haben insbesondere Bedeutung für die Berechnung der 
Recyclingquoten. 

Die Anrechenbarkeit von chemischem Recycling wird durch die AWG-Novelle nicht ausgeschlossen. 
Voraussetzungen für die Anrechenbarkeit ist die Einhaltung der Definition Recycling und des 
Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/1004. Auf europäischer Ebene sollen Bedingungen, unter denen 
diese Verfahren dem Recycling zuzurechnen sind, konkretisiert werden. Diese EU-Vorgaben sind dann 
von allen Mitgliedstaaten zu übernehmen. 

Zu Z 20, 33, 42 und 44 (§ 2 Abs. 3a, § 4 Z 4 und § 6 Abs. 1 und 7): 

In der Definition für Nebenprodukte (§ 2 Abs. 3a) soll entsprechend der Richtlinie (EU) 2018/851 
festgelegt werden, dass den Besitzer des Nebenproduktes die Nachweispflicht trifft bezüglich der Frage, 
ob die Voraussetzungen für das Bestehen eines Nebenproduktes gegeben sind. Aufgrund der vorgelegten 
Nachweise bzw. Unterlagen wird durch die Behörde beurteilt, ob diese Voraussetzungen gegeben sind. 

Die Qualifikation einer Sache als Nebenprodukt, unter Heranziehung der Kriterien der Definition in § 2 
Abs. 3a, soll weiterhin in erster Linie durch den Besitzer der Sache selbst erfolgen. 

Bei begründetem Zweifel kann die Frage der Abfalleigenschaft gemäß § 6 Abs. 1 AWG 2002 geklärt 
werden. Die Behörde beurteilt diese aufgrund der ihr vorgelegten Unterlagen und stellt fest, ob aufgrund 
dieser Unterlagen ein Abfall vorliegt oder nicht. Diese Beurteilung erfolgt im Einzelfall und hat keinen 
rechtsgestaltenden Charakter, dh. die Abfalleigenschaft oder Nichtabfalleigenschaft kann mit einem 
Feststellungsbescheid nicht festgelegt, sondern lediglich festgestellt werden. 
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Die dafür gemäß der Abfallrahmenrichtlinie notwendigen Durchsetzungsbestimmungen sollen im AWG 
2002 im Rahmen des Aufsichtsrechts umgesetzt werden. Gleiches gilt für Genehmigungs- und 
Erlaubnisbescheide. 

Auf nationaler Ebene sollen auf Verordnungsebene – erforderlichenfalls auch entsprechend den 
Bestimmungen der Abfallrahmenrichtlinie – nähere Kriterien für die Bedingungen, gemäß denen eine 
Sache als Nebenprodukt anzusehen ist, geschaffen werden können. 

Zu Z 21 (§ 2 Abs. 4 Z 2): 

Die Abfallrahmenrichtlinie legt quantitative Zielvorgaben für die Vorbereitung zur Wiederverwendung 
und das Recycling von Siedlungsabfällen fest (siehe auch Anhang 1a). Zu diesem Zweck wird der Begriff 
„Siedlungsabfälle“ definiert. Diese Definition aus der Abfallrahmenrichtlinie soll wortgleich in das AWG 
2002 übernommen und damit die derzeitige Definition für „Siedlungsabfälle“ geändert werden. Unter 
„Haushalten“ im Sinne dieser Bestimmung sind private Haushalte zu verstehen. Diese Definition gilt 
unbeschadet der Verteilung der Verantwortlichkeiten für die Abfallbewirtschaftung auf öffentliche und 
private Akteure. Das bedeutet, dass die Definition selbst, wie auch die anderen Definitionen, keine 
Auswirkungen auf die Zuständigkeiten in der Abfallbewirtschaftung hat und keine Änderung der 
Verantwortlichkeit der Bundesländer bewirkt. 

Untergliederungen bei Siedlungsabfällen, wie diese im Landesrecht häufig vorgenommen wurden, sind 
weiterhin möglich. Ebenso kann zur Auslegung des Begriffs auch weiterhin das Europäische 
Abfallverzeichnis (insbesondere die Gruppe 20) herangezogen werden. 

Festzuhalten ist, dass – wie auch in den Materialien zur Stammfassung des AWG 2002 (984 der Beilagen 
XXI. GP – Material) erläutert – eine ausschließliche Bundeskompetenz hinsichtlich der gefährlichen 
Abfälle besteht. Hinsichtlich nicht gefährlicher Abfälle gibt es eine durch die Bedarfskompetenz des 
Bundes eingeschränkte Landeskompetenz. Diese Bedarfsgesetzgebung des Bundes für nicht gefährliche 
Abfälle wurde hinsichtlich der Ziele und Grundsätze, der sonstigen allgemeinen Bestimmungen, der 
Abfallvermeidungs- und -verwertungsbestimmungen, der Behandlungspflichten, der 
Aufzeichnungspflichten, der Registrierungs- und Meldepflichten für Abfallsammler und -behandler, der 
Einrichtung und Führung von elektronischen Registern, der Berechtigung zur Sammlung und 
Behandlung, der Sammel- und Verwertungssysteme, des Anlagenrechts, der Verbringung, der 
Behandlungsaufträge und der Kontrolle in Anspruch genommen. Insoweit im Bereich der nicht 
gefährlichen Abfälle eine Regelung auf Bundesebene getroffen wird, wird die Regelungskompetenz der 
Bundesländer zurückgedrängt (siehe VwGH 21.10.1999, 99/07/0060). Die Regelungskompetenz der 
Bundesländer hinsichtlich der Siedlungsabfälle, dh. insbesondere die Ausgestaltung der Durchführung der 
Sammlung dieser Abfälle und die Gebührenfestlegung und -vorschreibung wird nicht geändert. 

Festzuhalten ist weiters, dass laut Erwägungsgrund 6 der Richtlinie (EU) 2018/851 Siedlungsabfälle eine 
äußerst komplexe und gemischte Zusammensetzung haben, die eine Bewirtschaftung besonders schwierig 
macht. Die Art und Weise der Bewirtschaftung dieses Abfallstromes ist dabei ein guter Anhaltspunkt für 
die Qualität des Abfallbewirtschaftungssystems in einem EU-Mitgliedstaat. Jene EU-Mitgliedstaaten, die 
eine effiziente Abfallbewirtschaftung dieses Abfallstromes erreicht haben, schneiden in der allgemeinen 
Abfallbewirtschaftung in der Regel besser ab. 

Zu Z 22 (§ 2 Abs. 4 Z 3a): 

Mit der Definition für „nicht gefährliche Abfälle“ soll klargestellt werden, dass Abfälle entweder den 
nicht gefährlichen Abfällen oder den gefährlichen Abfällen zuzuordnen sind. 

Zu Z 23 und 81 (§ 2 Abs. 4 Z 6 und § 16 Abs. 7) 

Die Abfallrahmenrichtlinie legt quantitative Zielvorgaben für die Vorbereitung zur Wiederverwendung, 
das Recycling und die sonstige stoffliche Verwertung (Verfüllung) von Bau- und Abbruchabfällen fest 
(siehe auch Anhang 1a). Zu diesem Zweck wurde mit der Richtlinie (EU) 2018/851 der Begriff „Bau- und 
Abbruchabfälle“ definiert. Diese Definition soll in das AWG 2002 übernommen werden. 

Mit der Definition für Bau- und Abbruchabfälle soll auch klargestellt werden, dass dies Abfälle sind, die 
durch Abbrucharbeiten entstehen wie zB Ziegelbruch und nicht Abfälle, die bei Abbrucharbeiten anfallen 
wie zB Jausenabfälle der Bauarbeiter. 

Der Begriff „Bau- und Abbruchabfälle“ soll zur Klarstellung auch bei der Behandlungspflicht gemäß § 16 
Abs. 7 statt des Begriffs „Abfälle, die im Zuge von Bautätigkeiten anfallen,“ verwendet werden. 
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Zu Z 23 (§ 2 Abs. 4 Z 7): 

Die Definition für „Bioabfälle“ soll in das AWG 2002 übernommen werden. Diese Bioabfälle sind gemäß 
der Definition für Siedlungsabfälle den Siedlungsabfällen zuzuordnen und für die Berechnung der 
Recyclingquote für Siedlungsabfälle relevant. 

Klargestellt wird, dass der Geltungsbereich der Verordnung über die getrennte Sammlung biogener 
Abfälle, BGBl Nr. 68/1992, über die Bioabfälle gemäß dieser vorgeschlagenen Definition hinausgeht. Mit 
dieser Verordnung sind nicht nur die in der Definition genannten Bioabfälle, sondern auch weitere 
biogene Abfälle umfasst, für die auch Trennpflichten festgelegt werden. 

Zu Z 23, 80, 82 bis 88 und 160 (§ 2 Abs. 4 Z 9, § 16 Abs. 4, §§ 17 bis 19 und § 79 Abs. 1 Z 5): 

Die EU-POP-Verordnung wurde neu gefasst und sieht eine Überwachung und Rückverfolgbarkeit von 
POP-Abfällen im Einklang mit Artikel 17 der Abfallrahmenrichtlinie vor, sohin eine Rückverfolgbarkeit 
von der Erzeugung bis zum endgültigen Bestimmungsort samt diesbezüglicher Überwachung 
(Aufzeichnungsführung und Festlegung von Sanktionen). Zur leichteren Lesbarkeit soll daher im 
Hinblick auf die Sonderbestimmungen für POP-Abfälle (insbesondere § 16 Abs. 4) eine Definition 
aufgenommen werden. POP-Abfälle können sowohl gefährliche Abfälle als auch nicht gefährliche 
Abfälle sein. Als POP-Abfälle sollen sie der Begleitscheinpflicht unterliegen. Die Angabe, dass es sich 
um POP-Abfälle handelt, soll bei POP-Abfällen im Begleitschein und der diesbezüglichen Meldung 
einheitlich durch Angabe eines bestimmten Zeichens erfolgen (das am EDM-Portal veröffentlicht werden 
wird), das unter den Bemerkungen am Anfang (sohin am Anfang des „Bemerkungsfelds“) der jeweiligen 
elektronischen Meldung anzugeben ist. Diese Angabe soll in der Meldung sowohl bei „gefährlichen“ als 
auch bei „nicht gefährlichen“ POP-Abfällen in dieser Form erfolgen um die Nachverfolgbarkeit von POP-
Abfällen zu verbessern. 

Die Begleitscheine sind formfrei. Das BMK wird ein adaptiertes Musterformular, das auch geeignet ist 
für nicht gefährliche POP-Abfälle verwendet zu werden, auf der Homepage und am EDM-Portal 
veröffentlichen. 

Die BMK soll ermächtigt werden, technische Vorgaben für POP-Abfälle bei elektronischer 
Aufzeichnungsführung und elektronischer Meldung zu regeln. 

Aufgrund der neuen EU-POP-Verordnung ist es auch notwendig, die Strafbestimmung weiter zu fassen 
und jeglichen Umgang mit Abfällen, der nicht dieser Verordnung entspricht, unter Strafe zu stellen. 

Zu Z 24 (§ 2 Abs. 5 Z 2a): 

Der Begriff „stoffliche Verwertung“ wird im AWG 2002 bereits für die Abgrenzung im 
Anlagenverfahren gemäß § 37 verwendet. Die Richtlinie (EU) 2018/851 definiert den Begriff „stoffliche 
Verwertung“ nicht deckungsgleich mit der derzeitigen Definition im AWG 2002, sondern definiert diesen 
Begriff enger. Da die Bedeutung des Begriffs „stoffliche Verwertung“ gemäß der Richtlinie (EU) 
2018/851 ausschließlich Bedeutung für die Berechnung der Quoten für Bau- und Abbruchabfälle gemäß 
Art. 11 Abs. 2 lit. b der Abfallrahmenrichtlinie hat, soll die Definition der Richtlinie (EU) 2018/851 nur 
für diesen Bereich in das AWG 2002 übernommen werden. Für die Abgrenzung im Anlagenverfahren 
gemäß § 37 soll weiterhin die derzeitige Definition im AWG 2002 gelten, um Verschiebungen in den 
Geltungsbereich des Anlagenrechts des AWG 2002 zu vermeiden. 

Zu Z 25 und 56 bis 59 (§ 2 Abs. 5 Z 3 lit. c, § 9 und § 9a): 

Die Definition des Begriffs „Abfallvermeidung“ wurde in der Abfallrahmenrichtlinie leicht verändert. 
Diese Änderung soll im AWG 2002 nachvollzogen werden, dh. die derzeitige Definition für 
„Abfallvermeidung“ angepasst werden. Diese Definition gilt unbeschadet der Verteilung der 
Verantwortlichkeiten für die Abfallbewirtschaftung auf öffentliche und private Akteure. Das bedeutet, 
dass die Definition selbst, wie auch die anderen Definitionen, keine Auswirkungen auf die 
Zuständigkeiten in der Abfallbewirtschaftung haben und keine Änderung der Verantwortlichkeit der 
Bundesländer bewirkt. 

Die Abfallrahmenrichtlinie legt Mindestzielvorgaben für Maßnahmen zur Abfallvermeidung fest. Im 
Rahmen solcher Maßnahmen sollen innovative Herstellungs-, Geschäfts- und Konsummodelle gefördert 
werden, die bei Materialien und Produkten zu einer Verringerung des Vorhandenseins an gefährlichen 
Stoffen führen, zur Verlängerung der Lebensdauer von Produkten und zur Wiederverwendung beitragen, 
indem unter anderem Netzwerke für die Wiederverwendung und Reparatur, wie die von gemeinnützigen 
Unternehmen betriebenen Netzwerke, Pfandsysteme und Nachfüllsysteme eingerichtet und gefördert 
werden sowie Anreize für die Generalüberholung, Instandsetzung und gegebenenfalls Umfunktionierung 
von Produkten sowie Sharing-Plattformen geschaffen werden. Insbesondere soll auch der Entstehung 
vermeidbarer Lebensmittelabfälle entgegengewirkt werden. 
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Die rechtlichen Rahmenbedingungen sollen an die europäische Systematik der Vermeidungsmaßnahmen 
angepasst werden. Die bisherigen Inhalte des § 9 AWG 2002 und die Mindestinhalte der europäischen 
Vermeidungsmaßnahmen sollen zusammengeführt werden. Die Umsetzung von 
Afallvermeidungsmaßnahmen auf Bundesebene im Rahmen des AWG 2002 erfolgt gemäß § 14, welcher 
eine Bedachtnahme auf die Erfüllung der Anforderungen an die Warenverteilung und auf die technischen 
und wirtschaftlichen Möglichkeiten vorsieht. 

Auch die SUP-Richtlinie enthält eine konkrete Zielvorgabe zur Abfallvermeidung, nämlich zur Reduktion 
des Verbrauches bestimmter Einwegkunststoffprodukte. Für die davon betroffenen 
Einwegkunststoffartikel gibt es noch keine leicht verfügbaren geeigneten und nachhaltigeren 
Alternativen, und für die meisten dieser Artikel wird eine Verbrauchszunahme prognostiziert. Um dieser 
Tendenz entgegenzuwirken und die Entwicklung nachhaltigerer Lösungen zu fördern, gilt es, alle 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um den Verbrauch dieser Produkte ehrgeizig und dauerhaft zu 
verringern. Diese Vorgabe zur Abfallvermeidung soll in die Systematik der sonstigen 
Vermeidungsmaßnahmen eingegliedert werden. 

Das Abfallvermeidungsprogramm ist als Teil des Bundes-Abfallwirtschaftsplanes 2017 veröffentlicht und 
entspricht de facto den Anforderungen der Abfallrahmenrichtlinie mit den Änderungen durch die 
Richtlinie (EU) 2018/851. Im Hinblick auf das Abfallvermeidungsprogramm sollen die neuen 
Mindestinhalte gemäß Abfallrahmenrichtlinie im Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2017 mit der nächsten 
Aktualisierung ergänzt werden. Dazu ist festzuhalten: 

– Die Zuordnung der Maßnahmen zu den Abfallvermeidungszielen und die Beschreibung der 
Maßnahmen in Anhang 1b erfolgen mit der nächsten Aktualisierung des 
Abfallvermeidungsprogramms. 

– Im Hinblick auf das Programm zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen kann auf das 
Aktionsprogramm „Lebensmittel sind kostbar!“ aus dem Jahr 2019 verwiesen werden. 

Auch die zur Erreichung der Zielvorgabe gemäß § 9 Z 13 AWG 2002 gewählten Reduktionsmaßnahmen 
zur Durchführung der Richtlinie (EU) 2019/904 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter 
Kunststoffprodukte auf die Umwelt sollen im Abfallvermeidungsprogramm abgebildet werden. 

Zu Z 26 (§ 2 Abs. 5 Z 7a): 

Der Begriff „Verfüllung“ wird im Zusammenhang mit dem Erreichen der Zielvorgaben für Bau- und 
Abbruchabfälle verwendet (siehe auch Anhang 1a). Die Definition der Richtlinie (EU) 2018/851 soll 
daher in das AWG 2002 übernommen werden. 

Zu Z 28 und 188 (§ 2 Abs. 7 Z 5 und § 87a Abs. 7): 

Gemäß Richtlinie (EU) 2015/2193 zur Begrenzung der Emissionen bestimmter Schadstoffe aus 
mittelgroßen Feuerungsanlagen in die Luft, ABl. Nr. L 313 vom 28.11.2015 S 1, sind bestimmte Daten 
und Informationen über mittelgroße Feuerungsanlagen zu veröffentlichen. Da auch Behandlungsanlagen, 
die dem AWG 2002 unterliegen, unter diese Richtlinie und damit unter die Veröffentlichungspflichten 
fallen könnten, soll für diese Behandlungsanlagen eine Veröffentlichungsverpflichtung in das AWG 2002 
aufgenommen werden. Zur besseren Lesbarkeit soll auch eine Definition für „mittelgroße 
Feuerungsanlagen“ in das AWG 2002 aufgenommen werden. 

Zu Z 32 (§ 3): 

Die Ausnahme für Abfälle, die als Einzelfuttermittel verwendet werden, vom Geltungsbereich der 
Richtlinie (EU) 2018/851 soll in das AWG 2002 übernommen werden. 

Zu Z 34 bis 41 (§ 5): 

Für das Erreichen des Abfallendes soll – entsprechend den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/851 – ein 
normgerechtes Produkt vorliegen. Dh. die Sache muss daher auch die relevanten Vorschriften oder 
Normen (Qualitätskriterien), die für dieses Produkt bestehen, erfüllen, um ein Abfallende erreichen zu 
können. 

Gemäß der Richtlinie (EU) 2018/851 wird das erste Kriterium für das Ende der Abfalleigenschaft in Z 1 
verstärkt, sodass eine Sache nicht nur für einen bestimmten Verwendungszweck üblicherweise eingesetzt 
werden kann, sondern auch eingesetzt werden soll. Zudem sollen Anforderungen an Managementsysteme 
zum Nachweis der Einhaltung der Kriterien für das Ende der Abfallwirtschaft sowie das Erfordernis einer 
Konformitätserklärung in das AWG 2002 übernommen werden. 

Festgehalten wird, dass entsprechend Artikel 6 der Abfallrahmenrichtlinie, und insbesondere Abs. 3 und 
4, die Festlegung des Abfallendes eines Abfalls aufgrund einer EU-Regelung oder aufgrund nationaler 
Regelungen, in denen die Kriterien für das Abfallende festgelegt sind, erfolgen kann bzw. erfolgen muss. 
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Die Festlegung des Abfallendes bedarf dabei immer einer Konkretisierung der Bedingungen für das 
Abfallende bezogen auf eine bestimmte Sache bzw. ein bestimmtes Material durch eine EU-Regelung 
oder eine nationale Regelung. 

Weiters ist festzuhalten, dass mittels Feststellungsbescheid gemäß § 6 AWG 2002 die Abfalleigenschaft 
jedenfalls nicht enden kann. Dieser Bescheid dient in diesem Zusammenhang dazu in Zweifelsfällen 
klarzustellen, ob ein Abfall vorliegt, oder ob das Ende der Abfalleigenschaft eingetreten ist. 

Der Besitzer der Sache soll gemäß Abs. 1a den Nachweis erbringen, dass Nichtabfall vorliegt. Dies 
bedeutet, dass genau jene Unterlagen vorliegen müssen, die auch die Nichtabfall-Eigenschaft beweisen. 

Werden Abfälle einer Vorbereitung zur Wiederverwendung zugeführt, endet die Abfalleigenschaft in 
diesem Fall mit Abschluss dieser Behandlung, dh. mit Abschluss der Reparatur, Reinigung oder 
Funktionsprüfung. Die Prüfung umfasst auch eine Prüfung, ob erforderliche Sicherheitsbestimmungen 
erfüllt werden. Nicht davon umfasst ist die Prüfung, ob „Benutzungsvorschriften“ – wie zB bei einem 
Mountainbike die Straßenverkehrsordnung – erfüllt werden. 

Zu Z 43 (§ 6 Abs. 5, Feststellungsbescheid): 

In der Verpackungsabgrenzungsverordnung, BGBl. II Nr. 10/2015, werden über 50 Produktgruppen 
definiert. Im Rahmen eines Feststellungsbescheides soll es möglich sein klarzustellen, welcher 
Produktgruppe eine Verpackung zuzuordnen ist. 

Zu Z 45 bis 49 (§ 7): 

Mit der Deponieverordnung 2008, BGBl. II Nr. 39/2008 wurde nicht nur für Abfallströme, sondern auch 
für wiederkehrend anfallende Abfälle ein Untersuchungsmodell eingeführt. § 7 Abs. 1 und 5 sollen daher 
an diese Änderung der Deponieverordnung 2008 angepasst werden und ausdrücklich auch wiederkehrend 
anfallende Abfälle einer Ausstufung zugänglich machen. Unter den jeweils einzuhaltenden Grenzwerten 
sind entweder die nach Anhang 3 zur Abfallverzeichnisverordnung oder jene nach Anhang 1 zur 
Deponieverordnung 2008 bei einer Ausstufung zum Zweck einer konkreten Deponierung zu verstehen. 

Abs. 6 soll an die Terminologie der Abfallverzeichnisverordnung und der Deponieverordnung angepasst 
und somit klargestellt werden, dass gefährliche immobilisierte oder stabilisierte Abfälle ausschließlich für 
den Zweck der Deponierung ausgestuft werden können. Bei verfestigten Abfällen, sowie bei 
immobilisierten nicht gefährlichen Abfällen handelt es sich um nicht gefährliche Abfälle, die keiner 
Ausstufung zugänglich sind. 

Zu Z 50 bis 55 (§ 8): 

Die Bestimmungen zum Bundes-Abfallwirtschaftsplan sollen um die Inhalte ergänzt werden, die mit der 
Änderung der Abfallrahmenrichtlinie, Richtlinie (EU) 2018/851, als Mindestinhalte eines 
Abfallwirtschaftsplanes hinzugekommen sind. Der Bundes-Abfallwirtschaftsplan soll – wie bisher – 
sämtliche Mindestinhalte gemäß Art. 28 der Abfallrahmenrichtlinie abdecken. Planungsbefugnisse der 
Bundesländer sollen davon unberührt bleiben. Somit kann der Bundes-Abfallwirtschaftsplan weiterhin als 
Gesamtumsetzung der Vorgaben des Art. 28 der Abfallrahmenrichtlinie an die Europäische Kommission 
gemeldet werden. 

Der Bundes-Abfallwirtschaftsplan ist zumindest alle sechs Jahre neu zu bewerten und bei Bedarf zu 
überarbeiten (Art. 30 Abfallrahmenrichtlinie). Der Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2017 beschreibt die 
aktuelle abfallwirtschaftliche Situation in Österreich und fasst die gesetzten Maßnahmen zur 
Verbesserung der umweltgerechten Abfallbehandlung und zur Erfüllung der Pflichten und Ziele der 
Abfallrahmenrichtlinie zusammen. Im Hinblick auf die mit der Änderung der Abfallrahmenrichtlinie 
ergänzten Mindestinhalte des Abfallwirtschaftsplanes ist Folgendes festzuhalten: 

– Eine Beurteilung der Notwendigkeit zusätzlicher Anlageninfrastruktur einschließlich einer 
Bewertung der dafür benötigten Investitionen und sonstigen Finanzmittel ist bereits im Bundes-
Abfallwirtschaftsplan 2017, Kapitel 4.13. „Änderungen im Anlagenbestand im Vergleich zum BAWP 
2011“ und Kapitel 2.3. „Abschätzung der zukünftigen Entwicklung der Abfallströme – Erwartetes 
Abfallaufkommen und Behandlungswege 2021“ enthalten. 

– Eine Beurteilung der Abfallsammelsysteme einschließlich einzelner getrennt gesammelter 
Abfallströme befindet sich im im Kapitel 2.4 „Organisation der österreichischen Abfallwirtschaft“. 

– Eine Darstellung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Littering ist bereits im Bundes-
Abfallwirtschaftsplan 2017, Kapitel 6.7.6. „Littering“ enthalten. Zusätzlich wurde vom 
Bundesministerium eine Studie mit dem Titel „Littering in Österreich“ durchgeführt In diesem 
Zusammenhang entspricht der Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2017 auch Art. 13 der Meeresstrategie-
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Rahmenrichtlinie und Art. 11 der Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik. 

– Indikatoren und Zielvorgaben sind im Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2017 in Kapitel 5.6. 
„Bewertung der Maßnahmenpakete – Indikatoren und Maßstäbe, Monitoring“ und Kapitel 5.7.2. 
„Evaluierung des Abfallvermeidungsprogramms 2011 mit Hilfe von Indikatoren“ enthalten. 
Abfallwirtschaftliche Indikatoren wurden im Zuge der Agenda 2030 und ihren 17 
Nachhaltigkeitszielen festgelegt. 

– Allgemeine Strategien und besondere Vorkehrungen für bestimmte Abfälle (einschließlich Altöl; 
gefährliche Abfälle; Abfälle, die erhebliche Mengen kritischer Rohstoffe enthalten und 
Abfallströme, für die spezielle Rechtsvorschriften der Europäischen Union gelten) sind im Bundes-
Abfallwirtschaftsplan 2017 in Kapitel 3.13. „Gebrauchte Öle und mineralölhaltige Abfälle (Inkl. 
spezifisch verunreinigte Böden)“, Kapitel 3.17. „Gefährliche Abfälle“, Kapitel 6.3.3. „Gefährliche 
Abfälle“, Kapitel 7.5. „Klärschlamm aus kommunalen Kläranlagen – Strategie zur zukünftigen 
Klärschlammbewirtschaftung“, Kapitel 3.5. „Elektro- und Elektronikaltgeräte“, Kapitel 6.4. 
„Produkt- und abfallbezogene Maßnahmen“, Kapitel 3.6. „Altbatterien und –akkumulatoren“, 
Kapitel 6.4.5. „Batterien und Akkumulatoren“, Kapitel 6.3.7. „OECD – working party on resource 
productivity and waste (WPRPW)”, Kapitel 6.4.10. “Mikroplastik“, Kapitel 3.4. 
„Verpackungsabfälle“, Kapitel 6.4.3. „Verpackungen“, Kapitel 4.9. „Anlagen zur Behandlung von 
Metallabfällen, Elektroaltgeräten und Altfahrzeugen“, Kapitel 6.4.4. „Elektro- und 
Elektronikaltgeräte“, Kapitel 3.7. „Altfahrzeuge“ Kapitel 4.9. „Anlagen zur Behandlung von 
Metallabfällen, Elektroaltgeräten und Altfahrzeugen“, Kapitel 6.4.2. „Altfahrzeuge“, Kapitel 3.9. 
„Bau- und Abbruchabfälle“ Kapitel 4.7. „Behandlungsanlagen für Baurestmassen“, Kapitel 5.5.1. 
und Kapitel 5.7.1.1. „Handlungsfeld“, „Vermeidung von Baurestmassen", Kapitel 6.4.1. 
„Baurestmassen (Bau- und Abbruchabfälle)“ und Kapitel 7.8.2. „Herstellung von Recycling-
Baustoffen“ enthalten. 

– Maßnahmen zur Erreichung der Zielvorgaben gemäß Art. 5 Abs. 3a der Richtlinie 1999/31/EG über 
Abfalldeponien sollen mit der geplanten Novelle der Deponieverordnung 2008 zur Umsetzung der 
Änderungen der Richtlinie über Abfalldeponien gesetzt werden. Es soll ein Verbot der Ablagerung 
von verwertbaren Gipskartonplatten sowie ein Verbot der Ablagerung bestimmter 
Ausgangsmaterialien zur Herstellung von Recycling-Baustoffen gemäß Recycling-
Baustoffverordnung normiert werden. Eine Vorgabe zur zukünftigen Beschränkung weiterer Abfälle, 
die sich zum Recycling und anderen Formen der Verwertung eignen, soll als Zielbestimmung in die 
Deponieverordnung aufgenommen werden. Das bestehende Verbot der Ablagerung von Materialien 
mit einem TOC-Gehalt von über 5% stellt darüber hinaus sicher, dass kein Siedlungsabfall deponiert 
wird. Durch das TOC-Verbot werden generell alle biologisch abbaubaren oder thermisch 
verwertbaren Abfallarten von der Deponie ferngehalten, zB Papier, Holz, Klärschlamm, Kunststoffe. 

– Maßnahmen zur Erreichung der Zielvorgaben gemäß Art. 11 Abs. 2 und 3 Abfallrahmenrichtlinie 
werden allgemein in Kapitel 6.3. „Ordnungspolitische Maßnahmen“ und Kapitel 6.1. „Strategie der 
österreichischen Abfallwirtschaft“ dargestellt. Wie in Kapitel 2.4. „Organisation der 
österreichischen Abfallwirtschaft“ dargestellt, ist die Sammlung und Behandlung von 
Siedlungsabfällen eine Kompetenz der Bundesländer. Mit den Bundesländern erfolgen dazu 
regelmäßige Besprechungen, unter anderem hinsichtlich des Erreichens der Recyclingziele der 
Abfallrahmenrichtlinie bei Kunststoffabfällen. Abfall- und anlagenbezogene Maßnahmen – die der 
Erreichung der Zielvorgaben der Abfallrahmenrichtlinie dienen – sind in den Kapiteln 6.4. 
„Produkt- und abfallbezogene Maßnahmen“ und 6.5. „Anlagenbezogene Maßnahmen“ enthalten. 
Zur Überprüfung der Erreichung der Zielvorgaben ist eine nachvollziehbare Dokumentation und 
Rückverfolgbarkeit erforderlich. Dazu ist die verpflichtende Meldung elektronischer 
Jahresabfallbilanzen vorgesehen (siehe Kapitel 6.3.4 „Abfalldatenerhebung – Elektronische 
Meldung von Abfallbilanzen“ und Kapitel 6.3.4.1. „Elektronisches Datenmanagement Umwelt 
(EDM)“). 

– Maßnahmen zur Durchführung der Richtlinie (EU) 2019/904 über die Verringerung der 
Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt: Gemäß Art. 4 Abs. 1 Unterabsatz 2 
dieser Richtlinie sind Maßnahmen, um im Einklang mit den übergeordneten Zielen der Abfallpolitik 
der Union, insbesondere der Abfallvermeidung, eine ehrgeizige und dauerhafte Verminderung des 
Verbrauchs bestimmter Einwegkunststoffartikel herbeizuführen, die zu einer deutlichen 
Trendumkehr beim steigenden Verbrauch führt, bis zum 3. Juli 2021 zu beschreiben und in der 
ersten darauf folgenden Überarbeitung der Abfallbewirtschaftungspläne und 
Abfallvermeidungsprogramme in diese Pläne und Programme aufzunehmen. Diese Maßnahmen 



  10 von 25 

sollen daher mit der Überarbeitung des Bundes-Abfallwirtschaftsplans 2017 in diesen aufgenommen 
werden. 

– Die zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/904 getroffenen Maßnahmen sollen gemäß Art 11 
dieser Richtlinie integraler Bestandteil der Pläne und Programme sein und mit diesen 
übereinstimmen. Die Umsetzungsfristen enden teilweise ab 3. Juli 2021. Bei diesen Maßnahmen 
handelt es sich um Verbote, Produktanforderungen, Kennzeichnung, erweiterte 
Produzentenverantwortung, Maßnahmen der getrennten Sammlung und 
Sensibilisierungsmaßnahmen. Der Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2017 beinhaltet eine Beschreibung 
der durchgeführten und geplanten Maßnahmen zur Erreichung der Vorgaben des 
Abfallwirtschaftsgesetzes 2002. Auch die zukünftigen Schwerpunktthemen Einwegkunststoffe bzw. 
Kunststoffe im Allgemeinen, sollen im Bundes-Abfallwirtschaftsplan über Vorgaben und 
Maßnahmen (Kapitel 6) und Behandlungsgrundsätze (Kapitel 7) bzw. im 
Abfallvermeidungsprogramm (Kapitel 5) abgebildet werden. Maßnahmen zur Bekämpfung und 
Verhinderung von Vermüllung (Littering) sowie zur Müllsäuberung sollen mit § 8 Abs. 3 Z 8a AWG 
2002 umgesetzt werden. 

Der Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2017 umfasst eine Bestandsaufnahme der Abfallwirtschaft in 
Österreich (Kapitel 2-4), welche jährlich in Form eines „Statusberichts“ aktualisiert wird und sämtliche 
Daten über die Abfallsammlung und -behandlung beinhaltet. Hierbei werden Siedlungsabfälle, sowie 
einzelne Stoffströme (Verpackungen, Kunststoffe etc.) hinsichtlich ihrer mengenmäßigen Entwicklung, 
deren Sammlung sowie Behandlung detailliert beschrieben. So wird im Speziellen der Stoffstrom 
Kunststoffabfall in der aktuellen Bestandsaufnahme der Abfallwirtschaft (Statusbericht 2020) ausführlich 
erläutert. 

Der Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2017 entspricht somit in seiner Grundkonzeption weitestgehend bereits 
den Vorgaben der Abfallrahmenrichtlinie und ist im Sinne der obigen Ausführungen näher zu erläutern. 
Eine Evaluierung und Neufassung des Bundes-Abfallwirtschaftsplanes ist daher entsprechend den in der 
Abfallrahmenrichtlinie festgelegten Fristen mit dem Jahr 2023 erforderlich, ist aber bereits für das Jahr 
2022 geplant. Neben einer Aktualisierung sollen vor allem die oben erwähnten Maßnahmen ergänzt 
werden, deren Umsetzung – aufgrund der noch nicht abgelaufenen Umsetzungsfristen – erst zu erfolgen 
hat. 

Der aktuelle Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2017 ist von folgender Internetseite abrufbar: 
https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/abfall/aws/bundes_awp/bawp.html. Weiters kann auf 
dieser Internetseite der aktuelle Statusbericht 2020 heruntergeladen werden, mit dem aktualisierte Daten 
des Bundes-Abfallwirtschaftsplanes 2017 veröffentlicht wurden. 

Zu Z 60 (§ 11 Abs. 2): 

Die Meldung des Abfallbeauftragten soll erleichtert und durch eine Angabe in den Stammdaten als 
Kontaktperson des betroffenen Betriebs gemäß § 22 Abs. 2 Z 10 erfolgen. Kontaktpersonen können von 
den Behörden kontaktiert und informiert werden. 

Zu Z 61 (§§ 12a und 12b, Herstellerdefinition und Bevollmächtigter): 

Die bestehenden Definitionen der Hersteller für Elektro- und Elektronikgeräte und Batterien im § 13a 
AWG 2002 sollen in diesem neu gefassten § 12a zusammengefasst und um die in den jeweiligen EU-
Richtlinien festgelegten Herstellerbegriffe für Fahrzeuge, Einwegkunststoffprodukte und Fanggeräte, die 
Kunststoff enthalten, erweitert werden. Bei der Definition des Herstellers von Elektro- und 
Elektronikgeräten soll eine Übernahme des Wortlautes der Definition der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-
RL) erfolgen, in der darauf abgestellt wird, dass bestimmte Personen im jeweiligen Mitgliedstaat 
niedergelassen sind. Dies entspricht der bisherigen Formulierung eines Sitzes im Inland. Eine 
Zweigniederlassung, die über keine eigene Rechtsperson verfügt, ist nicht vom Herstellerbegriff erfasst. 

Auch ausländische Hersteller sind jeweils mitumfasst, wobei hier jeweils die Bestimmungen für die 
Bestellung von verantwortlichen Bevollmächtigten, die im neuen § 12b sowie in den jeweiligen 
Verordnungen näher präzisiert werden, eine Rolle spielen. 

Die Definitionen und Pflichten für Hersteller und Abpacker von Verpackungen werden – wie bisher – im 
§ 13g geregelt. 

Ausländische Hersteller, die ihre Produkte an österreichische Weiterverkäufer liefern, sollen die 
Möglichkeit haben, einen Bevollmächtigten in Österreich zu bestellen (vgl. § 12b Abs. 2). Ausländische 
Hersteller, die Batterien, Fahrzeuge, Einwegkunststoffprodukte und Fanggeräte direkt an 
Letztverbraucher in Österreich liefern, sollen künftig, wie das bereits für Elektro- und Elektronikgeräte 
der Fall ist, verpflichtet sein, einen Bevollmächtigten in Österreich zu bestellen. Damit sollen 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen inländischen und ausländischen Händlern hintangehalten werden. 
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Die Bestimmungen über die Bestellung eines Bevollmächtigten sollen aus dem bestehenden § 13a 
übernommen und geringfügig ergänzt werden. Um eine lückenlose Verantwortungskette zu 
gewährleisten, muss die Bestellung eines Bevollmächtigten durch den Hersteller direkt erfolgen. Eine 
Übertragung der Bestellung an eine dritte Person kann nur in jenen Fällen erfolgen, in denen die dritte 
Person eine ausdrückliche und beglaubigte Vollmacht des Herstellers vorweisen kann. Anlass dieser 
Vorgabe sind sogenannte „Compliance-Anbieter“, die den vielen eher kleinen ausländischen Herstellern 
die Einhaltung der Vorgaben in allen EU-Ländern anbieten. Grundvoraussetzung ist die Durchsetzbarkeit 
der Verpflichtungen, die ein Bevollmächtigter übernommen hat. 

Ein Bevollmächtigter muss sicherstellen, dass er von seinem Vollmachtgeber die erforderlichen 
Informationen und Daten tatsächlich erhält, und dass er, um fehlerhafte Angaben des Vollmachtgebers 
erkennen und richtig stellen zu können, diese Angaben auch durch ein Kontrollsystem angemessen 
kontrollieren kann. Hingewiesen wird auf die ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes. 

Eine Kontrolle der Hersteller durch die Koordinierungsstellen umfasst auch die Kontrolle der 
Bevollmächtigten in Österreich, wobei erforderlichenfalls auch eine Kontrolle des ausländischen 
Herstellers möglich ist. 

Art. 4 Z 28 der Verordnung (EU) 1380/2013 definiert "Fischereitätigkeit" als das Aufspüren von Fisch, 
das Ausbringen, Aufstellen, Schleppen und Einholen von Fanggeräten, das Anbordnehmen von Fängen, 
das Umladen, das Anbordbehalten, das Verarbeiten an Bord, den Transfer, das Umsetzen in Käfige, das 
Mästen und das Anlanden von Fisch bzw. Fischereierzeugnissen. 

Zu Z 62 (§ 13a, Pflichten für Hersteller bestimmter Produkte): 

Die schon bisher bestehenden Verpflichtungen für Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten, für 
Hersteller von bestimmten Batterien und für Hersteller von Fahrzeugen sollen neu geordnet werden. 
Festgelegt werden soll die Verpflichtung zur Teilnahme an einem Sammel- und Verwertungssystem, die 
bereits für Haushaltselektrogeräte und Geräte- und Fahrzeugbatterien gilt, auch für Hersteller von 
Einwegkunststoffprodukten und von Fanggeräten, die Kunststoff enthalten, sofern das in einer 
entsprechenden Verordnung vorgegeben wird. 

Für Haushaltsverpackungen, die auch Einwegkunststoffprodukte sind, gilt auch der § 13g Abs. 2, der eine 
Teilnahmeverpflichtung vorgibt. 

Zu Z 63 und Z 132 (§ 13b, Koordinierungsstelle für Elektroaltgeräte, § 30a Abs. 2 
Verpackungskoordinierungsstelle): 

Entsprechend dem bewährten Vorbild des § 30a soll auch für Elektro- und Elektronikgeräte eine von den 
Sammel- und Verwertungssystemen für Elektroaltgeräte unabhängige Kontrolle der Teilnehmer erfolgen. 
Dies umso mehr, seit Sammel- und Verwertungssysteme auch als Bevollmächtigte für ausländische 
Versandhändler und Hersteller auftreten und sich daher selbst kontrollieren müssten. 

Die Aufgaben der Koordinierungsstelle für Elektroaltgeräte sollen daher um die Kontrolle der bei 
Sammel- und Verwertungssystemen teilnehmenden Hersteller erweitert werden, wie das bereits im Fall 
der Koordinierungsstelle für Verpackungen seit mehreren Jahren erfolgreich funktioniert.  

An die Situation der unterschiedlichen Sammelkategorien angepasst werden soll die Quote der 
Teilnahmemasse, die nicht berücksichtigt werden muss. Das Kontrollkonzept soll gemäß einem 
geschichteten Zufallsprinzip erstellt werden, wobei eine Schwerpunktsetzung in Bereichen, in denen der 
Verdacht besteht, dass nicht ausreichend teilgenommen wird, vorzunehmen ist. Lizenznehmern soll klar 
sein, dass vermutete Fehlmengen, die zB durch Abgleichung mit Marktanalysen, Importstatistiken, 
Wahrnehmung der Systeme oder der Koordinierungsstelle erkannt oder angenommen werden, auch im 
stark wachsenden Bereich des grenzüberschreitenden Internethandels, begegnet wird. In einem konkreten 
Anlassfall wird vom Zufallsprinzip abzuweichen sein. 

Zu Z 64 bis 67 (§ 13g, Pflichten für Primärverpflichtete von Verpackungen): 

Künftig soll prinzipiell die Teilnahme an einem Sammel- und Verwertungssystem auch für gewerbliche 
Verpackungen erforderlich sein. Hintergrund dieser Maßnahme ist, dass im Bereich der gewerblichen 
Verpackungen große Defizite bei der getrennten Sammlung in betrieblichen Anfallstellen bestehen und 
hier eine kollektive Verantwortung und verstärkte Kostentragung erforderlich ist. Das stellt eine 
Vereinfachung dar, weil Selbsterfüller schon bisher den jeweiligen Anteil an Haushaltsverpackungen 
gemäß der VerpackungsabgrenzungsV, BGBl. II Nr. 10/2015, zu lizenzieren hatten und für den 
gewerblichen Anteil zumeist eine Komplementärlizenzierung gemäß § 10 Abs. 7 Verpackungsverordnung 
2014 erforderlich ist. 
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Weiters hat sich auch die Zahl der Selbsterfüller, die eine sogenannte „Anhang 3 Meldung“ (gemäß der 
Verpackungsverordnung 2014) abgegeben haben, auf nur noch 73 reduziert, eine Lizenzierung erfolgt 
somit bereits jetzt in hohem Ausmaß. 

Für Eigenimporteure, also Firmen, die Verpackungen und verpackte Waren für den Eigengebrauch 
importieren, und Großanfallstellen soll es jedoch weiterhin möglich sein, die bei ihnen anfallenden 
Verpackungen selbst einem Recycling bzw. einer Verwertung zuzuführen. 

Ergänzt wird, in welchen Fällen ein Primärverpflichteter von der Teilnahmepflicht befreit sein soll. Neu 
dazugekommen ist die Möglichkeit, dass der Auftraggeber eines Lohnabpackers oder ein 
Bevollmächtigter eines ausländischen Herstellers statt dem Primärverpflichteten lizenzieren kann. 

Klargestellt werden soll die Pflicht der Meldepflichtigen gemäß der Verpackungsverordnung 2014 im 
Register ihre Stammdaten zu melden und aktuell zu halten. 

Zu Z 68 (§ 13h): 

Glasverpackungen sollen jedenfalls als Haushaltsverpackungen angesehen werden. Eine eigene 
Sammlung von Glasverpackungen im Gewerbebereich ist nicht erforderlich. Dazu korrespondierend ist 
im Rahmen der Verpackungsverordnung 2014 geplant, gewerbliche Anfallstellen dazu zu verpflichten, 
anfallende Glasverpackungen in der Haushaltssammlung zu entsorgen. 

Zu Z 69 (§§ 13n und 13o, Verbot von Einwegkunststoffprodukten und oxo-abbaubaren 
Kunststoffprodukten): 

Einwegkunststoffprodukte sind in der Regel dazu bestimmt, nur einmal oder nur kurzzeitig verwendet zu 
werden, bevor sie entsorgt werden. 

Für die hier angeführten Einwegkunststoffprodukte sind bereits geeignete, nachhaltige und zudem 
erschwingliche Alternativen vorhanden. Um die negativen Umweltauswirkungen dieser 
Einwegkunststoffprodukte zu begrenzen, soll entsprechend der SUP-Richtlinie ab 3. Juli 2021 das 
Inverkehrbringen verboten werden. Auf diese Weise sollen die Verwendung der leicht verfügbaren, 
nachhaltigeren Alternativen sowie innovative Lösungen für nachhaltigere Geschäftsmodelle, 
Wiederverwendungsalternativen und Ersatzwerkstoffe gefördert werden. Angesichts der starken 
Verbreitung von Abfällen, die expandiertes Polystyrol enthalten, und der Verfügbarkeit von Alternativen 
sollen auch Einweg-Lebensmittel- und Getränkeverpackungen sowie Getränkebecher aus expandiertem 
Polystyrol künftig nicht mehr in Verkehr gesetzt werden. 

Das Verbot soll auch für Produkte aus oxo-abbaubarem Kunststoff gelten, da diese Art von Kunststoff 
sich nicht hinreichend biologisch abbaut und so zur Verschmutzung der Umwelt durch Mikroplastik 
beiträgt, nicht kompostierbar ist, sich negativ auf das Recycling von herkömmlichen Kunststoffen 
auswirkt und nicht zu einem nachgewiesenen Umweltnutzen führt. Das umfasst beispielsweise 
landwirtschaftliche Folien, Folien zum Verpacken von Zeitungen und Zeitschriften, Frischhaltefolien für 
Lebensmittel, Hüllen für Zigarettenschachteln oder Plastikhandschuhe aus oxo-abbaubarem Kunststoff. 

Zu Z 69 (§ 13p Kennzeichnungspflichten für bestimmte Einwegkunststoffprodukte): 

Die Art und Aufbringung der Kennzeichnung ist europaweit harmonisiert in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2151 zur Festlegung harmonisierter Kennzeichnungsvorschriften 
für in Teil D des Anhangs der Richtlinie (EU) 2019/904 über die Verringerung der Auswirkungen 
bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt aufgeführte Einwegkunststoffartikel, ABl. Nr. L 428 vom 
18.12.2020 S. 57, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 77 vom 05.03.2021 S. 40. 

Die von der Kennzeichnungspflicht betroffenen Einwegkunststoffartikel gelangen häufig in die Umwelt, 
weil sie unsachgemäß über die Kanalisation oder auf andere unsachgemäße Weise entsorgt werden. Es 
besteht oft ein wesentlicher Mangel an Informationen über die Materialeigenschaften oder die 
sachgemäße Art der Abfallentsorgung.  

Die Kennzeichnung dient dazu, die Verbraucher über das Vorhandensein von Kunststoff in dem Produkt, 
über die zu vermeidenden Entsorgungsarten für das Produkt und über die daraus folgenden negativen 
Umweltauswirkungen der Vermüllung oder einer anderen unsachgemäßen Entsorgung des Produkts zu 
informieren.  

Daher soll die Kennzeichnungsverpflichtung in das AWG 2002 aufgenommen werden. 

Zur Kennzeichnung verpflichtet sollen jene Personen sein, die solche Einwegkunststoffartikel ab dem 
3. Juli 2021 erstmals in Österreich in Verkehr bringen, das können Hersteller oder Importeure sein. Vor 
diesem Zeitpunkt bereits in Verkehr gebrachte Artikel dürfen (in Österreich) weiterhin ohne 
Kennzeichnung vertrieben werden. Allerdings bezieht sich der Begriff des Inverkehrbringens jeweils auf 
den Markt eines Mitgliedstaats, das bedeutet, wenn ein Artikel vor 3. Juli 2021 in Österreich in Verkehr 
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gebracht worden ist, wäre dieser dennoch nach Art. 7 der Richtlinie zu kennzeichnen, wenn er in der 
Folge (ab 3. Juli 2021) in einem anderen Mitgliedstaat der EU erneut in Verkehr gebracht würde. 

Die Kennzeichnung hat auf der Verpackung (Hygieneartikel, Tabakprodukte) bzw. auf dem Produkt 
selbst (Getränkebecher) zu erfolgen. Im Regelfall ist sie durch Bedrucken anzubringen, für 
Getränkebecher, die ausschließlich aus Kunststoff bestehen, besteht alternativ die Möglichkeit einer 
Gravur oder Prägung. 

Der Informationstext der Kennzeichnung (zB „Produkt enthält Kunststoff“) ist in der Amtssprache oder 
den Amtssprachen des Mitgliedstaats bzw. der Mitgliedstaaten abzufassen, in dem/denen der 
Einwegkunststoffartikel in Verkehr gebracht wird. 

Zu Z 69 (§ 13q Auszeichnung von Einweg- und Mehrweggetränkeverpackungen): 

Um die Letztverbraucher bei der Auswahl der Getränkeverpackung zu unterstützen und um auf das 
Angebot von Mehrweggetränkeverpackungen hinzuweisen, sollen in den Regalen des 
Lebensmitteleinzelhandels Auszeichnungen von Einweg- und Mehrweggetränkeverpackungen mit 
Großbuchstaben angebracht werden müssen. Der Hinweis „MEHRWEG“ soll in unmittelbarer Nähe und 
eindeutig zuordenbar bei den Mehrweggetränken, der Hinweis „EINWEG“ in unmittelbarer Nähe und 
eindeutig zuordenbar bei den Einweggetränken angebracht werden. Die Größe soll zumindest jener der 
Preisauszeichnung entsprechen. Auch beim elektronischem Versandhandel ist sicherzustellen, dass der 
Käufer vor der Produktauswahl informiert wird. 

Zu Z 70 bis 75 (§ 14 Verordnungsermächtigungen für Abfallvermeidung und –verwertung): 

§ 14 enthält bereits Verordnungsermächtigungen im Zusammenhang mit der Abfallvermeidung und 
Abfallverwertung. Bei der Festlegung von Maßnahmen gemäß Abs. 2 soll wie bisher auf die Erfüllung 
der Anforderungen an die Warenverteilung und auf die technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten 
Bedacht genommen werden.  

Die bestehenden Verordnungsermächtigungen der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) sollen zur Umsetzung des Kreislaufwirtschaftspakets und 
der SUP-Richtlinie erweitert werden. Das betrifft 

– die Kennzeichnung von Produkten über eine ordnungsgemäße Entsorgung und über negative 
Auswirkungen des achtlosen Wegwerfens oder eines falschen Entsorgungsweges, 

– öffentlich zugängliche Informationen darüber, ob und inwieweit das Produkt wiederverwendbar und 
recycelbar ist, 

– verbindliche Vorgaben zur Erhöhung des Angebots an Mehrwegverpackungen; betreffend 
Getränkeverpackungen, 

– die Übernahme der Kosten von Reinigungsaktionen von Abfällen bestimmter Produkte und der 
anschließenden Beförderung und Behandlung sowie die Kosten der Errichtung spezifischer 
Infrastrukturen für die Sammlung, und 

– die Gestaltung von Produkten oder Bestandteilen von Produkten, sodass sie mehrfach verwendbar 
sind, recycelte Materialien enthalten, technisch langlebig sowie leicht reparierbar sind, Einträge in 
die Umwelt verringert werden und, nachdem sie zu Abfall geworden sind, zur Vorbereitung zur 
Wiederverwendung und zum Recycling geeignet sind, um die Umweltfolgen bei deren Herstellung 
und des anschließenden Gebrauchs und das Abfallaufkommen zu verringern. 

Zu Z 76 (§ 14a und § 14b): 

Die § 14a und § 14b schaffen spezielle gesetzliche Rahmenbedingungen zur gezielten Förderung der 
Abfallvermeidung für ausgewählte Produktgruppen im Verpackungsbereich. Die gesetzliche Festlegung 
des Reduktionszieles der in Verkehr gesetzten Einwegkunststoff-Verpackungen bis zum Jahr 2025 um 
20%, sowie die Schaffung verbindlicher gesetzlicher Rahmenbedingungen, inklusive konkreter Ziele für 
den Ausbau von Mehrwegsystemen, insbesondere auch für Getränkeverpackungen, tragen den 
diesbezüglichen Vorgaben des Regierungsprogramms 2020 – 2024 Rechnung. 

Für ausgewählte Ziele der Abfallvermeidung soll § 14a die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit der Bundesministerin für 
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ermächtigen, erforderlichenfalls einzelne Maßnahmen, wie 
Abfallvermeidungsmaßnahmen für ausgewählte Bereiche oder Produktkategorien innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums per Verordnung festzulegen. Sofern die für diese Bereiche freiwillig gesetzten 
Abfallvermeidungsmaßnahmen nicht ausreichend zur Erreichung der Ziele der Abfallvermeidung 
beitragen, soll von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht werden. 
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§ 14b soll den Ausbau von Mehrweg-Getränkeverpackungen für den Lebensmitteleinzelhandel bewirken. 
Als Letztvertreiber von Getränken soll der Lebensmitteleinzelhandel verpflichtet werden, Getränke, die 
der Nachhaltigkeitsagenda unterliegen, zu einem bestimmten Anteil in seinem Sortiment (vgl. Abs. 1) in 
Mehrweggebinden anzubieten. Ziel ist es, die Mehrwegquote von Getränkeverpackungen bis 2025 auf 
25% zu steigern. 

Im Lebensmitteleinzelhandel (mit Verkaufsflächen über 400 m²) werden derzeit etwa 2.500 Mio. Liter 
oder rund 3.150 Mio. Stück Getränke abgesetzt. Es obliegt dem Lebensmitteleinzelhandel, durch Preis- 
und Sortimentgestaltung, Produktplazierung sowie Marketing den Anteil an Mehrwegverpackungen zu 
erhöhen. 

Die Verpflichtung, Getränke an private Letztverbraucher in Mehrweg-Getränkeverpackungen, abzugeben, 
betrifft nur jene Letztvertreiber, die der Sparte des Lebensmitteleinzelhandels zuzurechnen sind. Andere 
Letztvertreiber, die beispielsweise dem Gewerbe der Bäckereien zugeordnet sind, fallen nicht darunter. 
Ebenso ausgenommen sollen Lebensmitteleinzelhändler sein, die nur Standorte betreiben, die weniger als 
400m² Verkaufsfläche aufweisen. Wie auch schon in anderen Rechtsbereichen soll das Kriterium von 
400m2 Verkaufsfläche als tauglicher Orientierungspunkt für die gesetzgeberische Vorstellung von kleinen 
Handelsgeschäften herangezogen werden. 

Die Definition von Mehrweg-Getränkeverpackungen gemäß § 14b Abs. 3 ist abgeleitet aus der Definition 
des Begriffs „Einwegkunststoffartikel“ in Art. 3 Z 2 der Richtlinie (EU) 2019/904 über die Verringerung 
der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt; darin wird ua. darauf abgestellt, ob 
ein Kunststoffartikel dazu „konzipiert, entwickelt und in Verkehr gebracht [wurde], um während seiner 
Lebensdauer mehrere Produktkreisläufe zu durchlaufen“. Ähnlich wird in Art. 3 Z 2a der Richtlinie 
94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2018/852, bei 
der Definition wiederverwendbarer Verpackungen ua. darauf abgestellt, ob die Verpackung so konzipiert, 
ausgelegt ist und in Verkehr gebracht wird, dass ihre Beschaffenheit während ihrer Lebensdauer mehrere 
Kreislaufdurchgänge ermöglicht. In der Richtlinie UZ 26 des österreichischen Umweltzeichens über 
Mehrweggebinde und Mehrwegbechersysteme wird die Umlaufzahl als Kriterium definiert: Das 
Mehrweggebinde bzw. das Mehrwegbechersystem muss mindestens 12 Umläufe (mittlere Umlaufzahl) 
aufweisen. 

Die Einhaltung der Vorgaben soll über eine jährliche Meldepflicht des Letztvertreibers über die 
angebotenen Getränkeartikel, gegliedert in Mehrweg/Einweg in Bezug auf die Getränkearten, an die 
Verpackungs-Koordinierungsstelle sichergestellt werden. Die Verpackungs-Koordinierungsstelle soll 
diese Daten in einem Bericht zusammenfassen und veröffentlichen. Spezifiziert werden sollen diese 
Daten durch Meldungen auf Grundlage der Verpackungsverordnung. 

Zu Z 77 (§ 15 Abs. 4b): 

Abfälle, die getrennt gesammelt wurden, um sie einer Vorbereitung zur Wiederverwendung oder einem 
Recycling zuzuführen, sollen entsprechend der Richtlinie (EU) 2018/851 nicht verbrannt werden dürfen. 
Dieses Verbot betrifft nicht solche Abfälle, die bei der anschließenden Behandlung der getrennt 
gesammelten Abfälle entstehen, wie beispielsweise Sortierreste aus der Aufbereitung von getrennt 
gesammelten Kunststoffabfällen, die für ein Recycling nicht geeignet sind. 

Zu Z 79 (§ 16 Abs. 3 Z 1): 

Altöle sind gemäß Art. 21 der Abfallrahmenrichtlinie getrennt zu sammeln und in erster Linie einer 
Aufbereitung zuzuführen. Dieses Gebot wird durch die Richtlinie (EU) 2018/851 konkretisiert bzw. 
verstärkt. Die Behandlungspflicht für Altöle in § 16 Abs. 3 soll daher angepasst werden. Insbesondere 
soll konkretisiert werden, dass Altöle in erster Linie wiederaufzubereiten sind oder alternativ einem 
anderen Recyclingverfahren, das aus Umweltschutzsicht zu einem gleichen oder besseren Ergebnis wie 
der Aufbereitung führt, zuzuführen sind. Die Hierarchie gemäß Art. 4 der Abfallrahmenrichtlinie gilt 
weiterhin auch für Altöle, dh. ein Abweichen von dieser Behandlung ist möglich, sofern dies gemäß 
Art. 4 Abfallrahmenrichtlinie bzw. § 1 Abs. 2a AWG 2002 gerechtfertigt ist. 

Zu Z 89 bis 100 und 186 (§§ 20, 21, 22 und § 87 Abs. 7): 

Im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung sollen die Register gemäß AWG 2002 auch Daten aus anderen 
zum Zwecke der Verwaltung und des E-Governments eingerichteten Registern des Bundes übernehmen 
dürfen. Die Aktualisierung von Namen und Sitzanschrift soll insbesondere durch einen automatischen 
Datenabgleich zwischen dem Unternehmensregister gemäß § 25 des Bundesstatistikgesetzes 2000, 
BGBl. I Nr. 163/1999, und dem Register gemäß § 22 Abs. 1 AWG 2002 („EDM-System“) erfolgen, 
wenn ein eindeutiger Bezug zum jeweiligen Unternehmen im Unternehmensregister hergestellt ist. Auch 
eine allfällige Berichtigung aus dem Register im Falle der Einstellung aller Tätigkeiten eines 
Unternehmens soll in diesem Fall durch die BMK erfolgen. 
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Als Verwaltungsvereinfachung soll sohin eine Aktualisierungsverpflichtung hinsichtlich jener Daten, die 
ohnehin durch einen automatisierten Abgleich mit dem Unternehmensregister gemäß § 25 des 
Bundesstatistikgesetzes 2000 ermittelt werden können, entfallen. 

Als eine Voraussetzung zur Ermöglichung der automatischen Aktualisierung der Daten muss ein 
eindeutiger Bezug zwischen einer im Register gemäß § 22 AWG 2002 erfassten Person und derselben, im 
Unternehmensregister gemäß § 25 des Bundesstatistikgesetzes 2000 erfassten, Person gegeben sein. Um 
sicherzustellen, dass dieser eindeutige Bezug in Zweifelsfällen hergestellt werden kann, soll ausdrücklich 
klargestellt werden, dass sich die Mitwirkungspflicht bei der Registrierung auch auf die Identifizierung 
zur Herstellung dieses Bezugs bezieht. 

Zu Z 93 (§ 21 Abs. 2b): 

Transporteure von Abfällen sind gemäß der Abfallrahmenrichtlinie registrierungspflichtig. Bisher wurde 
diese Registrierungspflicht durch die Registrierung auf der Internetseite www.dietransporteure.at als 
abgedeckt angesehen. Da mittlerweile der größte Teil der Abfalltransporte durch ausländische 
Transporteure erfolgt, und die Internetseite www.dietransporteure.at nur die Möglichkeit der 
Registrierung für österreichische Firmen abdeckt, sollen sich alle Transporteure von Abfällen auf 
edm.gv.at registrieren. Jene Transporteure, deren Daten bereits im EDM-System vorhanden sind, 
insbesondere jene, deren Daten aufgrund erfolgter grenzüberschreitender Verbringungen von Abfällen 
erfasst wurden, gelten dabei als bereits registriert und haben allenfalls lediglich ihre Stammdaten im EDM 
zu aktualisieren. In diesem Zusammenhang wird auf § 21 Abs. 2 hingewiesen. 

Zu Z 95 bis 105 (§ 22 Abs. 1 und 2 bis § 22e): 

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Register und um den Digitalisierungsprozess in der 
Abfallwirtschaft zu forcieren, soll insbesondere auch eine Automatisierung der Datenverarbeitung, zB via 
Webservice, ausgebaut werden. Die technischen Vorgaben dazu sollen am EDM-Portal zur Verfügung 
gestellt werden. Als Teil davon soll im EDM eine neutrale Datenplattform in Form eines 
Datenaustauschservices für Registrierte geschaffen und schrittweise für bestimmte Anwendungen 
eingeführt werden. Durch das einheitliche Schnittstellenformat des Datenaustauschservices und seinen 
Regeln zur Ablaufsteuerung soll es ermöglicht werden, dass abfallwirtschaftliche Daten unmittelbar 
zwischen IT-Systemen ausgetauscht werden, die das Datenaustauschservice integriert haben. Aktuell wird 
dies im Rahmen eines Pilotprojekts zum Begleitscheinverfahren erprobt. 

Softwarehersteller, die eine Schnittstelle zu den Registern anbieten, sollen registriert werden können. Dies 
betrifft insbesondere jene, die unter Nutzung des oben genannten Datenaustausches Daten mit den 
Registern austauschen möchten. 

Ein Applikationspasswort gemäß § 22d Abs. 3 ist ein vom EDM-System generiertes Passwort, welches 
für genau ein Webservice eingesetzt und in der Software des Unternehmens gespeichert werden kann. Ein 
Anmelden am EDM Portal ist damit nicht möglich. Applikationspasswörter sollen, soweit eingerichtet, in 
der EDM Benutzerverwaltung pro Webservice angefordert werden können. Die Verwendung erfolgt in 
der Verantwortung der registrierten Person, diese hat jedenfalls die Einhaltung des Datenschutzes 
sicherzustellen. Unter Verwendung des Applikationspassworts sollen Meldungen gemäß Absatz 2 an die 
Behörde erfolgen können. 

Um einen reibungslosen Ablauf von elektronischen Meldungen, bei denen mehrere Personen gemeinsam 
agieren, sicherzustellen, soll eine Verordnungsermächtigung geschaffen werden, um die technischen 
Rahmenbedingungen näher festlegen zu können. 

Zu Z 106 bis 110 (§ 23): 

Es soll entsprechend der Richtlinie (EU) 2018/851 klargestellt werden, dass im Rahmen der Festlegung 
von Regelungen zur Behandlung von Abfällen auch die Abtrennung von Störstoffen bzw. eine 
Schadstoffentfrachtung festgelegt werden kann. Schad- und Störstoffe müssen dabei nicht unbedingt 
gefährliche Stoffe sein zB nicht gefährliche POP-Abfälle. 

Die Richtlinie (EU) 2018/851 sieht vor, dass die Mitgliedstaaten vorsehen sollen, dass, soweit dies zur 
Erleichterung oder Verbesserung der Vorbereitung zur Wiederverwendung, des Recyclings oder anderer 
Verwertungsverfahren erforderlich ist, Abfälle getrennt gesammelt werden sollen. Grundsätzlich ist daher 
auf Basis des § 23 eine getrennte Sammlung von Abfällen für die Vorbereitung zur Wiederverwendung, 
das Recycling oder andere Verwertungsverfahren vorzusehen. Abweichend kann die gemeinsame 
Sammlung von Abfällen nur unter bestimmten Bedingungen erfolgen. Das bedeutet, dass grundsätzlich 
eine getrennte Sammlung von Abfällen einzuführen ist, insbesondere 

– um die Umsetzung der Abfallhierarchie zu unterstützen, 

– um die Zielvorgaben für Siedlungsabfälle oder Bau- und Abbruchabfälle zu erreichen, 
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– wenn es die Einhaltung von Qualitätskriterien für die Substitution primärer Ausgangsstoffe erfordert, 

– um einer Verunreinigung durch andere Abfallfraktionen sowie dem Erschweren einer stofflichen 
Verwertung entgegenzuwirken, 

– um dadurch Gefahrenpotenziale der jeweiligen Abfallfraktion zu verringern, 

– um den gefahrenrelevanten Eigenschaften der jeweiligen Abfallfraktion besser begegnen zu können, 

– um eine Vielfalt vergleichbarer, stoffähnlicher Abfallfraktionen zu erreichen, die ein hochwertiges 
Recycling sicherstellen, 

– um ein „Downcycling“ hintanzuhalten und 

– um einen hohen Erfassungsgrad bestimmter Abfallfraktionen bzw. Stoffströme sicherzustellen. 

In § 23 Abs. 1 Z 1 AWG 2002 ist bereits die Möglichkeit vorgesehen, für bestimmte Abfälle eine 
getrennte Sammlung auf Verordnungsebene festzulegen. Ergänzt werden sollen die Bedingungen des 
Abweichens von der getrennten Sammlung. 

Mit der Ergänzung in Abs. 4 soll eine Verordnungsermächtigung zur Kostentragungsregelung 
entsprechend der Abfallrahmenrichtlinie und der SUP-Richtlinie in das AWG 2002 aufgenommen 
werden. Zu tragen sind hier insbesondere die Kosten von Betrieb und Wartung der jeweiligen EDM-
Anwendung, mit der die Daten gemeldet und ausgewertet werden können. Gemäß den Bestimmungen zur 
erweiterten Herstellerverantwortung in der Abfallrahmenrichtlinie und der SUP-Richtlinie (siehe Art. 8a 
Abs. 4 Buchstabe a iVm Art. 8a Abs. 1 Buchstabe c Abfallrahmenrichtlinie und Art 8 Abs. 2 und 3 
Buchstabe c SUP-Richtlinie) sind die „Kosten der Erhebung und Übermittlung von Daten gemäß Abs. 1 
Buchstabe c“ von den Herstellern zu tragen. Gemäß Art. 8a Abs. 1 Buchstabe c Abfallrahmenrichtlinie ist 
ein „Berichterstattungssystem zur Erhebung von Daten über die Produkte, […] von Daten über die 
Sammlung und Behandlung von Abfällen […] und von anderen Daten, die für die Zwecke der unter 
Buchstabe b genannten Verpflichtungen relevant sind“ vorzusehen. 

Das Berichterstattungssystem umfasst dabei sowohl die Erfassung der Daten durch Hersteller bzw. die 
Sammel- und Verwertungssysteme und deren Übermittlung an Behörden als auch die Aufbereitung und 
Verarbeitung der Daten durch die Behörden, insbesondere für Erfüllung der aufgrund der EU-Regelungen 
vorgesehenen Berichtspflichten an die Europäische Kommission. 

Aufgrund der Umsetzung des EU-Abfallpakets und der SUP-Richtlinie im AWG 2002 und in der 
Verpackungsverordnung sollen die entsprechenden, durch EU-Vorgaben determinierten Meldepflichten 
in die bestehende EDM-Anwendung E-Verpackung integriert werden. 

Entsprechend der EU-Vorgaben sind folgende Melder und Dateninhalte umfasst: 

– Meldungen der Eigenimporteure über Verpackungen 

– Meldungen von Großanfallstellen über Verpackungen 

– Meldungen der Sammel- und Verwertungssysteme über Verpackungen, die ihrerseits die Daten ihrer 
teilnehmenden Hersteller und Importeure zusammenfassen 

– Meldungen von Primärverpflichteten (Abfüller, Importeure,…), die wiederverwendbare 
Verpackungen in Verkehr setzen  

– Meldungen der Sammel- und Verwertungssysteme über Einweg-Kunststoffartikel (die nicht 
Verpackungen darstellen, zB Tabakprodukte, Feuchttücher,..), die ihrerseits die Daten ihrer 
teilnehmenden Hersteller und Importeure zusammenfassen 

Zu Z 110 (§ 23 Abs. 5): 

Mit Verordnung soll eine verpflichtende Nutzung des entsprechenden Teilbereichs der elektronischen 
Register geregelt werden können. 

Mit Verordnung könnte somit die Nutzung des Teilbereichs „eErlaubnis“ für das Einbringen eines 
Antrags nach § 24a AWG 2002 für verbindlich erklärt werden. 

Zu Z 111 bis 115 und 158 (§ 26 und § 78): 

Wird die Sammlung oder Behandlung von gefährlichen Abfällen nicht von einer natürlichen Person 
durchgeführt, ist ein abfallrechtlicher Geschäftsführer zu bestellen, der auch verantwortlicher 
Beauftragter im Sinne des § 9 VStG ist. Aufgrund divergierender Entscheidungen der Behörden soll 
klargestellt werden, dass diese Verantwortlichkeit selbstverständlich auch die Einhaltung der 
Genehmigungen, die aufgrund des AWG 2002 erteilt wurden oder als solche gelten, umfasst, wie es der 
ursprünglichen Intention des Gesetzgebers entspricht. 
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Im Falle der Abbestellung eines abfallrechtlichen Geschäftsführers oder einer verantwortlichen Person 
soll dies der Behörde angezeigt werden. Für die Behörde soll damit zu jedem Zeitpunkt Klarheit gegeben 
sein, wer verantwortlich ist. Die Anzeige kann sowohl durch das Unternehmen als auch durch den 
abbestellten abfallrechtlichen Geschäftsführer bzw. die abbestellte verantwortliche Person erfolgen. 

Die verantwortliche Person wurde mit der Novelle BGBl I Nr. 9/2011 in das AWG 2002 aufgenommen. 
Zielsetzung dieser Bestimmung war es, für die Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen bei 
juristischen Personen einen im Sinne des § 9 VStG Verantwortlichen festzulegen. Durch die Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes, Ra 2017/05/0201 vom 26.09.2017, kann die Verantwortlichkeit gemäß § 9 
Abs. 1 und 2 VStG nur bestehen, wenn eine entsprechend § 26 Abs. 3 getroffene Anordnung im AWG 
2002 erfolgt. Die entsprechende Bestimmung soll in das AWG 2002 aufgenommen werden. Sofern 
bereits eine verantwortliche Person, die die Voraussetzungen erfüllt, der Behörde namhaft gemacht 
worden ist, besteht diesbezüglich kein weiterer Handlungsbedarf für das betroffene Unternehmen. 

Hinsichtlich der Gemeinden und der Gemeindeverbände bleibt durch Namhaftmachung einer 
fachkundigen Person die Verantwortlichkeit unberührt.  

Gemäß der Halonbankverordnung hat das BMK eine Halonbank einzurichten, um die österreichischen 
Halonbestände zu erfassen und sicherzustellen, dass aus diesen Beständen Halon für die in der 
Verordnung genannten kritischen Verwendungszwecke zur Verfügung steht. In diesem Zusammenhang 
werden Abfallbehandlungen, insbesondere Entleerung und Prüfung von Druckbehältern, die Halone 
enthalten, durchgeführt. Für diese Tätigkeiten soll der Abs. 4 für den Bund ebenfalls zur Anwendung 
kommen. 

Zu Z 117 (§ 28b): 

Gemäß der Abfallrahmenrichtlinie haben die Mitgliedstaaten eine getrennte Sammlung von Abfällen – 
für zumindest Papier, Metall, Kunststoffe, Glas und bis zum 1. Januar 2025 für Textilien sowie bis zum 
31. Dezember 2023 für Bioabfälle – einzurichten. Die getrennte Sammlung soll die Vorbereitung zur 
Wiederverwendung und das hochwertige Recycling der Abfälle forcieren. Es soll daher im AWG 2002 
festgelegt werden, dass bei den genannten Stoffströmen ein System der getrennten Sammlung vorzusehen 
ist. Bei der getrennten Sammlung soll entsprechend Art. 11 der Abfallrahmenrichtlinie den Netzwerken 
für die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die Reparatur Zugang zu den relevanten Abfällen 
gewährt werden. Die landesrechtliche Kompetenz zur Einrichtung, Organisation und Durchführung der 
Sammlung bleibt von dieser Bestimmung unberührt. Das bedeutet, dass im Rahmen der gegebenen 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten eine getrennte Sammlung durchzuführen ist und die 
Ausgestaltung dieser Sammlung (zB durch Andienungspflichten) den Bundesländern im Rahmen der 
ihnen hier zukommenden Regelungskompetenz überlassen bleibt, sofern die Rahmenbedingungen und 
insbesondere die bundesrechtlich vorgegebenen Behandlungspflichten eingehalten werden. In Österreich 
existieren bereits Systeme der getrennten Sammlung dieser Abfallströme. Im Bundesabfallwirtschaftsplan 
2017 veröffentlichte Daten zeigen jedoch, dass Potential für eine erweiterte getrennte Sammlung bzw. 
Handlungsbedarf besteht.  

Die Vorgabe der getrennten Sammlung von Textilien soll entsprechend der Abfallrahmenrichtlinie mit 
2025 in Kraft treten. Systeme der getrennten Sammlung von Textilien existieren in Österreich bereits für 
Kleidung, unter Textilien sind aber auch andere Stoffe wie zB Matratzen oder Teppiche zu verstehen. 

Gemäß SUP-Richtlinie sind zum Zwecke des Recyclings bis 2025 77% der Abfälle aus 
Einwegkunststoff-Getränkeflaschen und bis 2029 90% der Abfälle aus Einwegkunststoff-
Getränkeflaschen getrennt zu sammeln. Zur Festlegung der Methode für die Berechnung und 
Überprüfung dieser Ziele für die getrennte Sammlung erlässt die Europäische Kommission einen 
Durchführungsrechtsakt.  

Unter „getrennte Sammlung“ ist die Sammlung, bei der ein Abfallstrom nach Art und Beschaffenheit des 
Abfalls getrennt gehalten wird, um eine bestimmte Behandlung zu erleichtern, zu verstehen (siehe § 2 
Abs. 5 Z 10). 

Eine gemeinsame Sammlung bestimmter Abfallarten ist gemäß Art. 10 der Abfallrahmenrichtlinie nur 
zulässig, wenn damit nicht ihre Möglichkeit im Einklang mit Art. 4 dieser Richtlinie zur 
Wiederverwendung vorbereitet, recycelt oder sonstig verwertet zu werden beinträchtigt ist und die 
Qualität des Outputs dieser Verfahren mit der Qualität des Outputs bei getrennter Sammlung vergleichbar 
ist, die getrennte Sammlung nicht zum bestmöglichen Ergebnis unter dem Aspekt des Umweltschutzes 
führt, die bewährten Verfahren der Abfallsammlung technisch nicht möglich sind oder die getrennte 
Sammlung zu unverhältnismäßig hohen wirtschaftlichen Kosten führen würde. Erwägungsgrund 27 der 
SUP-Richtlinie hält dazu fest „[…], dass die Abfälle nach Art und Beschaffenheit getrennt zu halten sind, 
doch sollte es möglich sein, bestimmte Arten von Abfällen zusammen zu sammeln, sofern das nicht ein 
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qualitativ hochwertiges Recycling entsprechend der Abfallhierarchie gemäß Artikel 10 Absatz 2 und 
Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 2008/98/EG beeinträchtigt.“ 

Gemäß Art. 6 der SUP-Richtlinie muss weiters jeder Mitgliedstaat sicherstellen dass Einwegkunststoff-
Getränkeflaschen 

a) ab 2025 die hauptsächlich aus Polyethylenterephthalat bestehenden Getränkeflaschen („PET-
Flaschen“), zu mindestens 25 % aus recyceltem Kunststoff bestehen, errechnet als Durchschnitt aller 
im Hoheitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaats in Verkehr gebrachten PET-Flaschen; 

b) ab 2030 diese Getränkeflaschen zu mindestens 30 % aus recyceltem Kunststoff bestehen, errechnet 
als Durchschnitt aller im Hoheitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaats in Verkehr gebrachten 
Getränkeflaschen. 

Zu Z 118 und 119 (§ 28c, Regime der erweiterten Herstellerverantwortung): 

Entsprechend den Vorgaben der Abfallrahmenrichtlinie beschränkt sich die Herstellerverantwortung 
künftig nicht nur auf die Errichtung und Teilnahme an einem Sammel- und Verwertungssystem. Gemäß 
der Definition des Regimes der erweiterten Herstellerverantwortung ist jedes Bündel von Maßnahmen 
gemeint, die getroffen werden, um sicherzustellen, dass die Hersteller von Erzeugnissen die Vorgaben des 
§ 9 berücksichtigen und die finanzielle Verantwortung oder die finanzielle und organisatorische 
Verantwortung für die Bewirtschaftung in der Abfallphase des Produktlebenszyklus übernehmen. Das 
soll bereits durch die Umbenennung des 5. Abschnittes deutlich gemacht werden. 

Inhaltlich sollen im eingefügten § 28c die (nicht unbedingt durch Sammel- und Verwertungssysteme) zu 
erfüllenden allgemeinen Mindestanforderungen festgelegt werden, um der erweiterten 
Herstellerverantwortung für bestimmte Produkte gerecht zu werden. Die Abfallrahmenrichtlinie legt fest, 
dass ein regelmäßiger Dialog zwischen den einschlägigen an der Umsetzung der Regime der erweiterten 
Herstellerverantwortung beteiligten Akteuren, einschließlich Hersteller und Vertreiber, privater und 
öffentlicher Abfallbewirtschaftungseinrichtungen, örtlicher Behörden, zivilgesellschaftlicher 
Organisationen und gegebenenfalls gemeinnütziger Akteure, Netzwerke für die Wiederverwendung und 
Reparatur sowie Einrichtungen für die Vorbereitung zur Wiederverwendung zu erfolgen hat. Daher sollen 
insbesondere der bereits etablierte „Stakeholderdialog Verpackung“ fortgesetzt werden und Maßnahmen 
zur Sicherstellung der Zielvorgaben einschließlich der Festlegung von Zielfraktionen beraten werden. 

Die Kosten der Erhebung und Übermittlung von Daten beinhalten auch die Kosten des Registers gemäß 
§ 22, die Verordnungen gemäß § 23 Abs. 4 werden daher entsprechend angepasst werden müssen. 

Die Tarifgestaltung soll darauf abzielen, dass Produkte wie Verpackungen weniger Umweltauswirkungen 
haben und leichter recyclierbar sind. Die Europäische Kommission arbeitet dazu Leitlinien für die 
Ökomodellierung aus. Die Einstufung der jeweiligen Verpackungen soll im Rahmen von 
Zertifizierungsverfahren erfolgen. 

Die Einrechnung der Kosten für die Errichtung spezifischer Infrastrukturen für die Sammlung betrifft die 
von der SUP-Richtlinie angesprochenen Tabakprodukte mit Filtern sowie Filter, die zur Verwendung in 
Kombination mit Tabakprodukten vertrieben werden. 

Zu Z 120 bis 127 (§ 29, Genehmigung von Sammel- und Verwertungssystemen): 

Die von den Sammel- und Verwertungssystemen vorzulegende ausreichende Sicherstellung soll 
hinsichtlich der Dauer und der möglichen Garantien präzisiert werden. Leistungen, die ein Sammel- und 
Verwertungssystem zu erbringen hat, sind neben der Sammlung und Behandlung der zu übernehmenden 
Verpackungen, auch die Übernahme der Kosten der Administration, Abgeltungen gemäß der 
Abgeltungsverordnung und Kosten der Verpackungskoordinierungsstelle. Neben den genannten 
Sicherstellungen sind auch die Einrichtung eines Treuhandkontos oder der Abschluss von Versicherungen 
denkbar. 

Bereits bei der Vorlage der Antragsunterlagen soll künftig eine Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers 
vorgelegt werden, in der die Einhaltung der Tarifgrundsätze sowie eine ausreichende Sicherstellung 
dargelegt werden. 

Das Anhörungsrecht für konkurrierende Sammel- und Verwertungssysteme im Genehmigungsverfahren 
ist im Sinne des Wettbewerbs nicht zweckmäßig und soll entfallen. Die Verpackungskommission, die die 
Genehmigung aller Sammel- und Verwertungssysteme im Verpackungsbereich begleitet hat, soll zur 
Beratung und Information der betroffenen Stakeholder weiterhin eingebunden bleiben. 

In Umsetzung der Abfallhierarchie soll neben der Vermeidung auch die Vorbereitung zur 
Wiederverwendung gefördert werden. Dazu soll für Elektroaltgeräte ein Beitrag in der Höhe von 5% zur 
Verfügung stehen. Gefördert werden können zB ökosoziale Projekte, Pilotprojekte zur Verbesserung der 
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getrennten Erfassung von re-use-fähigen Elektroaltgeräten und Kooperationsprojekte zur Herstellung 
eines flächendeckenden Angebotes für ReUse. Bei der Auswahl der Projekte ist auf das 
Abfallvermeidungsprogramm 2017 und den Leitfaden „Re-Use von Produkten, Leitfaden zur Feststellung 
des Abfallendes bei der Vorbereitung zur Wiederverwendung“ (unter dem Link 
http://ecology.at/hotspot187.htm downloadbar) Bedacht zu nehmen. 

Betreffend die zu fördernden Abfallvermeidungsprojekte soll klargestellt werden, dass darunter auch die 
Einführung von Mehrwegverpackungen und auch weitere Maßnahmen, die im 
Abfallvermeidungsprogramm gemäß § 9a festgelegt sind, fallen. Anti-Littering-Maßnahmen sollen 
jedenfalls nicht als Vermeidungsprojekte angesehen werden, da diese keinerlei Vermeidungseffekte 
bewirken. 

In Erfüllung der Vorgaben der Abfallrahmenrichtlinie sollen Sammel- und Verwertungssysteme künftig 
auch ihre Eigentumsverhältnisse sowie das Verfahren bei der Auswahl ihrer operativen Partner darlegen 
und veröffentlichen. Das gilt auch für Informationen über die abfallwirtschaftliche Zielerreichung. 

Die Teilnehmer an Sammel- und Verwertungssystemen für Verpackungen sollen künftig durch die 
Verpackungskoordinierungsstelle zusammengefasst und veröffentlicht werden. 

Im Abs. 11 und 12 soll klargestellt werden, dass die Sammel- und Verwertungssysteme die 
Sicherstellungen jeweils anpassen müssen. Die Sicherstellung soll im Beendigungs- bzw. Insolvenzfall 
den jeweiligen Gläubigern des Sammel- und Verwertungssystems zur Bedeckung nicht bezahlter 
Leistungen zur Verfügung stehen. Als Begünstigter und zur Abwicklung derartiger Forderungen kann die 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie eine 
geeignete Stelle betrauen. 

Sammel- und Verwertungssysteme sollen vertraglich sicherstellen, dass den Koordinierungsstellen, denen 
eine Prüfkompetenz übertragen wurde, die nötigen Unterlagen zur Verfügung gestellt werden (Abs. 13).  

Sofern bei einer Kontrolle nicht nur geringfügige Abweichungen der Teilnahmemassen festgestellt 
werden, sollen Sammel- und Verwertungssysteme Pönalzahlungen einheben; diese sollen für die weitere 
Kontrolltätigkeit der Koordinierungsstelle verwendet werden (Abs. 14). Auch diese Maßnahme soll in 
den Teilnahmeverträgen als Vertragsstrafe gemäß § 1336 ABGB sichergestellt werden. Um die 
Wirksamkeit dieser Maßnahme gegen sogenannte „einbeinige Trittbrettfahrer“ sicherzustellen soll diese 
Vertragsstrafe verschuldensunabhängig einzuheben sein und soll auch nicht durch ein richterliches 
Mäßigungsrecht vermindert werden können. 

Zu Z 128 (§ 29b, Sammel- und Verwertungssysteme für Haushaltsverpackungen): 

Es sollen auch die jährlichen Meldungen im Wege des Registers gemäß § 22 an die Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie übermittelt werden. 

Zu Z 129 und 130 (§ 29d, Sammel- und Verwertungssysteme für gewerbliche Verpackungen): 

Auch für gewerbliche Verpackungen soll eine Meldung der Sammel- und Verwertungssysteme über das 
Register gemäß § 22 erfolgen. Neben den monatlichen Meldungen soll auch eine jährliche Berechnung 
der Marktanteile möglich sein. 

Zu Z 131 bis 134 (§ 30a, Verpackungskoordinierungsstelle): 

Künftig soll die Verpackungskoordinierungsstelle nicht nur die Koordination der Öffentlichkeitsarbeit 
leisten, sondern selbst die einheitliche Information der Letztverbraucher sicherstellen. Dies inkludiert 
auch die Öffentlichkeitsarbeit bei der Umstellung der Art der Verpackungssammlung in den 
Sammelregionen. 

Weiters sollen Klarstellungen hinsichtlich der Koordinierung und Durchführung der erforderlichen 
Kontrollen durch die Verpackungskoordinierungsstelle erfolgen. Dabei sind die Teilnehmer aller 
Sammel- und Verwertungssysteme zu berücksichtigen. 

Eine einheitliche und übersichtliche Liste aller Teilnehmer an Sammel- und Verwertungssystemen für 
Verpackungen ist erforderlich, weil derzeit die Systeme jeweils unterschiedliche Informationen in 
unterschiedlicher Form veröffentlichen, die nicht vergleichbar und oftmals unübersichtlich sind. Daher 
soll diese Aufgabe die Verpackungskoordinierungsstelle übernehmen. 

Derzeit erfolgt die Aufzeichnung der getrennt gesammelten Verpackungsabfälle durch die Sammelpartner 
und kommunale Sammeleinrichtungen für alle Sammel- und Verwertungssysteme für Verpackungen über 
ein elektronisches Web-Portal (Condat.Pro), welches von der ARA-AG als Marktführer betrieben wird. 
Die Aufteilung der Mengen nach den monatlichen Marktanteilen erfolgt ebenfalls automatisiert über 
dieses Web-Portal. Eine laufende externe Plausibilisierung dieser monatlichen Aufteilung der Brutto-
Sammelmengen (gewerblich und Haushalt) ist derzeit allerdings nicht gegeben. 
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Die Verpackungskoordinierungsstelle (VKS) berechnet für die Sammel- und Verwertungssysteme für 
Haushaltsverpackungen (HSVS) basierend auf den einmal jährlich gemeldeten Brutto-Sammelmengen für 
Leichtverpackungen und Metalle die Netto-Sammelmengen. Weiters führt die VKS die Berechnung der 
Abgeltungsmassen durch; dazu melden die Haushalts-Sammel- und Verwertungssysteme der VKS einmal 
jährlich die Netto-Sammelmengen je Sammelkategorie und Bundesland. 

Eine Plausibilisierung der übermittelten Sammelmengen durch die VKS ist aufgrund der fehlenden 
Kenntnis über die monatlich gesammelten Mengen derzeit nur sehr eingeschränkt und oberflächlich 
möglich. 

Durch die in der Z 7 vorgesehene Plausibilisierung soll die korrekte Aufteilung der Sammelmengen im 
Sinne der Fairness gewährleistet werden. Die Informationen aus der laufenden monatlichen 
Plausibilisierung durch die VKS sollen auch der abschließenden Kontrolle der Mengenströme durch das 
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie dienen. 

In der Z 8 soll die zusätzliche Aufgabe der Übernahme und Zusammenfassung der Meldungen der 
Letztvertreiber von Getränkeartikeln durch die Verpackungs-Koordinierungsstelle festgelegt werden. 

Zu Z 135 bis 137 (§ 36, Nähere Bestimmungen für Sammel- und Verwertungssysteme): 

Im Rahmen der Tarifgrundsätze können Vorgaben, wie Tarife zu berechnen sind (zB Umlageprinzip, 
nachvollziehbare Kostenkalkulation und Kostenfaktoren) festgelegt werden. Dazu können auch Vorgaben 
gehören, welche die ökologischen Auswirkungen von Produkten berücksichtigen. Derzeit werden auf EU-
Ebene verschiedene Vorschläge zur Modulation von Tarifen von Sammel- und Verwertungssystemen 
nach ökologischen Kriterien diskutiert. Vorgeschlagen werden unter anderem Bonus/Malus Systeme, je 
nachdem, ob bestimmte Produkte beispielsweise langlebiger, recyclingfähig oder reparierbar sind. Da 
solche Zu- oder Abschläge generell vorgegeben und nicht von jedem Sammel- und Verwertungssystem 
selbst berechnet werden sollen, soll die entsprechende Verordnungsermächtigung betreffend die 
Tarifgrundsätze um derartige Kriterien erweitert werden. 

Geplant ist, dass die Sammel- und Verwertungssysteme für Haushaltsverpackungen auch die Umsetzung 
der Herstellerverantwortung für Einwegkunststoffprodukte und insbesondere die Aufteilung der 
Reinigungskosten und Aufgaben der Bewusstseinsbildung der Bevölkerung übernehmen. 

Hinsichtlich der Ökologisierung der Tarife bestehen für die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Eingriffsmöglichkeiten. 

Zur Stärkung von ökosozialen Betrieben, die sich im Bereich der Vorbereitung der Wiederverwendung 
spezialisiert haben, soll es möglich sein, durch Verordnung den Sammel- und Verwertungssystemen 
vorzugeben, angemessene finanzielle Beiträge für die Vorbereitung zur Wiederverwendung zu leisten. 

Bei der Festlegung der Vorgaben für die Sammlung der Sammel- und Verwertungssysteme soll es 
ergänzend zu den schon bestehenden Möglichkeiten (zB Art und Anzahl der Sammelhilfen) auch möglich 
sein, die Sammelfraktionen (Zielfraktionen) der getrennten Sammlung festzulegen. Eine sortenreinere 
Sammlung soll jedenfalls möglich bleiben. Das Ziel ist es, ein möglichst hochwertiges Recycling 
sicherzustellen. Im Stakeholderdialog sollte auch ein Monitoring von den anfallenden Massen und 
Sammel-Kapazitäten auf regionaler Ebene erfolgen, um im Bedarfsfall die Sammlung erweitern zu 
können. Damit soll eine Vereinheitlichung erzielt, die Flächendeckung sichergestellt und die Qualität der 
Sammelfraktionen verbessert werden. 

Zu Z 138 (§ 37): 

Mit der Änderung in Abs. 4 Z 7 soll ein Anzeigetatbestand für die behördliche Feststellung des Endes der 
Nachsorgephase geschaffen werden. 

Zu Z 139 bis 142 (§ 42): 

Im Hinblick auf die Judikatur des EuGH sollen in § 42 entsprechende Klarstellungen getroffen werden. 

Im Einklang mit der Mitteilung der Europäischen Kommission über den Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten (ABl. C 275 vom 18.8.2017, S. 1) und den Ausführungen des EuGH in der 
Rechtssache C-137/14 besteht ein allgemeiner Grundsatz, Rechtssuchenden einen möglichst 
weitreichenden Zugang zu gerichtlichen Überprüfungsverfahren zu gewähren. Eine Einschränkung des 
Umfangs der gerichtlichen Prüfung darf nur im Ausnahmefall erfolgen, möglich sind „spezifische 
Verfahrensvorschriften […], nach denen zB ein missbräuchliches oder unredliches Vorbringen unzulässig 
ist, die geeignete Maßnahmen darstellen, um die Wirksamkeit des gerichtlichen Verfahrens zu 
gewährleisten“ (vgl. Urteil vom 15. Oktober 2015, C-137/14). Von dieser Möglichkeit zur 
ausnahmsweisen Einschränkung der allgemeinen Vorschrift wird in Abs. 1a Gebrauch gemacht. Diese 
Bestimmung ist restriktiv auszulegen, die Beurteilung hat jeweils im Einzelfall zu erfolgen. 
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Missbräuchlich oder unredlich kann ein erstmaliges Vorbringen von Einwendungen im 
Rechtsmittelverfahren sein, wenn im vorangegangenen Genehmigungsverfahren erklärt oder auf andere 
Weise deutlich gemacht wurde, dass entsprechende Einwendungen nicht bestehen. Auch erstmals 
erhobene Einwendungen, die im Genehmigungsverfahren bereits bekannt waren und den Zielen und 
Zwecken des Umweltschutzes, für die sich eine Umweltorganisation einsetzt, offenkundig zuwiderlaufen, 
fallen in den Anwendungsbereich dieser Bestimmung. 

Zu Z 143 (§ 47): 

Die jeweils relevanten Anlagen-Identifikationsnummern der Anlagen, soweit diese anzulegen waren und 
bereits vorhanden sind zB bei Änderungsgenehmigungen zu bestehenden Anlagen, sollen im Bescheid 
angegeben werden. Dies soll zur Verbesserung der Datenqualität beitragen. 

Zu Z 144 (§ 51): 

Die Erteilung von Aufträgen durch die Behörde zur Wahrung der Interessen gemäß § 43 soll auch im 
Falle der Anzeige von emissionsneutralen Änderungen möglich sein. 

Zu Z 146 bis 149 (§ 67 und § 68): 

Die Notifizierung einer grenzüberschreitenden Verbringung soll elektronisch erfolgen. Soweit die 
ausländischen Behörden dem zugestimmt haben, soll die Weiterleitung der Unterlagen elektronisch 
erfolgen. Für die ausländischen Behörden, die die Unterlagen nicht elektronisch übermittelt haben wollen, 
sind daher Abschriften der Unterlagen zu übermitteln. 

Zu Z 150 (§ 69 Abs. 7c): 

Es werden zunehmend Abfallmischungen sowie vorbehandelte Abfallfraktionen aus Italien, Kroatien und 
Slowenien zur Deponierung nach Österreich importiert. Speziell in Italien gibt es genehmigte Anlagen, 
welche u.a. verschiedene Filterstäube, diverse Schlämme und Konzentrate mischen. Diese Mischungen 
mit grundsätzlich verschiedenen Schadstoffen werden in Folge durch Stabilisierung (Zugabe von 
Bindemitteln und Stützkorn) behandelt und abgelagert. Weiters werden auch Mischungen, die bereits 
Zement beinhalten, als „teilstabilisiert“ direkt abgelagert. 

Diese vermischten Abfälle sind von unterschiedlicher Qualität. Die Kontrolle der Qualität derartiger 
Mischungen wird durch die Zugabe von Bindemitteln wie Zement erschwert, und die Verwendung 
gefährlicher Abfälle als Bestandteil dieser Mischungen kann nicht ausgeschlossen werden. 

Diese Art der Abfallbehandlung durch Vermischung führt außerdem zu einem „Heruntermischen“ des 
Abfalls bzw. einer Verdünnung des Schadstoffgehalts durch Zementzugabe. Derartige Mischungen sind 
in Österreich nicht zulässig und erfolgen in Österreich daher auch nicht. Zudem wird ein späteres 
Rückgewinnen zB von Metallen dadurch praktisch unmöglich gemacht. 

Deponievolumen ist eine nicht erneuerbare Ressource. Trotz der Begrenzung der Ablagerung der 
Siedlungsabfälle und der Vorgabe der thermischen Vorbehandlung der zu deponierenden Abfälle, steigt, 
nicht zuletzt aufgrund des Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums, insbesondere das Aufkommen jener 
Abfallarten, für die nur die Deponierung als Behandlungsmethode zur Verfügung steht. Dies betrifft zB 
künstliche Mineralfasern und Abfälle von glas- oder carbonfaserverstärkten Kunststoffen (Beispiel: 
Windräder). 

Die Maßnahme ist daher notwendig, damit es in Österreich nicht zu Entsorgungsengpässen im 
Deponiebereich kommt. 

Art. 16 der Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter 
Richtlinien) verpflichtet jeden Mitgliedstaat, auf die Autarkie bei der Entsorgung seiner Abfälle auf EU-
Ebene und nationaler Ebene hinzuarbeiten. 

Art. 11 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 über die Verbringung von Abfällen legt die Gründe fest, aus 
denen die Mitgliedstaaten Einwände gegen die Verbringung zur Beseitigung erheben können. Es liegt im 
Ermessen der Mitgliedstaaten, Importe von Abfällen zu verbieten, um die Hauptziele der EU-
Abfallrahmenrichtlinie zu erreichen, nämlich die Förderung der Grundsätze des Vorrangs der Verwertung 
sowie der Nähe und der Entsorgungsautarkie bei der Beseitigung von Abfällen. 

Um die Entsorgungssicherheit in Österreich weiterhin zu gewährleisten und die Hauptziele der 
Abfallrahmenrichtlinie zu unterstützen, die Einbringung bedenklicher Abfallströme mit zum Teil nicht 
klar nachvollziehbarer Zusammensetzung, die in Österreich aufgrund des Vermischungsverbots so nicht 
hergestellt werden dürften, hintan zu halten und mit erheblichen Kosten verbundene allenfalls 
erforderliche künftige Behandlungsaufträge für derartige Abfälle zu vermeiden sowie aus 
Klimaschutzgründen zur Vermeidung langer Transportwege, soll im Einklang mit Art. 11 der EG-
Verbringungsverordnung ein generelles Importverbot für bestimmte Abfälle zur Deponierung in das 
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AWG 2002 aufgenommen werden. Davon umfasst werden sollen Abfälle, welche vor der Deponierung 
vermischt, vermengt oder sonstig vorbehandelt (verfestigt, stabilisiert oder immobilisiert) werden. Nicht 
vom Importverbot umfasst werden sollen Abfälle, die zu Versuchszwecken im Ausmaß bis zu 25 Tonnen 
importiert werden und nach Abschluss der Versuche deponiert werden. 

Das Importverbot umfasst insbesondere die EAV-Codes 19 02 03, 19 02 04*, 19 03 04*, 19 03 05, 19 12 
11*, 19 12 12. 

Zu Z 152 (§ 72b): 

Die Meldung des tatsächlichen Beginns der Verbringung aus Österreich sowie die Meldung der 
Entgegennahme der Abfälle durch die Behandlungsanlage, die Bestätigung des Erhalts der Abfälle durch 
die Behandlungsanlage und die Bestätigung über die Behandlung der Abfälle bei Verbringungen nach 
Österreich sollen elektronisch erfolgen. 

Vor dem Hintergrund der neuen EU-Berichtspflichten, insbesondere betreffend die Erreichung der 
Zielvorgaben der EU-Abfallrahmenrichtlinie, soll auch im Falle der grenzüberschreitenden Verbringung 
von Abfällen sichergestellt werden, dass die Daten im Hinblick auf die Erreichung der Quoten (insb. 
Recyclingquoten) erlangt werden können. Synergien mit bestehenden Meldepflichten, insbesondere der 
Abfallbilanz, sollen genutzt werden können. 

Zu Z 153 und 187 (§ 75 Abs. 8 und § 87 Abs. 10): 

Entsprechend der EU-Verordnung, Verordnung (EU) 2019/1020 über Marktüberwachung und die 
Konformität von Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) 
Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011, ABl. Nr. L 169 vom 25. Juni 2019 S 1, Artikel 25, sind die jeweils 
zuständigen Behörden zu benennen. Die diesbezüglichen Daten sollen den Vollzug – insbesondere 
hinsichtlich des Online-Handels – erleichtern. Betroffen sind die Bereiche der Produktregelungen 
(Altfahrzeugeverordnung, Verpackungsverordnung, Batterienverordnung und der 
Elektroaltgeräteverordnung). 

Zu Z 154 bis 157 (§ 75b): 

Es hat sich gezeigt, dass der Vollzug der Bestimmungen betreffend die Beschlagnahme und den Verfall 
die Behörde vor Probleme gestellt hat, wenn die Bescheinigung über die vorläufige Beschlagnahme 
niemandem ausgehändigt werden konnte. Dies soll nun mit entsprechenden Bestimmungen bereinigt 
werden. 

Zu Z 159 bis 183 (§ 79, Strafbestimmungen): 

Die erforderlichen Strafbestimmungen sollen ergänzt werden. 

Zu Z 185 (§ 87 Abs. 2): 

Die BMK ist zuständige Stelle im Hinblick auf die Erfüllung zahlreicher abfallrelevanter 
Berichtspflichten. Diese Berichtspflichten umfassen auch Bereiche, die in der Zuständigkeit der 
Bundesländer liegen. Hiefür ist es erforderlich, dass die Bundesländer die notwendigen Daten und 
Informationen übermitteln bzw. haben die Bundesländer dafür Sorge zu tragen, dass diese Daten und 
Informationen der BMK für die Erfüllung der Berichtspflichten zur Verfügung stehen. Es soll daher eine 
entsprechende Bestimmung in das AWG 2002 aufgenommen werden. 

Auf das Bundes-Berichtspflichtengesetz, BGBl. I Nr. 65/2002, wird hingewiesen. § 4 Abs. 2 Bundes- 
Berichtspflichtengesetz lautet: „Alle Organe des Bundes, der Länder und der Gemeinden sind 
verpflichtet, den jeweils zuständigen Bundesminister bei der Erfüllung der Aufzeichnungs-, Melde- und 
Berichtspflichten zu unterstützen, wobei eine weitgehende zentrale Datenverarbeitung anzustreben ist.“ 

Zu Z 189 bis191 (§ 87c): 

Das Zitat in Abs. 1 soll aufgrund einer Änderung im B-VG aktualisiert werden. 

Wird ein Bescheid der BMK gemäß Abs. 6 durch Übertragung in das Register (Upload) zugestellt, soll 
eine (erneute) Zustellung gemäß Abs. 2, sohin eine Zustellung auf Verlangen der BMK binnen drei 
Monaten ab Erlassung, für diesen Bescheid nicht mehr zur Anwendung kommen. Das Beschwerderecht 
der BMK soll davon unberührt bleiben. 

Zu Z 192 (§ 88 Abs. 4) 

Mit dieser Bestimmung soll nur für die nachstehend im AWG 2002 explizit genannten EU-Rechtsakte ein 
dynamischer Verweis vorgesehen werden: 

Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 (EG-VerbringungsV), 

Verordnung (EU) Nr. 1179/2012 (EU-Abfallende-GlasV), 
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Verordnung (EU) Nr. 333/2011 (EU-SchrottV), 

Verordnung (EU) Nr. 715/2013 (EU-KupferschrottV), 

Verordnung (EU) 2019/1020 (Marktüberwachungsverordnung), 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung), 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung), 

Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 (Verordnung über tierische Nebenprodukte), 

Verordnung (EU) Nr. 493/2012 (Durchführungsbestimmungen zur Berechnung der Recyclingeffizienzen 
von Recyclingverfahren für Altbatterien und Altakkumulatoren), 

Verordnung (EU) Nr. 2016/697 (Datenschutz-Grundverordnung), 

Verordnung (EG) Nr. 166/2006 (EG-PRTR-V), 

Richtlinie (EU) 2015/2193 zur Begrenzung der Emissionen bestimmter Schadstoffe aus mittelgroßen 
Feuerungsanlagen in die Luft, 

Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen, 

Richtlinie 2009/31/EG über die geologische Speicherung von Kohlendioxid, 

Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle, 

Richtlinie (EU) 2015/1127 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und zur 
Aufhebung bestimmter Richtlinien, 

Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien, 

Richtlinie (EU) 2018/850 zur Änderung der Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien, 

Richtlinie (EU) 2019/904 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf 
die Umwelt, 

Richtlinie 2008/56/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie), 

Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik, 

Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme, 

Richtlinie 90/385/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über aktive 
implantierbare medizinische Geräte, 

Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, 

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur 
Änderung (Seveso-III-Richtlinie), 

Richtlinie 96/59/EG des Rates über die Beseitigung polychlorierter Biphenyle und polychlorierter 
Terphenyle (PCB/PCT), 

Richtlinie 2006/21/EG über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie, 

Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektroaltgeräte, 

Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge, 

Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren, 

Richtlinie (EU) 2018/849 zur Änderung der Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge, der Richtlinie 
2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren sowie der 
Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte, 

Durchführungsbeschluss (EU) 2018/896 zur Festlegung der Methoden zur Berechnung des jährlichen 
Verbrauchs an leichten Kunststofftragetaschen, 

Entscheidung 2003/33/EG zur Festlegung von Kriterien und Verfahren für die Annahme von Abfällen auf 
Abfalldeponien gemäß Artikel 16 und Anhang II der Richtlinie 1999/31/EG, 

Richtlinie 2003/35/EG über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter 
umweltbezogener Pläne und Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG 
des Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten, 

Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm, 
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Richtlinie (EU) 2018/852 zur Änderung der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle, 

Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1004 zur Festlegung der Vorschriften für die Berechnung, die 
Prüfung und die Übermittlung von Daten über Abfälle gemäß der Richtlinie 2008/98/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses C(2012) 
2384 der Kommission, 

Durchführungsbeschluss zur Festlegung der Vorschriften für die Berechnung, die Prüfung von 
durchschnittlichen Verlustquoten sortierter Abfälle, 

Durchführungsbeschluss 2019/1885 der Kommission zur Festlegung der Vorschriften für die Berechnung, 
die Prüfung und die Übermittlung von Daten über die Ablagerung von Siedlungsabfällen auf Deponien 
gemäß der Richtlinie 1999/31/EG sowie zur Aufhebung der Entscheidung 2000/738/EG. 

Bei diesen Rechtsakten handelt es sich entweder um unmittelbar anzuwendende Verordnungen oder um 
Richtlinien, die einer wörtlichen Umsetzung in innerstaatliches Recht bedürfen, oder um Rechtsakte 
deren Vorschriften im Hinblick auf die Berechnung der Erreichung von Zielvorgaben anzuwenden sind. 
Vor dem Hintergrund des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts bleibt in diesen Fällen kein 
Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers. 

Die jeweils betroffenen Bestimmungen sind jeweils hinreichend bestimmt und publiziert, sodass der 
Normunterworfene jeweils wissen kann, welche Rechte und Pflichten er hat. 

Die gebotene rechtzeitige und vollständige Umsetzung des Gemeinschaftsrechts ist damit sichergestellt. 

Zu Z 198 (Anhang 1a und Anhang 1b): 

Die Abfallrahmenrichtlinie legt quantitative Zielvorgaben für die Vorbereitung zur Wiederverwendung 
und das Recycling von Siedlungsabfällen und für die Vorbereitung zur Wiederverwendung, des 
Recyclings und die sonstige stoffliche Verwertung (einschließlich der Verfüllung) von nicht gefährlichen 
Bau- und Abbruchabfällen fest. Diese Zielvorgaben wurden mit der Richtlinie (EU) 2018/851 ergänzt und 
sollen in das AWG 2002 aufgenommen werden. 

Die Berechnung dieser Zielvorgaben ist in der Abfallrahmenrichtlinie festgelegt. Konkretisiert werden die 
Berechnungsmethoden durch den Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1004 zur Festlegung der 
Vorschriften für die Berechnung, die Prüfung und die Übermittlung von Daten über Abfälle gemäß der 
Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung des 
Durchführungsbeschlusses C(2012) 2384 der Kommission. Der Verweis auf diese Bestimmungen soll 
ebenfalls in das AWG 2002 aufgenommen werden. 

Das Erreichen der Ziele ist der Europäischen Kommission ab dem Berichtsjahr 2019 jährlich zu 
berichten. Dazu sind die Recyclingquoten entsprechend den Berechnungsmethoden zu berechnen. 

Entsprechend der Deponierichtlinie soll die Menge der auf Deponien abgelagerten Siedlungsabfälle ab 
spätestens 2035 höchstens 10 (Gewichts)-Prozent des gesamten Siedlungsabfallaufkommens nicht 
überschreiten. Eine schrittweise Einschränkung der Ablagerung von Abfällen auf Deponien ist 
notwendig, um schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden 
und sicherzustellen, dass wirtschaftlich wertvolle Abfälle durch angemessene Abfallbewirtschaftung und 
im Einklang mit der in der Richtlinie 2008/98/EG festgelegten Abfallhierarchie schrittweise und effektiv 
verwertet werden. 

Die Berechnung der Erfüllung der Zielvorgaben für abgelagerte Siedlungsabfälle soll gemäß Art. 5a der 
Deponierichtlinie sowie des Durchführungsbeschlusses der Europäischen Kommission 2019/1885 zur 
Festlegung der Vorschriften für die Berechnung, die Prüfung und die Übermittlung von Daten über die 
Ablagerung von Siedlungsabfällen auf Deponien gemäß der Richtlinie 1999/31/EG des Rates sowie zur 
Aufhebung der Entscheidung 2000/738/EG der Kommission durchgeführt werden. Das Erreichen der 
Zielvorgaben des Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 1999/31/EG wurde bereits mit der Umsetzung der 
Österreichischen Strategie zur Verringerung der zur Deponierung bestimmten, biologisch abbaubaren 
Abfälle, unter anderem durch die Einführung eines Deponieverbots für Abfälle, deren Anteil an 
organischem Kohlenstoff (TOC) im Feststoff mehr als fünf Masseprozent beträgt, sichergestellt. Die 
Strategie sowie deren Resultate sind nachzulesen im Bundesabfallwirtschaftsplan 2017 Kapitel 6.5.3.1. 

Die SUP-Richtlinie enthält Zielvorgaben für die Sammlung von Einwegkunststoff-Getränkeflaschen, 
welche ebenfalls in das AWG 2002 aufgenommen werden sollen. Als Ziel für die getrennte Sammlung 
von Einwegkunststoff-Getränkeflaschen ist ab 2025 zumindest 77 Gewichtsprozent und ab 2029 zu 
zumindest 90 Gewichtsprozent vorgegeben. In Österreich werden derzeit ca. 72% Gewichtsprozent 
Einwegkunststoff-Getränkeflaschen getrennt gesammelt. Das Erreichen der Zielvorgaben für 
Einwegkunststoff-Getränkeflaschen ist gemäß Art. 9 der SUP-Richtlinie dem Durchführungsrechtsakt 
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xxx/xxx der Kommission zur Festlegung der Vorschriften für die Berechnung, die Prüfung und die 
Übermittlung von Daten über die getrennte Sammlung von Einwegkunststoff-Getränkeflaschen, xxx, zu 
berechnen. 

Die Beispielliste der Richtlinie (EU) 2018/851 für wirtschaftliche Instrumente und andere Maßnahmen 
zur Schaffung von Anreizen für die Anwendung der Abfallhierarchie soll in das AWG 2002 übernommen 
werden. 

Zu Z 199 bis 201 (Anhang 2): 

Anhang 2 des AWG 2002 gibt die Tabelle der Verwertungsverfahren der Abfallrahmenrichtlinie wieder. 
Mit der Richtlinie (EU) 2018/851 wurde diese Tabelle der Verwertungsverfahren um Fußnoten ergänzt, 
um bestimmte Behandlungsverfahren den Verwertungsverfahren der Tabelle zuzuordnen. Diese Fußnoten 
sollen in das AWG 2002 übernommen werden. 
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Anhang 1a Ziele für die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling 
und die sonstige stoffliche Verwertung 

 

  
 

Anhang 1b Beispiele für wirtschaftliche Instrumente und andere 
Maßnahmen zur Schaffung von Anreizen für die Anwendung der 
Abfallhierarchie gemäß § 1 Abs. 2a 

 

Mindestziele der Abfallvermeidungsmaßnahmen Mindestziele der Abfallvermeidungsmaßnahmen 

§ 1. (1) Die Abfallwirtschaft ist im Sinne des Vorsorgeprinzips und der 
Nachhaltigkeit danach auszurichten, dass 

§ 1. (1) Die Abfallwirtschaft ist im Sinne des Vorsorgeprinzips und der 
Nachhaltigkeit danach auszurichten, dass 

 1. …  1. … 

 2. die Emissionen von Luftschadstoffen und klimarelevanten Gasen so 
gering wie möglich gehalten werden, 

 2. die Emissionen von Luftschadstoffen und klimarelevanten Gasen so 
gering wie möglich gehalten werden; dies gilt auch für den Transport 
der Abfälle (zB Wahl des Transportmittels Bahn); 

 3. Ressourcen (Rohstoffe, Wasser, Energie, Landschaft, Flächen, 
Deponievolumen) geschont werden, 

 3. Ressourcen (Rohstoffe, Wasser, Energie, Landschaft, Flächen, 
Deponievolumen) geschont werden und die Effizienz der 
Ressourcennutzung verbessert wird, 

  3a. Abfälle getrennt gesammelt und nicht mit anderen Abfällen oder anderen 
Materialien mit andersartigen Eigenschaften vermischt werden, wenn 
dies zur Einhaltung der Ziele und Grundsätze dieses Bundesgesetzes und 
insbesondere der Hierarchie gemäß Abs. 2 und 2a und zur Erleichterung 
oder Verbesserung der Vorbereitung zur Wiederverwendung, des 
Recyclings oder anderer Verwertungsverfahren erforderlich ist, 

 4. bis 5. …  4. bis 5. … 

(2) … (2) … 

(2a) Bei Anwendung der Hierarchie gemäß Abs. 2 gilt Folgendes: (2a) Bei Anwendung der Hierarchie gemäß Abs. 2 gilt Folgendes: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. Die Ausrichtung der Abfallwirtschaft hat in der Weise zu erfolgen, dass 
unionsrechtliche Zielvorgaben, insbesondere im Hinblick auf das 
Recycling, erreicht werden. 

 4. Die Ausrichtung der Abfallwirtschaft hat in der Weise zu erfolgen, dass 
die Kreislaufwirtschaft einschließlich der Abfallvermeidung – zB durch 
die Erhöhung des Anteils von wiederverwendbaren Verpackungen – 
gefördert wird und unionsrechtliche Zielvorgaben, insbesondere in 
Hinblick auf das Recycling und die Zielvorgaben gemäß Anhang 1a, 
erreicht werden. 

  5. Anreize für die Anwendung der Abfallhierarchie können durch 
wirtschaftliche Instrumente und andere Maßnahmen, wie zB die in 
Anhang 1b aufgeführten Maßnahmen, geschaffen werden. 
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(3) bis (4) … (3) bis (4) … 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) bis (3) … § 2. (1) bis (3) … 

(3a) Ein Stoff oder Gegenstand, der das Ergebnis eines 
Herstellungsverfahrens ist, dessen Hauptziel nicht die Herstellung dieses Stoffes 
oder Gegenstands ist, kann nur dann als Nebenprodukt und nicht als Abfall 
gelten, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

(3a) Ein Stoff oder Gegenstand, der das Ergebnis eines 
Herstellungsverfahrens ist, dessen Hauptziel nicht die Herstellung dieses Stoffes 
oder Gegenstands ist, gilt als Nebenprodukt und nicht als Abfall, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

 Der Besitzer des Stoffes oder Gegenstandes hat die Erfüllung aller 
Voraussetzungen nachzuweisen. Die Nachweise sind mindestens sieben Jahre 
aufzubewahren und den Behörden auf Verlangen vorzulegen. 

(4) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind (4) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 

 1a. bis b. …  1a. bis b. … 

 2. „Siedlungsabfälle“ Abfälle aus privaten Haushalten und andere Abfälle, 
die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder Zusammensetzung den Abfällen 
aus privaten Haushalten ähnlich sind; bei der Zuordnung ist das 
Europäische Abfallverzeichnis im Sinne des Art. 7 der 
Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle, ABl. Nr. L 312 vom 22. 11. 2008 S 3 
berichtigt durch ABl. Nr. L 127 vom 26. 5. 2009 S 24, zu berücksichtigen. 
Gemischte Siedlungsabfälle im Sinne des Europäischen 
Abfallverzeichnisses gelten auch dann weiterhin als gemischte 
Siedlungsabfälle, wenn sie einem Behandlungsverfahren unterzogen 
worden sind, das ihre Eigenschaften nicht wesentlich verändert hat. 

 2. „Siedlungsabfälle“ 

 a) gemischte Abfälle und getrennt gesammelte Abfälle aus Haushalten, 
einschließlich Papier und Karton, Glas, Metall, Kunststoff, Bioabfälle, 
Holz, Textilien, Verpackungen, Elektro- und Elektronik-Altgeräte, 
Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Sperrmüll, einschließlich 
Matratzen und Möbel; 

 b) gemischte Abfälle und getrennt gesammelte Abfälle aus anderen 
Herkunftsbereichen, sofern diese Abfälle in ihrer Beschaffenheit und 
Zusammensetzung Abfällen aus Haushalten ähnlich sind. 

Siedlungsabfälle umfassen keine Abfälle aus Produktion, Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Fischerei, Klärgruben, Kanalisation und Kläranlagen, 
einschließlich Klärschlämme, Altfahrzeuge und keine Bau- und Abbruchabfälle. 
Gemischte Siedlungsabfälle gelten auch dann weiterhin als gemischte 
Siedlungsabfälle, wenn sie einem Behandlungsverfahren unterzogen worden sind, 
das ihre Eigenschaften nicht wesentlich verändert hat. 

 3. …  3. … 

  3a. „nicht gefährliche Abfälle“ jene Abfälle, die nicht unter die Z 3 fallen. 

 4. bis 5. …  4. bis 5. … 

  6. „Bau- und Abbruchabfälle“ Abfälle, die durch Bau- und 
Abbruchtätigkeiten entstehen. 
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  7. „Bioabfälle“ biologisch abbaubare Garten- und Parkabfälle, 
Nahrungsmittel- und Küchenabfälle aus Haushalten, Büros, Gaststätten, 
Großhandel, Kantinen, Cateringgewerbe und aus dem Einzelhandel 
sowie vergleichbare Abfälle aus Nahrungsmittelverarbeitungsbetrieben. 

  8. „Lebensmittelabfälle“ alle Lebensmittel gemäß Art. 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und 
Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren 
zur Lebensmittelsicherheit, ABl. Nr. L 31 vom 01.02.2002 S. 1, die zu 
Abfall geworden sind. 

  9. „POP-Abfälle“ Abfälle, die aus in Anhang IV der Verordnung (EU) 
Nr. 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe, ABl. Nr. L 169 
vom 25.06.2019 S. 45, (im Folgenden: EU-POP-V) aufgelisteten Stoffen 
bestehen, sie enthalten oder durch sie verunreinigt sind und die einen 
oder mehrere der in Anhang IV der EU-POP-V aufgeführten 
Konzentrationsgrenzwerte erreichen oder überschreiten.“ 

(5) Im Sinne dieses Bundesgesetzes (5) Im Sinne dieses Bundesgesetzes 

 1. bis 2. ....  1. bis 2. .... 

  2a. ist „stoffliche Verwertung gemäß § 16 Abs. 7 und Anhang 1a“ jedes 
Verwertungsverfahren in Bezug auf Abfälle, die durch Bau- und 
Abbruchtätigkeiten entstehen, ausgenommen die energetische 
Verwertung und die Aufbereitung zu Materialien, die als Brennstoff oder 
anderes Mittel der Energieerzeugung verwendet werden sollen. Dazu 
zählen unter anderem die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das 
Recycling und die Verfüllung. 

 3. sind „Abfallvermeidung“ Maßnahmen, die ergriffen werden, bevor ein 
Produkt zu Abfall geworden ist, und die Folgendes verringern: 

 a) bis b) … 

 c) den Schadstoffgehalt in Produkten. 

 3. sind „Abfallvermeidung“ Maßnahmen, die ergriffen werden, bevor ein 
Produkt zu Abfall geworden ist, und die Folgendes verringern: 

 a) bis b) … 

 c) den Gehalt an gefährlichen Stoffen in Materialien und Produkten. 

 4. bis 7. …  4. bis 7. … 

  7a. ist „Verfüllung“ jedes Verwertungsverfahren, bei dem geeignete nicht 
gefährliche Abfälle zum Zweck der Rekultivierung von Abgrabungen 
oder zu bautechnischen Zwecken bei der Landschaftsgestaltung 
verwendet werden. Die für die Verfüllung verwendeten Abfälle müssen 
Materialien, die keine Abfälle sind, ersetzen, für die vorstehend 
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genannten Zwecke geeignet und auf die für die Erfüllung dieser Zwecke 
unbedingt erforderlichen Mengen beschränkt sein. 

 8. bis 9. …  8. bis 9. … 

  10. ist „getrennte Sammlung“ die Sammlung, bei der ein Abfallstrom nach 
Art und Beschaffenheit des Abfalls getrennt gehalten wird, um eine 
bestimmte Behandlung zu erleichtern. 

(6) ... (6) ... 

(7) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind (7) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. „Deponien“ Anlagen, die zur langfristigen Ablagerung von Abfällen 
oberhalb oder unterhalb (dh. unter Tage) der Erdoberfläche errichtet oder 
verwendet werden, einschließlich betriebseigener Anlagen für die 
Ablagerung von Abfällen, oder auf Dauer (dh. für länger als ein Jahr) 
eingerichtete Anlagen, die für die vorübergehende Lagerung von 
Abfällen genutzt werden. Nicht als Deponien gelten 

 a) bis b) … 

 c) Anlagen zur Zwischenlagerung von Abfällen vor der Beseitigung, 
sofern die Dauer der Zwischenlagerung ein Jahr nicht überschreitet.  

 4. „Deponien“ Anlagen, die zur langfristigen Ablagerung von Abfällen 
oberhalb oder unterhalb (dh. unter Tage) der Erdoberfläche errichtet oder 
verwendet werden, einschließlich betriebseigener Anlagen für die 
Ablagerung von Abfällen, oder auf Dauer (dh. für länger als ein Jahr) 
eingerichtete Anlagen, die für die vorübergehende Lagerung von 
Abfällen genutzt werden. Nicht als Deponien gelten 

 a) bis b) … 

 c) Anlagen zur Zwischenlagerung von Abfällen vor der Beseitigung, sofern 
die Dauer der Zwischenlagerung ein Jahr nicht überschreitet; 

  5. „mittelgroße Feuerungsanlagen“ Behandlungsanlagen, die der 
Richtlinie (EU) 2015/2193 zur Begrenzung der Emissionen bestimmter 
Schadstoffe aus mittelgroßen Feuerungsanlagen in die Luft, ABl. 
Nr. L 313 vom 28.11.2015 S. 1, unterliegen. 

(8) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist oder sind (8) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist oder sind 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

  4a. „Regime der erweiterten Herstellerverantwortung“ ein Bündel von 
Maßnahmen, die getroffen werden, um sicherzustellen, dass die 
Hersteller von Erzeugnissen die Vorgaben des § 9 berücksichtigen und 
die finanzielle Verantwortung oder die finanzielle und organisatorische 
Verantwortung für die Bewirtschaftung in der Abfallphase des 
Produktlebenszyklus übernehmen; 

 5. bis 14. …  5. bis 14. … 

(9) … (9) … 

(10) Im Hinblick auf das in den §§ 13j bis 13m festgelegte Verbot des (10 ) Im Hinblick auf die §§ 13j bis 13q ist oder sind 
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Inverkehrsetzens von Kunststofftragetaschen ist oder sind 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

 6. „Eigenkompostierung“ die Benützung und Betreuung einer Einrichtung, 
die zur Umwandlung von biogenen Abfällen, die auf der betreffenden 
Liegenschaft oder einer unmittelbar angrenzenden Liegenschaft 
angefallen sind, in humusähnliche Stoffe (Kompost) dient. 

 6. „Eigenkompostierung“ die Benützung und Betreuung einer Einrichtung, 
die zur Umwandlung von biogenen Abfällen, die auf der betreffenden 
Liegenschaft oder einer unmittelbar angrenzenden Liegenschaft 
angefallen sind, in humusähnliche Stoffe (Kompost) dient; 

  7. „Einwegkunststoffprodukt“ ein ganz oder teilweise aus Kunststoff 
bestehendes Produkt, das nicht konzipiert, entwickelt und vermarktet 
wird, um während seiner Lebensdauer mehrere Produktkreisläufe zu 
durchlaufen, indem es zur Wiederbefüllung oder Wiederverwendung zum 
ursprünglichen Verwendungszweck an einen Hersteller zurückgegeben 
wird; 

  8. „oxo-abbaubare Kunststoffe“ Kunststoffe, die Additive enthalten, die 
durch Oxidation einen Zerfall des Kunststoffs in Mikropartikel oder 
einen chemischen Abbau herbeiführen. 

Ausnahmen vom Geltungsbereich Ausnahmen vom Geltungsbereich 

§ 3. (1) Keine Abfälle im Sinne dieses Bundesgesetzes sind § 3. (1) Keine Abfälle im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 

 1. bis 7. …  1. bis 7. … 

 8. nicht kontaminierte Böden und andere natürlich vorkommende 
Materialien, die im Zuge von Bauarbeiten ausgehoben wurden, sofern 
sichergestellt ist, dass die Materialien in ihrem natürlichen Zustand an 
dem Ort, an dem sie ausgehoben wurden, für Bauzwecke verwendet 
werden. 

 8. nicht kontaminierte Böden und andere natürlich vorkommende 
Materialien, die im Zuge von Bauarbeiten ausgehoben wurden, sofern 
sichergestellt ist, dass die Materialien in ihrem natürlichen Zustand an 
dem Ort, an dem sie ausgehoben wurden, für Bauzwecke verwendet 
werden, 

  9. Stoffe, die für die Verwendung als Einzelfuttermittel gemäß Art. 3 
Abs. 2g der Verordnung (EG) Nr. 767/2009 über das Inverkehrbringen 
und die Verwendung von Futtermitteln, zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1831/2003 und zur Aufhebung der Richtlinien 79/373/EWG, 
80/511/EWG, 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/EG und 
96/25/EG und der Entscheidung 2004/217/EG, ABl. Nr. L 229 vom 
01.09.2009 S. 1, bestimmt sind, die weder aus tierischen Nebenprodukten 
bestehen, noch tierische Nebenprodukte enthalten. 

(2) … (2) … 

Abfallverzeichnis Abfallverzeichnis 

§ 4. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und § 4. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
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Wasserwirtschaft wird ermächtigt, mit Verordnung festzulegen: Wasserwirtschaft wird ermächtigt, mit Verordnung festzulegen: 

 1. bis 2a. …  1. bis 2a. … 

 3. die Voraussetzungen, unter denen die Ausstufung eines bestimmten 
Abfalls (§ 7) im Einzelfall möglich ist; dabei sind die gefahrenrelevanten 
Eigenschaften gemäß Z 2 heranzuziehen; insbesondere sind die 
Probenahme, Untersuchungsmethoden, Art, Umfang, Inhalt und Dauer 
der Geltung des Nachweises und der Beurteilungsgrundlagen und die 
Form der Übermittlung der Anzeige und der Beurteilungsunterlagen, 
einschließlich der Vorgaben für eine fälschungssichere Übermittlung von 
Daten zur Abfallbeurteilung, festzulegen. 

 3. die Voraussetzungen, unter denen die Ausstufung eines bestimmten 
Abfalls (§ 7) im Einzelfall möglich ist; dabei sind die gefahrenrelevanten 
Eigenschaften gemäß Z 2 heranzuziehen; insbesondere sind die 
Probenahme, Untersuchungsmethoden, Art, Umfang, Inhalt und Dauer 
der Geltung des Nachweises und der Beurteilungsgrundlagen und die 
Form der Übermittlung der Anzeige und der Beurteilungsunterlagen, 
einschließlich der Vorgaben für eine fälschungssichere Übermittlung von 
Daten zur Abfallbeurteilung, festzulegen; 

   4. Kriterien für spezifische Stoffe und Gegenstände für die Anwendung der 
in § 2 Abs. 3a festgelegten Bedingungen für Nebenprodukte. 

Abfallende Abfallende 

§ 5. (1) Soweit eine Verordnung gemäß Abs. 2 oder eine Verordnung gemäß 
Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle nicht anderes bestimmt, 
gelten Altstoffe so lange als Abfälle, bis sie oder die aus ihnen gewonnenen 
Stoffe unmittelbar als Substitution von Rohstoffen oder von aus Primärrohstoffen 
erzeugten Produkten verwendet werden. Im Falle einer Vorbereitung zur 
Wiederverwendung im Sinne von § 2 Abs. 5 Z 6 ist das Ende der 
Abfalleigenschaft mit dem Abschluss dieses Verwertungsverfahrens erreicht. 

§ 5. (1) Soweit eine Verordnung gemäß Abs. 2 oder eine Verordnung gemäß 
Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle nicht anderes bestimmt, 
gelten Altstoffe so lange als Abfälle, bis sie oder die aus ihnen gewonnenen 
Stoffe unmittelbar als Substitution von Rohstoffen oder von aus Primärrohstoffen 
erzeugten Produkten verwendet werden. Im Falle einer Vorbereitung zur 
Wiederverwendung im Sinne von § 2 Abs. 5 Z 6 ist das Ende der 
Abfalleigenschaft mit dem Abschluss dieses Verwertungsverfahrens erreicht. Das 
Ende der Abfalleigenschaft kann nur erreicht werden, wenn die einschlägigen, für 
Produkte geltenden Anforderungen eingehalten werden. 

 (1a) Der Besitzer des Stoffes oder Produktes gemäß Abs. 1 hat das Ende der 
Abfalleigenschaft nachzuweisen. Die Nachweise sind mindestens sieben Jahre 
aufzubewahren und den Behörden auf Verlangen vorzulegen. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft wird ermächtigt, in Übereinstimmung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Abfallwirtschaft, unter Wahrung der öffentlichen Interessen (§ 1 
Abs. 3) und unter Bedachtnahme auf die Vorgaben des Bundes-
Abfallwirtschaftsplans mit Verordnung abweichend zu Abs. 1 festzulegen, unter 
welchen Voraussetzungen, zu welchem Zeitpunkt und für welchen 
Verwendungszweck bei bestimmten Abfällen die Abfalleigenschaft endet. Eine 
derartige Verordnung ist nur zu erlassen, wenn 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft wird ermächtigt, in Übereinstimmung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Abfallwirtschaft, unter Wahrung der öffentlichen Interessen (§ 1 
Abs. 3) und unter Bedachtnahme auf die Vorgaben des Bundes-
Abfallwirtschaftsplans mit Verordnung abweichend zu Abs. 1 festzulegen, unter 
welchen Voraussetzungen, zu welchem Zeitpunkt und für welchen 
Verwendungszweck bei bestimmten Abfällen die Abfalleigenschaft endet. Eine 
derartige Verordnung ist nur zu erlassen, wenn 

 1. die Sache üblicherweise für diesen bestimmten Verwendungszweck 
eingesetzt wird, 

 1. die Sache für einen bestimmten Verwendungszweck eingesetzt werden 
soll, 
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 2. bis 4. …  2. bis 4. … 

(3) Eine Verordnung gemäß Abs. 2 hat entsprechend den Erfordernissen des 
Umweltschutzes insbesondere folgende Punkte zu enthalten: 

(3) Eine Verordnung gemäß Abs. 2 hat entsprechend den Erfordernissen des 
Umweltschutzes insbesondere folgende Punkte zu enthalten: 

 1. bis 2. …  1. bis 2. … 

 3. die Festlegung von Qualitätskriterien entsprechend einem Produkt oder 
einem Rohstoff oder die Einhaltung von Anforderungen für einen 
Herstellungsprozess; 

 3. die Festlegung von Qualitätskriterien entsprechend einem Produkt oder 
einem Rohstoff und zulässigen Behandlungsverfahren und -methoden; 

 4. …  4. … 

 5. die Art des Nachweises und der Nachweisführung in Abhängigkeit der 
Qualitätskriterien und 

 5. Anforderungen an Managementsysteme zum Nachweis der Einhaltung 
der Kriterien für das Ende der Abfalleigenschaft einschließlich an die 
Qualitätskontrolle und Eigenüberwachung sowie gegebenenfalls 
Akkreditierung; 

 6. unter Berücksichtigung der Abfallart und der Verwendungszwecke Art, 
Form und Umfang der Aufzeichnungen gemäß Abs. 5 und Art, Form, 
Umfang und Übermittlung der Meldungen gemäß Abs. 4 und 5. 

 6. unter Berücksichtigung der Abfallart und der Verwendungszwecke Art, 
Form und Umfang der Aufzeichnungen gemäß Abs. 5 und Art, Form, 
Umfang und Übermittlung der Meldungen gemäß Abs. 4 und 5 und 

 7. das Erfordernis einer Konformitätserklärung. 

 Hinsichtlich der Festlegung von Qualitätsanforderungen zur Vermeidung 
unzulässiger Auswirkungen auf Gewässer ist das Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus herzustellen. 

(4) Wer die Abfalleigenschaft eines bestimmten Abfalls gemäß einer 
Verordnung nach Abs. 2 enden lassen will, hat dies dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu melden und eine 
Erklärung anzuschließen, dass das Vermischungsverbot gemäß § 15 Abs. 2 
eingehalten wird. 

(4) Wer die Abfalleigenschaft eines bestimmten Abfalls gemäß einer 
Verordnung nach Abs. 2 enden lassen will, hat dies der Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zu melden 
und eine Erklärung anzuschließen, dass das Vermischungsverbot gemäß § 15 
Abs. 2 und die einschlägigen, für Produkte geltenden Anforderungen eingehalten 
werden. Das Ende der Abfalleigenschaft kann nur erreicht werden, wenn die 
einschlägigen, für Produkte geltenden Anforderungen eingehalten werden. 

(5) bis (7) ... (5) bis (7) … 

Feststellungsbescheide Feststellungsbescheide 

§ 6. (1) Bestehen begründete Zweifel, § 6. (1) Bestehen begründete Zweifel, 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

hat der Landeshauptmann dies entweder von Amts wegen oder auf Antrag des 
Verfügungsberechtigten oder auf Veranlassung der Bundespolizei nach Maßgabe 
des § 82 oder der Zollorgane nach Maßgabe des § 83 mit Bescheid festzustellen. 

hat dies der Landeshauptmann aufgrund der vom Besitzer der Sache vorgelegten 
Unterlagen entweder von Amts wegen oder auf Antrag des 
Verfügungsberechtigten oder auf Veranlassung der Bundespolizei nach Maßgabe 
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Ein Feststellungsbescheid gemäß Z 2 darf nur beantragt werden, sofern nicht § 7 
zur Anwendung kommt. 

des § 82 oder der Zollorgane nach Maßgabe des § 83 mit Bescheid festzustellen. 
Ein Feststellungsbescheid gemäß Z 2 darf nur beantragt werden, sofern nicht § 7 
zur Anwendung kommt. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

(5) Bestehen begründete Zweifel, ob oder inwieweit eine Sache einer 
Verordnung gemäß § 14 Abs. 1 unterliegt, hat der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf Antrag eines Verpflichteten 
oder von Amts wegen innerhalb von drei Monaten einen Feststellungsbescheid zu 
erlassen. 

(5) Bestehen begründete Zweifel, ob oder inwieweit eine Sache einer 
Verordnung gemäß § 14 Abs. 1 unterliegt oder welcher Produktgruppe einer 
Verordnung nach § 13h Abs. 2 eine Verpackung zuzuordnen ist, hat der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
Antrag eines Verpflichteten oder von Amts wegen innerhalb von drei Monaten 
einen Feststellungsbescheid zu erlassen. 

(6) … (6) … 

(7) Bestehen begründete Zweifel über den Umfang 

 1. einer Erlaubnis gemäß § 24a oder 

 2. einer Genehmigung gemäß den §§ 37, 52 oder 54, insbesondere 
hinsichtlich der Abfallarten, Abfallmengen oder der Anlagenkapazität, 

hat der Landeshauptmann auf Antrag des Inhabers der Berechtigung oder der 
Anlagengenehmigung oder von Amts wegen einen Feststellungsbescheid zu 
erlassen. 

(7) Bestehen begründete Zweifel über den Umfang 

 1. einer Erlaubnis gemäß § 24a oder 

 2. einer Genehmigung gemäß den §§ 37, 52 oder 54, insbesondere 
hinsichtlich der Abfallarten, Abfallmengen oder der Anlagenkapazität, 

hat der Landeshauptmann auf Antrag des Inhabers der Berechtigung oder der 
Anlagengenehmigung oder von Amts wegen einen Feststellungsbescheid zu 
erlassen. Abs. 4 gilt sinngemäß. 

Ausstufung Ausstufung 

§ 7. (1) Eine Ausstufung wird eingeleitet, indem § 7. (1) Eine Ausstufung wird eingeleitet, indem 

 1. der Abfallbesitzer oder der Inhaber der Deponie für eine vorliegende 
Menge eines bestimmten Abfalls (Einzelchargenausstufung) oder 

 1. der Abfallbesitzer oder der Inhaber der Deponie für eine vorliegende 
Menge eines bestimmten Abfalls (Ausstufung einer Einzelcharge) oder 

 2. der Abfallerzeuger oder der Inhaber der Deponie für bestimmte Abfälle 
aus einem definierten Prozess in gleich bleibender Qualität 
(Prozessausstufung) 

 2. der Abfallerzeuger oder der Inhaber der Deponie für bestimmte Abfälle 
aus einem definierten Energieerzeugungs-, Produktions- oder 
Abfallbehandlungsprozess mit gleichbleibender Qualität in Bezug auf die 
für die jeweilige Behandlung einzuhaltenden Grenzwerte (Ausstufung 
eines Abfallstroms) oder 

  3. der Abfallerzeuger oder der Inhaber der Deponie für bestimmte Abfälle 
aus einem definierten Energieerzeugungs-, Produktions- oder 
Abfallbehandlungsprozess mit nicht gleichbleibender Qualität in Bezug 
auf die für die jeweilige Behandlung einzuhaltenden Grenzwerte 
(Ausstufung eines wiederkehrenden Abfalls) 

den Nachweis der Nichtgefährlichkeit gemäß einer Verordnung nach § 4 auf den Nachweis der Nichtgefährlichkeit gemäß einer Verordnung nach § 4 auf 
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Grundlage einer Beurteilung durch eine externe befugte Fachperson oder 
Fachanstalt dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft anzeigt. Die Anzeige kann in Abstimmung mit dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
elektronisch übermittelt werden. Wird die Beurteilungsmenge während der 
Ausstufung einem Dritten übergeben, gilt die Anzeige als zurückgezogen. Die 
Übergabe der Beurteilungsmenge ist dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft unverzüglich zu melden. 

Grundlage einer Beurteilung durch eine externe befugte Fachperson oder 
Fachanstalt dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft anzeigt. Die Anzeige kann in Abstimmung mit dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
elektronisch übermittelt werden. Wird die Beurteilungsmenge während der 
Ausstufung einem Dritten übergeben, gilt die Anzeige als zurückgezogen. Die 
Übergabe der Beurteilungsmenge ist dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft unverzüglich zu melden. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

(4) Äußert sich der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft innerhalb von sechs Wochen ab Einlangen der Anzeige 
oder innerhalb der in Abs. 2 oder 3 angegebenen Fristen nicht, gilt der bestimmte 
Abfall als nicht gefährlich. Diese Rechtsfolge tritt nicht ein, wenn der Anzeige 
eine falsche oder verfälschte Beurteilung zugrunde liegt. Eine Beurteilung gilt als 
falsch, wenn die Nichtgefährlichkeit bestätigt wurde, obwohl eine 
gefahrenrelevante Eigenschaft offensichtlich zutrifft. Eine Beurteilung gilt als 
verfälscht, wenn der Inhalt betreffend das Vorliegen einer gefahrenrelevanten 
Eigenschaft verändert wird. Auf Verlangen des Abfallbesitzers hat der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
mitzuteilen, dass der Nachweis der Nichtgefährlichkeit angezeigt wurde und nicht 
gemäß Abs. 2 und 3 vorzugehen ist; der bestimmte Abfall gilt mit Einlangen der 
Mitteilung beim Abfallbesitzer, spätestens jedoch innerhalb von sechs Wochen ab 
Einlangen der Anzeige, im Fall eines Verbesserungsauftrags gemäß Abs. 2 oder 3 
innerhalb von sechs Wochen ab Einlangen der verbesserten Unterlagen, als nicht 
gefährlich. 

(4) Äußert sich der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft innerhalb von sechs Wochen ab Einlangen der Anzeige 
oder innerhalb der in Abs. 2 oder 3 angegebenen Fristen nicht, gilt der bestimmte 
Abfall als nicht gefährlich. Die Zeit des Parteiengehörs ist nicht in die Frist 
einzurechnen. Diese Rechtsfolge tritt nicht ein, wenn der Anzeige eine falsche 
oder verfälschte Beurteilung zugrunde liegt. Eine Beurteilung gilt als falsch, 
wenn die Nichtgefährlichkeit bestätigt wurde, obwohl eine gefahrenrelevante 
Eigenschaft offensichtlich zutrifft. Eine Beurteilung gilt als verfälscht, wenn der 
Inhalt betreffend das Vorliegen einer gefahrenrelevanten Eigenschaft verändert 
wird. Auf Verlangen des Abfallbesitzers hat der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft mitzuteilen, dass der Nachweis 
der Nichtgefährlichkeit angezeigt wurde und nicht gemäß Abs. 2 und 3 
vorzugehen ist; der bestimmte Abfall gilt mit Einlangen der Mitteilung beim 
Abfallbesitzer, spätestens jedoch innerhalb von sechs Wochen ab Einlangen der 
Anzeige, im Fall eines Verbesserungsauftrags gemäß Abs. 2 oder 3 innerhalb von 
sechs Wochen ab Einlangen der verbesserten Unterlagen, als nicht gefährlich. 

(5) Leitet der Inhaber einer Deponie für einen bestimmten Abfall zum 
Zweck der Deponierung auf seiner Deponie eine Einzelchargenausstufung oder 
Prozessausstufung mit einer Anzeige ein, so gilt dieser Abfall mit der 
Einbringung in die Deponie nach der ordnungsgemäßen Anzeige gemäß Abs. 1 
als nicht gefährlich. Die Abs. 2 bis 4 sind nicht anwendbar. Diese Rechtsfolge 
tritt nicht ein, wenn der Anzeige eine falsche oder verfälschte Beurteilung im 
Sinne des Abs. 4 zugrunde liegt. 

(5) Leitet der Inhaber einer Deponie für einen bestimmten Abfall zum 
Zweck der Deponierung auf seiner Deponie eine Ausstufung einer Einzelcharge, 
eine Ausstufung eines Abfallstroms oder eine Ausstufung eines wiederkehrenden 
Abfalls mit einer Anzeige ein, so gilt dieser Abfall mit der Einbringung in die 
Deponie nach der ordnungsgemäßen Anzeige gemäß Abs. 1 als nicht gefährlich. 
Die Abs. 2 bis 4 sind nicht anwendbar. Diese Rechtsfolge tritt nicht ein, wenn der 
Anzeige eine falsche oder verfälschte Beurteilung im Sinne des Abs. 4 zugrunde 
liegt. 

(6) Die Ausstufung von verfestigten, stabilisierten oder immoblisierten 
Abfällen ist nur für den Zweck der Deponierung zulässig. 

(6) Die Ausstufung von gefährlichen immobilisierten oder stabilisierten 
Abfällen ist nur für den Zweck der Deponierung zulässig. 
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(7) Wer im Rahmen einer Prozessausstufung den Nachweis der 
Nichtgefährlichkeit erbracht hat, hat bis spätestens 10. April jeden Jahres die 
Menge des ausgestuften Abfalls des vorangegangenen Kalenderjahres dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu 
melden. 

(7) Wer im Rahmen einer Ausstufung eines Abfallstroms oder einer 
Ausstufung eines wiederkehrenden Abfalls den Nachweis der Nichtgefährlichkeit 
erbracht hat, hat bis spätestens 10. April jeden Jahres die Menge des ausgestuften 
Abfalls des vorangegangenen Kalenderjahres dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu melden. 

Bundes-Abfallwirtschaftsplan Bundes-Abfallwirtschaftsplan 

§ 8. (1) … § 8. (1) … 

(2) Der Entwurf des Bundes-Abfallwirtschaftsplans ist über die Internetseite 
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft der Öffentlichkeit zugänglich zu machen; dies ist in zwei im 
Bundesgebiet weit verbreiteten Tageszeitungen bekannt zu machen. In der 
Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass jedermann innerhalb von sechs 
Wochen ab der Bekanntmachung beim Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft eine Stellungnahme abgeben 
kann. Die Landesregierungen, der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und 
Jugend, der Österreichische Städtebund, der Österreichische Gemeindebund, die 
Wirtschaftskammer Österreich, die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 
und die Landwirtschaftskammer Österreich sind schriftlich auf die 
Stellungnahmemöglichkeit hinzuweisen. Die Stellungnahmen sind bei der 
Überarbeitung des Entwurfs zu berücksichtigen. Der Bundes-
Abfallwirtschaftsplan ist auf der Internetseite des Bundesministeriums für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu veröffentlichen. Sofern 
keine zusammenfassende Erklärung gemäß § 8a Abs. 6 zu veröffentlichen ist, hat 
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
gemeinsam mit dem Bundes-Abfallwirtschaftsplan die getroffenen 
Entscheidungen über die eingelangten Stellungnahmen und die Gründe, auf denen 
die Entscheidungen beruhen, und Angaben zum Verfahren zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit auf der Internetseite des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu veröffentlichen. Der Umstand 
der Veröffentlichung ist in zwei im Bundesgebiet weit verbreiteten 
Tageszeitungen bekannt zu machen. 

(2) Der Entwurf des Bundes-Abfallwirtschaftsplans ist über die Internetseite 
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft der Öffentlichkeit zugänglich zu machen; dies ist in zwei im 
Bundesgebiet weit verbreiteten Tageszeitungen bekannt zu machen. In der 
Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass jedermann innerhalb von sechs 
Wochen ab der Bekanntmachung beim Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft eine Stellungnahme abgeben 
kann. Die Landesregierungen, der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und 
Jugend, die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, der 
Österreichische Städtebund, der Österreichische Gemeindebund, die 
Wirtschaftskammer Österreich, die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 
und die Landwirtschaftskammer Österreich sind schriftlich auf die 
Stellungnahmemöglichkeit hinzuweisen. Die Stellungnahmen sind bei der 
Überarbeitung des Entwurfs zu berücksichtigen. Der Bundes-
Abfallwirtschaftsplan ist auf der Internetseite des Bundesministeriums für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu veröffentlichen. Sofern 
keine zusammenfassende Erklärung gemäß § 8a Abs. 6 zu veröffentlichen ist, hat 
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
gemeinsam mit dem Bundes-Abfallwirtschaftsplan die getroffenen 
Entscheidungen über die eingelangten Stellungnahmen und die Gründe, auf denen 
die Entscheidungen beruhen, und Angaben zum Verfahren zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit auf der Internetseite des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu veröffentlichen. Der Umstand 
der Veröffentlichung ist in zwei im Bundesgebiet weit verbreiteten 
Tageszeitungen bekannt zu machen. 

(3) Der Bundes-Abfallwirtschaftsplan hat – unbeschadet der den 
Bundesländern zustehenden Planungsbefugnisse – mindestens zu umfassen: 

(3) Der Bundes-Abfallwirtschaftsplan hat – unbeschadet der den 
Bundesländern zustehenden Planungsbefugnisse – mindestens zu umfassen: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
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 4. die Beurteilung der Notwendigkeit zusätzlicher Anlageninfrastruktur zur 
Errichtung und Aufrechterhaltung eines Netzes an Anlagen zur 
Sicherstellung von Entsorgungsautarkie und Sicherstellung der 
Behandlung von Abfällen in einer der am nächsten gelegenen geeigneten 
Anlagen; 

 4. die Beurteilung der Notwendigkeit zusätzlicher Anlageninfrastruktur zur 
Errichtung und Aufrechterhaltung eines Netzes an Anlagen zur 
Sicherstellung von Entsorgungsautarkie und Sicherstellung der 
Behandlung von Abfällen in einer der am nächsten gelegenen geeigneten 
Anlagen, einschließlich einer Bewertung der dafür benötigten 
Investitionen und sonstigen Finanzmittel; 

 5. bestehende Abfallsammelsysteme sowie die Beurteilung der 
Notwendigkeitneuer Sammelsysteme; 

 5. die Beurteilung bestehender Abfallsammelsysteme, einschließlich der 
Materialien, die getrennt gesammelt werden, der geografischen Gebiete, 
in denen die getrennte Sammlung erfolgt, und der Maßnahmen zur 
Verbesserung der getrennten Sammlung für Abfälle, die nicht getrennt 
gesammelt werden, sowie die Beurteilung der Notwendigkeit neuer 
Sammelsysteme; 

 6. bis 8. …  6. bis 8. … 

  8a. Maßnahmen zur Bekämpfung und Verhinderung von Vermüllung 
(Littering) sowie zur Müllsäuberung; 

  8b. geeignete qualitative und quantitative Indikatoren und Zielvorgaben, 
auch in Bezug auf die Menge des anfallenden Abfalls und seine 
Behandlung und auf die Siedlungsabfälle, die beseitigt oder energetisch 
verwertet werden; 

 9. allgemeine Strategien und besondere Vorkehrungen für bestimmte 
Abfälle, insbesondere Behandlungspflichten und Programme 
einschließlich der Strategie zur Verwirklichung der Verringerung der zur 
Deponierung bestimmten biologisch abbaubaren Abfälle gemäß Art. 5 
der Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien, ABl. Nr. L 182 vom 
16. 7. 1999 S 1, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1137/2008, 
ABl. Nr. L 311 vom 21. 11. 2008 S 1, und der Abfallplanung gemäß 
Art. 14 der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle, ABl. Nr. L 365 vom 31. 12. 1994 S 10, geändert 
durch die Verordnung (EG) Nr. 219/2009, ABl. L 87 vom 31. 3. 2009 
S 109. 

 9. allgemeine Strategien und besondere Vorkehrungen für bestimmte 
Abfälle (einschließlich Altöl; gefährliche Abfälle; Abfälle, die erhebliche 
Mengen kritischer Rohstoffe enthalten und Abfallströme, für die spezielle 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union gelten), insbesondere 
Behandlungspflichten und Programme einschließlich der Strategie zur 
Verwirklichung der Verringerung der zur Deponierung bestimmten 
biologisch abbaubaren Abfälle gemäß Art. 5 der Richtlinie 1999/31/EG 
über Abfalldeponien, ABl. Nr. L 182 vom 16. 7. 1999 S 1, geändert 
durch die Verordnung (EG) Nr. 1137/2008, ABl. Nr. L 311 vom 
21. 11. 2008 S 1, und der Abfallplanung gemäß Art. 14 der 
Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle, ABl. 
Nr. L 365 vom 31. 12. 1994 S 10, geändert durch die Verordnung (EG) 
Nr. 219/2009, ABl. L 87 vom 31. 3. 2009 S 109, Maßnahmen zur 
Erreichung der Zielvorgaben gemäß Art. 5 Abs. 3a der 
Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien und der Zielvorgaben gemäß 
Art. 11 Abs. 2 und 3 der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle sowie 
Maßnahmen zur Durchführung der Richtlinie (EU) 2019/904 über die 
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Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die 
Umwelt (im Folgenden: Richtlinie (EU) 2019/904 (SUP – single-use 
plastics), ABl. Nr. L 155 vom 12.06.2019 S. 1. 

 Der Bundes-Abfallwirtschaftsplan hat für die Zwecke der Vermeidung von 
Vermüllung (Littering) den Anforderungen gemäß Art. 13 der Richtlinie 
2008/56/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie), 
ABl. Nr. L 164 vom 26.06.2008 S. 19, und den Anforderungen gemäß Art. 11 der 
Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen 
der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, ABl. Nr. L 327 vom 22.12.2000 
S. 1, zu entsprechen. 
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Ziele der nachhaltigen Abfallvermeidung Mindestziele der Abfallvermeidungsmaßnahmen 

§ 9. Durch die Verwendung von geeigneten Herstellungs-, Bearbeitungs-, 
Verarbeitungs- und Vertriebsformen, durch die Entwicklung geeigneter Arten und 
Formen von Produkten und durch ein abfallvermeidungsbewusstes Verhalten der 
Letztverbraucher sollen die Mengen und die Schadstoffgehalte der Abfälle 
verringert und zur Nachhaltigkeit beigetragen werden. Im Rahmen des technisch 
und wirtschaftlich Möglichen sind daher insbesondere 

 1. Produkte so herzustellen, zu bearbeiten, zu verarbeiten oder sonst zu 
gestalten, dass die Produkte langlebig und reparaturfähig sind und die 
nach ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung verbleibenden Abfälle 
erforderlichenfalls zerlegt oder bestimmte Bestandteile getrennt werden 
können und dass die Abfälle, die Bestandteile oder die aus den Abfällen 
gewonnenen Stoffe weitgehend verwertet (einschließlich 
wiederverwendet) werden können, 

 2. Vertriebsformen durch Rücknahme- oder Sammel- und 
Verwertungssysteme, gegebenenfalls mit Pfandeinhebung, so zu 
gestalten, dass der Anfall von zu beseitigenden Abfällen beim 
Letztverbraucher so gering wie möglich gehalten wird, 

 3. Produkte so zu gestalten, dass bei ihrer Herstellung, ihrem Ge- und 
Verbrauch und nach ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung unter 
Berücksichtigung der relevanten Umweltaspekte keine 
Beeinträchtigungen der öffentlichen Interessen (§ 1 Abs. 3) bewirkt 
werden, insbesondere möglichst wenige und möglichst schadstoffarme 
Abfälle zurückbleiben, und 

 4. Produkte so zu gebrauchen, dass die Umweltbelastungen, insbesondere 
der Anfall von Abfällen, so gering wie möglich gehalten werden. 

§ 9. Abfallvermeidungsmaßnahmen zielen insbesondere darauf ab, 

 1. die Mengen und die Schadstoffgehalte der Abfälle zu verringern und zur 
Nachhaltigkeit beizutragen; 

 2. nachhaltige Produktions- und Konsummodelle zu fördern und zu 
unterstützen; 

 3. das Design, die Herstellung, die Bearbeitung, die sonstige Gestaltung 
und die Verwendung von Produkten zu fördern, die ressourceneffizient, 
langlebig (auch in Bezug auf ihre Lebensdauer und auf den Ausschluss 
geplanter Obsoleszenz), reparierbar, wiederverwendbar oder 
aktualisierbar sind, und dass die nach ihrer bestimmungsgemäßen 
Verwendung verbleibenden Abfälle erforderlichenfalls zerlegt oder 
bestimmte Bestandteile getrennt werden können, und dass die 
Bestandteile oder die aus den Abfällen gewonnenen Stoffe weitgehend 
wiederverwendet werden können; 

 4. Produkte so zu gestalten, dass bei ihrer Herstellung, ihrem Ge- und 
Verbrauch und nach ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung unter 
Berücksichtigung der relevanten Umweltaspekte keine 
Beeinträchtigungen der öffentlichen Interessen (§ 1 Abs. 3) bewirkt 
werden, insbesondere möglichst wenige und möglichst schadstoffarme 
Abfälle zurückbleiben; 

 5. Produkte so zu gebrauchen, dass die Umweltbelastungen, insbesondere 
der Anfall von Abfällen, so gering wie möglich gehalten werden; 

 6. Produkte, die kritische Rohstoffe enthalten, gezielt ausfindig zu machen, 
um zu verhindern, dass diese Materialien zu Abfall werden; 

 7. die Wiederverwendung von Produkten und die Schaffung von Systemen 
zur Förderung von Aktivitäten zur Reparatur und der 
Wiederverwendung, insbesondere von Elektro- und Elektronikgeräten, 
Textilien und Möbeln, Verpackungs- sowie Baumaterialien und -
produkten, zu unterstützen; 

 8. in angemessener Weise und unbeschadet der Rechte des geistigen 
Eigentums die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, Bedienungsanleitungen, 
technischen Informationen oder anderen Mitteln und Geräten sowie 
Software zu fördern, die es ermöglichen, Produkte ohne 
Beeinträchtigung ihrer Qualität und Sicherheit zu reparieren und 
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wiederzuverwenden; 

 9. die Abfallerzeugung bei Prozessen im Zusammenhang mit der 
industriellen Produktion, der Gewinnung von Mineralen, der 
Herstellung, Bau- und Abbruchtätigkeiten unter Berücksichtigung der 
besten verfügbaren Techniken zu verringern; 

 10. die Verschwendung von Lebensmitteln in der Primärerzeugung, 
Verarbeitung und Herstellung, im Einzelhandel und anderen Formen des 
Vertriebs von Lebensmitteln, in Gaststätten und 
Verpflegungsdienstleistungen sowie in privaten Haushalten zu 
verringern, um zu dem Ziel der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung beizutragen, bis 2030 die weltweit auf Ebene des 
Einzelhandels und auf Verbraucherebene pro Kopf anfallenden 
Lebensmittelabfälle zu halbieren und die Verluste von Lebensmitteln 
entlang der Produktions- und Lieferkette zu reduzieren; 

 11. Lebensmittelspenden und andere Formen der Umverteilung von 
Lebensmitteln für den menschlichen Verzehr zu fördern, damit der 
Gebrauch durch den Menschen Vorrang gegenüber dem Einsatz als 
Tierfutter und der Verarbeitung zu Non-food-Erzeugnissen hat; 

 12. die Entstehung von Abfällen zu reduzieren, insbesondere von Abfällen, 
die sich nicht für die Vorbereitung zur Wiederverwendung oder für das 
Recycling eignen, zB durch Vertriebsformen, durch Rücknahme- oder 
Sammel- und Verwertungssysteme oder durch Pfandeinhebung; 

 13. den Anfall von Abfällen beim Letztverbraucher so gering wie möglich zu 
halten, zB durch Vertriebsformen, durch Rücknahme- oder Sammel- und 
Verwertungssysteme oder durch Pfandeinhebung; 

 14. die Produkte zu ermitteln, die Hauptquellen der Vermüllung 
insbesondere der Natur und der Meeresumwelt sind, und zur Vermeidung 
und Reduzierung des durch diese Produkte verursachten 
Müllaufkommens geeignete Maßnahmen zu treffen; 

 15. die Entstehung von Meeresmüll zu beenden, als Beitrag zu dem Ziel der 
Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, jegliche Formen der 
Meeresverschmutzung zu vermeiden und deutlich zu reduzieren; 

 16. Informationskampagnen zu entwickeln und zu unterstützen, in deren 
Rahmen für Abfallvermeidung und Vermüllung sensibilisiert wird; 

 17. im Hinblick auf eine deutliche und dauerhafte Verminderung des 
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Verbrauchs betreffend die Einwegkunststoffprodukte 

 a) Getränkebecher, einschließlich ihrer Verschlüsse und Deckel, und 

 b) Lebensmittelverpackungen, dh. Behältnisse wie Boxen (mit oder ohne 
Deckel) für Lebensmittel, die 

 aa) dazu bestimmt sind, unmittelbar vor Ort verzehrt oder als Take-
away-Gericht mitgenommen zu werden, 

 bb) in der Regel aus der Verpackung heraus verzehrt werden, und 

 cc) ohne weitere Zubereitung wie Kochen, Sieden oder Erhitzen 
verzehrt werden können, 

einschließlich Verpackungen für Fast Food oder andere Speisen zum 
unmittelbaren Verzehr, ausgenommen Getränkebehälter, Teller sowie 
Säckchen und Folienverpackungen (Wrappers) mit Lebensmittelinhalt, 

eine deutliche Trendumkehr beim steigenden Verbrauch dieser 
Einwegkunststoffprodukte zu bewirken. Diese Maßnahmen zielen darauf 
ab, bis zum Jahr 2026 gegenüber dem Jahr 2022 eine messbare 
quantitative Verminderung des Verbrauchs dieser Produkte 
herbeizuführen. Über Abfallvermeidungsmaßnahmen, die diesem Ziel 
entsprechend ausgerichtet wurden, ist der Öffentlichkeit, bis zum 
Zeitpunkt ihrer erstmaligen Veröffentlichung im 
Abfallvermeidungsprogramm gemäß § 9a, eine Beschreibung zugänglich 
zu machen; 

 18. bis zum Jahr 2025 gegenüber dem Jahr 2018 eine Verminderung um 
20% der in Verkehr gesetzten Einwegkunststoff-Verpackungen 
herbeizuführen; 

 19. den Ausbau von Mehrwegsystemen für Verpackungen, insbesondere für 
Getränkeverpackungen, zu fördern. 

Die Abfallvermeidungsziele können insbesondere durch die Verwendung von 
geeigneten Herstellungs-, Bearbeitungs-, Verarbeitungs- und Vertriebsformen, 
durch die Entwicklung geeigneter Arten und Formen von Produkten und durch 
ein abfallvermeidungsbewusstes Verhalten der Letztverbraucher erreicht werden. 

Abfallvermeidungsprogramm Abfallvermeidungsprogramm 

§ 9a. (1) § 9a. (1) 

(2) Das Abfallvermeidungsprogramm hat mindestens zu umfassen: (2) Das Abfallvermeidungsprogramm hat mindestens zu umfassen: 

 1. …  1. … 
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 2. eine Beschreibung der bestehenden Abfallvermeidungsmaßnahmen;  2. eine Beschreibung der bestehenden Abfallvermeidungsmaßnahmen 
einschließlich einer Zuordnung der Abfallvermeidungsmaßnahmen zu 
den Zielen gemäß § 9; 

 3. eine Bewertung der Zweckmäßigkeit der in Anhang 1 angegebenen 
beispielhaften Maßnahmen oder anderer geeigneter Maßnahmen; 

 3. eine Bewertung der Zweckmäßigkeit der in Anhang 1 angegebenen 
beispielhaften Maßnahmen oder anderer geeigneter Maßnahmen und eine 
Beschreibung des Beitrags, den die in Anhang 1b aufgeführten 
Instrumente und Maßnahmen zur Abfallvermeidung leisten; 

 4. …  4. … 

 5. im Falle grenzüberschreitender Vorhaben die Darstellung der 
Zusammenarbeit mit betroffenen Mitgliedstaaten und der Europäischen 
Kommission. 

 5. im Falle grenzüberschreitender Vorhaben die Darstellung der 
Zusammenarbeit mit betroffenen Mitgliedstaaten und der Europäischen 
Kommission; 

  6. ein spezielles Programm zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen. 

(3) bis (4) … (3) bis (4) … 

Abfallbeauftragter Abfallbeauftragter 

§ 11. (1) § 11. (1) 

(2) Die Bestellung oder Abbestellung des Abfallbeauftragten ist der Behörde 
unverzüglich zu melden. Die Meldung über die Bestellung hat die Zustimmung 
des Abfallbeauftragten und Angaben über die fachliche Qualifikation des 
Abfallbeauftragten zu enthalten. 

(2) Die Bestellung oder Abbestellung des Abfallbeauftragten ist der Behörde 
unverzüglich elektronisch im Wege des Registers gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. 
Nachweise über die Zustimmung des Abfallbeauftragten und die fachliche 
Qualifikation sind im Unternehmen aufzubewahren und auf Verlangen der 
Behörde vorzuweisen. 

(3) bis (4) … (3) bis (4) … 

 Hersteller von bestimmten Produkten 

 § 12a. (1) Als Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten gilt jede 
Person, die unabhängig von der Verkaufsmethode, einschließlich des 
Fernabsatzes im Sinne des § 5a des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG), BGBl. 
Nr. 140/1979, 

 1. in Österreich niedergelassen ist und Elektro- oder Elektronikgeräte 
herstellt oder konzipieren und herstellen lässt und unter ihrem 
Markennamen verkauft oder 

 2. in Österreich niedergelassen ist und Geräte anderer Anbieter unter 
ihrem Markennamen weiterverkauft, wobei der Weiterverkäufer nicht als 
Hersteller anzusehen ist, sofern der Markenname des Herstellers gemäß 
Z 1 auf dem Gerät angebracht ist, oder 
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 3. in Österreich niedergelassen ist und Elektro- oder Elektronikgeräte 
erwerbsmäßig nach Österreich einführt oder aus Österreich zur Abgabe 
an Letztverbraucher ausführt oder 

 4. a) Elektro- oder Elektronikgeräte in Österreich an andere als 
Letztverbraucher vertreibt, 

 b) ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union hat 
und 

 c) nach Maßgabe einer Verordnung gemäß § 12b Abs. 1 einen 
Bevollmächtigten zur Erfüllung der Verpflichtungen gemäß einer 
Verordnung nach § 14 bestellt hat oder 

 5. Elektro- oder Elektronikgeräte in Österreich mit Hilfe der 
Fernkommunikationstechnik gewerblich direkt an Letztverbraucher 
vertreibt und in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland 
niedergelassen ist. 

(2) Als Hersteller von Geräte- oder Fahrzeug- oder Industriebatterien oder -
akkumulatoren gilt 

 1. jede Person mit Sitz oder Niederlassung im örtlichen Geltungsbereich 
dieses Bundesgesetzes, die unabhängig von der Verkaufsmethode, 
einschließlich des Fernabsatzes im Sinne des § 5a KSchG Batterien oder 
Akkumulatoren, einschließlich in Geräte oder Fahrzeuge eingebaute 
Batterien oder Akkumulatoren, erstmals in Österreich gewerblich in 
Verkehr bringt, 

 2. jede Person, die 

 a) gewerblich Geräte- oder Fahrzeug- oder Industriebatterien oder -
akkumulatoren in Österreich an andere als Letztverbraucher vertreibt, 

 b) ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union hat 
und 

 c) nach Maßgabe einer Verordnung gemäß § 12b Abs. 1 einen 
Bevollmächtigten zur Erfüllung der Verpflichtungen gemäß einer 
Verordnung nach § 14 bestellt hat oder 

 3. jede Person, die gewerblich Geräte- oder Fahrzeug- oder 
Industriebatterien oder -akkumulatoren in Österreich mit Hilfe der 
Fernkommunikationstechnik direkt an Letztverbraucher vertreibt und in 
einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland niedergelassen ist. 
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(3) Als Hersteller von Fahrzeugen gilt 

 1. jede Person, die als Fahrzeughersteller auftritt, indem sie ihren Namen, 
ihre Marke oder ein anderes Erkennungszeichen auf dem Fahrzeug 
anbringt, 

 2. jede Person, die gewerblich Fahrzeuge nach Österreich einführt; die 
Einfuhr von mehr als fünf Fahrzeugen pro Kalenderjahr durch eine 
Person gilt jedenfalls als gewerblich, 

 3. jede Person, die 

 a) Fahrzeuge in Österreich an andere als Letztverbraucher vertreibt, 

 b) ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union hat 
und 

 c) nach Maßgabe einer Verordnung gemäß § 12b Abs. 1 einen 
Bevollmächtigten zur Erfüllung der Verpflichtungen gemäß einer 
Verordnung nach § 14 bestellt hat oder 

 4. jede Person, die gewerblich Fahrzeuge in Österreich mit Hilfe der 
Fernkommunikationstechnik direkt an private Letztverbraucher vertreibt 
und in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland 
niedergelassen ist. 

(4) Als Hersteller von Einwegkunststoffprodukten gemäß einer Verordnung 
nach § 14, ausgenommen Verpackungen, gilt 

 1. jede Person mit Sitz oder Niederlassung im örtlichen Geltungsbereich 
dieses Bundesgesetzes, die unabhängig von der Verkaufsmethode, 
einschließlich des Fernabsatzes im Sinne des § 5a KSchG 
Einwegkunststoffprodukte, ausgenommen Verpackungen, erstmals in 
Österreich gewerblich in Verkehr bringt, 

 2. jede Person, die 

 a) Einwegkunststoffprodukte, ausgenommen Verpackungen, gewerblich 
in Österreich an andere als private Letztverbraucher vertreibt, 

 b) ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union hat 
und 

 c) nach Maßgabe einer Verordnung gemäß § 12b Abs. 1 einen 
Bevollmächtigten zur Erfüllung der Verpflichtungen gemäß einer 
Verordnung nach § 14 bestellt hat oder 

 3. jede Person, die Einwegkunststoffprodukte, ausgenommen 
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Verpackungen, gewerblich in Österreich mit Hilfe der 
Fernkommunikationstechnik direkt an private Letztverbraucher vertreibt 
und in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland 
niedergelassen ist. 

(5) Als Hersteller von Fanggeräten, die Kunststoff enthalten, gemäß einer 
Verordnung nach § 14, gilt 

 1. jede Person mit Sitz oder Niederlassung im örtlichen Geltungsbereich 
dieses Bundesgesetzes, die unabhängig von der Verkaufsmethode, 
einschließlich des Fernabsatzes im Sinne des § 5a KSchG 
Einwegkunststoffprodukte, ausgenommen Verpackungen, erstmals in 
Österreich gewerblich in Verkehr bringt, 

 2. jede Person, die 

 a) Fanggeräte, die Kunststoff enthalten, gewerblich in Österreich an 
andere als private Letztverbraucher vertreibt, 

 b) ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union hat 
und 

 c) nach Maßgabe einer Verordnung gemäß § 12b Abs. 1 einen 
Bevollmächtigten zur Erfüllung der Verpflichtungen gemäß einer 
Verordnung nach § 14 bestellt hat oder 

 3. jede Person, die Fanggeräte, die Kunststoff enthalten, gewerblich in 
Österreich mit Hilfe der Fernkommunikationstechnik direkt an private 
Letztverbraucher vertreibt und in einem anderen Mitgliedstaat oder in 
einem Drittland niedergelassen ist. 

Nicht als Hersteller von Fanggeräten gelten Personen, die einer 
Fischereitätigkeit im Sinne des Artikels 4 Nummer 28 der Verordnung (EU) 
Nr. 1380/2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 sowie zur Aufhebung 
der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 und des 
Beschlusses 2004/585/EG, ABl. Nr. L 354 vom 28.12.2013 S. 22, nachgehen. 

 Bevollmächtigter 

 § 12b. (1) Hersteller gemäß § 12a Abs. 1 Z 5, Abs. 2 Z 3, Abs. 3 Z 4, Abs. 4 
Z 3, Abs. 5 Z 3 und Primärverpflichtete gemäß § 13g Abs. 1 Z 5 haben einen 
Bevollmächtigten für ausländische Fernabsatzhändler zu bestellen, der für die 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß einer Verordnung nach § 14 in Österreich 
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verantwortlich ist. 

(2) Hersteller gemäß § 12a Abs. 1 Z 4, Abs. 2 Z 2, Abs. 3 Z 3, Abs. 4 Z 2, 
Abs. 5 Z 2 und Personen, die 

 1. ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union haben 
und 

 2. Verpackungen, einschließlich Serviceverpackungen, oder verpackte 
Waren in Österreich an andere als private Letztverbraucher vertreiben, 

können nach Maßgabe einer Verordnung gemäß Abs. 6 einen Bevollmächtigten 
zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß einer Verordnung nach § 14 bestellen. 

(3) Natürliche und juristische Personen mit Sitz im Inland, die beabsichtigen 
als Bevollmächtigte nach Maßgabe einer Verordnung gemäß Abs. 1 zu agieren, 
haben dies der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie anzuzeigen und darzulegen, dass die 
Voraussetzungen gemäß einer Verordnung nach Abs. 1 für die Kennzeichnung als 
Bevollmächtigte gegeben sind und sich sowie jeden ihn bevollmächtigenden 
Hersteller im Register gemäß § 22 Abs. 1 unter Angabe der Daten gemäß § 21 
Abs. 1 Z 1 bis 8 zu registrieren. Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, hat die 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie die Bevollmächtigten im Register gemäß § 22 Abs. 1 zu 
kennzeichnen. Bevollmächtigte haben unverzüglich der Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie den 
Wegfall einer Voraussetzung für die Registrierung mitzuteilen. Über die 
Ablehnung der Kennzeichnung oder im Fall des Wegfallens einer Voraussetzung 
nach einer Verordnung gemäß Abs. 1 und die damit verbundene Entfernung der 
Kennzeichnung hat die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie auf Verlangen mit Bescheid abzusprechen. 
Die Beschwerde gegen den Bescheid hat keine aufschiebende Wirkung. 

(4) Die Bestellung eines Bevollmächtigten, Änderungen oder die Beendigung 
einer Bevollmächtigung können nur mit Ablauf eines Kalenderquartals wirksam 
werden. 

(5) Zur Erfüllung der Verpflichtungen einer Verordnung nach § 14 kann ein 
Hersteller jeweils nur einen Bevollmächtigten bestellen. Die Bestellung eines 
Bevollmächtigten kann nur jeweils gesamthaft für in einer Verordnung nach § 14 
festgelegten Produktgruppe erfolgen. Die Bestellung eines Bevollmächtigten muss 
durch den Hersteller direkt erfolgen, eine Übertragung der Bestellung an eine 
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dritte Person ist nur in jenen Fällen zulässig, in denen die dritte Person eine 
ausdrückliche und beglaubigte Vollmacht des Herstellers vorweisen kann. 

(6) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie wird ermächtigt, durch Verordnung nähere 
Bestimmungen über die Bestellung und die Verpflichtungen eines 
Bevollmächtigten für Hersteller gemäß § 12a Abs. 1 Z 4 und 5, Abs. 2 Z 2 und 3, 
Abs. 3 Z 3 und 4, Abs. 4 Z 2 und 3 und Abs. 5 Z 2 und 3 sowie § 13g Abs. 1 Z 5 
festzulegen. 

Pflichten für Hersteller und Importeure Pflichten für Hersteller von bestimmten Produkten 

§ 13a. (1) Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten oder von 
Gerätebatterien oder -akkumulatoren haben nach Maßgabe einer Verordnung 
nach § 14 Abs. 1 für die Übernahme von Altgeräten vom Handel zumindest eine 
Sammelstelle in jedem politischen Bezirk zu errichten und an diesen 
Sammelstellen Elektro- und Elektronik-Altgeräte oder Gerätealtbatterien oder -
akkumulatoren zumindest unentgeltlich zu übernehmen. Hersteller von 
Fahrzeugbatterien oder -akkumulatoren haben nach Maßgabe einer Verordnung 
nach § 14 Abs. 1 auf Aufforderung einer Gemeinde (eines Gemeindeverbands) 
Fahrzeugaltbatterien oder -akkumulatoren von deren (dessen) Sammelstelle ab 
einer Mindestmasse von 600 kg binnen 20 Tagen oder bei Nichterreichen dieser 
Mindestmasse zumindest einmal im Kalenderjahr binnen sechs Wochen 
unentgeltlich abzuholen; im Fall der Aufforderung obliegt die Auswahl des 
Herstellers der Gemeinde (dem Gemeindeverband). Als Hersteller von Elektro- 
und Elektronikgeräten gilt jeder, der unabhängig von der Verkaufsmethode, 
einschließlich des Fernabsatzes im Sinne des § 5a des 
Konsumentenschutzgesetzes (KSchG), BGBl. Nr. 140/1979, 

 1. Elektro- oder Elektronikgeräte unter seinem Markennamen herstellt und 
verkauft oder 

 2. Geräte anderer Anbieter unter seinem Markennamen weiterverkauft, 
wobei der Weiterverkäufer nicht als Hersteller anzusehen ist, sofern der 
Markenname des Herstellers gemäß Z 1 auf dem Gerät angebracht ist, 
oder 

 3. Elektro- oder Elektronikgeräte erwerbsmäßig nach Österreich einführt 
oder aus Österreich zur Abgabe an Letztverbraucher ausführt oder 

 4.  

 a) Elektro- oder Elektronikgeräte in Österreich an andere als 

§ 13a. (1) Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten oder von 
Gerätebatterien oder -akkumulatoren haben nach Maßgabe einer Verordnung 
nach § 14 Abs. 1 für die Übernahme von Altgeräten vom Handel zumindest eine 
Sammelstelle in jedem politischen Bezirk zu errichten und an diesen 
Sammelstellen Elektro- und Elektronik-Altgeräte oder Gerätealtbatterien oder -
akkumulatoren zumindest unentgeltlich zu übernehmen. 

(2) Hersteller von Fahrzeugbatterien oder -akkumulatoren haben nach 
Maßgabe einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 auf Aufforderung einer Gemeinde 
(eines Gemeindeverbands) Fahrzeugaltbatterien oder -akkumulatoren von deren 
(dessen) Sammelstelle ab einer Mindestmasse von 600 kg binnen 20 Tagen oder 
bei Nichterreichen dieser Mindestmasse zumindest einmal im Kalenderjahr 
binnen sechs Wochen unentgeltlich abzuholen; im Fall der Aufforderung obliegt 
die Auswahl des Herstellers der Gemeinde (dem Gemeindeverband). 

(3) Hersteller gemäß § 12a haben nach Maßgabe einer Verordnung nach 
§ 14 Abs. 1 

 1. für Elektroaltgeräte, welche bis zum Ablauf des 12. August 2005 in 
Verkehr gesetzt wurden, 

 2. für Geräte- oder Fahrzeugbatterien oder -akkumulatoren, 

 3. für Einwegkunststoffprodukte und 

 4. für Fanggeräte, die Kunststoff enthalten, 

an einem Sammel- und Verwertungssystem teilzunehmen. 

(4) Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten gemäß § 12a Abs. 1, die 
Elektro- und Elektronikgeräte für private Haushalte in Verkehr setzen und 
beabsichtigen, ihre Rücknahmeverpflichtung individuell zu erfüllen, haben dies 
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
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Letztverbraucher vertreibt, 

 b) seinen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
hat und 

 c) nach Maßgabe einer Verordnung gemäß Abs. 1a einen 
Bevollmächtigten zur Erfüllung der Verpflichtungen gemäß einer 
Verordnung nach § 14 bestellt hat 

oder 

 5. Elektro- oder Elektronikgeräte in Österreich mit Hilfe der 
Fernkommunikationstechnik direkt an Letztverbraucher vertreibt und in 
einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland niedergelassen ist. 

Als Hersteller von Geräte- oder Fahrzeug- oder Industriebatterien oder -
akkumulatoren gilt jede Person mit Sitz oder Niederlassung im örtlichen 
Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes, die unabhängig von der 
Verkaufsmethode, einschließlich des Fernabsatzes im Sinne des § 5a KSchG 
Batterien oder Akkumulatoren, einschließlich in Geräte oder Fahrzeuge 
eingebaute Batterien oder Akkumulatoren, erstmals in Österreich gewerblich in 
Verkehr bringt. 

(1a) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft wird ermächtigt, durch Verordnung nähere Bestimmungen über 
die Bestellung und die Verpflichtungen eines Bevollmächtigten für Hersteller 
gemäß Abs. 1 Z 4 und 5 festzulegen. 

(1b) Natürliche und juristische Personen mit Sitz im Inland, die 
beabsichtigen, als Bevollmächtigte nach Maßgabe einer Verordnung gemäß 
Abs. 1a zu agieren, haben dies dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft anzuzeigen und darzulegen, dass 
die Voraussetzungen gemäß einer Verordnung nach Abs. 1a für die 
Kennzeichnung als Bevollmächtigte gegeben sind und sich im Register gemäß 
§ 22 Abs. 1 unter Angabe der Daten gemäß § 21 Abs. 1 Z 1 bis 8 zu registrieren. 
Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, hat der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft die Bevollmächtigten im Register 
gemäß § 22 Abs. 1 zu kennzeichnen. Bevollmächtigte haben unverzüglich dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft den 
Wegfall einer Voraussetzung für die Registrierung mitzuteilen. Über die 
Ablehnung der Kennzeichnung oder im Fall des Wegfallens einer Voraussetzung 
nach einer Verordnung gemäß Abs. 1a und die damit verbundene Entfernung der 

und Technologie unter Angabe der Daten gemäß § 22 Abs. 2 Z 1 bis 3 und 10 und 
der Art der Geräte anzuzeigen und darzulegen, dass die Voraussetzungen für die 
individuelle Rücknahme für alle von ihnen in Verkehr gesetzten Geräte gegeben 
sind. Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat diese Hersteller und Importeure im Register 
gemäß § 22 Abs. 1 zu registrieren und – sofern die Voraussetzungen erfüllt sind – 
als individuelle Rücknehmer zu kennzeichnen. Über die Ablehnung der 
Kennzeichnung oder im Fall des Wegfallens einer Voraussetzung und die damit 
verbundene Streichung der Kennzeichnung hat die Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie mit 
Bescheid abzusprechen. Nur jene Hersteller gemäß § 12a Abs. 1, die im Register 
gemäß § 22 Abs. 1 als individuelle Rücknehmer gekennzeichnet sind, können ihre 
Verpflichtungen individuell erfüllen. Änderungen der Daten gemäß dem ersten 
Satz sind unverzüglich vom Hersteller über das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu 
melden. Die Einstellung der Tätigkeit ist innerhalb von einem Monat über das 
Register gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. 

(5) Hersteller gemäß § 12a Abs. 1 und 2, die 

 1. ihre Rücknahmeverpflichtung nicht individuell erfüllen oder 

 2. Elektro- und Elektronikgeräte in Verkehr setzen und beabsichtigen, ihre 
Rücknahmeverpflichtung individuell zu erfüllen oder 

 3. Industriebatterien oder -akkumulatoren in Verkehr setzen und 
beabsichtigen, ihre Rücknahmeverpflichtung individuell zu erfüllen, 

haben nach Maßgabe einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 ihre Daten gemäß § 22 
Abs. 2 Z 1 bis 3 und 10 und die Daten ihrer Sammelstellen gemäß § 22 Abs. 2 Z 1, 
2 und 10 und die Öffnungszeiten für ihre Sammelstellen gemäß Abs. 1 
elektronisch über die Internetseite edm.gv.at zu registrieren. Änderungen der 
Daten gemäß dem ersten Satz sind unverzüglich vom Hersteller über das Register 
gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. Die Einstellung der Tätigkeit ist innerhalb von 
einem Monat über das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. Sofern dem 
Verpflichteten keine technischen Möglichkeiten zur elektronischen Übermittlung 
zur Verfügung stehen, kann er gegen einen Kostenbeitrag von 40 Euro die 
Registrierung oder die Änderung der Daten beim Umweltbundesamt schriftlich 
einbringen. 

(6) Hersteller gemäß § 12a Abs. 3 von Fahrzeugen und sonstige 
Meldepflichtige gemäß einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 über Altfahrzeuge 
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Kennzeichnung hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft auf Verlangen mit Bescheid abzusprechen. Die Beschwerde 
gegen den Bescheid hat keine aufschiebende Wirkung. 

(1c) Die Bestellung eines Bevollmächtigten, Änderungen oder die 
Beendigung einer Bevollmächtigung können nur mit Ablauf eines 
Kalenderquartals wirksam werden. 

(2) Hersteller gemäß Abs. 1 haben nach Maßgabe einer Verordnung nach 
§ 14 Abs. 1 

 1. für Elektroaltgeräte, welche bis zum Ablauf des 12. August 2005 in 
Verkehr gesetzt wurden, bzw. 

 2. für Geräte- oder Fahrzeugbatterien oder -akkumulatoren 

an einem Sammel- und Verwertungssystem teilzunehmen. 

(3) Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten gemäß Abs. 1, die Elektro- 
und Elektronikgeräte für private Haushalte in Verkehr setzen und beabsichtigen 
ihre Rücknahmeverpflichtung individuell zu erfüllen, haben dies dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
unter Angabe der Daten gemäß § 22 Abs. 2 Z 1 bis 3 und 10 und der Art der 
Geräte anzuzeigen und darzulegen, dass die Voraussetzungen für die individuelle 
Rücknahme für alle von ihnen in Verkehr gesetzten Geräte gegeben sind. Der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat 
diese Hersteller und Importeure im Register gemäß § 22 Abs. 1 zu registrieren 
und – sofern die Voraussetzungen erfüllt sind – als individuelle Rücknehmer zu 
kennzeichnen. Über die Ablehnung der Kennzeichnung oder im Fall des 
Wegfallens einer Voraussetzung die damit verbundene Streichung der 
Kennzeichnung hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft mit Bescheid abzusprechen. Nur jene Hersteller gemäß 
Abs. 1, die im Register gemäß § 22 Abs. 1 als individuelle Rücknehmer 
gekennzeichnet sind, können ihre Verpflichtungen individuell erfüllen. 
Änderungen der Daten gemäß dem ersten Satz sind unverzüglich vom Hersteller 
über das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. Die Einstellung der Tätigkeit ist 
innerhalb von einem Monat über das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. 

(4) Hersteller gemäß Abs. 1, die 

 1. ihre Rücknahmeverpflichtung nicht individuell erfüllen oder 

 2. Elektro- und Elektronikgeräte für gewerbliche Zwecke in Verkehr setzen 

haben die Daten gemäß § 22 Abs. 2 Z 1 bis 3 und 10 elektronisch über die 
Internetseite edm.gv.at zu registrieren. Änderungen der Daten gemäß dem ersten 
Satz sind unverzüglich vom Hersteller über das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu 
melden. Die Einstellung der Tätigkeit ist innerhalb von einem Monat über das 
Register gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. Sofern dem Verpflichteten keine 
technischen Möglichkeiten zur elektronischen Übermittlung zur Verfügung 
stehen, kann er gegen einen Kostenbeitrag von 40 Euro die Registrierung oder 
die Änderung der Daten beim Umweltbundesamt schriftlich einbringen. 



  25 von 76 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
und beabsichtigen, ihre Rücknahmeverpflichtung individuell zu erfüllen 
oder 

 3. Industriebatterien oder -akkumulatoren in Verkehr setzen und 
beabsichtigen, ihre Rücknahmeverpflichtung individuell zu erfüllen, 

haben nach Maßgabe einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 die Daten gemäß § 22 
Abs. 2 Z 1 bis 3 und 10 und diese Daten für ihre Sammelstellen gemäß Abs. 1 
elektronisch über die Internetseite edm.gv.at zu registrieren. Änderungen der 
Daten gemäß dem ersten Satz sind unverzüglich vom Hersteller über das Register 
gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. Die Einstellung der Tätigkeit ist innerhalb von 
einem Monat über das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. Sofern dem 
Verpflichteten keine technischen Möglichkeiten zur elektronischen Übermittlung 
zur Verfügung stehen, kann er gegen einen Kostenbeitrag von 40 Euro die 
Registrierung oder die Änderung der Daten beim Umweltbundesamt schriftlich 
einbringen. 

(4a) Hersteller und Importeure gemäß einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 
über Altfahrzeuge und Meldepflichtige gemäß einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 
über Verpackungen haben die Daten gemäß § 22 Abs. 2 Z 1 bis 3 und 10 
elektronisch über die Internetseite edm.gv.at zu registrieren. Änderungen der 
Daten gemäß dem ersten Satz sind unverzüglich vom Hersteller und Importeur 
über das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. Die Einstellung der Tätigkeit ist 
innerhalb von einem Monat über das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. 
Sofern dem Verpflichteten keine technischen Möglichkeiten zur elektronischen 
Übermittlung zur Verfügung stehen, kann er gegen einen Kostenbeitrag von 
40 Euro die Registrierung oder die Änderung der Daten beim Umweltbundesamt 
schriftlich einbringen. 

(5) Hersteller gemäß Abs. 1 und Hersteller und Importeure von anderen 
Produkten, die einer Verordnung gemäß § 14 Abs. 1 unterliegen, haben beim In-
Verkehr-Setzen nach Maßgabe dieser Verordnung eine angemessene 
Sicherstellung für die Rücknahme, die Wiederverwendung und Behandlung der 
Abfälle von diesen Produkten zu leisten. 

Koordinierungsaufgaben Koordinierungsaufgaben 

§ 13b. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat zur Koordinierung der Sammlung, Bereitstellung, Abholung 
und Verwertung von Abfällen, welche einer Verordnung gemäß § 14 Abs. 1 
unterliegen, nach Maßgabe dieser Verordnung folgende Aufgaben 

§ 13b. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat zur Koordinierung der Sammlung, Bereitstellung, Abholung 
und Verwertung von Abfällen, welche einer Verordnung gemäß § 14 Abs. 1 
unterliegen, nach Maßgabe dieser Verordnung folgende Aufgaben 
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wahrzunehmen: wahrzunehmen: 

 1. bis 8. …  1. bis 8. … 

 9. Vorbereitung der jeweiligen Berichtspflichten an die EU-Kommission im 
Rahmen des festgelegten Wirkungsbereiches. 

 9. Vorbereitung der jeweiligen Berichtspflichten an die EU-Kommission im 
Rahmen des festgelegten Wirkungsbereiches; 

  10. Zusammenführung und erforderlichenfalls eine Änderung der 
Kontrollkonzepte gemäß § 29 Abs. 2 Z 8a und deren koordinierte 
Umsetzung; die Quote von 80% der unter Vertrag genommenen Massen 
bezogen auf die jeweilige Gerätekategorie für Elektro- und 
Elektronikgeräte und Gerätebatterien ist auf die gesamte 
Teilnahmemasse aller Sammel- und Verwertungssysteme zu beziehen; für 
Gerätekategorien für Elektro- und Elektronikgeräte, die weniger als 5% 
der gesamten Teilnahmemasse betragen, kann vom Erreichen dieser 
80%-Quote abgesehen werden, wenn über alle Gerätekategorien für 
Elektro- und Elektronikgeräte die 80%-Quote erfüllt ist; eine Änderung 
des Kontrollkonzepts bewirkt keine Änderungsgenehmigung gemäß § 29 
Abs. 1; 

  11. Verteilung und Verwendung der Mittel, die die Sammel- und 
Verwertungssysteme für Elektro- und Elektronik-Altgeräte aufbringen, 
um die Vorbereitung der Wiederverwendung insbesondere durch 
ökosoziale Betriebe zu fördern. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Pflichten für Primärverpflichtete von Verpackungen Pflichten für Primärverpflichtete von Verpackungen 

§ 13g. (1) … § 13g. (1) … 

(2) Primärverpflichtete gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5 haben hinsichtlich der 
von ihnen in Verkehr gesetzten Haushaltsverpackungen gemäß § 13h an einem 
gemäß den §§ 29ff genehmigten Sammel- und Verwertungssystem für 
Haushaltsverpackungen teilzunehmen. 

(2) Primärverpflichtete gemäß § 13g Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5 haben für die 
von ihnen in Verkehr gesetzten Verpackungen an einem gemäß der §§ 29ff 
genehmigten Sammel- und Verwertungssystem für Haushaltsverpackungen oder 
für gewerbliche Verpackungen teilzunehmen. 

(3) Die Teilnahmeverpflichtung gemäß Abs. 2 entfällt (3) Die Teilnahmeverpflichtung gemäß Abs. 2 entfällt 

 1. in dem Umfang, in dem eine vorgelagerte Vertriebstufe nachweislich an 
einem Sammel- und Verwertungssystem für Haushaltsverpackungen 
teilnimmt; der Primärverpflichtete hat die Nachweise auf Verlangen der 
Behörde vorzulegen; und 

 1. in dem Umfang, in dem 

 a) eine vorgelagerte Vertriebsstufe, die ihren Sitz im örtlichen 
Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes hat, oder 

 b) im Fall von gewerblichen Verpackungen eine nachgelagerte 
Vertriebsstufe, oder 

 c) der Auftraggeber eines Lohnabpackers, oder 
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 d) eine Person, die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union hat und Verpackungen, einschließlich 
Serviceverpackungen, oder verpackte Waren in Österreich an andere 
als private Letztverbraucher vertreibt und einen Bevollmächtigten 
gemäß § 12b Abs. 2 bestellt hat 

nachweislich an einem Sammel- und Verwertungssystem teilnimmt; der 
Primärverpflichtete hat die Nachweise auf Verlangen der Behörde 
vorzulegen; und 

 1a. in dem Umfang, in dem ein Primärverpflichteter Verpackungen 
nachweislich an Großanfallstellen gemäß einer Verordnung nach § 14 
liefert, und 

 2. …  2. … 

 3. für Verpackungen, die mit gefährlichen Abfällen oder mit Anhaftungen 
in einer Weise verunreinigt sind, dass sie die Wiederverwendung oder 
Verwertung verhindern oder unverhältnismäßig erschweren. 

 3. für Verpackungen, die mit gefährlichen Abfällen oder mit Anhaftungen 
in einer Weise verunreinigt sind, dass sie die Wiederverwendung oder 
Verwertung verhindern oder unverhältnismäßig erschweren und 

  4. in dem Umfang, in dem verpackte Waren direkt an Großanfallstellen 
gemäß einer Verordnung nach § 14 geliefert werden. 

(4) … (4) … 

 (5) Meldepflichtige gemäß einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 über 
Verpackungen haben die Daten gemäß § 22 Abs. 2 Z 1 bis 3 und 10 elektronisch 
über die Internetseite edm.gv.at zu registrieren. Änderungen der Daten gemäß 
dem ersten Satz sind unverzüglich vom Meldepflichtigen über das Register gemäß 
§ 22 Abs. 1 zu melden. Die Einstellung der Tätigkeit ist innerhalb von einem 
Monat über das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. Sofern dem 
Meldepflichtigen keine technischen Möglichkeiten zur elektronischen 
Übermittlung zur Verfügung stehen, kann er gegen einen Kostenbeitrag von 
40 Euro die Registrierung oder die Änderung der Daten beim Umweltbundesamt 
schriftlich einbringen. 

Haushaltsverpackungen und gewerbliche Verpackungen Haushaltsverpackungen und gewerbliche Verpackungen 

§ 13h. (1) Als Haushaltsverpackungen gelten Verpackungen, § 13h. (1) Als Haushaltsverpackungen gelten Verpackungen, 

 1a. bis 1c. …  1a. bis 1c. … 

 2a. bis 2b. …  2a. bis 2b. … 

Weiters gelten Serviceverpackungen im Sinne einer Verordnung nach § 14 Abs. 1, 
Tragetaschen und Knotenbeutel unabhängig von ihrer Größe jedenfalls als 

Weiters gelten Serviceverpackungen im Sinne einer Verordnung nach § 14 Abs. 1, 
Tragetaschen und Knotenbeutel und Verpackungen aus Glas – unabhängig von 
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Haushaltsverpackungen. Verpackungen aus Papier, Karton, Pappe und 
Wellpappe, die der Definition einer Verkaufsverpackung im Sinne einer 
Verordnung nach § 14 Abs. 1 entsprechen, gelten unabhängig von ihrer Größe als 
Haushaltsverpackungen, sofern die Z 2 zutrifft. 

ihrer Größe – jedenfalls als Haushaltsverpackungen. Verpackungen aus Papier, 
Karton, Pappe und Wellpappe, die der Definition einer Verkaufsverpackung im 
Sinne einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 entsprechen, gelten unabhängig von 
ihrer Größe als Haushaltsverpackungen, sofern die Z 2 zutrifft. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

 Verbot von Einwegkunststoffprodukten 

 § 13n. Das Inverkehrsetzen von folgenden Einwegkunststoffprodukten ab 
dem 3. Juli 2021 ist verboten: 

 1. Wattestäbchen, ausgenommen Abstrichstäbchen für medizinische 
Verwendungszwecke, die in den Geltungsbereich der Richtlinie 
90/385/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über aktive implantierbare medizinische Geräte, ABl. 
Nr. L 189 vom 20.07.1990 S. 17, oder der Richtlinie 93/42/EWG über 
Medizinprodukte, ABl. Nr. L 169 vom 12.07.1993 S. 1, fallen, 

 2. Besteck (Gabeln, Messer, Löffel, Essstäbchen), 

 3. Teller, 

 4. Trinkhalme, ausgenommen Trinkhalme für medizinische 
Verwendungszwecke, die unter den Geltungsbereich der Richtlinie 
90/385/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über aktive implantierbare medizinische Geräte oder der 
Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte fallen, 

 5. Rührstäbchen, 

 6. Luftballonstäbe, die zur Stabilisierung an den Ballons (ausgenommen 
Ballons für industrielle oder sonstige gewerbliche Verwendungszwecke 
und Anwendungen, die nicht an Verbraucher abgegeben werden) 
befestigt werden, einschließlich der Halterungsmechanismen, 

 7. Lebensmittelverpackungen aus expandiertem Polystyrol, dh. Behältnisse 
wie Boxen (mit oder ohne Deckel) für Lebensmittel, die 

 a) dazu bestimmt sind, unmittelbar vor Ort verzehrt oder als Take-away-
Gericht mitgenommen zu werden, 

 b) in der Regel aus der Verpackung heraus verzehrt werden und 

 c) ohne weitere Zubereitung wie Kochen, Sieden oder Erhitzen verzehrt 
werden können, einschließlich Verpackungen für Fast Food oder 
andere Speisen zum unmittelbaren Verzehr, ausgenommen 
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Getränkebehälter, Teller sowie Säckchen und Folienverpackungen 
(Wrappers) mit Lebensmittelinhalt, 

 8. Getränkebehälter aus expandiertem Polystyrol, 

 9. Getränkebecher aus expandiertem Polystyrol. 

 Verbot von oxo-abbaubaren Kunststoffprodukten 

 § 13o. Das Inverkehrsetzen von Produkten aus oxo-abbaubaren Kunststoffen 
ab dem 3. Juli 2021 ist verboten. 

 Kennzeichnungspflichten für bestimmte Einwegkunststoffprodukte 

 § 13p. Getränkebecher, Tabakprodukte, Feuchttücher und 
Damenhygieneprodukte (im Sinne der Richtlinie (EU) 2019/904 (SUP)) dürfen ab 
dem 3. Juli 2021 nur mit einer Kennzeichnung auf ihrer Verpackung oder auf 
dem Produkt gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2020/2151 zur 
Festlegung harmonisierter Kennzeichnungsvorschriften für in Teil D des Anhangs 
der Richtlinie (EU) 2019/904 über die Verringerung der Auswirkungen 
bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt aufgeführte 
Einwegkunststoffartikel, ABl. Nr. L 428 vom 18.12.2020 S. 57, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 77 vom 05.03.2021 S. 40, in Verkehr gesetzt werden. Als 
Inverkehrsetzen im Sinne dieser Bestimmung gilt die erstmalige, entgeltliche oder 
unentgeltliche Abgabe eines Produkts zum Vertrieb, zum Verbrauch oder zur 
Verwendung auf dem österreichischen Markt im Rahmen einer Geschäftstätigkeit. 
Die Bestimmungen des Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. 
Nichtraucherschutzgesetzes, bleiben unberührt. 

 Auszeichnung von Einweg- und Mehrweggetränkeverpackungen 

 § 13q. Letztvertreiber gemäß § 14b Abs. 1 von Getränkeverpackungen sind 
verpflichtet, Einweg- und Mehrweggetränkeverpackungen in der Verkaufsstelle 
deutlich sicht- und lesbar auszuzeichnen. Dazu sind die Worte „EINWEG“ und 
„MEHRWEG“ in unmittelbarer Nähe zu den jeweiligen Getränkeverpackungen 
so anzubringen, dass die entsprechenden Getränkeverpackungen eindeutig 
zugeordnet werden können. Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind jene 
Letztvertreiber, die nur Standorte betreiben, die weniger als 400m² 
Verkaufsfläche aufweisen. Letztvertreiber gem. § 14 Abs. 1, die 
Getränkeverpackungen im Rahmen des Versandhandels, einschließlich des 
elektronischen Versandhandels, vertreiben, haben ihren Kunden diese 
Information rechtzeitig vor deren Entscheidung über den Erwerb des Getränks, 
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zB in ihrem Katalog, auf ihrer Internetseite sowie in den jeweiligen 
Bestellformularen bekannt zu geben. 

Maßnahmen für die Abfallvermeidung und -verwertung Maßnahmen für die Abfallvermeidung und -verwertung 

§ 14. (1) Soweit dies zur Erreichung der Ziele und Grundsätze der 
Abfallwirtschaft, insbesondere der Ziele gemäß § 9 zur Verringerung der 
Abfallmengen und Schadstoffgehalte und zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 
erforderlich ist, wird der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft ermächtigt, Maßnahmen gemäß Abs. 2 zur Wahrung der 
öffentlichen Interessen (§ 1 Abs. 3) und unter Bedachtnahme auf die Vorgaben 
des Bundes-Abfallwirtschaftsplans im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend mit Verordnung festzulegen. Dabei ist auf die 
Erfüllung der Anforderungen an die Warenverteilung und auf die technischen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten Bedacht zu nehmen. 

§ 14. (1) Soweit dies zur Erreichung der Ziele und Grundsätze der 
Abfallwirtschaft, insbesondere der Hierarchie gemäß § 1 Abs. 2 und 2a und der 
Ziele der Abfallvermeidungsmaßnahmen gemäß § 9 zur Verringerung der 
Abfallmengen und Schadstoffgehalte und zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 
erforderlich ist, wird der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft ermächtigt, Maßnahmen gemäß Abs. 2 zur Wahrung der 
öffentlichen Interessen (§ 1 Abs. 3) und unter Bedachtnahme auf die Vorgaben 
des Bundes-Abfallwirtschaftsplans im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend mit Verordnung festzulegen. Dabei ist auf die 
Erfüllung der Anforderungen an die Warenverteilung und auf die technischen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten Bedacht zu nehmen. 

(2) Folgende Pflichten für Hersteller, Importeure, Vertreiber, Sammel- und 
Verwertungssysteme, Abfallsammler, -behandler und Letztverbraucher können 
festgelegt werden: 

(2) Folgende Pflichten für Hersteller, Importeure, Vertreiber, Sammel- und 
Verwertungssysteme, Abfallsammler, -behandler und Letztverbraucher können 
festgelegt werden: 

 1. die Kennzeichnung von Produkten, die auf die Notwendigkeit einer 
Demontage einzelner Teile oder einer Trennung von Bestandteilen oder 
einer Rückgabe oder die auf die Beschaffenheit, insbesondere die 
Schadstoffgehalte, und die bei der Sammlung oder Behandlung zu 
beachtenden Vorsichtsmaßnahmen, auf eine Wiederverwendung oder 
eine bestimmte Behandlung hinweist; 

 1. die Kennzeichnung von Produkten, die auf die Notwendigkeit einer 
Demontage einzelner Teile oder einer Trennung von Bestandteilen oder 
einer Rückgabe oder die auf die Beschaffenheit, insbesondere die 
Schadstoffgehalte, und die bei der Sammlung oder Behandlung zu 
beachtenden Vorsichtsmaßnahmen, auf eine Wiederverwendung oder 
eine bestimmte Behandlung hinweist; weiters die Kennzeichnung von 
Produkten über eine ordnungsgemäße Entsorgung und über negative 
Auswirkungen des achtlosen Wegwerfens oder eines falschen 
Entsorgungsweges; 

 2. …  2. … 

  2a. öffentlich zugängliche Informationen darüber, ob und inwieweit das 
Produkt wiederverwendbar und recycelbar ist; 

 3. …  3. … 

  3a. die Erhöhung des Angebots und der Nachfrage von 
Mehrwegverpackungen; zB durch Festlegung von Quoten oder einer 
entsprechenden Kennzeichnung; 

  3b. die Übernahme der Kosten von Reinigungsaktionen von Abfällen 
bestimmter Produkte und der anschließenden Beförderung und 
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Behandlung sowie der Kosten der Errichtung spezifischer 
Infrastrukturen für die Sammlung; 

 4. bis 5. …  4. bis 5. … 

  5a. die Gestaltung von Produkten oder Bestandteilen von Produkten, sodass 
sie mehrfach verwendbar sind, recycelte Materialien enthalten, technisch 
langlebig sowie leicht reparierbar sind, Einträge in die Umwelt 
verringert werden und, nachdem sie zu Abfall geworden sind, zur 
Vorbereitung zur Wiederverwendung und zum Recycling geeignet sind, 
um die Umweltfolgen bei deren Herstellung und des anschließenden 
Gebrauchs und das Abfallaufkommen zu verringern; 

 6. bis 11. …  6. bis 11. … 

 Bei der Festlegung von Maßnahmen gemäß § 14 Abs. 2 Z 7 ist hinsichtlich der 
Vermeidung unzulässiger Auswirkungen auf Gewässer das Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus herzustellen 

(2a) bis (8) … (2a) bis (8) … 

 Maßnahmen zur Reduktion von Einwegkunststoff-Verpackungen 

 § 14a. (1) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie wird ermächtigt im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, zur Verminderung 
der in Verkehr gesetzten Einwegkunststoff-Verpackungen bis zum Jahr 2025 um 
20% gegenüber dem Jahr 2018 (§ 9 Z 18), und zur Förderung des Ausbaus von 
Mehrwegsystemen für Verpackungen, insbesondere für Getränkeverpackungen 
(§9 Z 19), folgende Pflichten für Gebietskörperschaften, Hersteller, Importeure, 
Vertreiber, Sammel- und Verwertungssysteme, Abfallsammler, -behandler und 
Letztverbraucher durch Verordnung festzulegen: 

 1. Vorlage von durchgeführten und geplanten Reduktions- oder 
Förderungsmaßnahmen samt Zeitplan, beispielsweise in einem 
Abfallwirtschaftskonzept, 

 2. Maßnahmen, die gewährleisten, dass dem Letztverbraucher 
wiederverwendbare Alternativen zu Einwegkunststoff-Verpackungen 
angeboten werden, 

 3. Mindestentgelte für die Abgabe bestimmter Einwegkunststoff-
Verpackungen, und Maximalentgelte für die Abgabe von 
Mehrwegverpackungen, 
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 4. Verbot der unentgeltlichen Abgabe bestimmter Einwegkunststoff-
Verpackungen an Letztverbraucher, oder die Verpflichtung zur 
Rücknahme von Mehrwegverpackungen, 

 5. Produktanforderungen oder Kennzeichnungspflichten für Einweg- und 
Mehrwegverpackungen, 

 6. die Verpflichtung zur Rückgabe, zur Rücknahme oder zur 
Wiederverwendung, 

 7. die Einhaltung von Abfallvermeidungsquoten für die Reduktion von 
Einwegkunststoff-Verpackungen für bestimmte Bereiche oder 
Produktkategorien innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder die 
Einhaltung von Mindestquoten für den Einsatz von 
Mehrwegverpackungen für bestimmte Bereiche oder Produktkategorien 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums, 

 8. Anforderungen für die Abgabe von Produkten nur in einer die 
Abfallvermeidung begünstigenden Form und Beschaffenheit, 

 9. Sensibilisierungsmaßnahmen und Informationspflichten in Bezug auf 
Abfallvermeidung und Vermeidung von Vermüllung, 

 10. Fristen, Zwischenziele und Stufenpläne zur Zielerreichung, 

 11. Aufzeichnungs- und Meldepflichten zum Nachweis der Effektivität der 
Maßnahmen, insbesondere über die Menge der in Verkehr gesetzten 
Einwegkunststoff-Verpackungen und Mehrweg-Verpackungen. 

(2) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie wird ermächtigt im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort für die Zwecke des 
Abs. 1 durch Verordnung Verfahren zur Feststellung des Beitrags der gewählten 
Maßnahme zur Zielerreichung und Informationspflichten über das Ausmaß oder 
die Abschätzung der Zielerreichung festzulegen. 

 Rahmenbedingungen und konkrete Ziele für den Ausbau von 
Mehrwegsystemen für Getränkeverpackungen 

 § 14b. (1) Jeder Letztvertreiber, der Getränke im Lebensmitteleinzelhandel 
abgibt, ist verpflichtet in jeder Verkaufsstelle ab dem Kalenderjahr 2024 für 

 a) Bier und Biermischgetränke mindestens 60%, 

 b) Mineralwasser, Tafelwasser, Soda mindestens 20%, 

 c) Fruchtsaft, Gemüsesaft, Nektar mindestens 10%, 
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 d) alkoholfreie Erfrischungsgetränke (zB Limonaden, aromatisierte 
Wässer, Energydrinks, Eistee) mindestens 10%, 

 e) Milch mindestens 10%, 

der insgesamt von ihm angebotenen Artikel im jeweiligen Sortiment in Mehrweg-
Getränkeverpackungen anzubieten. 

(2) Von der Verpflichtung gemäß Abs. 1 ausgenommen sind jene 
Letztvertreiber, die nur Standorte betreiben, die weniger als 400m² 
Verkaufsfläche aufweisen. 

(3) Mehrweg-Getränkeverpackungen gemäß Abs. 1 sind 
Getränkeverpackungen, die so konzipiert und ausgelegt sind und in Verkehr 
gebracht werden, dass ihre Beschaffenheit während ihrer Lebensdauer mehrere 
Kreislaufdurchgänge ermöglicht, indem sie an einen Hersteller, insbesondere an 
einen Abpacker gemäß § 13g Abs. 1 Z 2 AWG 2002, zurückgegeben und ihrer 
ursprünglichen Zweckbestimmung entsprechend wiederbefüllt oder 
wiederverwendet werden. 

(4) Der Letztvertreiber gemäß Abs. 1 hat Nachweise über die angebotenen 
Getränkeartikel und die Masse der von ihm jährlich in Verkehr gesetzten Einweg- 
und Mehrweg-Getränke, gegliedert nach Getränkearten gemäß Abs. 1 bis zum 
15. März des Folgejahres an die Koordinierungsstelle gemäß § 13b in 
Verbindung mit § 30a zu übermitteln. Die Koordinierungsstelle hat hierüber 
einen jährlichen Bericht an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zu übermitteln. Dieser Bericht 
einschließlich der gemeldeten Daten ist zu veröffentlichen. 

Allgemeine Behandlungspflichten für Abfallbesitzer Allgemeine Behandlungspflichten für Abfallbesitzer 

§ 15. (1) bis (4a) … § 15. (1) bis (4a) … 

 (4b) Das Verbrennen von Abfällen, die nach Maßgabe einer Verordnung 
gemäß § 23 Abs. 1 oder gemäß § 28b für die Vorbereitung zur 
Wiederverwendung oder für das Recycling getrennt gesammelt wurden, ist 
unzulässig. 

(5) bis (8) … (5) bis (8) … 

 (9) Transporte von Abfällen ab drei Tonnen mit einer Transportstrecke auf 
der Straße von über 

 1. 300 km in Österreich haben ab 1. Jänner 2023, 
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 2. 200 km in Österreich haben ab 1. Jänner 2024, 

 3. 100 km in Österreich haben ab 1. Jänner 2025, 

per Bahn oder durch andere Verkehrsmittel mit gleichwertigem oder geringerem 
Schadstoff- oder Treibhausgaspotential zu erfolgen. Dies gilt nicht, wenn 
nachgewiesen wird, dass von der Bahn keine entsprechenden Kapazitäten 
bereitgestellt werden können oder wenn beim Bahntransport die auf der Straße 
zurückzulegende Transportstrecke für die An- und Abfahrt zur und von der 
Verladestelle im Vergleich zum ausschließlichen Transport auf der Straße 25% 
oder mehr betragen würde. Die entsprechenden Nachweise sind beim Transport 
mitzuführen und der Behörde auf Verlangen vorzulegen. Bis zum 1. Dezember 
2022 ist vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie in Abstimmung mit der Wirtschaftskammer 
Österreich eine digitale Plattform einzurichten, die eine Abfrage von Angeboten 
für Abfalltransporte im Schienengüterverkehr und, sofern keine entsprechenden 
Kapazitäten bereit gestellt werden können, die Erstellung einer Bestätigung 
darüber binnen zwei Werktagen ermöglicht. Die Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie hat die 
Wirksamkeit dieser Regelung bis zum 31. Dezember 2024 zu evaluieren. 

Besondere Behandlungspflichten für Abfallbesitzer Besondere Behandlungspflichten für Abfallbesitzer 

§ 16. (1) bis (2) … § 16. (1) bis (2) … 

(3) Für Altöle gilt: (3) Für Altöle gilt: 

 1. Altöle sind einem Recycling (R9 gemäß Anhang 2) zuzuführen, wenn es 
technisch möglich ist, aus dem Altöl ein Basisöl zu erzeugen, und dies 
für den Abfallbesitzer unter Berücksichtigung der jeweils anfallenden 
Mengen, der Transportwege und der entstehenden Kosten wirtschaftlich 
zumutbar ist. Werden Altöle einem Recycling zugeführt, so dürfen die 
dadurch entstandenen Mineralölprodukte nicht mehr als 5 ppm PCB/PCT 
und nicht mehr als 0,03 vH Halogene – bezogen auf die Masse – 
enthalten. 

 1. Altöle sind einer Aufbereitung oder einem anderen Recyclingverfahren, 
das für den Umweltschutz zu einem gleichwertigen oder besseren 
Ergebnis führt als die Aufbereitung, (R9 gemäß Anhang 2) zuzuführen, 
wenn es technisch möglich ist, aus dem Altöl ein Basisöl zu erzeugen, 
und dies für den Abfallbesitzer unter Berücksichtigung der jeweils 
anfallenden Mengen, der Transportwege und der entstehenden Kosten 
wirtschaftlich zumutbar ist. Werden Altöle einem Recycling zugeführt, 
so dürfen die dadurch entstandenen Mineralölprodukte nicht mehr als 5 
ppm PCB/PCT und nicht mehr als 0,03 vH Halogene – bezogen auf die 
Masse – enthalten. 

 2. bis 6. …  2. bis 6. … 

(4) Abfälle, die gemäß Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über 
persistente organische Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG 

(4) POP-Abfälle sind in einer dafür genehmigten Anlage thermisch oder 
chemisch/physikalisch so zu behandeln, dass der Gehalt an persistenten 
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(im Folgenden: EG-POP-V), ABl. Nr. L 158 vom 30.04.2004 S. 7, berichtigt 
durch ABl. Nr. L 229 vom 29.06.2004 S. 5, in der jeweils geltenden Fassung 
dieser Verordnung unterliegen (Abfälle mit persistenten organischen 
Schadstoffen – POP-Abfälle), sind in einer dafür genehmigten Anlage thermisch 
oder chemisch/physikalisch so zu behandeln, dass der Gehalt an persistenten 
organischen Schadstoffen zerstört oder unumkehrbar umgewandelt wird, damit 
die verbleibenden Abfälle und Freisetzungen nicht die Eigenschaften persistenter 
organischer Schadstoffe aufweisen. Für bestimmte in Anhang V der EG-POP-V 
genannte Abfälle, die Metalle und Metallverbindungen enthalten, ist das 
Verwertungsverfahren Recycling/Rückgewinnung von Metallen und 
Metallverbindungen (R4) zulässig, sofern sich die Vorgänge auf die 
Rückgewinnung von Eisen und Eisenlegierungen (Hochofen, Schachtofen und 
Herdofen) und Nichteisenmetallen (Wälzrohrverfahren, Badschmelzverfahren in 
vertikalen oder horizontalen Öfen) unter Einhaltung der für Verbrennungs- und 
Mitverbrennungsanlagen festgesetzten Grenzwerte für PCDD- und PCDF-
Emissionen nach einer Verordnung gemäß § 65 beschränken. Die Ablagerung 
gemäß Anhang V Teil 2 der EG-POP-V unter Tage in sicheren, tief gelegenen 
Felsformationen, in Salzbergwerken oder auf Deponien für gefährliche Abfälle ist 
für die in Anhang V Teil 2 der EG-POP-V genannten POP-Abfälle bis zu den in 
diesem Anhang genannten Grenzwerten zulässig, sofern ein Nachweis gemäß 
Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b Z i der EG-POP-V erbracht wird, dass diese 
abweichende Behandlung die unter Umweltgesichtspunkten vorzuziehende 
Möglichkeit darstellt. 

organischen Schadstoffen zerstört oder unumkehrbar umgewandelt wird, damit 
die verbleibenden Abfälle und Freisetzungen nicht die Eigenschaften persistenter 
organischer Schadstoffe aufweisen. Für bestimmte in Anhang V der EU-POP-V 
genannte Abfälle, die Metalle und Metallverbindungen enthalten, ist das 
Verwertungsverfahren Recycling/Rückgewinnung von Metallen und 
Metallverbindungen (R4) zulässig, sofern sich die Vorgänge auf die 
Rückgewinnung von Eisen und Eisenlegierungen (Hochofen, Schachtofen und 
Herdofen) und Nichteisenmetallen (Wälzrohrverfahren, Badschmelzverfahren in 
vertikalen oder horizontalen Öfen) unter Einhaltung der für Verbrennungs- und 
Mitverbrennungsanlagen festgesetzten Grenzwerte für PCDD- und PCDF-
Emissionen nach einer Verordnung gemäß § 65 beschränken. Die Ablagerung 
gemäß Anhang V Teil 2 der EU-POP-V unter Tage in sicheren, tief gelegenen 
Felsformationen, in Salzbergwerken oder auf Deponien für gefährliche Abfälle ist 
für die in Anhang V Teil 2 der EU-POP-V genannten POP-Abfälle bis zu den in 
diesem Anhang genannten Grenzwerten zulässig, sofern ein Nachweis gemäß 
Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b Z i der EU-POP-V erbracht wird, dass diese 
abweichende Behandlung die unter Umweltgesichtspunkten vorzuziehende 
Möglichkeit darstellt. 

(5) bis (6) … (5) bis (6) … 

(7) Für Abfälle, die im Zuge von Bautätigkeiten anfallen, gilt: 

 1. Verwertbare Materialien sind einer Verwertung zuzuführen, sofern dies 
ökologisch zweckmäßig und technisch möglich ist und dies nicht mit 
unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. 

(7) Für Bau- und Abbruchabfälle, gilt: 

 1. Verwertbare Materialien sind einer stofflichen Verwertung zuzuführen, 
sofern dies ökologisch zweckmäßig und technisch möglich ist und dies 
nicht mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. 

 2. …  2. … 

Aufzeichnungspflichten für Abfallbesitzer Aufzeichnungspflichten für Abfallbesitzer 

§ 17. (1) bis (5) … § 17. (1) bis (5) … 

 (6) Die Bundeministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie wird ermächtigt, Vorgaben für POP-Abfälle für 
elektronische Aufzeichnungen und Meldungen im Register zu erlassen. 
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Übergabe von gefährlichen Abfällen Übergabe von gefährlichen Abfällen und von POP-Abfällen 

§ 18. (1) Wer gefährliche Abfälle, ausgenommen Problemstoffe, einer 
anderen Rechtsperson (Übernehmer) übergibt oder sie in der Absicht, sie einer 
anderen Rechtsperson zu übergeben, zu diesem befördert oder befördern lässt, hat 
Art, Menge, Herkunft und Verbleib der gefährlichen Abfälle und seine 
Identifikationsnummer in einem Begleitschein zu deklarieren. Besondere 
Gefahren, die mit der Behandlung verbunden sein können, sind bekannt zu geben. 

§ 18. (1) Wer gefährliche Abfälle, ausgenommen Problemstoffe, einer 
anderen Rechtsperson (Übernehmer) übergibt oder sie in der Absicht, sie einer 
anderen Rechtsperson zu übergeben, zu diesem befördert oder befördern lässt, hat 
Art, Menge, Herkunft und Verbleib der gefährlichen Abfälle und seine 
Identifikationsnummer in einem Begleitschein zu deklarieren. Besondere 
Gefahren, die mit der Behandlung verbunden sein können, sind bekannt zu geben. 
Besonderheiten der Abfälle, insbesondere ob es sich um POP-Abfälle handelt, 
sind bekannt zu geben. 

(2) bis (2a) … (2) bis (2a) … 

(3) Wer gefährliche Abfälle, ausgenommen Problemstoffe, als 
Abfallsammler oder -behandler übernimmt, hat innerhalb einer von einer 
Verordnung gemäß § 23 Abs. 3 festgelegten Frist dem Landeshauptmann Art, 
Menge, Herkunft und Verbleib dieser Abfälle und den Transporteur zu melden. 
Dies gilt nicht für Transporteure gemäß § 24a Abs. 2 Z 2 und für Sammel- und 
Verwertungssysteme. 

(3) Wer gefährliche Abfälle, ausgenommen Problemstoffe, als 
Abfallsammler oder -behandler übernimmt, hat innerhalb einer von einer 
Verordnung gemäß § 23 Abs. 3 festgelegten Frist dem Landeshauptmann im 
Wege des Registers gemäß § 22 AWG 2002 Art, Menge, Herkunft und Verbleib 
dieser Abfälle und den Transporteur zu melden. Dies gilt nicht für Transporteure 
gemäß § 24a Abs. 2 Z 2 und für Sammel- und Verwertungssysteme. 

(4) bis (7) … (4) bis (7) … 

 (8) Abs. 1 und 2a bis 7 gelten sinngemäß für nicht gefährliche Abfälle, die 
POP-Abfälle sind. 

Beförderung von gefährlichen Abfällen Beförderung von gefährlichen Abfällen und von POP-Abfällen 

§ 19. (1) bis (2) … § 19. (1) bis (2) … 

 (3) Abs. 1 Z 1 und 3 und Abs. 2 gelten sinngemäß für nicht gefährliche 
Abfälle, die POP-Abfälle sind. 

Meldepflichten der Abfallersterzeuger gefährlicher Abfälle Meldepflichten der Abfallersterzeuger gefährlicher Abfälle 

§ 20. (1) § 20. (1) 

 (1a) Abweichend zu Abs. 1 kann die Registrierung auch über andere zu 
Zwecken der Verwaltung sowie des E-Governments des Bundes eingerichtete 
Register gestartet werden. 

(2) … (2) … 

(3) Änderungen der Daten gemäß Abs. 1 oder die Einstellung der Tätigkeit 
ist innerhalb von einem Monat über das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. 

(3) Änderungen der Daten gemäß Abs. 1 oder die Einstellung der Tätigkeit 
ist innerhalb von einem Monat über das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. 
Wenn der Abfallersterzeuger im Unternehmensregister gemäß § 25 des 
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Bundesstatistikgesetzes 2000 registriert ist, und im Register gemäß § 22 ein 
eindeutiger Bezug hergestellt ist, sind Berichtigungen von Name und Sitzanschrift 
im Register durch die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie durchzuführen. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

Registrierungs- und Meldepflichten für Abfallsammler und -behandler und 
gemäß EG-VerbringungsV Verpflichtete 

Registrierungs- und Meldepflichten für Abfallsammler und -behandler und 
gemäß EG-VerbringungsV Verpflichtete 

§ 21. (1) … § 21. (1) … 

 (1a) Abweichend zu Abs. 1 kann die Registrierung auch über andere zu 
Zwecken der Verwaltung sowie des E-Governments des Bundes eingerichtete 
Register gestartet werden. 

(2) Änderungen der Daten gemäß Abs. 1 sind unverzüglich vom 
Abfallsammler und -behandler über das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. 
Die Einstellung der Tätigkeit ist innerhalb von einem Monat über das Register 
gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. 

(2) Änderungen der Daten gemäß Abs. 1 sind unverzüglich vom 
Abfallsammler und -behandler über das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. 
Die Einstellung der Tätigkeit ist innerhalb von einem Monat über das Register 
gemäß § 22 Abs. 1 zu melden. Wenn der Abfallsammler und -behandler im 
Unternehmensregister gemäß § 25 des Bundesstatistikgesetzes 2000 registriert ist 
und im Register gemäß § 22 ein eindeutiger Bezug hergestellt ist, sind 
Berichtigungen von Name und Sitzanschrift im Register durch die 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie durchzuführen. 

(2b) Abs. 1 und 2 gelten nicht für 

 1. Personen, die erwerbsmäßig Produkte abgeben in Bezug auf die 
Rücknahme von Abfällen dieser Produkte von Letztverbrauchern zur 
Sammlung und Weitergabe an einen berechtigten Abfallsammler oder -
behandler, 

 2. Transporteure, soweit sie Abfälle im Auftrag des Abfallbesitzers nur 
befördern, 

 3. Personen, die Abfälle zum Nutzen der Landwirtschaft oder der Ökologie 
auf den Boden aufbringen. 

(2b) Abs. 1 und 2 gelten nicht für 

 1. Personen, die erwerbsmäßig Produkte abgeben in Bezug auf die 
Rücknahme von Abfällen dieser Produkte von Letztverbrauchern zur 
Sammlung und Weitergabe an einen berechtigten Abfallsammler oder -
behandler, 

 3. Personen, die Abfälle zum Nutzen der Landwirtschaft oder der Ökologie 
auf den Boden aufbringen. 

(2c) bis (3a) … (2c) bis (3a) … 

 (3b) Sofern eine im Register erfasste Person im Unternehmensregister 
gemäß § 25 des Bundesstatistikgesetzes 2000 registriert ist und im Register 
gemäß § 22 ein eindeutiger Bezug hergestellt ist, sind Aktualisierungen von Name 
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und Sitzanschrift sowie eine Berichtigung aus dem Register durch die 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie durchzuführen. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

Elektronische Register Elektronische Register 

§ 22. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat nach Anhörung der Landeshauptmänner 

 1. bis 2d. 

einzurichten und zu führen und Zuordnungstabellen für Abfallarten, 
Behandlungsverfahren, Anlagentypen und personenkreisbezogene 
Identifikationsnummern anzulegen. Für die Identifikation ist eine Nummer zu 
verwenden, die eine international genormte einheitliche Identifikation für 
Lokationen und Artikel darstellt und die möglichst in den elektronischen 
Datenverkehr der Wirtschaft integriert werden kann. Der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wird ermächtigt die 
Register entsprechend dem Stand der Technik weiterzuentwickeln. 

§ 22. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat nach Anhörung der Landeshauptmänner 

 1. bis 2d. 

einzurichten und zu führen und Zuordnungstabellen für Abfallarten, 
Behandlungsverfahren, Anlagentypen und personenkreisbezogene 
Identifikationsnummern anzulegen. Für die Identifikation ist eine Nummer zu 
verwenden, die eine international genormte einheitliche Identifikation für 
Lokationen und Artikel darstellt und die möglichst in den elektronischen 
Datenverkehr der Wirtschaft integriert werden kann. Der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wird ermächtigt die 
Register entsprechend dem Stand der Technik weiterzuentwickeln. Dies 
beinhaltet die Erweiterung der Schnittstellen zu anderen Registern und 
Softwareherstellern zur Automatisierung der Datenverarbeitung. 

(2) Folgende Stammdaten dürfen neben den zugehörigen 
Identifikationsnummern in den Registern gemäß Abs. 1 verarbeitet werden: 

 1. bis 16. … 

 17. Art und Umfang der Tätigkeiten von Anlagen und Zusammenfassungen 
von Anlagen einschließlich Tätigkeiten gemäß Anhang 5 Teil 1 für 
IPPC-Behandlungsanlagen und Name, Anschrift und Geburtsdatum der 
nichtamtlichen Sachverständigen für Anlagen. 

(2) Folgende Stammdaten dürfen neben den zugehörigen 
Identifikationsnummern in den Registern gemäß Abs. 1 verarbeitet werden: 

 1. bis 16. .. 

 17. Art und Umfang der Tätigkeiten von Anlagen und Zusammenfassungen 
von Anlagen einschließlich Tätigkeiten gemäß Anhang 5 Teil 1 für 
IPPC-Behandlungsanlagen und Name, Anschrift und Geburtsdatum der 
nichtamtlichen Sachverständigen für Anlagen, 

 18. Software, die über eine Schnittstelle zu den Registern verfügt, und 
Softwarehersteller. 

(3) … (3) … 

(4) Die Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus und die 
Landeshauptleute verarbeiten die Daten der Register als gemeinsam für die 
Verarbeitung Verantwortliche im Sinne des Art. 4 Z 7 in Verbindung mit Art. 26 
der Verordnung (EU) Nr. 2016/697 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 

(4) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie und die Landeshauptleute verarbeiten die Daten der 
Register als gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche im Sinne des Art. 4 
Z 7 in Verbindung mit Art. 26 der Verordnung (EU) Nr. 2016/697 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
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Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1 (im Folgenden: DSGVO). Die Bundesministerin für 
Nachhaltigkeit und Tourismus legt die im Rahmen des Betriebs, der 
Weiterentwicklung und der Wartung der Register erforderlichen technischen 
Maßnahmen fest. Für das Register gemäß Abs. 1 Z 2 ist die Umweltbundesamt 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Umweltbundesamt) 
datenschutzrechtlicher Auftragsverarbeiter gemäß Art. 4 Z 8 in Verbindung mit 
Art. 28 Abs. 1 DSGVO. Bei Bedarf können auch andere Auftragsverarbeiter 
herangezogen werden. Auftragsverarbeiter sind verpflichtet, die 
Datenschutzpflichten gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. a bis h DSGVO wahrzunehmen. 

Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1 (im Folgenden: DSGVO). 
Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie legt die im Rahmen des Betriebs, der Weiterentwicklung und 
der Wartung der Register erforderlichen technischen Maßnahmen fest. Für das 
Register gemäß Abs. 1 Z 2 ist die Umweltbundesamt Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (Umweltbundesamt) datenschutzrechtlicher 
Auftragsverarbeiter gemäß Art. 4 Z 8 in Verbindung mit Art. 28 Abs. 1 DSGVO. 
Bei Bedarf können auch andere Auftragsverarbeiter herangezogen werden. 
Auftragsverarbeiter sind verpflichtet, die Datenschutzpflichten gemäß Art. 28 
Abs. 3 lit. a bis h DSGVO wahrzunehmen. 

(5) Die Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus ist ermächtigt, 
die Daten der Register im Rahmen ihrer Zuständigkeit zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben im Rahmen ihres Wirkungsbereiches zu verarbeiten. Gleiches gilt für 
die Behörden und Organe, die Angelegenheiten aus dem Wirkungsbereich der 
Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus in mittelbarer 
Bundesverwaltung vollziehen. 

(5) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie ist ermächtigt, die Daten der Register im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen ihres 
Wirkungsbereiches zu verarbeiten. Gleiches gilt für die Behörden und Organe, 
die Angelegenheiten aus dem Wirkungsbereich der Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie in 
mittelbarer Bundesverwaltung vollziehen. 

(5a) Der Bundesminister für Finanzen und das Zollamt Österreich sind 
ermächtigt, im Rahmen ihrer Zuständigkeit die zum Zweck der Einhebung der 
Altlastenbeiträge notwendigen Daten der Register in Abstimmung mit der 
Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus zu verarbeiten. 

(5a) Der Bundesminister für Finanzen und das Zollamt Österreich sind 
ermächtigt, im Rahmen ihrer Zuständigkeit die zum Zweck der Einhebung der 
Altlastenbeiträge notwendigen Daten der Register in Abstimmung mit der 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie zu verarbeiten. 

(5b) Die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ist 
ermächtigt, im Rahmen ihrer Zuständigkeit in Angelegenheiten des Gewerbes 
und der Industrie, des Energiewesens sowie des Maschinen- und Kesselwesens 
für die Zwecke der Planung, der Nachvollziehbarkeit und der 
Plausibilitätsprüfung von Meldungen und Aufzeichnungen sowie der Erfüllung 
von Melde- und Berichtspflichten die Daten der Register zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben in Abstimmung mit der Bundesministerin für Nachhaltigkeit und 
Tourismus zu verarbeiten. Gleiches gilt für die Behörden und Organe, die 
Angelegenheiten aus dem Wirkungsbereich der Bundesministerin für 
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort vollziehen. 

(5b) Die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ist 
ermächtigt, im Rahmen ihrer Zuständigkeit in Angelegenheiten des Gewerbes 
und der Industrie, des Energiewesens sowie des Maschinen- und Kesselwesens 
für die Zwecke der Planung, der Nachvollziehbarkeit und der 
Plausibilitätsprüfung von Meldungen und Aufzeichnungen sowie der Erfüllung 
von Melde- und Berichtspflichten die Daten der Register zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben in Abstimmung mit der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zu verarbeiten. Gleiches gilt für 
die Behörden und Organe, die Angelegenheiten aus dem Wirkungsbereich der 
Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort vollziehen. 

(5c) … (5c) … 

(5d) … (5d) … 
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 (5e) Die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus ist 
ermächtigt, im Rahmen ihrer Zuständigkeit zur Erfüllung ihrer Aufgaben im 
Rahmen ihres Wirkungsbereichs die Daten der Register in Abstimmung mit der 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie zu verarbeiten. Gleiches gilt für die Behörden und Organe, die 
Angelegenheiten aus dem Wirkungsbereich der Bundesministerin für 
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus in mittelbarer Bundesverwaltung 
vollziehen. 

(6) Die Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus ist ermächtigt, 
für Abfallersterzeuger, ausgenommen private Haushalte, für Transporteure, 
soweit sie Abfälle befördern, für nichtamtliche Sachverständige, für Gutachter 
und für befugte Fachpersonen oder Fachanstalten im Register gemäß § 22 Abs. 1 
neben den Identifikationsnummern die abfallwirtschaftlichen Stammdaten gemäß 
Abs. 2 Z 1 bis 4, 10, 12 und 16 zu verarbeiten. Die Abfallersterzeuger, die 
Transporteure, die nichtamtlichen Sachverständigen, die Gutachter und die 
befugten Fachpersonen und Fachanstalten haben bei der Erfassung dieser Daten 
mitzuwirken. 

(6) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie ist ermächtigt, für Abfallersterzeuger, ausgenommen 
private Haushalte, für Transporteure, soweit sie Abfälle befördern, für 
nichtamtliche Sachverständige, für Gutachter und für befugte Fachpersonen oder 
Fachanstalten im Register gemäß § 22 Abs. 1 neben den Identifikationsnummern 
die abfallwirtschaftlichen Stammdaten gemäß Abs. 2 Z 1 bis 4, 10, 12 und 16 zu 
verarbeiten. Die Abfallersterzeuger, die Transporteure, die nichtamtlichen 
Sachverständigen, die Gutachter und die befugten Fachpersonen und 
Fachanstalten haben bei der Erfassung dieser Daten mitzuwirken. 

 (6a) Personen, die im Register gemäß § 22 erfasst sind und nicht eindeutig 
einer Person im Unternehmensregister gemäß § 25 des 
Bundesstatistikgesetzes 2000 zugeordnet werden können, haben bei ihrer 
Identifizierung zur Herstellung eines eindeutigen Bezugs mitzuwirken. 

(7) bis (9) … (7) bis (9) … 

(10) Die Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus darf die Daten 
der Register, die sie zu den in § 87 genannten Zwecken verarbeitet, auch zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken und zu statistischen 
Zwecken verarbeiten. 

(10) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie darf die Daten der Register, die sie zu den in § 87 
genannten Zwecken verarbeitet, auch zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken und zu statistischen Zwecken verarbeiten. 
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 (11) Zur Weiterentwicklung der Register wird die Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
ermächtigt, Stammdaten und Identifikationsnummern aus anderen Registern, die 
zum Zwecke der öffentlichen Verwaltung oder des E-Governments des Bundes 
eingerichtet worden sind, abzugleichen oder zu übernehmen und bereits aufgrund 
der Registrierung im Register gemäß § 22 Abs. 1 zugeteilte 
Identifikationsnummern aus anderen Registern, die zum Zwecke der öffentlichen 
Verwaltung oder des E-Governments des Bundes eingerichtet worden sind, zu 
verwenden. 

Dateneingabe in ein Register gemäß § 22 Abs. 1 Dateneingabe in ein Register gemäß § 22 Abs. 1 

§ 22a.(1) Sofern ein Register gemäß § 22 Abs. 1 bereits für den jeweiligen 
Teilbereich eingerichtet ist und keine Verpflichtung des Abfallbesitzers, der 
meldepflichtigen Person oder des Anlageninhabers besteht, seine Daten in 
elektronischer Form an ein Register gemäß § 22 Abs. 1 zu übermitteln, hat 

§ 22a. (1) Sofern ein Register gemäß § 22 Abs. 1 bereits für den jeweiligen 
Teilbereich eingerichtet ist und keine Verpflichtung des Abfallbesitzers, der 
meldepflichtigen Person oder des Anlageninhabers besteht, seine Daten in 
elektronischer Form an ein Register gemäß § 22 Abs. 1 zu übermitteln, hat 

 1a bis 1e. …  1a bis 1e. … 

 f) eine Ausfertigung des Bescheides in Bezug auf § 37 (durch Upload);  f) eine Ausfertigung des Bescheides in Bezug auf § 37 und § 24a (durch 
Upload); 

  g) Name, Anschrift, Geburtsdatum, Verantwortungsbereiche und 
Zustelladressen der abfallrechtlichen Geschäftsführer und der 
verantwortlichen Personen; 

 2. …  2. … 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

(3a) Der Landeshauptmann kann die Bezirksverwaltungsbehörde im Fall der 
Delegation gemäß § 38 Abs. 6 mit der Eintragung der Daten gemäß Abs. 1 Z 1 
lit. c und f betrauen. 

(3a) Der Landeshauptmann kann die Bezirksverwaltungsbehörde im Fall der 
Delegation gemäß § 38 Abs. 6 mit der Erfassung der Daten gemäß Abs. 1 Z 1 
lit. c und f betrauen. 

Allgemeine Sorgfaltspflichten Allgemeine Sorgfaltspflichten 

§ 22d. (1) … § 22d. (1) … 

(2) Ein unter einem Zugang gestelltes Anbringen oder eine unter einem 
Zugang gesetzte Handlung gilt – unabhängig davon, wer die Übermittlung 
tatsächlich durchführt – als Anbringen oder Handlung der registrierten Person, es 
sei denn, die registrierte Person macht glaubhaft, dass das Anbringen bzw. die 
Handlung trotz Einhaltung ihrer Sorgfaltspflichten unter missbräuchlicher 
Verwendung der Zugangsdaten durch einen Dritten gestellt wurde. 

(2) Ein unter einem Zugang gestelltes Anbringen oder eine unter einem 
Zugang gesetzte Handlung gilt – unabhängig davon, wer die Übermittlung 
tatsächlich durchführt – als Anbringen oder Handlung der registrierten Person, es 
sei denn, die registrierte Person macht glaubhaft, dass das Anbringen bzw. die 
Handlung trotz Einhaltung ihrer Sorgfaltspflichten unter missbräuchlicher 
Verwendung der Zugangsdaten durch einen Dritten gestellt wurde. Dies gilt auch 
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für die Übermittlung mittels Webservice. 

 (3) Für einen Zugriff auf einzelne Bereiche der Register können registrierten 
Personen im eigenen Verantwortungsbereich nach Maßgabe der eingerichteten 
Funktionalitäten Applikationspasswörter zugeteilt werden. Abs. 2 gilt auch bei 
Verwendung von Applikationspasswörtern. 

 Nähere Bestimmungen für elektronische Datenübermittlungen 

 § 22e. (1) Nähere Regelungen für elektronische Datenübermittlungen und 
Datenabfragen können durch Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie erfolgen. 
Sicherzustellen ist, dass Software mit einer Schnittstelle zu den Registern auf 
diskriminierungsfreie Weise interoperabel agiert und insbesondere eine 
vollständige und unverfälschte Datenübermittlung erfolgt. 

(2) Die für eine Datenübermittlung und für Datenabfragen im Wege des 
Registers erforderlichen technischen und organisatorischen Spezifikationen sind 
auf edm.gv.at abrufbar zu halten. 

Nähere Bestimmungen für die allgemeinen Pflichten von Abfallbesitzern Nähere Bestimmungen für die allgemeinen Pflichten von Abfallbesitzern 

§ 23. (1) Zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Abfallwirtschaft, 
zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz und zur 
Sicherstellung der umweltgerechten Sammlung, Lagerung, Beförderung und 
Behandlung von Abfällen wird der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft ermächtigt, unter Bedachtnahme auf die Vorgaben 
des Bundes-Abfallwirtschaftsplans, im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Wirtschaft, Familie und Jugend mit Verordnung festzulegen: 

§ 23. (1) Zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Abfallwirtschaft, 
zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz und zur 
Sicherstellung der umweltgerechten Sammlung, Lagerung, Beförderung und 
Behandlung von Abfällen wird der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft ermächtigt, unter Bedachtnahme auf die Vorgaben 
des Bundes-Abfallwirtschaftsplans, im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Wirtschaft, Familie und Jugend mit Verordnung festzulegen: 

 1 …  1. … 

 2. die Behandlung, der die Abfälle zuzuführen sind;  2. die Behandlung, der die Abfälle zuzuführen sind, einschließlich der 
Entfernung von Stoffen, Gemischen oder Bestandteilen aus Abfällen 
vor oder während der Behandlung; 

 3.  bis 5. …  3. bis 5. … 

 Hinsichtlich der Festlegung von Qualitätsanforderungen zur Vermeidung 
unzulässiger Auswirkungen auf Gewässer ist das Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus herzustellen. 

 (1a) Von den Regelungen gemäß Abs. 1 Z 1 kann abgewichen werden, wenn 
mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 
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 1. Die gemeinsame Sammlung bestimmter Abfallarten beeinträchtigt nicht 
ihre Möglichkeit, im Einklang mit § 1 Abs. 2 und 2a zur 
Wiederverwendung vorbereitet, recycelt oder sonstig verwertet zu 
werden, und die Qualität des Outputs dieser Verfahren ist mit der 
Qualität des Outputs bei getrennter Sammlung vergleichbar. 

 2. Die getrennte Sammlung führt unter Berücksichtigung der 
Gesamtauswirkungen auf die Umwelt, die mit der Bewirtschaftung der 
entsprechenden Abfallströme verbunden sind, nicht zum bestmöglichen 
Ergebnis unter dem Aspekt des Umweltschutzes. 

 3. Die getrennte Sammlung ist unter Berücksichtigung der bewährten 
Verfahren der Abfallsammlung technisch nicht möglich. 

 4. Die getrennte Sammlung würde unverhältnismäßig hohe wirtschaftliche 
Kosten mit sich bringen, unter Berücksichtigung der Kosten im 
Zusammenhang mit den nachteiligen Auswirkungen der Sammlung und 
Behandlung gemischter Abfälle auf die Umwelt und die Gesundheit, der 
Möglichkeit für Effizienzverbesserungen der Abfallsammlung und -
behandlung, der Einnahmen aus dem Verkauf von Sekundärrohstoffen 
sowie der Anwendung des Verursacherprinzips und der erweiterten 
Herstellerverantwortung. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft wird ermächtigt, durch Verordnung Qualitätsanforderungen an 
Komposte oder Erden aus Abfällen, insbesondere die Art und Herkunft der 
Ausgangsmaterialien, Gütekriterien für Komposte oder Erden aus Abfällen, 
Schadstoffe, von denen in Komposten oder Erden aus Abfällen keine 
nachweisbaren Anteile vorhanden sein dürfen, Messverfahren und Vorgaben zur 
Sicherstellung der erforderlichen Qualitäten festzulegen. Weiters wird der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
ermächtigt, zum Schutz vor Täuschung oder im Interesse einer ausreichenden 
Information der beteiligten Verkehrskreise Bestimmungen über Bezeichnungen 
für Komposte oder Erden aus Abfällen, Art und Umfang der Kennzeichnung und 
eine bestimmte Art von Verpackung für das In-Verkehr-Bringen von Komposten 
oder Erden aus Abfällen zu erlassen. Komposte oder Erden aus Abfällen dürfen 
nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn sie den durch Verordnung des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
festgelegten Qualitätsanforderungen entsprechen. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft wird ermächtigt, durch Verordnung Qualitätsanforderungen an 
Komposte oder Erden aus Abfällen, insbesondere die Art und Herkunft der 
Ausgangsmaterialien, Gütekriterien für Komposte oder Erden aus Abfällen, 
Schadstoffe, von denen in Komposten oder Erden aus Abfällen keine 
nachweisbaren Anteile vorhanden sein dürfen, Messverfahren und Vorgaben zur 
Sicherstellung der erforderlichen Qualitäten festzulegen. Weiters wird der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
ermächtigt, zum Schutz vor Täuschung oder im Interesse einer ausreichenden 
Information der beteiligten Verkehrskreise Bestimmungen über Bezeichnungen 
für Komposte oder Erden aus Abfällen, Art und Umfang der Kennzeichnung und 
eine bestimmte Art von Verpackung für das In-Verkehr-Bringen von Komposten 
oder Erden aus Abfällen zu erlassen. Komposte oder Erden aus Abfällen dürfen 
nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn sie den durch Verordnung des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
festgelegten Qualitätsanforderungen entsprechen. Hinsichtlich der Festlegung 
von Qualitätsanforderungen zur Vermeidung unzulässiger Auswirkungen auf 
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Gewässer ist das Einvernehmen mit der Bundesministerin für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus herzustellen. 

(3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft wird ermächtigt, zur Nachvollziehbarkeit der umweltgerechten 
Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung der Abfälle im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend mit 
Verordnung festzulegen: 

(3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft wird ermächtigt, zur Nachvollziehbarkeit der umweltgerechten 
Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung der Abfälle im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend mit 
Verordnung festzulegen: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. Schnittstellen und Nachrichten für elektronische Aufzeichnungen und 
Übermittlungen; dabei ist auf eine möglichst große Integration in den 
elektronischen Datenverkehr der Wirtschaft Bedacht zu nehmen; 

 4. Schnittstellen und Nachrichten für elektronische Aufzeichnungen und 
Übermittlungen samt zugehöriger Nutzungsbedingungen zur 
Sicherstellung einer effizienten und störungsfreien elektronischen 
Datenübermittlung; dabei ist auf eine möglichst große Integration in den 
elektronischen Datenverkehr der Wirtschaft Bedacht zu nehmen; 

 5 …  5. … 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft wird ermächtigt, zur Sicherstellung des regulären Betriebs und 
der Wartung funktionsfähiger Anwendungen der Register gemäß § 22 einen 
angemessenen Aufwandsersatz zur Einhebung durch den Dienstleister dieser 
Register mit Verordnung festzulegen. Bei der Feststellung der Angemessenheit 
sind die erbrachten Leistungen und der Verwaltungsentlastungseffekt 
darzustellen. 

(4) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie wird ermächtigt, für das Berichterstattungssystem 
zur Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung gemäß Art. 8a Abs. 4 
Buchstabe a der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und gemäß Art. 8 Abs. 3 
Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2019/904 (SUP) und zur Sicherstellung des 
regulären Betriebs und der Wartung funktionsfähiger Anwendungen der Register 
gemäß § 22 einen angemessenen Aufwandsersatz zur Einhebung durch den 
Dienstleister dieser Register mit Verordnung festzulegen. Bei der Feststellung der 
Angemessenheit sind die erbrachten Leistungen und der 
Verwaltungsentlastungseffekt darzustellen. 

 (5) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie wird zur Sicherstellung der elektronischen 
Abwicklung von E-Government-Verfahren ermächtigt, Teilbereiche des Registers 
gemäß § 22 zur verpflichtenden Verwendung festzulegen. 

Abfallrechtlicher Geschäftsführer, fachkundige Person, verantwortliche 
Person 

Abfallrechtlicher Geschäftsführer, fachkundige Person, verantwortliche 
Person 

§ 26. (1) bis (2) … § 26. (1) bis (2) … 

(3) Der abfallrechtliche Geschäftsführer ist verantwortlicher Beauftragter im 
Sinne des § 9 VStG und für die fachlich einwandfreie Ausübung der Tätigkeit 
gemäß Abs. 1 und die Einhaltung der diesbezüglichen abfallrechtlichen 

(3) Der abfallrechtliche Geschäftsführer ist verantwortlicher Beauftragter im 
Sinne des § 9 VStG und für die fachlich einwandfreie Ausübung der Tätigkeit 
gemäß Abs. 1 und die Einhaltung der abfallrechtlichen 
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Vorschriften verantwortlich. Vorschriften, einschließlich abfallrechtlicher Genehmigungen, verantwortlich. 

(4) Die Gemeinde oder der Gemeindeverband hinsichtlich der Aufgaben, die 
von der Gemeinde übertragen worden sind, hat – abweichend von Abs. 1 und 6 – 
dem Landeshauptmann eine fachkundige Person namhaft zu machen, die neben 
der Verlässlichkeit folgende fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten aufweist: 

(4) Die Gemeinde oder der Gemeindeverband hinsichtlich der Aufgaben, die 
von der Gemeinde übertragen worden sind, hat – abweichend von Abs. 1 und 6 – 
dem Landeshauptmann eine fachkundige Person namhaft zu machen, die neben 
der Verlässlichkeit folgende fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten aufweist: 

 1. Kenntnisse betreffend die Einstufung und das Gefährdungspotential der 
zu sammelnden Abfälle; 

 1. Kenntnisse betreffend die Einstufung, das Gefährdungspotential und die 
vorgesehene Behandlungsart der zu sammelnden und der zu 
behandelnden Abfälle; 

 2. bis 7. …  2. bis 7. … 

 Gleiches gilt für den Bund im Rahmen der Sammlung und Behandlung von 
Abfällen für die Zwecke der Halonbank gemäß Halonbankverordnung, BGBl. II 
Nr. 77/2000. 

(5) … (5) … 

 (5a) Die Abbestellung eines abfallrechtlichen Geschäftsführers oder einer 
verantwortlichen Person ist der Behörde anzuzeigen. 

(6) Wird die Tätigkeit der Sammlung und Behandlung von nicht 
gefährlichen Abfällen oder Asbestzement nicht von einer natürlichen Person 
ausgeübt, ist eine verantwortliche Person namhaft zu machen, welche die 
Verlässlichkeit und die fachlichen Fähigkeiten und Kenntnisse aufzuweisen hat. 

(6) Wird die Tätigkeit der Sammlung und Behandlung von nicht 
gefährlichen Abfällen oder Asbestzement nicht von einer natürlichen Person 
ausgeübt, ist eine verantwortliche Person namhaft zu machen, welche die 
Kriterien des Abs. 1 Z 1 bis 3 erfüllt. Die verantwortliche Person ist 
verantwortlicher Beauftragter im Sinne des § 9 VStG und für die fachlich 
einwandfreie Ausübung der Tätigkeit der Sammlung und Behandlung von nicht 
gefährlichen Abfällen und die Einhaltung der abfallrechtlichen Vorschriften, 
einschließlich abfallrechtlicher Genehmigungen, verantwortlich. 

Umgründung, Ruhen, Einstellung betreffend die Sammlung oder 
Behandlung von Abfällen 

Umgründung, Einstellung betreffend die Sammlung oder Behandlung von 
Abfällen 

§ 27. (1) bis (3) … § 27. (1) bis (3) … 

 Getrennte Sammlung für Papier-, Metall-, Kunststoff-, Glas-, Bio- und 
Textilabfälle 

 § 28b. (1) Für Papier-, Metall-, Kunststoff-, Glas-, Bio- und Textilabfälle 
sind jeweils getrennte Sammlungen durchzuführen. 

(2) Die getrennte Sammlung gemäß Abs. 1 ist in der Weise durchzuführen, 
die eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder ein qualitativ hochwertiges 
Recycling der getrennt gesammelten Abfälle ermöglicht. 
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5. Abschnitt 5. Abschnitt 

Sammel- und Verwertungssysteme Regime der erweiterten Herstellerverantwortung 

 Allgemeine Mindestanforderungen 

 § 28c. (1) Bei der Einrichtung eines Regimes der erweiterten 
Herstellerverantwortung sind die genaue Definition der Rollen und 
Verantwortlichkeiten aller einschlägigen beteiligten Akteure und messbare 
Abfallbewirtschaftungsziele im Einklang mit der Abfallhierarchie und, soweit dies 
zur Erreichung der Ziele und Grundsätze gemäß den §§ 1 und 9 erforderlich ist, 
qualitative Zielsetzungen festzulegen. 

(2) Bei der Einrichtung eines Regimes der erweiterten 
Herstellerverantwortung sind von den Herstellern oder den Sammel- und 
Verwertungssystemen folgende Mindestanforderungen zu erfüllen: 

 1. ein Berichterstattungssystem zur Erhebung von Daten über die Produkte, 
die von den unter die erweiterte Herstellerverantwortung fallenden 
Herstellern von Erzeugnissen in Verkehr gebracht werden, von Daten 
über die Sammlung und Behandlung von Abfällen, die durch diese 
Produkte entstehen, gegebenenfalls mit Angabe der 
Abfallmaterialströme, und von anderen Daten, die für die Zwecke der 
unter Z 2 genannten Verpflichtungen relevant sind; 

 2. die Gewährleistung der Gleichbehandlung von Herstellern von 
Produkten; 

 3. Information der Letztverbraucher über Abfallvermeidungsmaßnahmen, 
Wiederverwendungszentren, Zentren für die Vorbereitung zur 
Wiederverwendung, Rücknahme- und Sammelsysteme und die 
Vermeidung von Vermüllung (Littering); 

 4. Maßnahmen zur Schaffung von Anreizen für die Letztverbraucher, 
Abfälle getrennt zu sammeln; 

 5. die Sicherstellung der Sammlung im gesamten Bundesgebiet und der 
Behandlung von jenen Abfällen, die von den in Österreich in Verkehr 
gesetzten Produkten anfallen; 

 6. die Sicherstellung der erforderlichen finanziellen Mittel und 
gegebenenfalls der Organisation, um ihren Verpflichtungen im Rahmen 
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der erweiterten Herstellerverantwortung nachzukommen; 

 7. die Einrichtung geeigneter Eigenkontrollmechanismen, gegebenenfalls 
unterstützt durch regelmäßig erfolgende unabhängige Prüfungen zur 
Bewertung ihrer diesbezüglichen Finanzverwaltung, einschließlich der 
Einhaltung der Anforderungen gemäß Abs. 3 Z 1 und 2 und der Qualität 
der erhobenen und übermittelten Daten sowie der Anforderungen an die 
EG-VerbringungsV; 

 8. die Veröffentlichung von Informationen zur Erfüllung der Zielvorgaben 
für die Abfallbewirtschaftung gemäß Abs. 1, sowie im Fall der 
gemeinsamen Wahrnehmung der erweiterten Herstellerverantwortung 
auch Informationen zu 

 a) ihren Eigentums- und Mitgliederverhältnissen, 

 b) Tarifen und 

 c) dem Verfahren für die Auswahl der operativ tätigen Abfallsammler 
und -behandler. 

(3) Bei der Festlegung der finanziellen Beiträge für ein Regime der 
erweiterten Herstellerverantwortung, insbesondere bei der Festlegung von 
Tarifen der Sammel- und Verwertungssysteme sind folgende 
Mindestanforderungen einzuhalten: 

 1. Es sind folgende Kosten abzudecken: 

 a) Kosten der getrennten Sammlung, des anschließenden Transports 
sowie der Behandlung der Abfälle, einschließlich derjenigen 
Behandlung, die erforderlich ist, um die Zielvorgaben für die 
Abfallbewirtschaftung gemäß Abs. 1 zu erreichen; dabei sind die 
kosteneffiziente Bereitstellung der Dienstleistungen und die 
Einnahmen aus der Vorbereitung zur Wiederverwendung, 
Altstofferlöse und nicht ausgezahlte Pfandgebühren zu 
berücksichtigen; 

 b) Kosten der Bereitstellung geeigneter Informationen für die 
Abfallbesitzer gemäß Abs. 2 Z 3; 

 c) Kosten der Erhebung von Daten gemäß Abs. 2 Z 1 und deren 
Übermittlung und 

 d) Kosten von Sensibilisierungsmaßnahmen und Reinigungsaktionen von 
Abfällen bestimmter Produkte und der anschließenden Beförderung 
und Behandlung sowie die Kosten der Errichtung spezifischer 
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Infrastrukturen für die Sammlung nach Maßgabe einer Verordnung 
gemäß § 14. 

Dies gilt nicht für im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
bestehende Regime der erweiterten Herstellerverantwortung betreffend 
Elektro- und Elektronikgeräte, Batterien und Akkumulatoren und 
Fahrzeuge. 

 2. Bei der Festlegung der Tarife für einzelne Produkte oder Gruppen 
vergleichbarer Produkte sind nach Maßgabe einer Verordnung gemäß 
§ 36 die Umweltauswirkungen bei der Herstellung, beim Gebrauch und 
bei der Abfallbewirtschaftung (Lebenszyklus) zu berücksichtigen, wie 
insbesondere deren Langlebigkeit, Reparierbarkeit, 
Wiederverwendbarkeit und Recycelbarkeit sowie das Vorhandensein 
gefährlicher Stoffe. 

 3. Die kosteneffiziente Bereitstellung von Dienstleistungen der 
Abfallwirtschaft ist zwischen den betroffenen Vertragspartnern 
transparent darzulegen. 

(4) Abweichend zu Abs. 2 Z 6 in Verbindung mit Abs. 3 Z 1 können die 
Hersteller auch weniger als 100%, aber zumindest 80% der erforderlichen 
finanziellen Mittel tragen, wenn die übrigen Kosten von den Abfallersterzeugern 
oder von Vertreibern getragen werden. Diese Ausnahmeregelung darf nicht in 
Anspruch genommen werden, um den Kostenanteil zu senken, den die Hersteller 
von Erzeugnissen im Rahmen von Regimen der erweiterten 
Herstellerverantwortung, die vor dem 4. Juli 2018 eingerichtet wurden, zu tragen 
haben. 

(5) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie stellt sicher, dass zwischen den einschlägigen an der 
Umsetzung der Regime der erweiterten Herstellerverantwortung beteiligten 
Akteuren ein regelmäßiger Dialog stattfindet. 

(6) Für vor dem 4. Juli 2018 errichtete Regime der erweiterten 
Herstellerverantwortung haben Hersteller oder Sammel- und 
Verwertungssysteme die Mindestanforderungen gemäß Abs. 2 und 3 spätestens ab 
1. Jänner 2023 zu erfüllen. 

Genehmigung von Sammel- und Verwertungssystemen Genehmigung von Sammel- und Verwertungssystemen 

§ 29. (1) … § 29. (1) … 
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(2) Dem Antrag auf Genehmigung sind insbesondere anzuschließen: (2) Dem Antrag auf Genehmigung sind insbesondere anzuschließen: 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 

 7. Angaben über die Grundlagen zur Berechnung der vorgesehenen Tarife 
für die Sammlung und Verwertung, wie insbesondere die Kostenfaktoren 
und die zu erwartenden Aufwendungen der Sammlung, Sortierung, 
Verwertung und Verwaltung; 

 7. Angaben über die Grundlagen zur Berechnung der vorgesehenen Tarife 
für die Sammlung und Verwertung, wie insbesondere die Kostenfaktoren 
und die zu erwartenden Aufwendungen der Sammlung, Sortierung, 
Verwertung und Verwaltung; Eine Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers 
über die Einhaltung der Tarifgrundsätze gemäß § 28c Abs. 3 und über 
die Einhaltung des Verbots der Quersubventionierung gemäß § 32 Abs. 3 
ist anzuschließen. 

 7a. …  7a. … 

  7b. ein Konzept über die Eigenkontrolle gemäß § 28c Abs. 2 Z 7 betreffend 
die Erhebung und Übermittlung von Daten sowie betreffend die 
Anforderungen an die EG-VerbringungsV; 

 8. der Nachweis der Kostendeckung der Finanzierung für die zu 
übernehmenden Verpflichtungen einschließlich der ausreichenden 
Sicherstellung der Finanzierung der übernommenen Leistungen; 

 8. der Nachweis der Kostendeckung der Finanzierung für die zu 
übernehmenden Verpflichtungen einschließlich der ausreichenden 
Sicherstellung der Finanzierung der übernommenen Leistungen; Die 
Sicherstellung hat insolvenzfest zu sein und insbesondere durch eine 
Bankgarantie oder durch die Verpfändung eines Bank- oder 
Wertpapierkontos zu erfolgen. Die Höhe hat den durchschnittlichen 
Kosten und Erlösen zu entsprechen, die für die Leistungen des Sammel- 
und Verwertungssystems in einem Zeitraum von drei Monaten erwartet 
werden. Eine Bestätigung des Wirtschaftsprüfers über die ausreichende 
finanzielle Sicherstellung unter Angabe der Höhe und Art der 
Sicherstellung ist anzuschließen. Die Sicherstellung hat im Falle einer 
Beendigung der Systemtätigkeit oder im Fall der Insolvenz eines 
Sammel- und Verwertungssystems den jeweiligen Gläubigern des 
Sammel- und Verwertungssystems zur Bedeckung noch zu erbringender 
oder nicht bezahlter Leistungen zur Verfügung zu stehen. Zur 
Abwicklung derartiger Forderungen kann die Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
eine geeignete Stelle betrauen. 

 8a. bis 11. …  8a. bis 11. … 

(3) Parteistellung in diesem Verfahren hat der Antragsteller. 
Anhörungsrechte in diesem Verfahren haben 

 1. Betreiber von bestehenden Sammel- und Verwertungssystemen mit dem 

(3) Parteistellung in diesem Verfahren hat der Antragsteller. 
Anhörungsrechte in diesem Verfahren hat eine zur Beratung der sich aus der 
Vollziehung einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 ergebenden Fragen eingerichtete 
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gleichen oder einem vergleichbaren Tätigkeitsbereich (sachlich und 
räumlich) und 

 2. eine für die Beratung der sich aus der Vollziehung einer Verordnung 
nach § 14 Abs. 1 ergebenden Fragen eingerichtete Kommission. 

Zur Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen ist gemäß § 7 des 
Umweltinformationsgesetzes, BGBl. Nr. 495/1993, vorzugehen. 

Kommission. Zur Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen ist gemäß 
§ 7 des Umweltinformationsgesetzes, BGBl. Nr. 495/1993, vorzugehen. 

(4) Die Einrichtung, der Betrieb und die wesentliche Änderung eines 
Sammel- und Verwertungssystems ist zu genehmigen, wenn zu erwarten ist, dass 

 1. bis 2. … 

 3. die Mittelverwendung nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit erfolgt und 

 4. das Sammel- und Verwertungssystem die Vermeidung von Abfällen 
durch Aufwendung von zumindest 0,5 Prozent der Summe der jährlich 
für die Entpflichtung eingenommenen Entgelte für 
Abfallvermeidungsprojekte fördert. Sofern es sich um ein Sammel- und 
Verwertungssystem für Elektro- und Elektronik-Altgeräte handelt, hat 
die Förderung auch die Wiederverwendung ganzer Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte zu umfassen. 

Weiters muss das Sammel- und Verwertungssystem gesamthaft für zumindest 
eine Sammel- und Behandlungskategorie gemäß einer Verordung nach § 14 
Abs. 1 errichtet und betrieben werden und nach Maßgabe einer Verordnung 
gemäß § 14 Abs. 1 eine Vereinbarung mit der Koordinierungsstelle über die 
Abholung der zu übernehmenden Abfälle von Sammelstellen (Abgabestellen), 
über die Sammelinfrastruktur, über die Information der Letztverbraucher und 
über die Festlegung einer Schlichtungsstelle, sowie über die Finanzierung der 
Sammelinfrastruktur und der Information der Letztverbraucher abchließen. Die 
genehmigten Sammel- und Verwertungssysteme sind auf der Internetseite des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft zu veröffentlichen. 

(4) Die Einrichtung, der Betrieb und die wesentliche Änderung eines 
Sammel- und Verwertungssystems ist zu genehmigen, wenn zu erwarten ist, dass 

 1. bis 2. … 

 3. die Mittelverwendung nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit erfolgt, 

 4. das Sammel- und Verwertungssystem die Vermeidung von Abfällen 
durch Aufwendung von zumindest 0,5 Prozent der Summe der jährlich 
für die Entpflichtung eingenommenen Entgelte für 
Abfallvermeidungsprojekte fördert. Sofern es sich um ein Sammel- und 
Verwertungssystem für Elektro- und Elektronik-Altgeräte handelt, hat 
die Förderung auch die Wiederverwendung ganzer Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte zu umfassen und 

 5. ein Sammel- und Verwertungssystem für Elektro- und Elektronik-
Altgeräte die Vorbereitung der Wiederverwendung insbesondere durch 
ökosoziale Betriebe durch Aufwendung von 5 Prozent der Summe der 
jährlich für die Entpflichtung eingenommenen Entgelte fördert. 

Weiters muss das Sammel- und Verwertungssystem gesamthaft für zumindest 
eine Sammel- und Behandlungskategorie gemäß einer Verordung nach § 14 
Abs. 1 errichtet und betrieben werden und nach Maßgabe einer Verordnung 
gemäß § 14 Abs. 1 eine Vereinbarung mit der Koordinierungsstelle über die 
Abholung der zu übernehmenden Abfälle von Sammelstellen (Abgabestellen), 
über die Sammelinfrastruktur, über die Information der Letztverbraucher und 
über die Festlegung einer Schlichtungsstelle, sowie über die Finanzierung der 
Sammelinfrastruktur und der Information der Letztverbraucher abchließen. Die 
genehmigten Sammel- und Verwertungssysteme sind auf der Internetseite des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft zu veröffentlichen. 

(4a) Gegenstand der im Abs. 4 genannten Abfallvermeidungsprojekte sind 
insbesondere: 

(4a) Gegenstand der im Abs. 4 genannten Abfallvermeidungsprojekte sind 
insbesondere: 
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 1. Maßnahmen zur Vermeidung von Einsatzstoffen und Betriebsmitteln, die 
sich auf die Abfallqualität des Produkts oder allfälliger Nebenprodukte 
auswirken, 

 2. Maßnahmen, die zu einer Reduktion von Produktionsabfällen oder 
Verpackungsabfällen führen, 

 3. Maßnahmen, die durch Optimierung der Logistik zur Abfallvermeidung 
beitragen, oder 

 4. Maßnahmen, die durch Bewusstseinsbildung, 
Weiterbildungsmaßnahmen oder durch den Aufbau von geeigneten 
Netzwerken Abfallvermeidung bewirken. 

Nicht förderungsfähig sind Maßnahmen, die ausschließlich der Abfalltrennung 
oder -verwertung dienen, zB Trenninseln, Sammelbehälter, Zerlegung oder 
Aufbereitung von Altgeräten, ausgenommen im Zusammenhang mit Sammel- und 
Verwertungssystemen für den Elektroaltgerätebereich, soweit sie auf die 
Wiederverwendung von Geräten oder Bauteilen ausgerichtet sind. 

 1. Maßnahmen zur Vermeidung von Einsatzstoffen und Betriebsmitteln, die 
sich auf die Abfallqualität des Produkts oder allfälliger Nebenprodukte 
auswirken, 

 2. Maßnahmen, die zu einer Reduktion von Produktionsabfällen führen, 

 3. Maßnahmen, die zu einer Reduktion von Verpackungsabfällen führen, 
wie insbesondere die Einführung von Mehrwegverpackungen, 

 4. Maßnahmen, die durch Optimierung der Logistik zur Abfallvermeidung 
beitragen, 

 5. Maßnahmen, die durch Bewusstseinsbildung, 
Weiterbildungsmaßnahmen oder durch den Aufbau von geeigneten 
Netzwerken eine Abfallvermeidung bewirken oder 

 6. Maßnahmen des Abfallvermeidungsprogramms gemäß § 9a. 

Nicht förderungsfähig sind Anti-Littering-Maßnahmen und Maßnahmen, die 
ausschließlich der Abfalltrennung oder -verwertung dienen, zB Trenninseln, 
Sammelbehälter, Zerlegung oder Aufbereitung von Altgeräten. 

(4b) bis (8) … (4b) bis (8) … 

(9) Die Sammel- und Verwertungssysteme haben 

 a) eine Liste der Systemteilnehmer, gegliedert nach den jeweiligen 
Kategorien, für die eigene Tarife festgelegt sind, und aufgeteilt nach den 
Geschäftsfeldern und 

 b) die jeweils gültigen Tarife 

auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen und monatlich zu aktualisieren. 

(9) Sammel- und Verwertungssysteme haben 

 1. ihre Eigentumsverhältnisse, 

 2. die jeweils gültigen Tarife, 

 3. das Verfahren für die Auswahl der operativ tätigen Unternehmen für die 
Sammlung und Verwertung und 

 4. Informationen zur Erfüllung der Zielvorgaben für die 
Abfallbewirtschaftung 

auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen und erforderlichenfalls zu aktualisieren. 

 (10) Sammel- und Verwertungssysteme haben eine Liste der 
Systemteilnehmer und gegebenenfalls ihres Bevollmächtigten, gegliedert nach 
den Produktbereichen und aufgeteilt nach den Geschäftsfeldern, auf ihrer 
Internetseite zu veröffentlichen und monatlich zu aktualisieren. Diese 
Verpflichtung entfällt, 

 1. wenn sich die jeweiligen Hersteller im Register gemäß § 22 registrieren 
müssen und 

 2. bei Sammel- und Verwertungssystemen für Verpackungen; diese haben 
die entsprechenden Daten an die Verpackungskoordinierungsstelle 
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gemäß § 30a monatlich für die Veröffentlichung auf deren Internetseite 
zu übermitteln. 

 (11) Genehmigte Sammel- und Verwertungssysteme haben die finanzielle 
Sicherstellung erstmals spätestens bis zum 31. Dezember 2020 an die Kriterien 
des Abs. 2 Z 8 anzupassen. 

 (12) Sammel- und Verwertungssysteme haben die finanzielle Sicherstellung 
gemäß Abs. 2 Z 8 jährlich anzupassen. Im Falle einer Beendigung der 
Systemtätigkeit oder im Fall der Insolvenz eines Sammel- und 
Verwertungssystems hat die Sicherstellung den jeweiligen Gläubigern des 
Sammel- und Verwertungssystems zur Bedeckung nicht bezahlter Leistungen zur 
Verfügung zu stehen. Als Begünstigter und zur Abwicklung derartiger 
Forderungen kann die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie eine geeignete Stelle betrauen. 

 (13) Sammel- und Verwertungssysteme haben vertraglich sicherzustellen, 
dass Koordinierungsstellen, denen eine Prüfkompetenz gemäß § 13 Abs. 1 Z 10 
oder § 30a Abs. 1 Z 4 bzw. Abs. 2 Z 4 übertragen wurde, befugt sind, Prüfungen 
bei ihren Teilnehmern vorzunehmen und dass diesen alle dafür erforderliche 
Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. 

 (14) Sammel- und Verwertungssysteme haben im Fall, dass bei der 
Kontrolle eines Systemteilnehmers um über 5% der jeweiligen 
Gesamtjahresmasse je Tarifkategorie zu wenig angegeben wurde, eine Pönale 
von 20% des Fehlbetrags aufzuschlagen. Diese Pönale ist unabhängig von einem 
allfälligen Verschulden des Systemteilnehmers zusätzlich zur Nachzahlung der 
Teilnahmegebühren einzufordern und kann nicht durch einen Richter gemäßigt 
werden. Die Sammel- und Verwertungssysteme haben entsprechende 
Aufzeichnungen über Pönalezahlungen zu führen und dies in ihrem Jahresbericht 
festzuhalten. Eingehobene Pönalen sind der jeweiligen Koordinierungsstelle 
unverzüglich zu überweisen, sie sind für deren Kontrollaufgaben zu verwenden. 

Zusätzliche Bestimmungen für Sammel- und Verwertungssysteme für 
Haushaltsverpackungen 

Zusätzliche Bestimmungen für Sammel- und Verwertungssysteme für 
Haushaltsverpackungen 

§ 29b. (1) bis (2) … § 29b. (1) bis (2) … 

(3) Ein Sammel- und Verwertungssystem für Haushaltsverpackungen hat die 
von ihren Teilnehmern in Österreich in einem Kalendermonat in Verkehr 
gesetzten oder zum Eigengebrauch importierten Massen an 

(3) Ein Sammel- und Verwertungssystem für Haushaltsverpackungen hat die 
von ihren Teilnehmern in Österreich in einem Kalendermonat in Verkehr 
gesetzten oder zum Eigengebrauch importierten Massen an 
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Haushaltsverpackungen je Tarifkategorie im Sinne einer Verordnung nach § 14 
Abs. 1 (Teilnahmemassen) bis spätestens drei Wochen nach Ablauf jedes 
Kalendermonats elektronisch im Wege des Registers gemäß § 22 zu melden. 
Ergeben sich nach diesem Zeitpunkt Notwendigkeiten zur Korrektur der Meldung 
(zB auf Grund verspätet eingelangter Meldungen der Teilnehmer oder einer 
nachträglichen Teilnahme gemäß § 13g Abs. 4 oder Prüfungsergebnisse gemäß 
§ 30a Abs. 1 Z 4), so ist die zu korrigierende Masse bei der nächstfolgenden 
Monatsmeldung einzurechnen. Ein erstmals genehmigtes Sammel- und 
Verwertungssystem für Haushaltsverpackungen hat die geplanten 
Teilnahmemassen je Tarifkategorie für das erste Kalendermonat innerhalb der 
ersten drei Wochen des Vormonats vor Aufnahme der Tätigkeit und für das 
zweite Kalendermonat innerhalb der ersten drei Wochen des ersten 
Kalendermonats der Tätigkeit elektronisch im Wege des Registers zu melden. 

Haushaltsverpackungen je Tarifkategorie im Sinne einer Verordnung nach § 14 
Abs. 1 (Teilnahmemassen) bis spätestens drei Wochen nach Ablauf jedes 
Kalendermonats elektronisch im Wege des Registers gemäß § 22 zu melden. 
Ergeben sich nach diesem Zeitpunkt Notwendigkeiten zur Korrektur der Meldung 
(zB auf Grund verspätet eingelangter Meldungen der Teilnehmer oder einer 
nachträglichen Teilnahme gemäß § 13g Abs. 4 oder Prüfungsergebnisse gemäß 
§ 30a Abs. 1 Z 4), so ist die zu korrigierende Masse bei der nächstfolgenden 
Monatsmeldung einzurechnen. Ein erstmals genehmigtes Sammel- und 
Verwertungssystem für Haushaltsverpackungen hat die geplanten 
Teilnahmemassen je Tarifkategorie für das erste Kalendermonat innerhalb der 
ersten drei Wochen des Vormonats vor Aufnahme der Tätigkeit und für das 
zweite Kalendermonat innerhalb der ersten drei Wochen des ersten 
Kalendermonats der Tätigkeit elektronisch im Wege des Registers zu melden. 
Weiters hat ein Sammel- und Verwertungssystem für Haushaltsverpackungen die 
von seinen Teilnehmern in Österreich in einem Kalenderjahr in Verkehr gesetzten 
oder zum Eigengebrauch importierten Massen an Haushaltsverpackungen je 
Tarifkategorie im Sinne einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 (Teilnahmemassen) 
bis spätestens 10. April des darauffolgenden Kalenderjahres elektronisch im 
Wege des Registers gemäß § 22 zu melden. 

(4) bis (11) … (4) bis (11) … 

Zusätzliche Bestimmungen für Sammel- und Verwertungssysteme für 
gewerbliche Verpackungen 

Zusätzliche Bestimmungen für Sammel- und Verwertungssysteme für 
gewerbliche Verpackungen 

§ 29d. (1) … § 29d. (1) … 

(2) Ein Sammel- und Verwertungssystem für gewerbliche Verpackungen hat 
die von ihren Teilnehmern in einem Kalendermonat in Verkehr gesetzten oder 
zum Eigengebrauch importierten Massen an gewerblichen Verpackungen je 
Tarifkategorie im Sinne einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 (Teilnahmemassen) 
bis spätestens drei Wochen nach Ablauf jedes Kalendermonats elektronisch im 
Wege des Registers gemäß § 22 zu melden. Ergeben sich nach diesem Zeitpunkt 
Notwendigkeiten zur Korrektur der Meldung (zB auf Grund verspätet 
eingelangter Meldungen der Teilnehmer oder einer nachträglichen Teilnahme 
gemäß § 13g Abs. 4 oder § 30a Abs. 2 Z 4), so ist die zu korrigierende Masse bei 
der nächstfolgenden Monatsmeldung einzurechnen. Ein erstmals genehmigtes 
Sammel- und Verwertungssystem für gewerbliche Verpackungen hat die 
geplanten Teilnahmemassen je Tarifkategorie für das erste Kalendermonat 

(2) Ein Sammel- und Verwertungssystem für gewerbliche Verpackungen hat 
die von ihren Teilnehmern in einem Kalendermonat in Verkehr gesetzten oder 
zum Eigengebrauch importierten Massen an gewerblichen Verpackungen je 
Tarifkategorie im Sinne einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 (Teilnahmemassen) 
bis spätestens drei Wochen nach Ablauf jedes Kalendermonats elektronisch im 
Wege des Registers gemäß § 22 zu melden. Ergeben sich nach diesem Zeitpunkt 
Notwendigkeiten zur Korrektur der Meldung (zB auf Grund verspätet 
eingelangter Meldungen der Teilnehmer oder einer nachträglichen Teilnahme 
gemäß § 13g Abs. 4 oder § 30a Abs. 2 Z 4), so ist die zu korrigierende Masse bei 
der nächstfolgenden Monatsmeldung einzurechnen. Ein erstmals genehmigtes 
Sammel- und Verwertungssystem für gewerbliche Verpackungen hat die 
geplanten Teilnahmemassen je Tarifkategorie für das erste Kalendermonat 
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innerhalb der ersten drei Wochen des Vormonats vor Aufnahme der Tätigkeit und 
für das zweite Kalendermonat innerhalb der ersten drei Wochen des ersten 
Kalendermonats der Tätigkeit elektronisch im Wege des Registers zu melden. 

innerhalb der ersten drei Wochen des Vormonats vor Aufnahme der Tätigkeit und 
für das zweite Kalendermonat innerhalb der ersten drei Wochen des ersten 
Kalendermonats der Tätigkeit elektronisch im Wege des Registers zu melden. 
Weiters hat ein Sammel- und Verwertungssystem für gewerbliche Verpackungen 
die von seinen Teilnehmern in einem Kalenderjahr in Verkehr gesetzten oder zum 
Eigengebrauch importierten Massen an gewerblichen Verpackungen je 
Tarifkategorie im Sinne einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 (Teilnahmemassen) 
bis spätestens 10. April des darauffolgenden Kalenderjahres elektronisch im 
Wege des Registers gemäß § 22 zu melden. 

(3) … (3) … 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat auf Basis der gemäß Abs. 2 und 3 gemeldeten Massen 
monatlich die Marktanteile der Sammel- und Verwertungssysteme für 
gewerbliche Verpackungen je Sammelkategorie im Sinne einer Verordnung nach 
§ 14 Abs. 1 im Register gemäß § 22 zu berechnen. Dafür sind die gemäß Abs. 3 
abgeholten und gemeldeten Massen von den gemäß Abs. 2 gemeldeten Massen 
des jeweiligen Sammel- und Verwertungssystems abzuziehen. Der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat 
die Marktanteile zu veröffentlichen. Im Fall einer Insolvenz eines Sammel- und 
Verwertungssystems hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft unverzüglich eine Neuberechnung der 
Marktanteile im Register gemäß § 22 vorzunehmen und diese zu veröffentlichen. 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat auf Basis der gemäß Abs. 2 und 3 gemeldeten Massen 
monatlich sowie jährlich die Marktanteile der Sammel- und Verwertungssysteme 
für gewerbliche Verpackungen je Sammelkategorie im Sinne einer Verordnung 
nach § 14 Abs. 1 im Register gemäß § 22 zu berechnen. Dafür sind die gemäß 
Abs. 3 abgeholten und gemeldeten Massen von den gemäß Abs. 2 gemeldeten 
Massen des jeweiligen Sammel- und Verwertungssystems abzuziehen. Der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat 
die Marktanteile zu veröffentlichen. Im Fall einer Insolvenz eines Sammel- und 
Verwertungssystems hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft unverzüglich eine Neuberechnung der 
Marktanteile im Register gemäß § 22 vorzunehmen und diese zu veröffentlichen. 

Verpackungskoordinierungsstelle Verpackungskoordinierungsstelle 

§ 30a. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann gemäß § 13b Abs. 2 eine 
Verpackungskoordinierungsstelle mit folgenden Aufgaben der Sammel- und 
Verwertungssysteme für Haushaltsverpackungen betrauen: 

§ 30a. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann gemäß § 13b Abs. 2 eine 
Verpackungskoordinierungsstelle mit folgenden Aufgaben der Sammel- und 
Verwertungssysteme für Haushaltsverpackungen betrauen: 

 1. die Koordinierung der Information der Letztverbraucher, einschließlich 
der Koordinierung der finanziellen Abgeltung der diesbezüglichen 
Leistungen der Gemeinden und Gemeindeverbände, 

 1. die Information der Letztverbraucher, einschließlich der finanziellen 
Abgeltung der diesbezüglichen Leistungen der Gemeinden und 
Gemeindeverbände, 

 2. bis 3. …  2. bis 3. … 

 4. die Koordinierung und erforderlichenfalls Änderung der 
Kontrollkonzepte gemäß § 29 Abs. 2 Z 8a und deren koordinierte 
Umsetzung; eine Änderung des Kontrollkonzepts bewirkt keine 
Änderungsgenehmigung gemäß § 29 Abs. 1; die 

 4. die Zusammenführung und erforderlichenfalls eine Änderung der 
Kontrollkonzepte gemäß § 29 Abs. 2 Z 8a und deren koordinierte 
Umsetzung; die Quote von 80% der unter Vertrag genommenen Massen 
bezogen auf die jeweilige Sammelkategorie ist auf die gesamte 
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Verpackungskoordinierungsstelle hat bei Verdacht einer 
Verwaltungsübertretung den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft unter Übermittlung der 
diesbezüglichen Unterlagen zu informieren, und 

Teilnahmemasse aller Sammel- und Verwertungssysteme zu beziehen; für 
Sammelkategorien, die weniger als 10% der gesamten Teilnahmemasse 
betragen, kann vom Erreichen dieser 80%-Quote abgesehen werden, 
wenn über alle Sammelkategorien die 80%-Quote erfüllt ist; eine 
Änderung des Kontrollkonzepts bewirkt keine Änderungsgenehmigung 
gemäß § 29 Abs. 1, 

 5. die Gestaltung von Schlichtungsmodalitäten.  5. die Gestaltung von Schlichtungsmodalitäten, 

  6. Veröffentlichung und monatliche Aktualisierung einer Liste der 
Teilnehmer der Sammel- und Verwertungssysteme für Verpackungen 
gemäß § 29 Abs. 10 auf der Internetseite der 
Verpackungskoordinierungsstelle, 

  7. Plausibilisierung der monatlichen Aufteilung nach Marktanteil der je 
Bundesland und Sammelkategorie gesammelten Abfallmengen, 

  8. Entgegennahme der Daten und Erstellung eines Berichtes gemäß § 14b 
Abs. 4. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann die Verpackungskoordinierungsstelle gemäß Abs. 1 mit 
folgenden Aufgaben der Sammel- und Verwertungssysteme für gewerbliche 
Verpackungen betrauen: 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann die Verpackungskoordinierungsstelle gemäß Abs. 1 mit 
folgenden Aufgaben der Sammel- und Verwertungssysteme für gewerbliche 
Verpackungen betrauen: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. die Koordinierung und erforderlichenfalls Änderung der 
Kontrollkonzepte gemäß § 29 Abs. 2 Z 8a und deren koordinierte 
Umsetzung; eine Änderung des Kontrollkonzepts bewirkt keine 
Änderungsgenehmigung gemäß § 29 Abs. 1; die 
Verpackungskoordinierungsstelle hat bei Verdacht einer 
Verwaltungsübertretung den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft unter Übermittlung der 
diesbezüglichen Unterlagen zu informieren, und 

 4. die Zusammenführung und erforderlichenfalls eine Änderung der 
Kontrollkonzepte gemäß § 29 Abs. 2 Z 8a und deren koordinierte 
Umsetzung; die Quote von 80% der unter Vertrag genommenen Massen 
bezogen auf die jeweilige Sammelkategorie ist auf die gesamte 
Teilnahmemasse aller Sammel- und Verwertungssysteme zu beziehen; für 
Sammelkategorien, die weniger als 10% der gesamten Teilnahmemasse 
betragen, kann vom Erreichen dieser 80%-Quote abgesehen werden, 
wenn über alle Sammelkategorien die 80%-Quote erfüllt ist; eine 
Änderung des Kontrollkonzepts bewirkt keine Änderungsgenehmigung 
gemäß § 29 Abs. 1, 

 5. die Gestaltung von Schlichtungsmodalitäten.  5. die Gestaltung von Schlichtungsmodalitäten, 

  6. Veröffentlichung und monatliche Aktualisierung einer Liste der 
Teilnehmer der Sammel- und Verwertungssysteme für Verpackungen 
gemäß § 29 Abs. 10 auf der Internetseite der 
Verpackungskoordinierungsstelle, 
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  7. Plausibilisierung der monatlichen Aufteilung nach Marktanteil der je 
Bundesland und Sammelkategorie gesammelten Abfallmengen. 

Nähere Bestimmungen für Sammel- und Verwertungssysteme Nähere Bestimmungen für Sammel- und Verwertungssysteme 

§ 36. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend mit Verordnung in Übereinstimmung mit den 
Zielen und Grundsätzen der Abfallwirtschaft, unter Wahrung der öffentlichen 
Interessen (§ 1 Abs. 3) und unter Bedachtnahme auf die Vorgaben des Bundes-
Abfallwirtschaftsplans in volkswirtschaftlich zweckmäßiger Weise festzulegen: 

§ 36. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend mit Verordnung in Übereinstimmung mit den 
Zielen und Grundsätzen der Abfallwirtschaft, unter Wahrung der öffentlichen 
Interessen (§ 1 Abs. 3) und unter Bedachtnahme auf die Vorgaben des Bundes-
Abfallwirtschaftsplans in volkswirtschaftlich zweckmäßiger Weise festzulegen: 

 1. …  1. … 

 2. Tarifgrundsätze und Effizienzkriterien; bei der Festlegung von 
Effizienzkriterien ist insbesondere die Höhe der spezifischen Erfassungs-
, Sammel- und Verwertungskosten zu berücksichtigen; 

 2. Vorgaben zur Berechnung von Tarifen (Tarifgrundsätze, zB 
Umlageprinzip) und Effizienzkriterien; solche Vorgaben können auch 
Zu- und Abschläge oder Rückerstattungen zur Berücksichtigung der 
ökologischen Auswirkungen bestimmter Produkte umfassen; bei der 
Festlegung von Effizienzkriterien ist insbesondere die Höhe der 
spezifischen Erfassungs-, Sammel- und Verwertungskosten zu 
berücksichtigen; 

 3. bis 5. …  3. bis 5. … 

 6. unter Bedachtnahme der den Bundesländern zustehenden 
Planungsbefugnissen und unter Berücksichtigung der technischen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten der stofflichen Verwertung und der 
Ressourcenschonung Vorgaben für die Sammlung der Sammel- und 
Verwertungssysteme gemäß §§ 29ff, einschließlich der technischen 
Spezifikationen wie insbesondere Art und Anzahl der Sammelhilfen, 
Übernahmekapazität und Abholfrequenz sowie die Festlegung von 
bestimmten Abfällen, die jedenfalls getrennt zu sammeln sind. 

 6. unter Bedachtnahme der den Bundesländern zustehenden 
Planungsbefugnissen und unter Berücksichtigung der technischen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten der stofflichen Verwertung und der 
Ressourcenschonung Vorgaben für die Sammlung der Sammel- und 
Verwertungssysteme gemäß §§ 29ff, einschließlich der technischen 
Spezifikationen wie insbesondere Art und Anzahl der Sammelhilfen, 
Übernahmekapazität und Abholfrequenz sowie die Festlegung von 
bestimmten Abfällen, die jedenfalls getrennt zu sammeln sind, und 
Sammelfraktionen; 

  7. Bestimmungen bezüglich finanzieller Beiträge an sozialökonomische 
Betriebe im Zusammenhang mit der Vorbereitung zur Wiederverwendung 
von Produkten. 

Genehmigungs- und Anzeigepflicht für ortsfeste Behandlungsanlagen Genehmigungs- und Anzeigepflicht für ortsfeste Behandlungsanlagen 

§ 37. (1) bis (3) … § 37. (1) bis (3) … 

(4) Folgende Maßnahmen sind – sofern nicht eine Genehmigungspflicht 
gemäß Abs. 1 oder 3 vorliegt – der Behörde anzuzeigen: 

(4) Folgende Maßnahmen sind – sofern nicht eine Genehmigungspflicht 
gemäß Abs. 1 oder 3 vorliegt – der Behörde anzuzeigen: 
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 1. bis 6. …  1. bis 6. … 

 7. die Auflassung der Behandlungsanlage oder eines Anlagenteils oder die 
Stilllegung der Deponie oder eines Teilbereichs der Deponie oder die 
Auflassung einer IPPC-Behandlungsanlage; 

 7. die Auflassung der Behandlungsanlage oder eines Anlagenteils oder die 
Stilllegung der Deponie oder eines Teilbereichs der Deponie oder die 
Beendigung der Maßnahmen für die Nachsorge der Deponie oder die 
Auflassung einer IPPC-Behandlungsanlage; 

 8 bis 9. …  8 bis 9. … 

Parteistellung und nachträgliches Überprüfungsrecht Parteistellung und nachträgliches Überprüfungsrecht 

§ 42. (1) Parteistellung in einem Genehmigungsverfahren gemäß § 37 Abs. 1 
haben 

§ 42. (1) Parteistellung in einem Genehmigungsverfahren gemäß § 37 Abs. 1 
haben 

 1. bis 12. …  1. bis 12. … 

 13. Umweltorganisationen, die gemäß § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 anerkannt 
sind, jeweils im Rahmen ihrer örtlichen Anerkennung, in Verfahren 
betreffend IPPC-Behandlungsanlagen oder Seveso-Betriebe, soweit sie 
während der Auflagefrist gemäß § 40 schriftliche Einwendungen erhoben 
haben; die Umweltorganisationen können die Einhaltung von 
Umweltschutzvorschriften im Verfahren geltend machen und 
Rechtsmittel ergreifen, 

 13. Umweltorganisationen, die gemäß § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 anerkannt 
sind, jeweils im Rahmen ihrer örtlichen Anerkennung, in Verfahren 
betreffend IPPC-Behandlungsanlagen oder Seveso-Betriebe, soweit sie 
während der Auflagefrist gemäß § 40 schriftliche Einwendungen erhoben 
haben; die Umweltorganisationen können die Einhaltung von 
Umweltschutzvorschriften im Verfahren geltend machen und 
Rechtsmittel ergreifen; Rechtsmittel können unabhängig von einer 
Beteiligung im Verwaltungsverfahren ergriffen werden, 

 14. Umweltorganisationen aus einem anderen Staat, 

 a) sofern für die zu genehmigende Errichtung, den zu genehmigenden 
Betrieb oder die zu genehmigende wesentliche Änderung der IPPC-
Behandlungsanlage eine Benachrichtigung des anderen Staates gemäß 
§ 40 Abs. 2 erfolgt ist, 

 b) sofern die zu genehmigende Errichtung, der zu genehmigende Betrieb 
oder die zu genehmigende wesentliche Änderung der IPPC-
Behandlungsanlage voraussichtlich Auswirkungen auf jenen Teil der 
Umwelt des anderen Staates hat, für deren Schutz die 
Umweltorganisation eintritt, 

 c) sofern sich die Umweltorganisation im anderen Staat am 
Genehmigungsverfahren betreffend eine IPPC-Behandlungsanlage 
beteiligen könnte, wenn die IPPC-Behandlungsanlage im anderen 
Staat errichtet, betrieben oder wesentlich geändert wird, und 

 d) soweit sie während der Auflagefrist gemäß § 40 schriftliche 
Einwendungen erhoben haben; die Umweltorganisationen können die 

 14. Umweltorganisationen aus einem anderen Staat, 

 a) sofern für die zu genehmigende Errichtung, den zu genehmigenden 
Betrieb oder die zu genehmigende wesentliche Änderung der IPPC-
Behandlungsanlage eine Benachrichtigung des anderen Staates gemäß 
§ 40 Abs. 2 erfolgt ist, 

 b) sofern die zu genehmigende Errichtung, der zu genehmigende Betrieb 
oder die zu genehmigende wesentliche Änderung der IPPC-
Behandlungsanlage voraussichtlich Auswirkungen auf jenen Teil der 
Umwelt des anderen Staates hat, für deren Schutz die 
Umweltorganisation eintritt, 

 c) sofern sich die Umweltorganisation im anderen Staat am 
Genehmigungsverfahren betreffend eine IPPC-Behandlungsanlage 
beteiligen könnte, wenn die IPPC-Behandlungsanlage im anderen 
Staat errichtet, betrieben oder wesentlich geändert wird, und 

 d) soweit sie während der Auflagefrist gemäß § 40 schriftliche 
Einwendungen erhoben haben; die Umweltorganisationen können die 
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Einhaltung von Umweltschutzvorschriften im Verfahren geltend 
machen und Rechtsmittel ergreifen. 

Einhaltung von Umweltschutzvorschriften im Verfahren geltend 
machen und Rechtsmittel ergreifen. 

Rechtsmittel können unabhängig von einer Beteiligung im 
Verwaltungsverfahren ergriffen werden. 

(1a) Werden in der Beschwerde einer Umweltorganisation, die gemäß § 19 
Abs. 7 UVP-G 2000 anerkannt ist, gegen den Bescheid betreffend die 
Genehmigung einer IPPC-Behandlungsanlage oder eines Seveso-Betriebes 
Einwendungen oder Gründe erstmals vorgebracht, so sind diese nur zulässig, 
wenn in der Beschwerde begründet wird, warum sie nicht bereits während der 
Einwendungsfrist im Genehmigungsverfahren geltend gemacht werden konnten, 
und der Beschwerdeführer glaubhaft macht, dass ihn am Unterbleiben der 
Geltendmachung während der Einwendungsfrist kein Verschulden oder nur ein 
minderer Grad des Versehens trifft. Wenn dies bei sämtlichen 
Beschwerdegründen nicht glaubhaft gemacht werden kann, ist die Beschwerde 
als unzulässig zurückzuweisen, wenn jedoch nur teilweise Gründe betroffen sind, 
ist die Beschwerde in diesen Punkten nicht zu behandeln. 

(1a) Werden im Rechtsmittelverfahren von einer Umweltorganisation, die 
gemäß § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 anerkannt ist und sich an einem Verfahren als 
Partei beteiligt hat, Einwendungen oder Gründe erstmals vorgebracht, sind diese 
nicht zulässig, wenn ihr erstmaliges Vorbringen im Rechtsmittelverfahren 
missbräuchlich oder unredlich ist. 

(2) … (2) … 

(3) Umweltorganisationen, die gemäß § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 anerkannt 
sind, sind jeweils im Rahmen ihrer örtlichen Anerkennung berechtigt, gegen 
Bescheide, die den Kundmachungsvorschriften des § 40a Abs. 1 unterliegen, 
Rechtsmittel aufgrund von Rechtswidrigkeit wegen der Verletzung von 
unionsrechtlich bedingten Umweltschutzvorschriften zu ergreifen. 

(3) Umweltorganisationen, die gemäß § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 anerkannt 
sind, sind jeweils im Rahmen ihrer örtlichen Anerkennung berechtigt, gegen 
Bescheide, die den Kundmachungsvorschriften des § 40a Abs. 1 unterliegen, 
Rechtsmittel aufgrund von Rechtswidrigkeit wegen der Verletzung von 
Umweltschutzvorschriften zu ergreifen. 

Bescheidinhalte Bescheidinhalte 

§ 47. (1) Der Bescheid, mit dem eine Behandlungsanlage gemäß § 37 
genehmigt wird, hat jedenfalls zu enthalten: 

 1. bis 5. … 

§ 47. (1) Der Bescheid, mit dem eine Behandlungsanlage gemäß § 37 
genehmigt wird, hat jedenfalls zu enthalten: 

 1. bis 5. … 

Für Behandlungsanlagen ist die Identifikationsnummer der Behandlungsanlage 
im Register anzugeben. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

Anzeigeverfahren Anzeigeverfahren 

§ 51. (1) … § 51. (1) … 

(2) Maßnahmen gemäß § 37 Abs. 4 Z 5 bis 7, 9 und Abs. 4a sind der 
Behörde anzuzeigen und können mit Einlangen der Anzeige vorgenommen 

(2) Maßnahmen gemäß § 37 Abs. 4 Z 5 bis 7, 9 und Abs. 4a sind der 
Behörde anzuzeigen und können mit Einlangen der Anzeige vorgenommen 
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werden. Einer Anzeige gemäß § 37 Abs. 4 Z 7 ist die Beschreibung der 
vorgesehenen Auflassungs- oder Stilllegungsmaßnahmen anzuschließen. Einer 
Anzeige gemäß § 37 Abs. 4 Z 9 ist die begründete Darlegung anzuschließen, dass 
das Emissionsverhalten der Behandlungsanlage nicht nachteilig beeinflusst wird. 
Auf Antrag hat die Behörde diese Anzeige mit Bescheid zur Kenntnis zu nehmen. 
Im Fall des § 37 Abs. 4 Z 6 bildet dieser Bescheid einen Bestandteil des 
Genehmigungsbescheides. Reichen bei Maßnahmen gemäß § 37 Abs. 4 Z 4, 5, 7, 
8 oder Abs. 4a die vom Inhaber der Behandlungsanlage zur Wahrung der 
Interessen gemäß § 43 getroffenen Maßnahmen nicht aus, hat die Behörde die 
erforderlichen Aufträge zu erteilen. 

werden. Einer Anzeige gemäß § 37 Abs. 4 Z 7 ist die Beschreibung der 
vorgesehenen Auflassungs- oder Stilllegungsmaßnahmen anzuschließen. Einer 
Anzeige gemäß § 37 Abs. 4 Z 9 ist die begründete Darlegung anzuschließen, dass 
das Emissionsverhalten der Behandlungsanlage nicht nachteilig beeinflusst wird. 
Auf Antrag hat die Behörde diese Anzeige mit Bescheid zur Kenntnis zu nehmen. 
Im Fall des § 37 Abs. 4 Z 6 bildet dieser Bescheid einen Bestandteil des 
Genehmigungsbescheides. Reichen bei Maßnahmen gemäß § 37 Abs. 4 Z 4, 5, 7, 
8, 9 oder Abs. 4a die vom Inhaber der Behandlungsanlage zur Wahrung der 
Interessen gemäß § 43 getroffenen Maßnahmen nicht aus, hat die Behörde die 
erforderlichen Aufträge zu erteilen. 

(2a) bis (4) … (2a) bis (4) … 

Genehmigung von mobilen Behandlungsanlagen Genehmigung von mobilen Behandlungsanlagen 

§ 52. (1) … § 52. (1) … 

(2) Dem Antrag auf Genehmigung einer mobilen Behandlungsanlage sind 
folgende Unterlagen in vierfacher Ausfertigung anzuschließen: 

 1. bis 6. … 

(2) Dem Antrag auf Genehmigung einer mobilen Behandlungsanlage sind 
folgende Unterlagen in vierfacher Ausfertigung anzuschließen: 

 1.bis 6. … 

Für Behandlungsanlagen ist die Identifikationsnummer der Behandlungsanlage 
im Register anzugeben. 

(3) bis (8) … (3) bis (8) … 

Nähere Bestimmungen für Behandlungsanlagen Nähere Bestimmungen für Behandlungsanlagen 

§ 65. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft wird ermächtigt, in Übereinstimmung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Abfallwirtschaft, zur Wahrung der öffentlichen Interessen (§ 1 
Abs. 3) und unter Bedachtnahme auf die Vorgaben des Bundes-
Abfallwirtschaftsplans im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend mit Verordnung festzulegen: 

§ 65. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft wird ermächtigt, in Übereinstimmung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Abfallwirtschaft, zur Wahrung der öffentlichen Interessen (§ 1 
Abs. 3) und unter Bedachtnahme auf die Vorgaben des Bundes-
Abfallwirtschaftsplans im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend mit Verordnung festzulegen: 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 

 Bei Festlegungen gemäß Z 1 im Hinblick auf den Stand der Technik zur 
Vermeidung und Rückhaltung von Stoffen, die in das Wasser gelangen können, 
und bei Festlegungen gemäß Z 3a ist das Einvernehmen mit der Bundesministerin 
für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus herzustellen. 

(2) bis (4) .. (2) bis (4) .. 
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Notifizierung bei der Ausfuhr Notifizierung bei der Ausfuhr 

§ 67. (1) Wer eine gemäß EG-VerbringungsV oder gemäß einer Verordnung 
nach § 72 Z 1 notifizierungspflichtige Verbringung von Abfällen aus Österreich 
durchzuführen beabsichtigt, hat dies dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu notifizieren. 

§ 67. (1) Wer eine gemäß EG-VerbringungsV oder gemäß einer Verordnung 
nach § 72 Z 1 notifizierungspflichtige Verbringung von Abfällen aus Österreich 
durchzuführen beabsichtigt, hat dies dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu notifizieren. Dieser Antrag hat 
elektronisch über das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu erfolgen. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft übermittelt die Notifizierung an die zuständige Behörde am 
Bestimmungsort und eine Abschrift an die für die Durchfuhr zuständigen 
Behörden. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft übermittelt die Notifizierung an die zuständige Behörde am 
Bestimmungsort und eine Abschrift an die für die Durchfuhr zuständigen 
Behörden. Diese Übermittlung kann bei Vorliegen der Zustimmung der 
betroffenen zuständigen ausländischen Behörde gemäß Art 26 Abs. 4 der EG-
VerbringungsV elektronisch erfolgen. 

Notifizierungsunterlagen Notifizierungsunterlagen 

§ 68. (1) Die Notifizierung erfolgt mithilfe des Notifizierungsformulars 
gemäß Anhang IA und des Begleitformulars gemäß Anhang IB der EG-
VerbringungsV. Der Notifizierende hat dazu zu übermitteln: 

 1. bis 4. … 

 5. den Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung für die 
eingesetzten Transportmittel im Falle des Transports gefährlicher Güter; 
und 

 6. … 

Der Notifizierung sind die notwendigen Abschriften für die zuständigen Behörden 
anzuschließen. 

 § 68. (1) Die Notifizierung erfolgt mithilfe des 
Notifizierungsformulars gemäß Anhang IA und des Begleitformulars gemäß 
Anhang IB der EG-VerbringungsV. Der Notifizierende hat dazu zu übermitteln: 

 1. bis 4. … 

 5. den Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung für die 
eingesetzten Transportmittel im Falle des Transports gefährlicher Güter; 

 5a. die Nachweise gemäß § 69 Abs. 10 AWG 2002;  

 6. … 

Falls die Zustimmung der betroffenen zuständigen ausländischen Behörde zur 
elektronischen Übermittlung der Notifizierung nicht vorliegt, ist für diese 
Behörde eine Abschrift der Notifizierung gesondert zu übermitteln. 

(2) … (2) … 

Bewilligungspflicht der Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr und 
Verbringungsverbote 

Bewilligungspflicht der Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr und 
Verbringungsverbote 

§ 69. (1) bis (7b) … § 69. (1) bis (7b) … 



  61 von 76 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (7c) Das Verbringen von vermischten, vermengten oder vorbehandelten 
Abfällen aus industriellen Verarbeitungsprozessen unterschiedlicher 
Abfallersterzeuger oder Anfallstellen sowie von vermischten, vermengten oder 
vorbehandelten Abfällen aus industriellen Verarbeitungsprozessen 
unterschiedlicher Abfallschlüsselnummern gemäß dem österreichischen 
Abfallverzeichnis nach Österreich zum Zweck der Deponierung oder zum Zweck 
der Verfestigung, Stabilisierung oder Immobilisierung vor der Deponierung ist 
nicht zulässig. Von diesem Verbot ausgenommen sind vermischte, vermengte oder 
vorbehandelte Abfälle, die zu technischen Versuchszwecken im Ausmaß bis zu 
25 Tonnen mit schriftlicher Notifizierung und Zustimmung gemäß den Vorgaben 
der EG-VerbringungsV nach Österreich verbracht werden und nach Abschluss 
der Versuche einer Deponierung oder der Verfestigung, Stabilisierung oder 
Immobilisierung vor der Deponierung zugeführt werden sollen.(7c) 

(8) bis (9) … (8) bis (9) … 

(10) Der Transport von Abfällen ab einer Gesamttransportstrecke von 
400 km und einem Gesamtgewicht von 50 t hat auf Schienen oder durch andere 
Verkehrsmittel mit gleichwertigem oder geringerem Schadstoff- und 
Treibhausgasemissionspotential zu erfolgen, sofern dies nach Maßgabe der 
verfügbaren Kapazitäten und im Vergleich zum Transport über die Straße 
zusätzlich entstehender Kosten und des zusätzlich entstehenden Zeitaufwands 
zumutbar ist. 

(10) Transporte von Abfällen ab drei Tonnen mit einer Transportstrecke auf 
der Straße von über 

 1. 300 km in Österreich haben ab 1. Jänner 2023, 

 2. 200 km in Österreich haben ab 1. Jänner 2024, 

 3. 100 km in Österreich haben ab 1. Jänner 2025, 

per Bahn oder durch andere Verkehrsmittel mit gleichwertigem oder geringerem 
Schadstoff- oder Treibhausgaspotential zu erfolgen. Dies gilt nicht, wenn 
nachgewiesen wird, dass von der Bahn keine entsprechenden Kapazitäten 
bereitgestellt werden können oder wenn beim Bahntransport die auf der Straße 
zurückzulegende Transportstrecke für die An- und Abfahrt zur und von der 
Verladestelle im Vergleich zum ausschließlichen Transport auf der Straße 25% 
oder mehr betragen würde. Die entsprechenden Nachweise sind beim Transport 
mitzuführen und der Behörde auf Verlangen vorzulegen. Bis zum 1. Dezember 
2022 ist vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie in Abstimmung mit der Wirtschaftskammer 
Österreich eine digitale Plattform einzurichten, die eine Abfrage von Angeboten 
für Abfalltransporte im Schienengüterverkehr und, sofern keine entsprechenden 
Kapazitäten bereit gestellt werden können, die Erstellung einer Bestätigung 
darüber binnen zwei Werktagen ermöglicht. Die Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie hat die 
Wirksamkeit dieser Regelung bis zum 31. Dezember 2024 zu evaluieren. 
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(11) … (11) … 

 Elektronische Meldungen bei grenzüberschreitender Verbringung 

 § 72b. (1) Meldungen gemäß Art. 16 Buchstabe b der EG-VerbringungsV 
sind bei Verbringungen aus Österreich elektronisch über das Register gemäß 
§ 22 Abs. 1 zu übermitteln. 

(2) Meldungen gemäß Art. 15 Buchstabe  c und d und Art. 16 Buchstaben d 
und e der EG-VerbringungsV sind bei Verbringungen nach Österreich 
elektronisch über das Register gemäß § 22 Abs. 1 zu übermitteln. 

(3) Wer Abfälle aus Österreich verbringt, hat die Menge der recycelten und 
der zur Wiederverwendung vorbereiteten Abfälle entsprechend den Vorgaben für 
die Berechnung gemäß Anhang 1a der Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zu melden. Die Meldung 
hat – sofern eingerichtet – über das Register gemäß § 22 zu erfolgen. 

Überprüfungspflichten und -befugnisse Überprüfungspflichten und -befugnisse 

§ 75. (1) bis (7) … § 75. (1) bis (7) … 

 (8) Zuständige Behörde für die Marktüberwachung im Bereich der 
Verordnungen nach § 14 ist die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Bei Produkten aus Drittstaaten, 
die auf den Unionsmarkt gelangen, hat die Zollbehörde diesbezüglich – im 
Rahmen ihres Wirkungsbereiches – nach Maßgabe des Kapitels VII der 
Verordnung (EU) 2019/1020 über Marktüberwachung und die Konformität von 
Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011, ABl. Nr. L 169 vom 
25.06.2019 S. 1, mitzuwirken. 

Beschlagnahme und Verfall Beschlagnahme und Verfall 

§ 75b. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde, die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes im Falle der Z 2, die Zollorgane und der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft können im Rahmen 
ihrer Zuständigkeiten Abfälle einschließlich ihrer Transportverpackungen 
vorläufig beschlagnahmen, 

§ 75b. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde, der Landeshauptmann, die 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes im Falle der Z 2, die Zollorgane und 
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
können im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Abfälle einschließlich ihrer 
Transportverpackungen vorläufig beschlagnahmen, 

 1.a) … 

 b) nicht unverzüglich einem zur Sammlung oder Behandlung dieser 
Abfälle Berechtigten übergeben werden, 

 1.a) … 

 b) nicht unverzüglich vor Ende der behördlichen Überprüfung einem zur 
Sammlung oder Behandlung dieser Abfälle Berechtigten übergeben 
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oder werden, 

oder 

 2. …  2. … 

Die die vorläufige Beschlagnahme durchführende Behörde hat dem bisher 
Verfügungsberechtigten oder in Vertretung des bisher Verfügungsberechtigten 
dem Lenker des Beförderungsmittels der Abfälle oder gegebenenfalls dem 
Inhaber der Behandlungsanlage, in der sich die Abfälle befinden, eine 
Bescheinigung auszuhändigen, in welcher der Grund für die Beschlagnahme 
sowie die Art und Menge des vorläufig beschlagnahmten Abfalls anzugeben sind. 

Die die vorläufige Beschlagnahme durchführende Behörde hat dem bisher 
Verfügungsberechtigten oder in Vertretung des bisher Verfügungsberechtigten 
dem Lenker des Beförderungsmittels der Abfälle oder gegebenenfalls dem 
Inhaber der Behandlungsanlage, in der sich die Abfälle befinden, eine 
Bescheinigung auszuhändigen, in welcher der Grund für die Beschlagnahme 
sowie die Art und Menge des vorläufig beschlagnahmten Abfalls anzugeben sind. 
Wenn weder der bisher Verfügungsberechtigte, der Lenker oder der Inhaber der 
Behandlungsanlage anwesend sind, hat die Aushändigung der Bescheinigung 
über die vorläufige Beschlagnahme durch Anschlag vor Ort oder durch Anschlag 
an der Amtstafel zu erfolgen; die vorläufige Beschlagnahme ist in diesem Fall 
sofort wirksam. 

(2) Die vorläufige Beschlagnahme nach Abs. 1 ist der 
Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Sprengel die vorläufige Beschlagnahme 
erfolgt ist, anzuzeigen, und der vorläufig beschlagnahmte Abfall ist auf einem 
von der Bezirksverwaltungsbehörde als geeignet erachteten Ort unverzüglich 
einer ordnungsgemäßen Zwischenlagerung zuzuführen. Die 
Bezirksverwaltungsbehörde hat binnen zwei Wochen nach Einlangen der Anzeige 
bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 die Beschlagnahme mit 
Bescheid anzuordnen. Mit dem Eintritt der Rechtskraft der Beschlagnahme gilt 
der Abfall als Sicherungsmaßnahme als verfallen erklärt. Andernfalls tritt die 
vorläufige Beschlagnahme außer Kraft. 

(2) Die vorläufige Beschlagnahme nach Abs. 1 ist der 
Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Sprengel die vorläufige Beschlagnahme 
erfolgt ist, anzuzeigen, und der vorläufig beschlagnahmte Abfall ist auf einem 
von der Bezirksverwaltungsbehörde als geeignet erachteten Ort unverzüglich 
einer ordnungsgemäßen Zwischenlagerung zuzuführen. Die 
Bezirksverwaltungsbehörde hat binnen zwei Wochen nach Einlangen der Anzeige 
bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 einen Bescheid mit der 
Anordnung der Beschlagnahme zu erlassen. Mit dem Eintritt der Rechtskraft der 
Beschlagnahme gilt der Abfall als Sicherungsmaßnahme als verfallen erklärt. 
Andernfalls tritt die vorläufige Beschlagnahme außer Kraft. 

(3) bis (7) … (3) bis (7) … 

Allgemeine Übergangsbestimmungen Allgemeine Übergangsbestimmungen 

§ 78. (1) bis (25) … § 78. (1) bis (25) … 

 (26) Wird die Tätigkeit der Sammlung und Behandlung von nicht 
gefährlichen Abfällen oder Asbestzement zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxx, nicht von einer natürlichen Person ausgeübt 
und ist noch keine verantwortliche Person namhaft gemacht worden, welche die 
Kriterien des § 26 Abs. 1 Z 1 bis 3 erfüllt, ist der Behörde bis zum 1. Jänner 2022 
eine verantwortliche Person gemäß § 26 Abs. 6 namhaft zu machen. 
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Strafhöhe Strafhöhe 

§ 79. (1) Wer § 79. (1) Wer 

 1. gefährliche Abfälle entgegen § 15 Abs. 1, 3 oder 4 oder entgegen § 16 
Abs. 1 sammelt, befördert, lagert, behandelt oder beim sonstigen 
Umgang mit gefährlichen Abfällen entgegen § 15 Abs. 1 die Ziele und 
Grundsätze nicht beachtet oder Beeinträchtigungen der öffentlichen 
Interessen nicht vermeidet oder entgegen § 15 Abs. 2 vermischt oder 
vermengt, 

 1. gefährliche Abfälle entgegen § 15 Abs. 1, 3, 4 oder 4b oder entgegen 
§ 16 Abs. 1 sammelt, befördert, lagert, behandelt oder beim sonstigen 
Umgang mit gefährlichen Abfällen entgegen § 15 Abs. 1 die Ziele und 
Grundsätze nicht beachtet oder Beeinträchtigungen der öffentlichen 
Interessen nicht vermeidet oder entgegen § 15 Abs. 2 vermischt oder 
vermengt, 

 2. bis 4. …  2. bis 4. … 

 5. Abfälle entgegen Art. 7 der EG-POP-V oder entgegen § 16 Abs. 4 
behandelt, 

 5. Abfälle entgegen § 16 Abs. 4 behandelt oder mit Abfällen entgegen den 
Bestimmungen des Art. 7 der EU-POP-V umgeht, 

 5a. bis 7b. …  5a. bis 7b. … 

  7c. entgegen § 28b keine getrennte Sammlung durchführt, 

 8. ohne Genehmigung gemäß § 29 ein Sammel- und Verwertungssystem 
betreibt oder den im § 29 Abs. 2 Z 8a, § 29a, § 29b Abs. 2, § 29b Abs. 7, 
9 und 11, § 29c Abs. 3, § 29d Abs. 1, § 32 Abs. 3 oder § 78 Abs. 20 oder 
in einer Verordnung gemäß § 36 Z 1, 2, 5 und 6 festgelegten Pflichten 
nicht nachkommt. 

 8. ohne Genehmigung gemäß § 29 ein Sammel- und Verwertungssystem 
betreibt oder den im § 29 Abs. 2 Z 8a, § 29a, § 29b Abs. 2, § 29b Abs. 7, 
9 und 11, § 29c Abs. 3, § 29d Abs. 1, § 32 Abs. 3 oder § 78 Abs. 20 oder 
in einer Verordnung gemäß § 36 Z 1, 2, 2a, 5 und 6 festgelegten 
Pflichten nicht nachkommt. 

 9. bis 15. …  9. bis 15. … 

 15a. eine Verbringung von Abfällen, die nicht im Einklang mit § 69 Abs. 7 
oder mit den Art. 34, 36, 37, 39, 40, 41 oder 43 der EG-VerbringungsV 
steht, vornimmt oder Abfälle im Rahmen einer solchen Verbringung 
übernimmt, 

 15a. eine Verbringung von Abfällen, die nicht im Einklang mit § 69 Abs. 7 
oder 7c oder mit den Art. 34, 36, 37, 39, 40, 41 oder 43 der EG-
VerbringungsV steht, vornimmt oder Abfälle im Rahmen einer solchen 
Verbringung übernimmt, 

 15b. entgegen § 69 Abfälle ohne die erforderliche Bewilligung oder ohne die 
sonstigen erforderlichen Zustimmungen gemäß der EG-VerbringungsV 
verbringt oder Abfälle im Rahmen einer solchen Verbringung übernimmt 
oder Abfälle im Sinne des Art. 2 Nummer 35 Buchstabe a, c oder e der 
EG-VerbringungsV illegal verbringt oder im Rahmen einer solchen 
Verbringung übernimmt oder eine dieser Verbringungen von Abfällen 
veranlasst, 

 15b. entgegen § 69 Abfälle ohne die erforderliche Bewilligung oder ohne die 
sonstigen erforderlichen Zustimmungen gemäß der EG-VerbringungsV 
verbringt oder Abfälle im Rahmen einer solchen Verbringung übernimmt 
oder Abfälle im Sinne des Art. 2 Nummer 35 Buchstabe a, c, e oder g 
Ziffer iii der EG-VerbringungsV illegal verbringt oder im Rahmen einer 
solchen Verbringung übernimmt oder eine dieser Verbringungen von 
Abfällen veranlasst, 

 16. bis 21. …  16. bis 21. … 

begeht – sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist – eine 

begeht – sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist – eine 
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Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 850  € bis 41 200 € zu bestrafen 
ist; wer jedoch gewerbsmäßig im Bereich der Abfallwirtschaft tätig ist, ist mit 
einer Mindeststrafe von 4 200 € bedroht. 

Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 850  € bis 41 200 € zu bestrafen 
ist; wer jedoch gewerbsmäßig im Bereich der Abfallwirtschaft tätig ist, ist mit 
einer Mindeststrafe von 4 200 € bedroht. 

(2) Wer (2) Wer 

 1. den Vorschriften einer Verordnung gemäß § 4, § 5 Abs. 2, § 13a Abs. 1a, 
§ 14 Abs. 1 oder 2b oder § 23 Abs. 1 oder 2, ausgenommen 
Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-, Vorlage-, Nachweis- und 
Meldepflichten, zuwiderhandelt, 

 1. den Vorschriften einer Verordnung gemäß § 4, § 5 Abs. 2, § 13a Abs. 1a, 
§ 14 Abs. 1 oder 2b, § 14a, oder § 23 Abs. 1 oder 2, ausgenommen 
Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-, Vorlage-, Nachweis- und 
Meldepflichten, zuwiderhandelt, 

 2. …  2. … 

 2a. entgegen § 13a Abs. 3 nicht anzeigt,  2a. entgegen § 12b Abs. 1 keinen Bevollmächtigten bestellt 

 2b. entgegen § 13g Abs. 2 bis 4 und § 13i nicht oder nicht ausreichend an 
einem Sammel- und Verwertungssystem teilnimmt, 

 2b. entgegen § 13a Abs. 1 Sammelstellen nicht ausreichend einrichtet oder 
an diesen Sammelstellen Elektro- und Elektronik-Altgeräte oder 
Gerätebatterien oder -akkumulatoren nicht unentgeltlich übernimmt, 

  2ba. entgegen § 13a Abs. 3 oder § 13g Abs. 2 bis 4 oder § 13i nicht oder nicht 
ausreichend an einem Sammel- und Verwertungssystem teilnimmt, 

 2c. …  2c. … 

  2d. entgegen § 13n Einwegkunststoffprodukte oder entgegen § 13o oxo-
abbaubare Kunststoffprodukte in Verkehr setzt, 

  2e. entgegen § 14b Abs. 1 die jeweilige Getränkeart in einer Verkaufsstelle 
nicht im ausreichenden Ausmaß in Mehrweg anbietet, 

 3. nicht gefährliche Abfälle entgegen § 15 Abs. 1, 3 oder 4 sammelt, 
befördert, lagert, behandelt oder beim sonstigen Umgang mit nicht 
gefährlichen Abfällen entgegen § 15 Abs. 1 die Ziele und Grundsätze 
nicht beachtet oder die Beeinträchtigungen der öffentlichen Interessen 
nicht vermeidet oder entgegen § 15 Abs. 2 vermischt oder vermengt, 

 3. nicht gefährliche Abfälle entgegen § 15 Abs. 1, 3, 4 oder 4b sammelt, 
befördert, lagert, behandelt oder beim sonstigen Umgang mit nicht 
gefährlichen Abfällen entgegen § 15 Abs. 1 die Ziele und Grundsätze 
nicht beachtet oder die Beeinträchtigungen der öffentlichen Interessen 
nicht vermeidet oder entgegen § 15 Abs. 2 vermischt oder vermengt, 

 4. bis 23. …  4. bis 23. … 

  23a. Transporte entgegen den Vorgaben gemäß § 15 Abs. 9 oder § 69 Abs. 10 
durchführt, 

 25. bis 26. …  25. bis 26. … 

begeht – sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist – eine 
Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 450 € bis 8 400 € zu bestrafen 
ist; wer jedoch gewerbsmäßig im Bereich der Abfallwirtschaft tätig ist, ist mit 

begeht – sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist – eine 
Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 450 € bis 8 400 € zu bestrafen 
ist; wer jedoch gewerbsmäßig im Bereich der Abfallwirtschaft tätig ist, ist mit 
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einer Mindeststrafe von 2 100 € bedroht. einer Mindeststrafe von 2 100 € bedroht. 

(3) Wer (3) Wer 

 1. entgegen § 5 Abs. 4, 5 oder 7, § 7 Abs. 1 oder 7, § 13, § 13a Abs. 1b, 3, 4 
oder 4a, § 13g Abs. 3 oder 4, § 13m Abs. 1 oder 2, § 15 Abs. 6, § 16 
Abs. 2 Z 5, § 17 Abs. 1, 3, 4 oder 5, § 18 Abs. 3, 4 oder 5, § 20, § 21, 
§ 22 Abs. 6, § 22a, § 22b, § 22c, § 24a Abs. 2 Z 3 oder 5, § 29 Abs. 8 und 
9, § 29b Abs. 3, § 29d Abs. 2 und 3, § 31 Abs. 2 Z 2, § 32 Abs. 4, § 35 
Abs. 3, § 40 Abs. 3a, § 47 Abs. 3, § 48 Abs. 2a, § 51 Abs. 2a, § 60 
Abs. 1, 3, 4 oder 5, § 61 Abs. 2 oder 3, § 64 oder § 77 Abs. 5 oder 6, 
§ 78 Abs. 7 oder 12 oder entgegen einer Verordnung nach § 4, § 5, § 13a 
Abs. 1a, § 14 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Z 9, § 14 Abs. 2b, § 23 
Abs. 1 Z 5, Abs. 2 oder 3, § 36 Z 4, § 65 Abs. 1 Z 4 oder § 71a Abs. 6 
oder entgegen der EG-PRTR-V den Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-, 
Vorlage- oder Nachweis-, Melde-, Auskunfts- oder Einsichtspflichten 
oder Registrierungs-, Mitwirkungs-, Mitteilungs- oder 
Berichtigungspflichten oder Veröffentlichungspflichten nicht 
nachkommt, 

 1. entgegen § 2 Abs. 3a, § 5 Abs. 1a, 4, 5 oder 7, § 7 Abs. 1 oder 7, § 12b 
Abs. 3, § 13 und 13a Abs. 4, 5 oder 6, § 13g Abs. 3 bis 5, § 13m Abs. 1 
oder 2, § 15 Abs. 6, § 15 Abs. 9, § 16 Abs. 2 Z 5, § 17 Abs. 1, 3, 4, 5 oder 
6, § 18 Abs. 3, 4, 5, 7 oder 8, § 20, § 21, § 22 Abs. 6 und 6a, § 22a, 
§ 22b, § 22c, § 24a Abs. 2 Z 3 oder 5, § 29 Abs. 8 bis 10, § 29b Abs. 3, 
§ 29d Abs. 2 und 3, § 31 Abs. 2 Z 2, § 32 Abs. 4, § 35 Abs. 3, § 40 
Abs. 3a, § 47 Abs. 3, § 48 Abs. 2a, § 51 Abs. 2a, § 60 Abs. 1, 3, 4 oder 5, 
§ 61 Abs. 2 oder 3, § 64, § 69 Abs. 10, § 77 Abs. 5 oder 6, § 78 Abs. 7 
oder 12 oder entgegen einer Verordnung nach § 4, § 5, § 13a Abs. 1a, 
§ 14 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Z 9, § 14 Abs. 2b, § 14a, § 23 
Abs. 1 Z 5, Abs. 2 oder 3, § 36 Z 4, § 65 Abs. 1 Z 4 oder § 71a Abs. 6 
oder entgegen der EG-PRTR-V den Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-, 
Vorlage- oder Nachweis-, Melde-, Auskunfts- oder Einsichtspflichten 
oder Registrierungs-, Mitwirkungs-, Mitteilungs- oder 
Berichtigungspflichten oder Veröffentlichungspflichten nicht 
nachkommt, 

 1a. bis 3. …  1a. bis 3. … 

  3a. entgegen § 13p Einwegkunststoffprodukte ohne entsprechender 
Kennzeichnung in Verkehr setzt. 

  3b. entgegen § 13q Einweg- und Mehrweggetränkeverpackungen in der 
Verkaufsstelle nicht deutlich sicht- und lesbar auszeichnet; 

 4. bis 6. …  4. bis 6. … 

 7. gefährliche Abfälle entgegen § 18 Abs. 1 oder 2 bei der Übergabe nicht 
richtig deklariert oder besondere Gefahren entgegen § 18 Abs. 1 nicht 
bekannt gibt, 

 7. gefährliche Abfälle oder POP-Abfälle entgegen § 18 Abs. 1 oder 2 bei 
der Übergabe nicht richtig deklariert oder besondere Gefahren oder 
Besonderheiten der Abfälle entgegen § 18 Abs. 1 nicht bekannt gibt, 

 8. bis 9. …  8. bis 9. … 

 10. einen Geschäftsführer nach § 26 Abs. 1 oder 5 nicht unverzüglich bestellt 
oder eine verantwortliche Person nach § 26 Abs. 6 nicht namhaft macht, 

 10. einen Geschäftsführer nach § 26 Abs. 1 oder 5 nicht unverzüglich bestellt 
oder eine verantwortliche Person nach § 26 Abs. 6 nicht namhaft macht 
oder die Abbestellung gemäß § 26 Abs. 5a nicht anzeigt, 

 10a. entgegen § 32 Abs. 1 keine Liste der Teilnehmer veröffentlicht,  10a. entgegen § 29 Abs. 9 keine Liste der Teilnehmer veröffentlicht oder der 
Verpackungskoordinierungsstelle meldet, 

 11. bis 15. …  11. bis 15. … 
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 16. entgegen Art. 15 Buchstabe c, d und e, 16 Buchstabe b, d und e, 35 
Abs. 3 Buchstabe c, 38 Abs. 3 Buchstabe b und 42 Abs. 3 Buchstabe c 
der EG-VerbringungsV den Aufzeichnungs-, Nachweis- oder 
Meldepflichten nicht nachkommt, 

 16. entgegen Art. 15 Buchstabe c, d und e, 16 Buchstabe b, d und e, 35 
Abs. 3 Buchstabe c, 38 Abs. 3 Buchstabe b und 42 Abs. 3 Buchstabe c 
der EG-VerbringungsV oder § 72b den Aufzeichnungs-, Nachweis- oder 
Meldepflichten nicht nachkommt, 

 17. bis 19. …  17. bis 19. … 

begeht – sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist – eine 
Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 3 400 € zu bestrafen ist. 

begeht – sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist – eine 
Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 3 400 € zu bestrafen ist. 

(4) bis (7) … (4) bis (7) … 

Aufgaben der Zollorgane Aufgaben der Zollorgane 

§ 83. (1) Die Zollorgane sind funktionell für den Bundesminister für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft tätig und haben 

 1. die gemäß § 15 Abs. 7 mitzuführenden Dokumente und die gemäß § 19 
mitzuführenden Begleitscheine oder Unterlagen betreffend interne 
Transporte, 

 2. bis 4. … 

zur Vollziehung von Verboten und Beschränkungen der Verbringung von 
Abfällen zu kontrollieren und darüber einen Kontrollvermerk anzubringen. 
Übertretungen gemäß § 79 Abs. 1 Z 15a und 15b, § 79 Abs. 2 Z 18, 19, 21 bis 23, 
25 und 26 und gemäß § 79 Abs. 3 Z 13 bis 15 und 17 sind dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft bekannt zu geben. 
Haben die Organe Bedenken, dass eine Sache gemäß EG VerbringungsV 
notifizierungspflichtiger Abfall ist, haben die Organe ein Feststellungsverfahren 
(§ 6 Abs. 1 Z 3) zu veranlassen. 

§ 83. (1) Die Zollorgane sind funktionell für den Bundesminister für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft tätig und haben 

 1. die gemäß § 15 Abs. 7 mitzuführenden Dokumente und die gemäß § 19 
mitzuführenden Begleitscheine oder Unterlagen betreffend interne 
Transporte und die Nachweise gemäß § 15 Abs. 9 und § 69 Abs. 10, 

 2. bis 4. … 

zur Vollziehung von Verboten und Beschränkungen der Verbringung von 
Abfällen zu kontrollieren und darüber einen Kontrollvermerk anzubringen. 
Übertretungen gemäß § 79 Abs. 1 Z 15a und 15b, § 79 Abs. 2 Z 18, 19, 21 bis 23, 
25 und 26 und gemäß § 79 Abs. 3 Z 13 bis 15 und 17 sind dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft bekannt zu geben. 
Haben die Organe Bedenken, dass eine Sache gemäß EG VerbringungsV 
notifizierungspflichtiger Abfall ist, haben die Organe ein Feststellungsverfahren 
(§ 6 Abs. 1 Z 3) zu veranlassen. 

(2) bis (8) … (2) bis (8) … 

Datenübermittlung Datenübermittlung 

§ 87. (1) … § 87. (1) … 

(2) Die Abfallbesitzer und die Landeshauptmänner haben für die Erstellung 
des Bundes-Abfallwirtschaftsplans dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf Anfrage die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen oder die erforderlichen Daten zu übermitteln. 

(2) Die Abfallbesitzer und die Landeshauptmänner haben für die Erstellung 
des Bundes-Abfallwirtschaftsplans und für die Erfüllung unionsrechtlicher und 
internationaler Berichtspflichten dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf Anfrage die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen oder die erforderlichen Daten zu übermitteln. 
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(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

(7) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft ist zum Zweck der Führung eines Registers gemäß § 22 
berechtigt, auf automationsunterstütztem Weg Einsicht in das Firmenbuch gemäß 
Firmenbuchgesetz, BGBl. Nr. 10/1991, das Vereinsregister gemäß Vereinsgesetz, 
BGBl. I Nr. 66/2002, und das Ergänzungsregister gemäß § 6 Abs. 4 des 
E-Government-Gesetzes, BGBl. I Nr. 10/2004, zu nehmen und die Daten, die 
auch Stammdaten sind, aus diesen Registern zu übernehmen. Die 
Gewerbebehörden sind verpflichtet, die zum Zweck der Führung eines Registers 
gemäß § 22 Abs. 1 erforderlichen Daten an den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu übermitteln. 

(7) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft ist zum Zweck der Führung eines Registers gemäß § 22 
berechtigt, auf automationsunterstütztem Weg Einsicht in das Firmenbuch gemäß 
Firmenbuchgesetz, BGBl. Nr. 10/1991, das Vereinsregister gemäß Vereinsgesetz, 
BGBl. I Nr. 66/2002, das Ergänzungsregister gemäß § 6 Abs. 4 des 
E-Government-Gesetzes, BGBl. I Nr. 10/2004, und das Unternehmensregister 
gemäß § 25 des Bundesstatistikgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 40/2014, zu nehmen und die Daten, die 
auch Stammdaten sind, aus diesen Registern zu übernehmen. Die 
Gewerbebehörden sind verpflichtet, die zum Zweck der Führung eines Registers 
gemäß § 22 Abs. 1 erforderlichen Daten an den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu übermitteln. 

(8) bis (9) … (8) bis (9) … 

 (10) Die Zollbehörden sind – unbeschadet der Bestimmungen der 
Verordnung (EU) 2019/1020 – verpflichtet, zum Zweck der Marktüberwachung, 
Risikobewertung und Konformitätsbeurteilung der zuständigen Behörde Daten 
einschließlich personenbezogener Daten über den Import von Produkten gemäß 
einer Verordnung nach § 14 zu übermitteln. 

Abfragerechte für die Register gemäß § 22 Abs. 1 Abfragerechte für die Register gemäß § 22 Abs. 1 

§ 87a. (1) bis (6) … § 87a. (1) bis (6) … 

 (7) Im Register gemäß § 22 Abs. 1 Z 1 ist jeder Person im Hinblick auf 
mittelgroße Feuerungsanlagen der Zugriff auf Name und Sitz des Betreibers, 
Standort der Anlage, Brennstoffwärmeleistung (MW), Art der Anlage 
(Dieselmotor, Gasturbine, Zweistoffmotor, sonstiger Motor, sonstige mittelgroße 
Feuerungsanlage), Art und jeweiliger Anteil der verwendeten Brennstoffe nach 
den Brennstoffkategorien (feste Biomasse; andere feste Brennstoffe; Gasöl, 
flüssige Brennstoffe, ausgenommen Gasöl; Erdgas, gasförmige Brennstoffe, 
ausgenommen Erdgas), Datum der Inbetriebnahme, Wirtschaftszweig 
(Branchencode), voraussichtliche Zahl der jährlichen Betriebsstunden sowie 
durchschnittliche Betriebslast, einzuräumen. 

Beschwerde und Revision Beschwerde und Revision 

§ 87c. (1) Sämtliche Personen und sonstige parteifähige Gebilde, die in den 
Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes und der darauf beruhenden 

§ 87c. (1) Sämtliche Personen und sonstige parteifähige Gebilde, die in den 
Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes und der darauf beruhenden 
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Verordnungen Parteistellung haben, sind berechtigt, in den Angelegenheiten, für 
die ihnen die Parteistellung eingeräumt wurde, wegen Rechtswidrigkeit 
Beschwerde gemäß Art. 132 Abs. 5 B-VG an das zuständige Verwaltungsgericht 
zu erheben, wenn ihnen dieses Recht nicht bereits gemäß Art. 132 Abs. 1 oder 2 
B-VG zukommt. 

Verordnungen Parteistellung haben, sind berechtigt, in den Angelegenheiten, für 
die ihnen die Parteistellung eingeräumt wurde, wegen Rechtswidrigkeit 
Beschwerde gemäß Art. 132 Abs. 4 B-VG an das zuständige Verwaltungsgericht 
zu erheben, wenn ihnen dieses Recht nicht bereits gemäß Art. 132 Abs. 1 oder 2 
B-VG zukommt. 

(2) Die Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus kann innerhalb 
der gemäß § 7 Abs. 4 Z 4 VwGVG festgelegten Frist gegen Bescheide, mit denen 
Abweichungen gemäß § 43 Abs. 5 zugelassen wurden, Beschwerde an das 
Verwaltungsgericht erheben. Weiters kann die Bundesministerin für 
Nachhaltigkeit und Tourismus zur Wahrung einer einheitlichen Handhabung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der darauf beruhenden Verordnungen 
sowie der Einhaltung unionsrechtlicher Vorschriften und zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen von der Verwaltungsbehörde die Zustellung eines auf der 
Grundlage dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheides binnen drei Monaten ab 
Erlassung verlangen und innerhalb der gemäß § 7 Abs. 4 Z 4 VwGVG 
festgelegten Frist Beschwerde an das Verwaltungsgericht erheben. 

(2) Die Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus kann innerhalb 
der gemäß § 7 Abs. 4 Z 4 VwGVG festgelegten Frist gegen Bescheide, mit denen 
Abweichungen gemäß § 43 Abs. 5 zugelassen wurden, Beschwerde an das 
Verwaltungsgericht erheben. Weiters kann die Bundesministerin für 
Nachhaltigkeit und Tourismus zur Wahrung einer einheitlichen Handhabung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der darauf beruhenden Verordnungen 
sowie der Einhaltung unionsrechtlicher Vorschriften und zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen von der Verwaltungsbehörde die Zustellung eines auf der 
Grundlage dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheides, ausgenommen 
Erlaubnisbescheide gemäß § 25a Abs. 1, binnen drei Monaten ab Erlassung 
verlangen und innerhalb der gemäß § 7 Abs. 4 Z 4 VwGVG festgelegten Frist 
Beschwerde an das Verwaltungsgericht erheben. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

 (6) Bescheide, deren Ausfertigung gemäß § 22a Abs. 1 Z 1 lit. f in das 
Register übertragen wurde, gelten mit Einlangen im Behördenbereich des 
Registers, auf den die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie Zugriff hat, als dieser zugestellt. 

Verweise Verweise 

§ 88. (1) bis (3) … § 88. (1) bis (3) … 

 (4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen von Rechtsakten der 
Europäischen Union verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden. 

Umsetzung von Rechtsakten der Europäischen Union Umsetzung von Rechtsakten der Europäischen Union 

§ 89. Durch dieses Gesetz werden folgende Rechtsakte der Europäischen 
Union umgesetzt: 

§ 89. Durch dieses Gesetz werden folgende Rechtsakte der Europäischen 
Union umgesetzt: 

 1. a) bis c) … 

 d) Richtlinie (EU) 2015/1127 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 
2008/98/EG über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien, 
ABl. Nr. L 184 vom 11.07.2015 S. 13, in der Fassung der 

 1. a) bis c) … 

 d) Richtlinie (EU) 2015/1127 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 
2008/98/EG über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien, 
ABl. Nr. L 184 vom 11.07.2015 S. 13, in der Fassung der 
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Berichtigung ABl. Nr. L 297 vom 13.11.2015 S. 9. Berichtigung ABl. Nr. L 297 vom 13.11.2015 S. 9;  

 e) Richtlinie (EU) 2018/851 zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG 
über Abfälle, ABl. Nr. L 150 vom 14.06.2018 S. 109. 

 2. bis 4. …  2. bis 4. … 

  5.a) Richtlinie (EU) 2018/852 zur Änderung der Richtlinie 94/62/EG über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle, ABl. Nr. L 150 vom 14.06.2018 
S. 141; 

 b) Richtlinie (EU) 2018/849 zur Änderung der Richtlinie 2000/53/EG 
über Altfahrzeuge, der Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und 
Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren sowie der 
Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte, ABl. 
Nr. L 150 vom 14.06.2018 S. 93; 

 c) Richtlinie (EU) 2019/904 über die Verringerung der Auswirkungen 
bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt, ABl. Nr. L 155 vom 
12.06.2019 S. 1. 

Notifikation Notifikation 

§ 89a. Das Bundesgesetz, mit dem das Abfallwirtschaftsgesetz 2002 
geändert wird (AWG-Rechtsbereinigungsnovelle 2019), BGBl. I Nr. 71/2019, 
wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/1535 über 
ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft, ABl. Nr. L 241 vom 
17.09.2015 S. 1, notifiziert (Notifikationsnummer: 2019/0192/A). 

§ 89a. (1) Das Bundesgesetz, mit dem das Abfallwirtschaftsgesetz 2002 
geändert wird (AWG-Rechtsbereinigungsnovelle 2019), BGBl. I Nr. 71/2019, 
wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/1535 über 
ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft, ABl. Nr. L 241 vom 
17.09.2015 S. 1, notifiziert (Notifikationsnummer: 2019/0192/A). 

 (2) Das Bundesgesetz mit dem das Abfallwirtschaftsgesetz 2002 geändert 
wird (AWG-Novelle Kreislaufwirtschaftspaket), BGBl. 1 Nr. xxx, wurde unter 
Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften 
und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft, ABl. Nr. L 204 
vom 21.07.1998 S. 37, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, ABl. Nr. L 217 
vom 05.08.1998 S. 18, notifiziert (Notifikationsnummer: 2021/xxx/A). 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 91. (1) bis (39) … § 91. (1) bis (39) … 

(39) § 22 Abs. 5a und § 87a Abs. 3, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2019, treten mit 1. Juli 2020 in Kraft. 

(39a) § 22 Abs. 5a und § 87a Abs. 3, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2019, treten mit 1. Juli 2020 in Kraft. 
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(40) bis (42) … (40) bis (42) … 

 (43) Die Einträge im Inhaltsverzeichnis zu § 9, § 12a, § 12b, § 13a, § 13n 
bis § 13q, §14a, § 14b, § 18, § 19, § 22e, § 27, § 28b, § 28c und § 72b sowie 
Anhang 1a und Anhang 1b und die Überschrift des 5. Abschnittes, § 1 Abs. 1 und 
2a, § 2 Abs. 3a, § 2 Abs. 4, 5, 7, 8 und 10, § 3 Abs. 1, § 4, § 5 Abs. 1, 1a und 2 bis 
4, § 6 Abs. 1, 5 und 7, § 7 Abs. 1 und 4 bis 7, § 8 Abs. 2 und 3, § 9 samt 
Überschrift, § 9a Abs. 2, § 11 Abs. 2, § 12a samt Überschrift, § 12b samt 
Überschrift, § 13a samt Überschrift, § 13b Abs. 1, § 13g Abs. 3 und 5, § 13h 
Abs. 1, § 13n samt Überschrift, § 13o samt Überschrift, § 13p samt Überschrift, 
§ 13q samt Überschrift, § 14 Abs. 1 und 2, § 14a samt Überschrift, § 15 Abs. 4b 
und 9, § 16 Abs. 3, 4 und 7, § 17 Abs. 6, die Überschrift zu § 18, § 18 Abs. 1, 3 
und 8, die Überschrift zu § 19, § 19 Abs. 3, § 20 Abs. 1a und 3, § 21 Abs. 1a, 2, 
2b und 3b, § 22 Abs. 1, 2, 4, 5, 5a, 5b, 5e, 6, 6a, 10 und 11, § 22a Abs. 1 und 3a, 
§ 22d Abs. 2 und 3, § 22e samt Überschrift, § 23 Abs. 1, 1a, 3 bis 5, § 26 Abs. 3, 
4, 5a und 6, die Überschrift zu § 27, § 28b samt Überschrift, die Überschrift des 
5. Abschnitts, § 28c samt Überschrift, § 29 Abs. 2, 3, 4, 4a und 9 bis 12, § 29b 
Abs. 3, § 29d Abs. 2 und 4, § 30a Abs. 1 und 2, § 36, § 37 Abs. 4, § 42 Abs. 1, 1a 
und 3, § 47 Abs. 1, § 51 Abs. 2, § 65 Abs. 1, § 67 Abs. 2, § 68 Abs. 1, § 69 Abs. 7c 
und 10, § 72b Abs. 3 samt Überschrift, § 75b Abs. 1 und 2, § 78 Abs. 26, § 79 
Abs. 1 und 2, § 79 Abs. 3 Z 1 und  3b bis 16, § 83 Abs. 1, § 87 Abs. 2 und 7, § 87a 
Abs. 7, § 87c Abs. 1, 2 und 6, § 88 Abs. 4, § 89 Z 1 und 5 und § 89a Abs. 1 und 2, 
§ 91 Abs. 39a, Anhang 1a, Anhang 1b und Anhang 2 Tabelle 1 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx treten mit dem der Kundmachung folgenden 
Tag in Kraft. 

 (44) § 67 Abs. 1 und § 72b Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx treten mit 1. Juli 2021 in Kraft. 

 (45) § 75 Abs. 8 und § 87 Abs. 10 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx treten mit 16. Juli 2021 in Kraft. 

 (46) § 13g Abs. 2, § 29 Abs. 13 und 14 und § 79 Abs. 3 Z 3a in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx treten mit 1. Jänner 2022 in Kraft. 

 (47) § 14b samt Überschrift tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft. 

 (48) § 28b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx tritt für 
Textilabfälle mit 1. Jänner 2025 in Kraft. 
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 Anhang 1a 
 

Ziele für die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling  
und die sonstige stoffliche Verwertung 

Zielvorgaben Siedlungsabfälle 

 1. Bis 2020 wird die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das 
Recycling von Abfallmaterialien wie – zumindest – Papier, Metall, 
Kunststoff und Glas aus Haushalten und gegebenenfalls aus anderen 
Quellen, soweit die betreffenden Abfallströme Haushaltsabfällen ähnlich 
sind, auf mindestens 50 Gewichtsprozent insgesamt erhöht. 

 2. Bis 2025 werden die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das 
Recycling von Siedlungsabfällen auf mindestens 55 Gewichtsprozent 
erhöht. 

 3. Bis 2030 werden die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das 
Recycling von Siedlungsabfällen auf mindestens 60 Gewichtsprozent 
erhöht. 

 4. Bis 2035 werden die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das 
Recycling von Siedlungsabfällen auf mindestens 65 Gewichtsprozent 
erhöht. 

 5. Bis 2035 darf die Menge der jährlich auf Deponien abgelagerten 
Siedlungsabfälle 10 Gewichtsprozent des gesamten 
Siedlungsabfallaufkommens nicht überschreiten. 

Zielvorgaben Bau- und Abbruchabfälle 

Bis 2020 wird die Vorbereitung zur Wiederverwendung, des Recyclings und die 
sonstige stoffliche Verwertung (einschließlich der Verfüllung, bei der Abfälle als 
Ersatz für andere Materialien genutzt werden) von nicht gefährlichen Bau- und 
Abbruchabfällen – mit Ausnahme von in der Natur vorkommenden Materialien, 
die in Kategorie 17 05 04 des Europäischen Abfallkatalogs definiert sind – auf 
mindestens 70 Gewichtsprozent erhöht. 

Zielvorgaben Einwegkunststoff-Getränkeflaschen 
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 1. Bis 2025 werden zumindest 77 Gewichtsprozent der Abfälle aus 
Einwegkunststoff-Getränkeflaschen mit einem Fassungsvermögen von bis 
zu drei Litern, einschließlich ihrer Verschlüsse und Deckel, 
ausgenommen 

 a) Getränkeflaschen aus Glas oder Metall mit Verschlüssen oder 
Deckeln aus Kunststoff, 

 b) Getränkeflaschen, die für flüssige Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke gemäß Artikel 2 Buchstabe g der Verordnung 
(EU) Nr. 609/2013 bestimmt sind und dafür verwendet werden, 

 getrennt gesammelt. 

 2. Bis 2029 werden zumindest 90 Gewichtsprozent der Abfälle aus 
Einwegkunststoff-Getränkeflaschen mit einem Fassungsvermögen von bis 
zu drei Litern, einschließlich ihrer Verschlüsse und Deckel, 
ausgenommen 

 a) Getränkeflaschen aus Glas oder Metall mit Verschlüssen oder 
Deckeln aus Kunststoff; 

 b) Getränkeflaschen, die für flüssige Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke gemäß Artikel 2 Buchstabe g der Verordnung 
(EU) Nr. 609/2013 bestimmt sind und dafür verwendet werden; 

 getrennt gesammelt. 

Berechnung der Erreichung der Zielvorgaben 

Das Erreichen der Zielvorgaben für Siedlungsabfälle und für Bau- und 
Abbruchabfälle ist gemäß Art. 11a und 37 der Richtlinie 2008/98/EG über 
Abfälle und gemäß Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1004 zur Festlegung der 
Vorschriften für die Berechnung, die Prüfung und die Übermittlung von Daten 
über Abfälle gemäß der Richtlinie 2008/98/EG sowie zur Aufhebung des 
Durchführungsbeschlusses C(2012) 2384, ABl. Nr. L 163 vom 20.06.2019 S. 66, 
und dem Durchführungsbeschluss (EU) 2020/xxx zur Festlegung der Vorschriften 
für die Berechnung, die Prüfung von durchschnittlichen Verlustquoten sortierte 
Abfälle zu berechnen. 

Das Erreichen der Zielvorgaben für auf Deponien abgelagerte Siedlungsabfälle 
ist gemäß Art. 5a der Richtlinie (EU) 2018/850 zur Änderung der Richtlinie 
1999/31/EG über Abfalldeponien, ABl. Nr. L 150 vom 14.06.2018 S. 100, sowie 
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dem Durchführungsbeschluss 2019/1885 der Kommission zur Festlegung der 
Vorschriften für die Berechnung, die Prüfung und die Übermittlung von Daten 
über die Ablagerung von Siedlungsabfällen auf Deponien gemäß der Richtlinie 
1999/31/EG sowie zur Aufhebung der Entscheidung 2000/738/EG, ABl. Nr. L 290 
vom 11.11.2019 S. 18, zu berechnen. 

 Anhang 1b 

 

Beispiele für wirtschaftliche Instrumente und andere Maßnahmen zur 
Schaffung von Anreizen für die Anwendung der Abfallhierarchie 

gemäß § 1 Abs. 2a 

 1. Gebühren und Beschränkungen für die Ablagerung von Abfällen auf 
Deponien und Verbrennung von Abfällen als Anreiz für 
Abfallvermeidung und Recycling, wobei die Ablagerung von Abfällen auf 
Deponien die am wenigsten bevorzugte Abfallbewirtschaftungsoption 
bleibt; 

 2. verursacherbezogene Gebührensysteme (‚Pay-as-you-throw‘), in deren 
Rahmen Abfallerzeugern ausgehend von der tatsächlich verursachten 
Abfallmenge Gebühren in Rechnung gestellt werden und die Anreize für 
die Trennung recycelbarer Abfälle an der Anfallstelle und für die 
Verringerung gemischter Abfälle schaffen; 

 3. steuerliche Anreize für die Spende von Produkten, insbesondere von 
Lebensmitteln; 

 4. Regime der erweiterten Herstellerverantwortung für verschiedene Arten 
von Abfällen und Maßnahmen zur Optimierung der Wirksamkeit, 
Kosteneffizienz und Steuerung dieser Regime; 

 5. Pfandsysteme und andere Maßnahmen zur Förderung der effizienten 
Sammlung gebrauchter Produkte und Materialien; 

 6. solide Planung von Investitionen in Infrastruktur zur 
Abfallbewirtschaftung, auch über die Unionsfonds; 

 7. ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes öffentliches Beschaffungswesen zur 
Förderung einer besseren Abfallbewirtschaftung und des Einsatzes von 
recycelten Produkten und Materialien; 

 8. schrittweise Abschaffung von Subventionen, die nicht mit der 
Abfallhierarchie vereinbar sind; 
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 9. Einsatz steuerlicher Maßnahmen oder anderer Mittel zur Förderung des 
Absatzes von Produkten und Materialien, die zur Wiederverwendung 
vorbereitet oder recycelt wurden; 

 10. Förderung von Forschung und Innovation im Bereich moderne 
Recycling- und Generalüberholungstechnologie; 

 11. Nutzung der besten verfügbaren Verfahren der Abfallbehandlung; 

 12. wirtschaftliche Anreize für regionale und kommunale Behörden, 
insbesondere zur Förderung der Abfallvermeidung und zur verstärkten 
Einführung von Systemen der getrennten Sammlung, bei gleichzeitiger 
Vermeidung der Förderung der Ablagerung von Abfällen auf Deponien 
und Verbrennung von Abfällen; 

 13. Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, insbesondere in 
Bezug auf getrennte Sammlung, Abfallvermeidung und Vermeidung von 
Vermüllung, sowie durchgängige Berücksichtigung dieser Fragen im 
Bereich Aus- und Weiterbildung; 

 14. Systeme für die Koordinierung, auch mit digitalen Mitteln, aller an der 
Abfallbewirtschaftung beteiligten zuständigen Behörden; 

 15. Förderung des fortgesetzten Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen 
allen Interessenträgern der Abfallbewirtschaftung sowie Unterstützung 
von freiwilligen Vereinbarungen und der Berichterstattung über Abfälle 
durch Unternehmen. 

Anhang 2 Anhang 2 

Behandlungsverfahren 

1. Verwertungsverfahren 

Behandlungsverfahren 

1. Verwertungsverfahren 
R1 bis R2 … 
R3 Recycling/Rückgewinnung organischer Stoffe, die nicht als 

Lösemittel verwendet werden (einschließlich der 
Kompostierung und sonstiger biologischer 
Umwandlungsverfahren) 2) 

Recycling/Rückgewinnung organischer Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet werden 
(einschließlich der Kompostierung und sonstiger biologischer Umwandlungsverfahren) 2) 

R4 Recycling/Rückgewinnung von Metallen und 
Metallverbindungen 

R5 Recycling/Rückgewinnung von anderen anorganischen 
Stoffen 3) 

R1 bis R2 … 
R3 Recycling/Rückgewinnung organischer Stoffe, die nicht als 

Lösemittel verwendet werden (einschließlich der 
Kompostierung und sonstiger biologischer 
Umwandlungsverfahren) 2) 

R4 Recycling/Rückgewinnung von Metallen und 
Metallverbindungen 2a) 

R5 Recycling/Rückgewinnung von anderen anorganischen 
Stoffen 3) 
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R6 bis R13 … 

 

R6 bis R13 … 
 

  

2) Dies schließt Vergasung und Pyrolyse unter Verwendung der Bestandteile als Chemikalien ein. 2) Dies schließt die Vorbereitung zur Wiederverwendung, Vergasung und Pyrolyse unter Verwendung der Bestandteile 

als Chemikalien und die Verwertung organischer Stoffe zur Verfüllung ein. 
 2a) Dies schließt die Vorbereitung zur Wiederverwendung ein. 

3) Dies schließt die Bodenreinigung, die zu einer Verwertung des Bodens und zu einem Recycling anorganischer 

Baustoffe führt, ein. 

3) Dies schließt die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling anorganischer Baustoffe, die Verwertung 

anorganischer Stoffe zur Verfüllung und die Bodenreinigung, die zu einer Verwertung des Bodens führt, ein. 
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Vorblatt 
 

Ziel(e) 
 

- Abfallvermeidung 

- Erhöhung der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des Abfallrecyclings 

- Hintanhaltung der Verschmutzung der Umwelt 

- Verwaltungsvereinfachung und Digitalisierung sowie Schaffung von Begleitmaßnahmen zu EU-

Verordnungen 

- Entsorgungsautarkie und Prinzip der Nähe 

- Erweiterte Herstellerverantwortung für bestimmte Produkte 

- Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt 

- Verbesserung der getrennten Sammlung und des Recyclings von Verpackungen 

- Verringerung von Schadstoffemissionen 
 

Inhalt 
 

Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme(n): 
 

- Maßnahmen zur Abfallvermeidung 

- elektronische Meldungen 

- Verbot bestimmter Einwegkunststoffprodukte 

- Importverbot bestimmter Abfälle zur Deponierung 

- Festlegung von Mindestanforderungen für Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung 

- Systemteilnahmepflicht für gewerbliche Verpackungen 

- Automatisierte Übernahme von Daten aus anderen Registern 

- Registrierung von Transporteuren 

- Getrennte Sammlung und Verbrennungsverbot für rezyklierfähige Abfälle 

- Verlagerung von Abfalltransporten auf die Schiene 

- Mehrwegquote 
 

Wesentliche Auswirkungen 

Durch das vorgesehene Importverbot bestimmter Abfälle zur Deponierung ist eine Einsparung von mehr 
als 10.000 Tonnen nicht gefährlicher Abfälle auf der Deponie pro Jahr zu erwarten. 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte: 
 

Die Maßnahmen zur Digitalisierung und Verwaltungsvereinfachung führen zu signifikanten Einsparungen 

von ca. 2,5 Mio Euro bei Bund und Ländern in den nächsten fünf Jahren. 
 

Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre 

in Tsd. € 2021 2022 2023 2024 2025 

Nettofinanzierung Bund 404 412 407 415 424 
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Nettofinanzierung Länder 77 78 80 81 83 

Nettofinanzierung Gesamt 481 490 487 496 507 

 

Auswirkungen auf die Verwaltungskosten für Unternehmen: 

Die rechtsetzende Maßnahme enthält 3 neue sowie 7 geänderte Informationsverpflichtung/en für 

Unternehmen. Es wird durch diese insgesamt eine Belastung von rund € 5.445.000,- pro Jahr verursacht. 

Die Maßnahmen umfassen insbesondere Vereinfachungen für Unternehmen durch die verstärkte Nutzung 

elektronischer Werkzeuge (Digitalisierung). 
 

Auswirkungen auf Unternehmen: 

Das Regelungsvorhaben enthält keine sonstigen wesentlichen Auswirkungen für Unternehmen. 
 

Auswirkungen auf die Umwelt: 

Die Förderung von Recycling führt zu Einsparung von Primärrohstoffen und Ressourcen und dadurch zu 

Einsparung von Emissionen, die bei der Gewinnung von Primärrohstoffen freigesetzt werden. 

Entsprechend den in den impact assessment der Europäischen Kommission zum Abfallpaket und zur SUP-

RL angenommenen CO2 Einsparungen, werden mit den im AWG 2002 umzusetzenden Maßnahmen, wie 

insbesondere dem Verbrennungsverbot, dem Verbot bestimmter Einwegkunststoffartikel und den erhöhten 

Recyclingquoten jedenfalls mehrere 100.000t CO2-Äquivalente eingespart. 

Durch die Verlagerung von Abfalltransporten auf die Schiene ist ebenfalls mit Einsparungen von mehr als 

10.000 Tonnen an CO2-Äquivalenten pro Jahr zu rechnen. 

Die Vermeidung bzw. das Verbot bestimmter Kunststoffeinwegprodukte sollte zu einer Entlastung der 

Umwelt und insbesondere der Fließgewässer und Seen von diffusen Plastikeinträgen sowie zu einer 
Entlastung der Umweltverschmutzung in der Landschaft durch weniger Littering führen. 

Durch das vorgesehene Importverbot zur Deponierung ist eine Einsparung von mehr als 10.000 Tonnen 

nicht gefährlicher Abfälle auf der Deponie pro Jahr zu erwarten. 
 

In den weiteren Wirkungsdimensionen gemäß § 17 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen 

Auswirkungen auf. 
 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 

Das Vorhaben dient [unter anderem] der Umsetzung der Richtlinien: 

- EU-Abfallrahmenrichtlinie 

- SUP-Richtlinie 

- EU-Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle (Teilumsetzung) 
 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 

Keine 
 

Datenschutz-Folgenabschätzung gem. Art 35 EU-Datenschutz-Grundverordnung: 

Die vorgesehenen Datenverarbeitungen betreffen einerseits vornehmlich nicht-natürliche Personen 

(Transporteure, Sammel- und Verwertungssysteme) und andererseits Personen, die in einer gesetzlich 

festgelegten Rolle im Unternehmen tätig sind und sowohl innerhalb des Unternehmens als auch gegenüber 
der zuständigen Behörde bekannt sein müssen. Es ist daher von keinem erheblichen Risiko für die Rechte 

und Freiheiten der betroffenen Personen auszugehen. 
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Wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
 

AWG-Novelle Kreislaufwirtschaftspaket 
 

Einbringende Stelle: BMK 

Vorhabensart: Bundesgesetz 

Laufendes Finanzjahr: 2021 

Inkrafttreten/ 

Wirksamwerden: 

2021 

 

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 
 

Das Vorhaben trägt dem Wirkungsziel "Nachhaltige Nutzung von Ressourcen, Forcierung der 

Kreislaufwirtschaft, Entkoppelung des Anteils an zu beseitigenden Abfällen vom Wirtschaftswachstum" 
der Untergliederung 43 Klima, Umwelt und Energie im Bundesvoranschlag des Jahres 2021 bei. 
 

Problemanalyse 
 

Problemdefinition 

Umsetzung des EU-Kreislaufwirtschaftspakets und der Einwegkunststoff-Richtlinie (SUP-Richtlinie); 

Maßnahmen zur Verbesserung der Verpackungssammlung und -verwertung; Maßnahmen zur 

Verwaltungsvereinfachung und zum Ausbau der Digitalisierung im Abfallwirtschaftsbereich; Schaffung 

von Begleitregelungen zur EU-POP-Verordnung. Betroffen sind die Akteure im Abfallwirtschaftssektor. 

Detaillierte Regelungen auf EU-Ebene lassen nur einen geringfügigen Spielraum zu. 
 

Nullszenario und allfällige Alternativen 

keine Alternativen, da die Verpflichtung zur Umsetzung von EU-Recht besteht. 
 

Vorhandene Studien/Folgenabschätzungen 

Impact Assessment zum Kreislaufwirtschaftspaket: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014SC0207 

Impact Assessment zur SUP-Richtlinie: SWD(2018) 254 final 
 

Interne Evaluierung 
 

Zeitpunkt der internen Evaluierung: 2025 

Evaluierungsunterlagen und -methode: Der Evaluierungszeitpunkt wurde mit 2025 gewählt, weil sich die 

Wirkung aufgrund der Inkrafttretenszeitpunkte tw. erst zu diesem Zeitpunkt entfaltet. 

Herangezogen werden Daten über das Abfallaufkommen und über die gesammelten und recycelten Massen 

der relevanten Abfallströme. 
 

Ziele 
 

Ziel 1: Abfallvermeidung 
 

Beschreibung des Ziels: 
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Die Schaffung einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft soll forciert werden, bei der es darum geht, den 

Wert von Produkten, Stoffen und Ressourcen innerhalb der Wirtschaft so lange wie möglich zu erhalten 

und möglichst wenig Abfall zu erzeugen. Durch intelligentes Produktdesign, mehr Recycling und 

Wiederverwendung soll der Kreislauf in den Produktlebenszyklen zunehmend geschlossen und eine 

wirksamere Wertschöpfung und Nutzung aller Rohstoffe, Produkte und Abfälle erreicht werden. 
 

Wie sieht Erfolg aus: 
 

Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 

Siedlungsabfallaufkommen (an EUROSTAT 
werden alle zwei Jahre im Rahmen der EU-

AbfallstatistikV die Massen gemeldet) 

Reduktion des Siedlungsabfallaufkommens 

Kunststoffverpackungsaufkommen (ca. 300 000t 
pro Jahr) 

Reduktion des Kunststoffverpackungsaufkommens 
um 20% 

Der Mehrweganteil betrug 2019 gemäß 
Nachhaltigkeitsagenda vom Juni 2020 19% mit 

Milch und Soda bzw. 22,8% ohne Milch und Soda. 

Steigerung des Mehrweganteils von insgesamt 
abgegebenen Getränkeverpackungen 

(einschließlich Gastronomie) auf 25% (bezogen 

auf Volumen) im Jahr 2025 
 

Ziel 2: Erhöhung der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des Abfallrecyclings 
 

Beschreibung des Ziels: 

Durch intelligentes Produktdesign, eine getrennte Sammlung von rezyklierfähigen Abfällen, mehr 

Recycling und Wiederverwendung soll der Kreislauf in den Produktlebenszyklen zunehmend geschlossen 

und eine wirksamere Wertschöpfung und Nutzung aller Rohstoffe, Produkte und Abfälle erreicht werden. 
 

Wie sieht Erfolg aus: 
 

Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 

Rezyklierte Menge an Siedlungsabfällen (an 

EUROSTAT werden alle zwei Jahre die Massen 

gemeldet) 

Erhöhung des Recyclings der Siedlungsabfälle, um 

die von der EU vorgegebenen Recyclingquoten zu 

erfüllen. 
 

Ziel 3: Hintanhaltung der Verschmutzung der Umwelt 
 

Beschreibung des Ziels: 

Hintanhaltung der Verschmutzung der Umwelt durch Einwegkunststoffprodukte 
 

Wie sieht Erfolg aus: 
 

Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 

Einwegkunststoffprodukte wie Wattestäbchen, 

Einwegbesteck, Trinkhalme, Rührstäbchen werden 

achtlos gelittert und bedrohen so die Umwelt 

Vermeidung achtlos weggeworfener 

Einwegkunststoffprodukte 

 

Ziel 4: Verwaltungsvereinfachung und Digitalisierung sowie Schaffung von Begleitmaßnahmen zu 

EU-Verordnungen 
 

Beschreibung des Ziels: 

. Automatisierte Übernahme von Daten anderer Register 

. Digitalisierung bei der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen (elektronische Notifizierung und 

elektronische Meldungen) 

. Registrierung von Transporteuren 
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. elektronische Meldung der Abfallbeauftragten 

. Schaffung von Begleitregelungen zur EU-POP-Verordnung und zur Verordnung (EU) 2019/1020 über die 

Marktüberwachung 
 

Wie sieht Erfolg aus: 
 

Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 

Derzeit müssen Personendaten in verschiedenen 

Registern mehrfach eingetragen werden. 

Derzeit sind der Notifizierungsantrag sowie 

diverse Meldungen bei der grenzüberschreitenden 

Verbringung von Abfällen in Papierform 

einzubringen. 

Derzeit sind größtenteils ausländische 

Abfalltransporteure in Österreich tätig. Diese sind 

in Österreich nicht registrierungspflichtig, werden 

aber vom BMK auf Anfrage registriert. 
Die EU-POP-Verordnung fordert die 

Überwachung von POP-Abfällen. 

Die EU-Marktüberwachungsverordnung erfordert 

die Benennung der zuständigen Behörde. 

Automatische Übernahme von Personendaten aus 

dem Unternehmensregister in das Register gemäß 

§ 22 Abs. 1 AWG 2002 

Elektronisches Einbringen des 

Notifizierungsantrags und elektronische 

Meldungen bei der grenzüberschreitenden 

Verbringung von Abfällen. 

Registrierung aller Abfalltransporteure unter 

edm.gv.at 

Überwachung auch von nicht gefährlichen POP-
Abfällen. 

Festlegung einer zuständigen Behörde hinsichtlich 

der EU-Marküberwachungsverordnung 

 

Ziel 5: Entsorgungsautarkie und Prinzip der Nähe 
 

Beschreibung des Ziels: 

Hintanhaltung von Entsorgungsengpässen im Deponiebereich in Österreich 
 

Wie sieht Erfolg aus: 
 

Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 

Es werden zunehmend Abfälle aus Italien, 

Kroatien und Slowenien zur Deponierung nach 

Österreich importiert. Die Hauptmenge bilden 

verschiedene Arten von Verbrennungsrückständen 

und Metallhydroxidschlämme, aber auch 

Mineralfasern, Teerpappe und Bitumen oder 
Asphalt. Speziell in Italien gibt es genehmigte 

Anlagen, welche u.a. verschiedene Filterstäube, 

diverse Schlämme und Konzentrate mischen. 

Diese Mischungen mit grundsätzlich 

verschiedenen Schadstoffen werden in Folge in 

Österreich durch Stabilisierung (Zugabe von 

Bindemitteln und Stützkorn) behandelt und 

abgelagert. Weiters werden auch Mischungen, die 

bereits Zement beinhalten, als "teilstabilisiert" 

direkt abgelagert. Mittelfristig kann es daher in 

Österreich zu Entsorgungsengpässen im 
Deponiebereich kommen. 

Keine Deponierung bestimmter Abfälle aus dem 

Ausland in Österreich 

 

Ziel 6: Erweiterte Herstellerverantwortung für bestimmte Produkte 
 

Beschreibung des Ziels: 

Hersteller sollen durch Festlegung bestimmter Mindestmaßnahmen vermehrt Verantwortung für ihre 

Produkte und für deren Sammlung, Recycling bzw. Verwertung übernehmen. 
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Wie sieht Erfolg aus: 
 

Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 

Für viele Produkte, die zu Abfällen werden, 

werden die Kosten der Sammlung, des Recyclings 
und der Verwertung von der Allgemeinheit über 

Steuern und Gebühren getragen. 

Hersteller übernehmen die finanzielle 

Verantwortung oder die finanzielle und 
organisatorische Verantwortung für die 

Bewirtschaftung in der Abfallphase des 

Produktlebenszyklus. 
 

Ziel 7: Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt 
 

Beschreibung des Ziels: 

Umweltbeeinträchtigungen, wie insbesondere die Verschmutzung der Landschaft, der Flüsse und der 

Meere sollen hintangehalten werden. 
 

Wie sieht Erfolg aus: 
 

Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 

Einwegkunststoffprodukte werden in großer Zahl 

in Verkehr gesetzt und nach kurzem Gebrauch 

oftmals achtlos in der Umwelt weggeworfen. 

Einwegkunststoffprodukte landen nicht mehr in 

der Landschaft, Flüssen und in den Meeren. 

 

Ziel 8: Verbesserung der getrennten Sammlung und des Recyclings von Verpackungen 
 

Beschreibung des Ziels: 

Die Sammlung und die Masse der recyclierten Verpackungen, insbesondere im Bereich der 

Kunststoffverpackungen, sollen gesteigert werden. 
 

Wie sieht Erfolg aus: 
 

Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 

Derzeit werden in Österreich ca. 300.000 t 

Kunststoffverpackungen in Verkehr gesetzt. 

Davon werden ca. 33% bzw. nach neuer 

Berechnungsmethode ca. 25% rezykliert. 

Die getrennte Sammlung der 

Kunststoffverpackungen soll auf 80%, das 

Recycling auf die von der EU vorgegebene 

Recyclingquote von 50% der in Verkehr gesetzten 

Verpackungen gesteigert werden. 
 

Ziel 9: Verringerung von Schadstoffemissionen 
 

Beschreibung des Ziels: 

Abfalltransporte werden immer noch zu einem großen Teil mit dem LKW durchgeführt und verursachen 

erhebliche Schadstoffemissionen. Ziel ist es diese Schadstoffemissionen zu reduzieren. 
 

Wie sieht Erfolg aus: 
 

Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 

Abfalltransporte werden zu einem großen Teil mit 

LKW durchgeführt, dabei werden Schadstoffe 
ausgestoßen 

Deutliche Reduzierung  von Abfalltransporten mit 

LKW und damit Reduzierung von 
Schadstoffemissionen durch diese Abfalltransporte 

 

Maßnahmen 
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Maßnahme 1: Maßnahmen zur Abfallvermeidung 

Beschreibung der Maßnahme: 

Festlegung von Zielen für Abfallvermeidungsmaßnahmen mit der Zielsetzung der Reduktion des 

Abfallaufkommens und insbesondere des Verbrauchs bestimmter Einwegkunststoffartikel 
 

Umsetzung von Ziel 1, 7 
 

Wie sieht Erfolg aus: 
 

Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 

siehe Abfallaufkommen anhand der an 

EUROSTAT gemeldeten Daten gemäß EU-

Abfallstatistikverordnung 

Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung der 

Entstehung von Abfällen sollen getroffen werden 

und die Fortschritte bei der Umsetzung dieser 

Maßnahmen überwacht und bewertet werden. 

Reduktion des Verbrauchs bestimmter 

Einwegkunststoffartikel 
 

Maßnahme 2: elektronische Meldungen 

Beschreibung der Maßnahme: 

Die Notifizierung von grenzüberschreitenden Verbringungen aus Österreich und Meldungen im 

Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Verbringung sollen elektronisch erfolgen. 

Die Bestellung des Abfallbeauftragten soll elektronisch erfolgen. 
 

Umsetzung von Ziel 4 
 

Wie sieht Erfolg aus: 
 

Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 

Die Meldung über die Bestellung des 
Abfallbeauftragten erfolgt in Papierform. 

Die Notifikation von grenzüberschreitenden 

Verbringungen aus Österreich erfolgt in 

Papierform. 

Die Meldung des tatsächlichen Beginns der 

Verbringung aus Österreich sowie die Meldung 

der Entgegennahme der Abfälle durch die 

Behandlungsanlage, die Bestätigung des Erhalts 

der Abfälle durch die Behandlungsanlage und die 

Bestätigung über die Behandlung der Abfälle bei 

Verbringungen nach Österreich erfolgen in 
Papierform. 

Die Meldung über die Bestellung des 
Abfallbeauftragten erfolgt elektronisch. 

Die Notifikation von grenzüberschreitenden 

Verbringungen aus Österreich erfolgt elektronisch. 

Die Meldung des tatsächlichen Beginns der 

Verbringung aus Österreich sowie die Meldung 

der Entgegennahme der Abfälle durch die 

Behandlungsanlage, die Bestätigung des Erhalts 

der Abfälle durch die Behandlungsanlage und die 

Bestätigung über die Behandlung der Abfälle bei 

Verbringungen nach Österreich erfolgen 

elektronisch. 

 

Maßnahme 3: Verbot bestimmter Einwegkunststoffprodukte 

Beschreibung der Maßnahme: 

Die Verwendung von Einwegkunststoffprodukten, für die es Alternativprodukte gibt, soll verboten werden. 

Betroffen sind Wattestäbchen, Einwegbesteck, Trinkhalme, Rührstäbchen, Luftballonstäbe und Produkte 

aus oxo-abbaubarem Kunststoff. 
 

Umsetzung von Ziel 7, 3 
 

Wie sieht Erfolg aus: 
 

Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 
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Einwegkunststoffprodukte, wie Wattestäbchen, 
Einwegbesteck, Trinkhalme, Rührstäbchen, 

Luftballonstäbe und Produkte aus oxo-abbaubarem 

Kunststoff werden in Verkehr gesetzt und belasten 

durch achtloses Wegwerfen die Umwelt. 

Einwegkunststoffprodukte sind verboten, eine 
Umweltbelastung dadurch verhindert. 

 

Maßnahme 4: Importverbot bestimmter Abfälle zur Deponierung 

Beschreibung der Maßnahme: 

Die Verbringung von bestimmten Abfällen zur Deponierung nach Österreich soll verboten werden, um 

insbesondere langfristig Deponievolumen in Österreich sicherzustellen. 
 

Umsetzung von Ziel 5 
 

Wie sieht Erfolg aus: 
 

Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 

Es werden zunehmend Abfallmischungen aus 

Italien, Kroatien und Slowenien zur Deponierung 

nach Österreich importiert. Speziell in Italien gibt 

es genehmigte Anlagen, welche u.a. verschiedene 

Filterstäube, diverse Schlämme und Konzentrate 

mischen. Diese Mischungen mit grundsätzlich 

verschiedenen Schadstoffen werden in Folge in 

Österreich durch Stabilisierung (Zugabe von 

Bindemitteln und Stützkorn) behandelt und 

abgelagert. Weiters werden auch Mischungen, die 

bereits Zement beinhalten, als "teilstabilisiert" 
direkt abgelagert. Mittelfristig kann es daher in 

Österreich zu Entsorgungsengpässen im 

Deponiebereich kommen. 

Keine Deponierung bestimmter Abfälle aus dem 

Ausland in Österreich. 

 

Maßnahme 5: Festlegung von Mindestanforderungen für Systeme der erweiterten 

Herstellerverantwortung 

Beschreibung der Maßnahme: 

Festgelegt werden sollen die zu erfüllenden allgemeinen Mindestanforderungen, um der erweiterten 

Herstellerverantwortung für bestimmte Produkte gerecht zu werden. 

Ebenfalls soll in § 23 AWG 2002 die Verordnungsermächtigung ergänzt werden, die vorsieht, dass die 

Kosten für die Erhebung und Übermittlung von Daten entsprechend Art. 8a Abs. 1 lit. a 3. Spiegelstrich 

der Abfallrahmenrichtlinie vom Hersteller zu tragen ist. Diese Kosten sollen im Rahmen der Erstellung der 

Verordnung berechnet werden. 
 

Umsetzung von Ziel 6 
 

Wie sieht Erfolg aus: 
 

Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 

Festgelegt sind nur bestimmte Vorgaben für die 

Errichtung und das Betreiben von Sammel- und 

Verwertungssystemen. Diese gibt es für 
Verpackungen, Elektroaltgeräte, Batterien und 

Altfahrzeuge. 

Auch für andere Produkte (zB 

Kunststoffeinwegprodukte) werden Systeme der 

erweiterten Herstellerverantwortung errichtet und 
die Kosten für deren Abfallbewirtschaftung sowie 

die Kosten für die Erhebung und Übermittlung von 

Daten werden durch die Hersteller getragen. 
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Maßnahme 6: Systemteilnahmepflicht für gewerbliche Verpackungen 

Beschreibung der Maßnahme: 

Künftig soll prinzipiell die Teilnahme an einem Sammel- und Verwertungssystem auch für gewerbliche 

Verpackungen erforderlich sein. Hintergrund dieser Maßnahme ist, dass im Bereich der gewerblichen 

Verpackungen große Defizite bei der getrennten Sammlung in betrieblichen Anfallstellen bestehen und hier 

eine kollektive Verantwortung und verstärkte Kostentragung erforderlich ist. 
 

Umsetzung von Ziel 8 
 

Wie sieht Erfolg aus: 
 

Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 

73 Hersteller von gewerblichen Verpackungen 

agieren als Selbsterfüller. 

Gewerbliche Verpackungen werden hauptsächlich 

bei Sammel- und Verwertungssystemen lizenziert. 

Für Eigenimporteure, also Firmen, die 

Verpackungen und verpackte Waren für den 

Eigengebrauch importieren und Großanfallstellen 

soll es jedoch weiterhin die Möglichkeit der 
Selbsterfüllung geben. 

 

Maßnahme 7: Automatisierte Übernahme von Daten aus anderen Registern 

Beschreibung der Maßnahme: 

Im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung sollen die Register gemäß AWG 2002 auch Daten aus anderen 

zum Zwecke der Verwaltung und des E-Governments eingerichteten Registern des Bundes übernehmen 

dürfen. Die Aktualisierung von Namen und Sitzanschrift soll insbesondere durch einen automatischen 

Datenabgleich zwischen dem Unternehmensregister gemäß § 25 des Bundesstatistikgesetzes 2000, BGBl. 

I Nr. 163/1999, und dem Register gemäß § 22 Abs. 1 AWG 2002 ("EDM-System") erfolgen, wenn ein 

eindeutiger Bezug zum jeweiligen Unternehmen im Unternehmensregister hergestellt ist. Auch eine 
allfällige Berichtigung aus dem Register im Falle der Einstellung aller Tätigkeiten eines Unternehmens soll 

in diesem Fall direkt durch die BMK als Betreiberin erfolgen. 
 

Umsetzung von Ziel 4 
 

Wie sieht Erfolg aus: 
 

Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 

Eingabe von Stammdaten hat durch den 

Unternehmer in mehreren Registern zu erfolgen. 

Automatisierte Übernahme von Daten anderer 

Register (Unternehmensregister) in das Register 

gemäß § 22 Abs. 1 AWG 2002. 
 

Maßnahme 8: Registrierung von Transporteuren 

Beschreibung der Maßnahme: 

Transporteure von Abfällen sind gemäß der Abfallrahmenrichtlinie registrierungspflichtig. Bisher wurde 

diese Registrierungspflicht durch die Registrierung auf der Internetseite www.dietransporteure.at als 

abgedeckt angesehen. Da mittlerweile der größte Teil der Abfalltransporte durch ausländische 

Transporteure erfolgt, und die Internetseite www.dietransporteure.at nur die Möglichkeit der Registrierung 

für österreichische Firmen abdeckt, sollen sich Transporteure von Abfällen auf edm.gv.at registrieren. 
 

Umsetzung von Ziel 4 
 

Wie sieht Erfolg aus: 
 

Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 
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Inländische Abfalltransporteure registrieren sich 
auf www.dietransporteure.at oder edm.gv.at. 

Ausländische Abfalltransporteure werden vom 

BMK auf edm.gv.at registriert. 

Alle Abfalltransporteure, die in Österreich tätig 
sind, registrieren sich selbst auf edm.gv.at 

 

Maßnahme 9: Getrennte Sammlung und Verbrennungsverbot für rezyklierfähige Abfälle 

Beschreibung der Maßnahme: 

Abfälle, die getrennt gesammelt wurden, um sie einer Vorbereitung zur Wiederverwendung oder einem 

Recycling zuzuführen, sollen entsprechend der Richtlinie (EU) 2018/ 851 nicht verbrannt werden dürfen. 

Gemäß der Abfallrahmenrichtlinie haben die Mitgliedstaaten eine getrennte Sammlung von Abfällen – für 

zumindest Papier, Metall, Kunststoffe, Glas, Textilien und für Bioabfälle – einzurichten. Die getrennte 

Sammlung soll die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das hochwertige Recycling der Abfälle 

forcieren. 
 

Umsetzung von Ziel 2 
 

Wie sieht Erfolg aus: 
 

Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 

Es werden nicht sämtliche rezyklierfähigen 

Abfälle einer getrennten Sammlung zugeführt. 

Getrennt gesammelte rezyklierfähige Abfälle 

dürfen verbrannt werden. 

Getrennte Sammlung sämtlicher rezyklierfähiger 

Abfälle. Getrennt gesammelte rezyklierfähige 

Abfälle dürfen nicht verbrannt werden. 

 

Maßnahme 10: Verlagerung von Abfalltransporten auf die Schiene 

Beschreibung der Maßnahme: 

LKW-Gütertransporte tragen wesentlich zum Schadstoffausstoß im Straßenverkehr bei. Abfalltransporte 

sollen daher auf die Schiene oder andere Verkehrsmittel mit ähnlichem Schadstoffpotential verlagert 

werden, um Schadstoffemissionen durch Abfalltransporte zu reduzieren. 
 

Umsetzung von Ziel 9 
 

Wie sieht Erfolg aus: 
 

Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 

Abfalltransporte werden mit LKW durchgeführt. 

In der Verbringungsdatenbank werden bei 

notifizierungspflichtigen Abfalltransporten die 
Transportmittel angegeben. Eine Auswertung kann 

nach Art des eingesetzten Transportmittels 

erfolgen; dies soll daher als Kennzahl 

herangezogen werden. Derzeit erfolgen ca. 18% 

der notifizierten Abfalltransporte mit der Bahn. 

Laut Statistik Austria sind im Jahr 2019 

1.272.716.000 Tonnenkilometer an 

Transportleistung im Schienengüterverkehr in 

Österreich auf den Bereich "Sekundärrohstoffe; 

kommunale Abfälle und sonstige Abfälle" 

gefallen. 
Zum Vergleich wurden laut Daten der Statistik 

Austria im Jahr 2019 18,9 Milliarden 

Tonnenkilometer an Transportleistung im 

Straßengüterverkehr in Österreich erbracht und 

Erhöhung der notifizierungspflichtigen 

Abfalltransporte mit der Bahn oder anderen im 

Hinblick auf das Schadstoffpotential 
vergleichbaren Verkehrsmittel auf 28%. 
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fallen ca. 4% des Straßengüterverkehrs auf 
Abfalltransporte. 

 

Maßnahme 11: Mehrwegquote 

Beschreibung der Maßnahme: 

Festlegung einer Mehrwegquote für Getränke im Lebensmitteleinzelhandel. Schrittweise soll die Mehrweg-

Quote für Getränkeverpackungen auf 25% bis zum Jahr 2025 erhöht werden. 
 

Umsetzung von Ziel 1 
 

Wie sieht Erfolg aus: 
 

Ausgangszustand Zeitpunkt der WFA Zielzustand Evaluierungszeitpunkt 

Der Mehrweganteil betrug 2019 gemäß 

Nachhaltigkeitsagenda vom Juni 2020 19% mit 
Milch und Soda bzw. 22,8% ohne Milch und Soda. 

2025 soll die Mehrwegquote bei insgesamt 

abgegebenen Getränkeverpackungen 
(einschließlich Gastronomie) 25% (bezogen auf 

das Volumen) betragen. 

Hoher Ressourcenverbrauch für Einweg-
Getränkeverpackungen. In Österreich werden 

jährlich etwa 50.000 t EW-Kunststoffflaschen, 

15.000 t Dosen, 65.000 t EW-Glasflaschen und 

21.000 t Getränkeverbundkartons in Verkehr 

gesetzt (Quelle: Nachhaltigkeitsagenda 2020). 

(Aufgrund der mangelnden Datenlage, wird mit 

diesen Daten gerechnet; die Massen, die davon im 

LEH > 400 m2 verkauft werden, liegen etwa 10% 

darunter.) 

Reduktion der Einweggebinde um einen 
Prozentpunkt das entspricht unter der Annahme 

einer gleichmäßigen Reduktion der betroffenen 

Packstoffe insgesamt rund 1.900 t (Kunststoff 630 

t, Aluminium 190 t, Glas 810 t, 

Getränkeverbundkarton 260 t). 

 

Abschätzung der Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen für alle Gebietskörperschaften und Sozialversicherungsträger 
 

Finanzielle Auswirkungen für den Bund 
 

– Ergebnishaushalt 
 

in Tsd. € 2021 2022 2023 2024 2025 

Personalaufwand -299 -305 -302 -308 -314 

Betrieblicher Sachaufwand -105 -107 -106 -108 -110 

Aufwendungen gesamt -404 -412 -408 -416 -424 

 

Die Einsparungen für den Bund ergeben sich durch die Ersparnis der Erfassung von Notifikationen und 

Meldungen, die auf Grundlage der EG-Verbringungsverordnung zu erfolgen haben, durch die BMK als 

zuständige Behörde. 
 

Finanzielle Auswirkungen für die Länder 
 

– Kostenmäßige Auswirkungen 
 

in Tsd. € 2021 2022 2023 2024 2025 
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Personalkosten -57 -58 -59 -60 -61 

Betriebliche Sachkosten -20 -20 -21 -21 -21 

Kosten gesamt -77 -78 -80 -81 -82 

 

Die Einsparungen für die Länder ergeben sich aufgrund der Ersparnis der Veraktung der Meldung des 

Abfallbeauftragten und dadurch, dass durch automatisierte Übernahme von Stammdaten aus anderen 

Registern der Abgleich dieser Daten wegfällt sowie das Anschreiben der Unternehmen mit der 

Aufforderung, die Daten zu aktualisieren. 

Die Mehrkosten ergeben sich durch die Anzeige der Abbestellung des abfallrechtlichen Geschäftsführers 

und der verantwortlichen Person, die zu verakten ist. Weiters ergeben sich Mehrkosten durch die Erstellung 

von Feststellungsbescheiden gemäß § 6 AWG 2002 im Hinblick auf die Fragestellung welcher 

Produktgruppe eine Verpackung einer Verordnung nach § 13h Abs. 2 zuzuordnen ist. 

Mehrkosten ergeben sich ebenfalls durch den vermehrten Kontrollaufwand bei LKW-Abfalltransporten 
 

Aus dem Vorhaben ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen für Gemeinden und 

Sozialversicherungsträger. 

Auswirkungen auf die Verwaltungskosten für Bürger/innen und für Unternehmen 
 

Auswirkungen auf die Verwaltungskosten für Unternehmen 
 

IVP Kurzbezeichnung Fundstelle Be-Entlastung (in Tsd. €) 

1 elektronische Meldung der 
Bestellung eines 

Abfallbeauftragten 

§ 11 -2 

2 Registrierungspflicht für 
Transporteure 

§ 21 Abs. 2b 1 

3 Veröffentlichungen durch die 

Sammel- und 
Verwertungssysteme 

§ 29 Abs. 9 0 

4 Anzeige der Abbestellung des 
abfallrechtlichen 

Geschäftsführers oder der 

verantwortlichen Person 

§ 26 Abs. 5a AWG 2002 3 

5 Elektronische Notifikation 

einer grenzüberschreitenden 

Verbringung 

§ 67 AWG 2002 0 

6 Elektronische Meldungen bei 

grenzüberschreitender 

Verbringung 

§ 72b 0 

7 Automatisierte Übernahme 

von Stammdaten aus anderen 

Registern 

§ 21 und 22 AWG 2002 -259 

8 Begleitscheinpflicht für nicht 

gefährliche POP-Abfälle 

§18 und § 19 AWG 2002 185 

9 Nachweispflicht 
Abfalltransporte über Schiene 

§ 15 Abs. 9 und § 69 Abs. 10 3.453 

10 Nachweispflicht 

Mehrwegquote 

§ 14b 2.064 

 

Im Zuge der Digitalisierung und Verwaltungsvereinfachung sollen Informationsverpflichtungen vermehrt 

elektronisch erfolgen bzw. automatisiert Daten anderer Register übernommen werden. Dadurch ergeben 

sich Einsparungen bei den Unternehmen. 
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Unternehmen 
 

Finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen 

Das Vorhaben hat keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen auf Unternehmen. 
 

Erläuterung 

Die Zusammenführung und erforderlichenfalls eine Änderung der Kontrollkonzepte durch die 

Elektroaltgerätekoordinierungsstelle führt zu einem erhöhten Aufwand für diese Stelle. Dem stehen 

Einsparungen bei den Sammel- und Verwertungssystemen gegenüber. 

Die Vorgabe an Sammel- und Verwertungssysteme, insolvenzfeste Sicherstellungen in der Höhe der 

Kosten von drei Monaten Systembetrieb in Form von Bankgarantien oder anderen Garantien vorzulegen 

entspricht im Wesentlichen den bereits bestehenden Vorgaben. Der Unterschied ist, dass das Geld nicht 

dem BMK für allfällige "Ersatzvornahmen", sondern den operativen Partnern des jeweiligen Systems zur 

Verfügung stehen soll. 

Die Aufwendungen für die Förderung der Vorbereitung zur Wiederverwendung durch die Sammel- und 

Verwertungssysteme entspricht ungefähr € 750.000,-- womit im Durchschnitt auf jeden betroffenen 

Hersteller (2500) Kosten von ca. € 300,-- entfallen. 

Für die Steigerung des Einsatzes von Mehrwegverpackungen im Lebensmitteleinzelhandel (nur Geschäfte 

über 400m2) wird für die nächsten fünf Jahre (2021 bis 2025) insgesamt von keinen nennenswerten 

Mehrkosten für den Handel ausgegangen, da sich die Kosten und Einsparungen weitgehend aufheben 

werden (Anschaffung zusätzlicher MW-Gebinde und Transporteinheiten, Anschaffung von 

Rücknahmeautomaten sofern nicht vorhanden, das ist mit ca. € 2,5 Mio pro Jahr anzusetzen, Kosten für 

Abfüller wie zB das Auswaschen stehen Einsparungen für Lizenzgebühren von € 0,75 Mio je eingesparten 

Prozentpunkt pro Jahr, Einsparungen durch den Wegfall des Ankaufs von Einweggebinden und des 
Kostenersatzes für Litteringkosten gegenüber.) 

Zudem sind diesbezügliche Förderungen geplant. 
 

Sonstige wesentliche Auswirkungen 
 

Durch die Teilnahmepflicht der Hersteller von gewerblichen Verpackungen sind für die zuletzt gemeldeten 
3000 Tonnen zusätzlich Lizenzentgelte an die Sammel- und Verwertungssysteme zu bezahlen. Betroffen 

sind 73 Unternehmen und ein Lizenzentgeltvolumen von hochgerechnet € 227.000,--. Dem stehen 

allerdings Einsparungen für das Ergreifen von Maßnahmen zur Rücknahme, Lagerung und Verwertung in 

ungefähr demselben Ausmaß gegenüber. 
 

Auswirkungen auf die Umwelt 
 

Auswirkungen auf Treibhausgasemissionen 

Entsprechend den in den impact assessments der Europäischen Kommission zum Abfallpaket und zur SUP-

RL angenommenen CO2 Einsparungen, werden mit den im AWG 2002 umzusetzenden Maßnahmen, wie 

insbesondere dem Verbrennungsverbot, dem Verbot bestimmter Einwegkunststoffartikel und den erhöhten 

Recyclingquoten jedenfalls mehrere 100.000t CO2-Äquivalente eingespart. 

(Siehe Entwurf des Maßnahmenpakets zum Nationalen Energie- und Klimaplan-NEKP). 
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Alleine die durch die Sammel- und Verwertungssysteme erzielten Einsparungen durch getrennte Sammlung 

und Verwertung von Verpackungen werden lt. Bericht der ARA-AG (Transparenz- und 

Nachhaltigkeitsbericht 2019, S. 66) 520.000 t CO2-Äquivalente eingespart. 

Durch die Verlagerung von Abfalltransporten auf die Schiene bzw. im Hinblick auf das 

Schadstoffemissionspotential gleichwertiger Verkehrsmittel sollen Schadstoffe durch den LKW-

Güterverkehr eingespart werden. Es erfolgen ca. 130 000 notifizierte Verbringungen im Jahr. Zu 
berücksichtigen ist, dass Bahntransporte volumsmäßig größer sind als LKW-Transporte.  Geplant ist ca. 

10% der Verbringungen dh. 13.000 Verbringungen per LKW im Jahr einzusparen. Bei Annahme einer 

durchschnittlichen Transportstrecke von 300 km und eines durchschnittlichen CO2-Äquivalent von 701,7 

g/Fkm (Quelle UBA GmbH) ergibt das eine Einsparung von 2.736t CO2-Äquivalenten. Es ist davon 

auszugehen, dass die nicht notifizierungspflichtigen Abfalltransporte (Grüne Liste Abfälle, nationale 

Transporte) ein Vielfaches der notifizierungspflichtigen Abfalltransporte ausmachen. Laut Daten der 

Statistik Austria sind ca. 4% des Straßengüterverkehrs Abfalltransporte. Laut Klimaschutzbericht 2019 

(UBA GmbH) verursacht der Güterverkehr im Jahr 2017 8.458.000 t CO2-Äquivalent an 

Schadstoffemissionen. Es wird daher davon ausgegangen, dass ein jährliches Einsparungspotential von 

über 10.000t CO2-Äquivalenten pro Jahr durch diese Maßnahme erreicht wird. 
 

Auswirkungen auf Treibhausgasemissionen 
 

Treibhausgasemissionen Größenordnung Erläuterung 

Abnahme 700.000 

Verbrennungsverbot, Verbot 

bestimmter Einwegkunststoffartikel 
und Recyclingquoten 

Abnahme 10.000 

Einsparung von Abfalltransporten 

mit LKW 
 

Auswirkungen auf Wasser 
 

Das Vorhaben hat keine wesentlichen Auswirkungen auf Seen, Fließgewässer oder das Grundwasser. 
 

Erläuterung 

Die Vermeidung und das Verbot von Kunststoffeinwegprodukten sollte zu einer Entlastung der Umwelt 

und insbesondere der Fließgewässer und Seen von diffusen Plastikeinträgen führen. 
 

Auswirkungen auf Ökosysteme, Tiere, Pflanzen oder Boden 
 

Das Vorhaben hat keine wesentlichen Auswirkungen auf Ökosysteme, Tiere, Pflanzen oder Boden. 
 

Erläuterung 

Durch das Verbot bestimmter Einwegkunststoffprodukte ist weniger Littering und damit eine Entlastung 

der Umweltverschmutzung in der Landschaft, den Flüssen und in den Meeren zu erwarten. 
 

Auswirkungen auf den Anfall von Abfällen 

Durch das vorgesehene Importverbot zur Deponierung ist eine Einsparung von mehr als 10.000 Tonnen 

nicht gefährlicher Abfälle auf der Deponie pro Jahr zu erwarten. 
 

Quantitative Auswirkungen auf Abfall 
 

Nicht gefährliche Abfälle Größenordnung Erläuterung 

bestimmte Abfallmischungen 40.000  
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Anhang 
 

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 

Bedeckung 
 

in Tsd. € 2021 2022 2023 2024 2025 

Auszahlungen/ zu bedeckender Betrag   13 14 14 

Einsparungen/reduzierte Auszahlungen 404 412 421 429 438 

 

in Tsd. € Betroffenes Detailbudget Aus Detailbudget 2021 2022 2023 2024 2025 

Durch 

Einsparungen 

43.02.01 Abfallw. u. 

Chemie 

 0  13 14 14 

 

Erläuterung der Bedeckung 

Bedeckung erfolgt durch Einsparungen aus dem laufenden Budget. 

Die Verrechnung der Kosten, welche den Leistungen "EDM-Programm – V/4" des Arbeitsprogramms der Abteilung V/4 (KOSTL 5AC04011, KOTR 43K05AC04510) und 

"EDM – Betrieb & Wartung -V/2" des Arbeitsprogramms der Abteilung V/2 (KOSTL 5AC02011, KOTR 43K05AC02521) zuzuordnen sind, erfolgt bei der Finanzposition 

43.02.01.00.7270.000. 
 

Laufende Auswirkungen – Personalaufwand 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Körperschaft 
Aufw. 

(Tsd. €) 
VBÄ 

Aufw. 
(Tsd. €) 

VBÄ 
Aufw. 

(Tsd. €) 
VBÄ 

Aufw. 
(Tsd. €) 

VBÄ 
Aufw. 

(Tsd. €) 
VBÄ 

Länder -56,73 -1,21 -57,87 -1,21 -59,02 -1,21 -60,20 -1,21 -61,41 -1,21 

Bund -299,44 -6,31 -305,43 -6,31 -301,69 -6,19 -307,72 -6,19 -313,88 -6,19 

GESAMTSUMME -356,17 -7,52 -363,30 -7,52 -360,71 -7,40 -367,92 -7,40 -375,29 -7,40 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Personalaufwand gem. der WFA-Finanziellen Auswirkungen-VO valorisiert wird. 
 

   2021 2022 2023 2024 2025 
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Maßnahme / 

Leistung 

Körper-

schaft 
Verwgr. Fallzahl Zeit (h) Fallzahl Zeit (h) Fallzahl Zeit (h) Fallzahl Zeit (h) Fallzahl Zeit (h) 

elektronische 

Meldung des 

Abfallbeauftrag

ten 

Länder VB-VD-Fachdienst v3; c; 

h1, p1 

250 -0,3 250 -0,3 250 -0,3 250 -0,3 250 -0,3 

Anzeige der 

Abbestellung 

des 

abfallrechtliche

n 

Geschäftsführer

s oder 

verantwortliche

n Person 

Länder VB-VD-Fachdienst v3; c; 

h1, p1 

340 0,3 340 0,3 340 0,3 340 0,3 340 0,3 

Automatisierte 

Übernahme von 

Daten aus 
anderen 

Registern 

Länder VB-VD-Fachdienst v3; c; 

h1, p1 

8.400 -0,3 8.400 -0,3 8.400 -0,3 8.400 -0,3 8.400 -0,3 

Registrierungsp
flicht für 

Transporteure 

Bund VB-VD-Gehob. Dienst 3 
v2/1-v2/3; b 

50 -0,2 50 -0,2 50 -0,2 50 -0,2 50 -0,2 

elektronische 
Notifikation 

Verbringung 

Bund VB-VD-Höh. Dienst 3 
v1/1-v1/3; a 

40 -0,3 40 -0,3 40 -0,3 40 -0,3 40 -0,3 

elektronische 
Meldung 

Verbringung 

Bund VB-VD-Fachdienst v3; c; 
h1, p1 

63.500 -0,2 63.500 -0,2 63.500 -0,2 63.500 -0,2 63.500 -0,2 

Feststellungsbe
scheid 

Länder VB-VD-Höh. Dienst 3 
v1/1-v1/3; a 

20 2,0 20 2,0 20 2,0 20 2,0 20 2,0 

zusätzlicher 
Kontrollaufwan

d 

Abfalltransport

e mit LKW 

Bund ED-Fachdienst E2a; W 2     200 1,0 200 1,0 200 1,0 

 

Die jeweiligen Einsparungen bzw. Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund der Rückmeldungen der zuständigen Behörden sowie Erfahrungswerten. 
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Laufende Auswirkungen – Arbeitsplatzbezogener betrieblicher Sachaufwand 
 

Körperschaft (Angaben in €) 2021 2022 2023 2024 2025 

Länder -19.856,10 -20.253,23 -20.658,29 -21.071,46 -21.492,89 

Bund -104.804,70 -106.900,81 -105.591,80 -107.703,65 -109.857,72 

GESAMTSUMME -124.660,80 -127.154,04 -126.250,09 -128.775,11 -131.350,61 
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Detaillierte Darstellung der Berechnung der Verwaltungskosten für Unternehmen 
 

Informationsverpflichtung 1 Fundstelle Art Ursprung 
Verwaltungslasten (in 

€) 

elektronische Meldung der 

Bestellung eines Abfallbeauftragten 

§ 11 geänderte 

IVP 

National -2.313 

 

Begründung für die Schaffung/Änderung der Informationsverpflichtung: Die Bestellung des Abfallbeauftragten 

soll elektronisch erfolgen. 

Einbindung des eGovernment-Verfahrens in ein bestehendes Internet-Portal: Ja. edm.gv.at 

Elektronische Identifikation der Antragstellerin/des Antragstellers: Ja. Zuordnung im Stammdatenregister des 
EDM erforderlich 

Elektronisches Signieren durch Antragstellerin/Antragsteller: Nein. Das Register gemäß § 22 AWG 2002 ist ein 

eGovernment-Tool bei dem eine der elektronischen Signatur gleichwertigen Authentifizierung umgesetzt wurde. 
 

Unternehmensgruppierung 1: 
Betriebe mit mehr als 100 

Arbeitnehmern 

Zeit 

(hh:mm) 

Gehalt/h 

in € 

Externe 

Kosten 
Afa 

Kosten 

(in €) 

Lasten (in 

€) 

Verwaltungstätigkeit 1: 
Ausfüllen oder Eingabe von 

Anträgen, Meldungen, 

Nachweisen, Ansuchen oder 

Berichten bzw. Inspektionen 

-00:15 37 0,00 0 -9 -9 

 
Fallzahl 250 

Sowieso-Kosten in % 0 

 

Erläuterung der Kalkulation und der getroffenen Annahmen: 

Lt. WKÖ-Information sind in Österreich ca. 5000 Abfallbeauftragte tätig. Es ist von einer Fluktuation von ca. 5% 

auszugehen. 

Die Erleichterung ergibt sich aus der elektronischen Meldung sowie dem Entfall der Übermittlung der Dokumente. 
Diese sind lediglich im Betrieb aufzubewahren. 
 

Informationsverpflichtung 2 Fundstelle Art Ursprung 
Verwaltungslasten (in 

€) 

Registrierungspflicht für 

Transporteure 

§ 21 Abs. 

2b 

geänderte 

IVP 

Europäis

ch 

1.048 

 

Begründung für die Schaffung/Änderung der Informationsverpflichtung: Transporteure von Abfällen sind gemäß 

der Abfallrahmenrichtlinie registrierungspflichtig. Bisher wurde diese Registrierungspflicht durch die 

Registrierung auf der Internetseite www.dietransporteure.at als abgedeckt angesehen. Da mittlerweile der größte 

Teil der Abfalltransporte durch ausländische Transporteure erfolgt, und die Internetseite www.dietransporteure.at 

nur die Möglichkeit der Registrierung für österreichische Firmen abdeckt, sollen sich Transporteure von Abfällen 

auf edm.gv.at registrieren. 

Einbindung des eGovernment-Verfahrens in ein bestehendes Internet-Portal: Ja. edm.gv.at 

Elektronische Identifikation der Antragstellerin/des Antragstellers: Ja. Registrierung 

Elektronisches Signieren durch Antragstellerin/Antragsteller: Nein. Das Register gemäß § 22 AWG 2002 ist ein 

eGovernment-Tool bei dem eine der elektronischen Signatur gleichwertigen Authentifizierung umgesetzt wurde. 
 

Unternehmensgruppierung 1: 

Transporteure von Abfällen 

Zeit 

(hh:mm) 

Gehalt/h 

in € 

Externe 

Kosten 
Afa 

Kosten 

(in €) 

Lasten (in 

€) 

Verwaltungstätigkeit 1: 

Registrierung, Eintragung in ein 

öffentliches Verzeichnis 

00:10 37 0,00 0 6 6 

 
Unternehmensanzahl 170 
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Frequenz 1 

Sowieso-Kosten in % 0 

 

Erläuterung der Kalkulation und der getroffenen Annahmen: 

Es sind im Rahmen des Verfahrens gemäß der EU-VerbringungsV zahlreiche (auch ausländische) Transporteure 

bereits durch die Behörde im Register erfasst worden. Diese müssen sich in Folge nicht erneut registrieren. 
 

Informationsverpflichtung 3 Fundstelle Art Ursprung 
Verwaltungslasten (in 

€) 

Veröffentlichungen durch die 

Sammel- und Verwertungssysteme 

§ 29 Abs. 9 geänderte 

IVP 

Europäis

ch 

176 

 

Begründung für die Schaffung/Änderung der Informationsverpflichtung: Sammel- und Verwertungssysteme 

sollen künftig neben den gültigen Tarifen auch ihre Eigentumsverhältnisse, das Verfahren zur Auswahl der für sie 

tätigen Sammler und Behandler sowie Informationen zur Zielerreichung auf ihrer Internetseite veröffentlichen und 

aktuell halten. 

Eine elektronische Umsetzung der Informationsverpflichtung ist nicht vorgesehen. 
 

Unternehmensgruppierung 1: 

Sammel- und 

Verwertungssysteme 

Zeit 

(hh:mm) 

Gehalt/h 

in € 

Externe 

Kosten 
Afa 

Kosten 

(in €) 

Lasten (in 

€) 

Verwaltungstätigkeit 1: 

Veröffentlichung der 

vorhandenen Daten 

00:10 46 0,00 0 8 8 

 
Unternehmensanzahl 23 

Frequenz 1 

Sowieso-Kosten in % 0 

 

Erläuterung der Kalkulation und der getroffenen Annahmen: 

Die zu veröffentlichen Daten sind in den Unternehmen bereits vorhanden und müssen lediglich online gestellt 

werden. Jährlich ändern werden sich in der Regel neben den schon bisher zu veröffentlichenden Tarifen die 

Angaben zur Erfüllung der Zielvorgaben für die Abfallbewirtschaftung. 
 

Informationsverpflichtung 4 Fundstelle Art Ursprung 
Verwaltungslasten (in 

€) 

Anzeige der Abbestellung des 

abfallrechtlichen Geschäftsführers 

oder der verantwortlichen Person 

§ 26 Abs. 

5a AWG 

2002 

neue IVP National 3.145 

 

Begründung für die Schaffung/Änderung der Informationsverpflichtung: Die Abbestellung des abfallrechtlichen 

Geschäftsführers oder der verantwortlichen Person soll der Behörde angezeigt werden. 

Eine elektronische Umsetzung der Informationsverpflichtung ist nicht vorgesehen. 
 

Unternehmensgruppierung 1: 

Abfallsammler und -behandler 

Zeit 

(hh:mm) 

Gehalt/h 

in € 

Externe 

Kosten 
Afa 

Kosten 

(in €) 

Lasten (in 

€) 

Verwaltungstätigkeit 1: 

Ausfüllen oder Eingabe von 

Anträgen, Meldungen, 
Nachweisen, Ansuchen oder 

Berichten bzw. Inspektionen 

00:15 37 0,00 0 9 9 

 
Fallzahl 340 

Sowieso-Kosten in % 0 

 

Erläuterung der Kalkulation und der getroffenen Annahmen: 
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Im EDM sind ca. 1700 juristische Personen als Abfallsammler oder -behandler registriert. Diese müssen zumindest 

einen abfallrechtlichen Geschäftsführer bzw.  eine verantwortliche Person bestellt haben.  Angenommen wird eine 

Fluktuation von 5%. 
 

Informationsverpflichtung 5 Fundstelle Art Ursprung 
Verwaltungslasten (in 
€) 

Elektronische Notifikation einer 

grenzüberschreitenden Verbringung 

§ 67 AWG 

2002 

geänderte 

IVP 

Europäis

ch 

-370 

 

Begründung für die Schaffung/Änderung der Informationsverpflichtung: Die grenzüberschreitende Verbringung 

von Abfällen ist in bestimmten Fällen gegenüber der Behörde zu notifizieren. Diese Notifikation soll elektronisch 

erfolgen. 

Einbindung des eGovernment-Verfahrens in ein bestehendes Internet-Portal: Ja. edm.gv.at 

Elektronische Identifikation der Antragstellerin/des Antragstellers: Ja. Zuordnung im Stammdatenregister des 

EDM erforderlich 

Elektronisches Signieren durch Antragstellerin/Antragsteller: Nein. Das Register gemäß § 22 AWG 2002 ist ein 

eGovernment-Tool bei dem eine der elektronischen Signatur gleichwertigen Authentifizierung umgesetzt wurde. 
 

Unternehmensgruppierung 1: 

Abfallerzeuger, Abfallsammler 

und -behandler 

Zeit 

(hh:mm) 

Gehalt/h 

in € 

Externe 

Kosten 
Afa 

Kosten 

(in €) 

Lasten (in 

€) 

Verwaltungstätigkeit 1: 

Ausfüllen oder Eingabe von 

Anträgen, Meldungen, 

Nachweisen, Ansuchen oder 
Berichten bzw. Inspektionen 

-00:15 37 0,00 0 -9 -9 

 
Fallzahl 40 

Sowieso-Kosten in % 0 

 

Erläuterung der Kalkulation und der getroffenen Annahmen: 

Durch die elektronische Notifikation wird der Zeitaufwand für das Kopieren von mehreren Ausfertigungen sowie 

deren Versendung minimiert. 
 

Informationsverpflichtung 6 Fundstelle Art Ursprung 
Verwaltungslasten (in 

€) 

Elektronische Meldungen bei 

grenzüberschreitender Verbringung 

§ 72b geänderte 

IVP 

Europäis

ch 

0 

 

Begründung für die Schaffung/Änderung der Informationsverpflichtung: Die Meldung des tatsächlichen Beginns 

der Verbringung aus Österreich sowie die Meldung der Entgegennahme der Abfälle durch die Behandlungsanlage, 

die Bestätigung des Erhalts der Abfälle durch die Behandlungsanlage und die Bestätigung über die Behandlung 

der Abfälle bei Verbringungen nach Österreich sollen elektronisch erfolgen. 

Einbindung des eGovernment-Verfahrens in ein bestehendes Internet-Portal: Ja. edm.gv.at 

Elektronische Identifikation der Antragstellerin/des Antragstellers: Ja. Zuordnung im Stammdatenregister des 

EDM erforderlich 

Elektronisches Signieren durch Antragstellerin/Antragsteller: Nein. Das Register gemäß § 22 AWG 2002 ist ein 
eGovernment-Tool bei dem eine der elektronischen Signatur gleichwertigen Authentifizierung umgesetzt wurde. 
 
 
Fallzahl 63.500 

Sowieso-Kosten in % 0 

 

Erläuterung der Kalkulation und der getroffenen Annahmen: 

Keine nennenswerten Ersparnisse, da die Meldungsverpflichtung aufgrund der VerbringungsV bereits besteht. 
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Informationsverpflichtung 7 Fundstelle Art Ursprung 
Verwaltungslasten (in 

€) 

Automatisierte Übernahme von 

Stammdaten aus anderen Registern 

§ 21 und 

22 AWG 

2002 

geänderte 

IVP 

National -259.001 

 

Begründung für die Schaffung/Änderung der Informationsverpflichtung: Im Sinne einer 

Verwaltungsvereinfachung sollen die Register gemäß AWG 2002 auch Daten aus anderen zum Zwecke der 

Verwaltung und des E-Governments eingerichteten Registern des Bundes übernehmen dürfen. 

Einbindung des eGovernment-Verfahrens in ein bestehendes Internet-Portal: Ja. edm.gv.at 

Elektronische Identifikation der Antragstellerin/des Antragstellers: Ja. Zuordnung im Stammdatenregister des 

EDM erforderlich 

Elektronisches Signieren durch Antragstellerin/Antragsteller: Nein. Das Register gemäß § 22 AWG 2002 ist ein 

eGovernment-Tool bei dem eine der elektronischen Signatur gleichwertigen Authentifizierung umgesetzt wurde. 
 

Unternehmensgruppierung 1: 

Abfallerzeuger, Abfallsammler 

und -behandler 

Zeit 

(hh:mm) 

Gehalt/h 

in € 

Externe 

Kosten 
Afa 

Kosten 

(in €) 

Lasten (in 

€) 

Verwaltungstätigkeit 1: 

Registrierung, Eintragung in ein 

öffentliches Verzeichnis 

-00:10 37 0,00 0 -6 -6 

 
Unternehmensanzahl 42.000 

Frequenz 1 

Sowieso-Kosten in % 0 

 

Informationsverpflichtung 8 Fundstelle Art Ursprung 
Verwaltungslasten (in 

€) 

Begleitscheinpflicht für nicht 

gefährliche POP-Abfälle 

§18 und § 

19 AWG 

2002 

neue IVP Europäis

ch 

185.000 

 

Begründung für die Schaffung/Änderung der Informationsverpflichtung: Die EU-POP-Verordnung sieht eine 

Überwachung und Rückverfolgbarkeit von POP-Abfällen im Einklang mit Artikel 17 der Abfallrahmenrichtlinie 

vor, sohin eine Rückverfolgbarkeit von der Erzeugung bis zum endgültigen Bestimmungsort samt diesbezüglicher 

Überwachung. Auch nicht gefährliche POP-Abfälle sollen daher der Begleitscheinpflicht unterliegen. 

Einbindung des eGovernment-Verfahrens in ein bestehendes Internet-Portal: Ja. Die Abwicklung der Meldungen 
erfolgt über das bestehende Register gemäß § 22 AWG 2002, edm.gv.at 

Elektronische Identifikation der Antragstellerin/des Antragstellers: Ja. Nachverfolgbarkeit der POP-Abfälle 

entsprechend der EU-POP-Verordnung erforderlich 

Elektronisches Signieren durch Antragstellerin/Antragsteller: Nein. Anbringen erfolgt nach den Prinzipien des 

§22c iVm §22d (2) AWG 2002 
 

Unternehmensgruppierung 1: 

Abfallerzeuger 

Zeit 

(hh:mm) 

Gehalt/h 

in € 

Externe 

Kosten 
Afa 

Kosten 

(in €) 

Lasten (in 

€) 

Verwaltungstätigkeit 1: 

Ausfüllen oder Eingabe von 

Anträgen, Meldungen, 

Nachweisen, Ansuchen oder 

Berichten bzw. Inspektionen 

00:04 37 0,00 0 2 2 

 
Fallzahl 60.000 

Sowieso-Kosten in % 0 

 

Erläuterung der Kalkulation und der getroffenen Annahmen: 
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Dzt. werden rund 600.000 Begleitscheine pro Jahr insgesamt gemeldet. Für die Kalkulation wurde angenommen, 

dass es aufgrund der Meldung der nicht gefährlichen POP-Abfälle zu einer Steigerung um 10% kommt. Dieser 

Wert stellt einen zu erwartenden Maximalwert dar. 
 

Unternehmensgruppierung 2: 
Abfallsammler und -behandler 

Zeit 
(hh:mm) 

Gehalt/h 
in € 

Externe 
Kosten 

Afa 
Kosten 
(in €) 

Lasten (in 
€) 

Verwaltungstätigkeit 1: 

Versand einer Nachricht an eine 
öffentliche Stelle 

00:01 37 0,00 0 1 1 

 
Fallzahl 60.000 

Sowieso-Kosten in % 0 

 

Erläuterung der Kalkulation und der getroffenen Annahmen: 

Dzt. werden rund 600.000 Begleitscheine pro Jahr insgesamt gemeldet. Für die Kalkulation wurde angenommen, 

dass es aufgrund der Meldung der nicht gefährlichen POP-Abfälle zu einer Steigerung um 10% kommt. Dieser 

Wert stellt einen zu erwartenden Maximalwert dar. 

Es handelt sich um eine elektronische Meldung im Wege des Registers edm.gv.at. Für die Meldung steht optional 

ein Gratiswerkzeug zur Verfügung. 
 

Informationsverpflichtung 9 Fundstelle Art Ursprung 
Verwaltungslasten (in 

€) 

Nachweispflicht Abfalltransporte 

über Schiene 

§ 15 Abs. 9 

und § 69 

Abs. 10 

geänderte 

IVP 

National 3.453.333 

 

Begründung für die Schaffung/Änderung der Informationsverpflichtung: Abfalltransporte sollen ab einer 

bestimmten Transportstrecke über die Schiene oder vom Schadstoffpotential gleichwertige Verkehrsmittel 

erfolgen, LKW-Abfalltransporte haben entsprechende Nachweise mitzuführen, wenn diese nicht über die Schiene 

erfolgen. 

Eine elektronische Umsetzung der Informationsverpflichtung ist nicht vorgesehen. 
 

Unternehmensgruppierung 1: 

Transporteure 

Zeit 

(hh:mm) 

Gehalt/h 

in € 

Externe 

Kosten 
Afa 

Kosten 

(in €) 

Lasten (in 

€) 

Verwaltungstätigkeit 1: 

Ausfüllen oder Eingabe von 

Anträgen, Meldungen, 

Nachweisen, Ansuchen oder 

Berichten bzw. Inspektionen 

00:01 25 0,00 0 0 0 

 
Unternehmensanzahl 3.700 

Frequenz 2200 

Sowieso-Kosten in % 0 

 

Erläuterung der Kalkulation und der getroffenen Annahmen: 

Aufgrund der Bestimmung sind beim Transport von Abfällen bestimmte Nachweise vom Transporteur 

mitzuführen. In vielen Fällen kann die Nachweispflicht durch die Transportpapiere, die bereits mitzuführen sind, 

erfolgen. Für die Fälle, in denen die Transportpapiere für die erforderliche Nachweispflicht nicht ausreichen, wird 

für das Bereitstellen des zusätzlichen Nachweises 1 Minute angenommen. 

Angenommen wird eine durchschnittliche Anzahl an LKW-Lenkern von 10 pro Transporteur, 220 Arbeitstagen 

im Jahr und täglich 1 Minute für die Zusammenstellung der mitzuführenden Nachweise. 
 

Unternehmensgruppierung 2: 

Personen, die Abfalltransporte 

veranlassen 

Zeit 

(hh:mm) 

Gehalt/h 

in € 

Externe 

Kosten 
Afa 

Kosten 

(in €) 

Lasten (in 

€) 

Verwaltungstätigkeit 1: 

Ausfüllen oder Eingabe von 

Anträgen, Meldungen, 

00:05 37 0,00 0 3 3 
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Nachweisen, Ansuchen oder 

Berichten bzw. Inspektionen 
 
Unternehmensanzahl 400 

Frequenz 50 

Sowieso-Kosten in % 0 

 

Erläuterung der Kalkulation und der getroffenen Annahmen: 

Abfallsammler und einige größere Unternehmen, die Abfälle erzeugen, werden in der Regel der Kreis der 

Unternehmen sein, die Abfalltransporte veranlassen. Diese werden für die Abfalltransporte neben einem Angebot 

für den Abfalltransport auch die für die relevante Bestimmung erforderlichen Nachweise zusammenstellen bzw. 

für den Transport bereitstellen müssen. Es wird davon ausgegangen, dass dies durchschnittlich 50 Mal im Jahr pro 

Unternehmen erfolgt. 
 

Informationsverpflichtung 10 Fundstelle Art Ursprung 
Verwaltungslasten (in 

€) 

Nachweispflicht Mehrwegquote § 14b neue IVP National 2.064.000 

 

Begründung für die Schaffung/Änderung der Informationsverpflichtung: Letztvertreiber hat gemäß § 14b 
Nachweise über die angebotenen Getränkeartikel und die Masse der von ihm jährlich in Verkehr gesetzten Einweg- 

und Mehrweg-Getränke, gegliedert nach Getränkearten gemäß Abs. 1 bis zum 15. März des Folgejahres an die 

Koordinierungsstelle gemäß § 13b in Verbindung mit § 30a zu übermitteln. 

Eine elektronische Umsetzung der Informationsverpflichtung ist nicht vorgesehen. 
 

Unternehmensgruppierung 1: 

Letztvertreiber Getränke 

Zeit 

(hh:mm) 

Gehalt/h 

in € 

Externe 

Kosten 
Afa 

Kosten 

(in €) 

Lasten (in 

€) 

Verwaltungstätigkeit 1: 
Beschaffung von Informationen 

30:00 37 0,00 0 1.110 1.110 

Verwaltungstätigkeit 2: 

Versand einer Nachricht an eine 
öffentliche Stelle 

05:00 36 0,00 0 180 180 

 
Unternehmensanzahl 1.600 

Frequenz 1 

Sowieso-Kosten in % 0 

 

Erläuterung der Kalkulation und der getroffenen Annahmen: 

Die Verpflichtung besteht erstmals für das Jahr 2023. 
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Angaben zur Wesentlichkeit 
 

Nach Einschätzung der einbringenden Stelle sind folgende Wirkungsdimensionen vom gegenständlichen Vorhaben nicht wesentlich betroffen im Sinne der Anlage 1 der WFA-

Grundsatzverordnung. 
 

Wirkungs-

dimension 

Subdimension der 

Wirkungsdimension 

Wesentlichkeitskriterium 

Unternehmen Finanzielle Auswirkungen auf 

Unternehmen 

Mindestens 10 000 betroffene Unternehmen oder 2,5 Mio. € Gesamtbe- bzw. entlastung pro Jahr 

Umwelt Wasser - Auswirkungen auf den ökologischen oder chemischen Zustand von Seen und Fließgewässern oder 

- Auswirkungen auf Menge und Qualität des Grundwassers 

Umwelt Ökosysteme, Tiere, Pflanzen oder 
Boden 

- Eingriffe in den Lebensraum im Hinblick auf die Verringerung des Hochwasserschutzes oder des 

Schutzes vor Muren und Lawinen, Veränderungen hinsichtlich der Produktion von schadstofffreien 

Lebensmitteln oder Eingriffe in Naturschutzgebiete oder 

- Zerschneidung eines großflächig zusammenhängenden Waldgebietes oder einer regionstypischen 

Landschaft oder 

- Zunahme der versiegelten Flächen um 25 ha pro Jahr 

 

Diese Folgenabschätzung wurde mit der Version 5.9 des WFA – Tools erstellt (Hash-ID: 410280147). 
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	9. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 27:
	10. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 28a folgender Eintrag zu § 28b eingefügt:
	11. Im Inhaltsverzeichnis lautet die Überschrift des 5. Abschnittes „Regime der erweiterten Herstellerverantwortung“.
	12. Im Inhaltsverzeichnis wird vor dem Eintrag zu § 29 folgender Eintrag zu § 28c eingefügt:
	13. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 72a folgender Eintrag zu § 72b eingefügt:
	14. Im Inhaltsverzeichnis werden nach dem Eintrag zu Anhang 1 folgende Einträge zu Anhang 1a und Anhang 1b eingefügt:
	15. Im § 1 Abs. 1 wird am Ende der Z 2 der Beistrich durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Wortfolge angefügt:
	16. Im § 1 Abs. 1 wird am Ende der Z 3 vor dem Beistrich die Wortfolge „und die Effizienz der Ressourcennutzung verbessert wird“ eingefügt.
	17. Im § 1 Abs. 1 wird nach der Z 3 folgende Z 3a eingefügt:
	18. § 1 Abs. 2a Z 4 lautet:
	19. Im § 1 Abs. 2a wird folgende Z 5 angefügt:
	20. Im § 2 Abs. 3a wird im Einleitungsteil die Wortfolge „kann nur dann“ durch das Wort „gilt“ ersetzt und es entfällt das Wort „gelten“; folgender Schlussteil wird angefügt:
	21. § 2 Abs. 4 Z 2 lautet:
	22. Im § 2 Abs. 4 wird nach der Z 3 folgende Z 3a eingefügt:
	23. Dem § 2 Abs. 4 werden folgende Z 6 bis 9 angefügt:
	24. Im § 2 Abs. 5 wird nach der Z 2 folgende Z 2a eingefügt:
	25. § 2 Abs. 5 Z 3 lit. c lautet:
	26. Im § 2 Abs. 5 wird nach der Z 7 folgende Z 7a eingefügt:
	27. Im § 2 Abs. 5 wird nach der Z 9 folgende Z 10 angefügt:
	28. Im § 2 Abs. 7 wird am Ende in der Z 4 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und die folgende Z 5 angefügt:
	29. Im § 2 Abs. 8 wird nach der Z 4 folgende Z 4a eingefügt:
	30. Im § 2 Abs. 10 lautet der Einleitungsteil:
	31. Im § 2 Abs. 10 wird in der Z 6 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und es werden folgende Z 7 und 8 angefügt:
	32. Im § 3 Abs. 1 wird am Ende der Z 8 der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgende Z 9 angefügt:
	33. Im § 4 wird am Ende der Z 3 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 4 angefügt:
	34. Dem § 5 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
	35. Im § 5 wird nach dem Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt:
	36. § 5 Abs. 2 Z 1 lautet:
	37. § 5 Abs. 3 Z 3 lautet:
	38. § 5 Abs. 3 Z 5 lautet:
	39. Im § 5 Abs. 3 wird in der Z 6 der Punkt durch das Wort „und“ ersetzt und folgende Z 7 angefügt:
	40. Dem § 5 Abs. 3 und dem § 23 Abs. 1 und 2 wird folgender Schlussteil angefügt:
	41. § 5 Abs. 4 lautet:
	42. Im § 6 Abs. 1 wird die Wortfolge „hat der Landeshauptmann dies“ durch die Wortfolge „hat dies der Landeshauptmann aufgrund der vom Besitzer der Sache vorgelegten Unterlagen“ ersetzt.
	43. Im § 6 Abs. 5 wird nach der Wortfolge „ob oder inwieweit eine Sache einer Verordnung gemäß § 14 Abs. 1 unterliegt“ die Wortfolge „oder welcher Produktgruppe einer Verordnung nach § 13h Abs. 2 eine Verpackung zuzuordnen ist“ eingefügt.
	44. Dem § 6 Abs. 7 wird folgender Satz angefügt:
	45. Im § 7 Abs. 1 werden die Z 1 und 2 durch folgende Z 1 bis 3 ersetzt:
	46. Im § 7 Abs. 4 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt:
	47. Im § 7 Abs. 5 wird die Wortfolge „Einzelchargenausstufung oder Prozessausstufung“ durch die Wortfolge „Ausstufung einer Einzelcharge, eine Ausstufung eines Abfallstroms oder eine Ausstufung eines wiederkehrenden Abfalls“ ersetzt.
	48. Im § 7 Abs. 6 wird die Wortfolge „verfestigten, stabilisierten oder immobilisierten“ durch die Wortfolge „gefährlichen immobilisierten oder stabilisierten“ ersetzt.
	49. Im § 7 Abs. 7 wird das Wort „Prozessausstufung“ durch die Wortfolge „Ausstufung eines Abfallstroms oder einer Ausstufung eines wiederkehrenden Abfalls“ ersetzt.
	50. Im § 8 Abs. 2 wird nach der Wortfolge „der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend,“ die Wortfolge „die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus,“ eingefügt.
	51. Im § 8 Abs. 3 wird der Z 4 vor dem Strichpunkt folgende Wortfolge angefügt:
	52. Im § 8 Abs. 3 lautet die Z 5:
	53. Im § 8 Abs. 3 werden nach der Z 8 folgende Z 8a und 8b eingefügt:
	54. Im § 8 Abs. 3 Z 9 wird nach der Wortfolge „Vorkehrungen für bestimmte Abfälle“ die Wortfolge „(einschließlich Altöl; gefährliche Abfälle; Abfälle, die erhebliche Mengen kritischer Rohstoffe enthalten und Abfallströme, für die spezielle Rechtsvorsc...
	55. Dem § 8 Abs. 3 wird folgender Schlussteil angefügt:
	56. § 9 samt Überschrift lautet:
	57. Im § 9a Abs. 2 wird am Ende der Z 2 vor dem Strichpunkt die Wortfolge „einschließlich einer Zuordnung der Abfallvermeidungsmaßnahmen zu den Zielen gemäß § 9“ angefügt.
	58. Im § 9a Abs. 2 wird am Ende der Z 3 vor dem Strichpunkt die Wortfolge „und eine Beschreibung des Beitrags, den die in Anhang 1b aufgeführten Instrumente und Maßnahmen zur Abfallvermeidung leisten“ angefügt.
	59. Im § 9a Abs. 2 wird am Ende der Z 5 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 6 angefügt:
	60. § 11 Abs. 2 lautet:
	61. Nach § 12 werden folgende §§ 12a und 12b samt Überschriften eingefügt:
	62. § 13a samt Überschrift lautet:
	63. Im § 13b Abs. 1 wird am Ende der Z 9 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 10 und 11 angefügt:
	64. § 13g Abs. 2 lautet:
	65. Im § 13g Abs. 3 wird die Z 1 durch folgende Z 1 und 1a ersetzt:
	66. Im § 13g Abs. 3 wird am Ende der Z 3 der Punkt durch den Ausdruck „ , und“ ersetzt und folgende Z 4 angefügt:
	67. Dem § 13g wird folgender Abs. 5 angefügt:
	68. Im § 13h Abs. 1 lautet der vorletzte Satz:
	69. Nach § 13m werden folgende §§ 13n bis 13q samt Überschriften eingefügt:
	70. Im § 14 Abs. 1 wird im ersten Satz die Wortfolge „der Ziele gemäß § 9“ durch die Wortfolge „der Hierarchie gemäß § 1 Abs. 2 und 2a und der Ziele der Abfallvermeidungsmaßnahmen gemäß § 9“ ersetzt.
	71. Im § 14 Abs. 2 Z 1 wird folgende Wortfolge angefügt:
	72. Im § 14 Abs. 2 wird nach der Z 2 folgende Z 2a eingefügt:
	73. Im § 14 Abs. 2 werden nach der Z 3 folgende Z 3a und 3b eingefügt:
	74. Im § 14 Abs. 2 wird nach der Z 5 folgende Z 5a eingefügt:
	75. Dem§ 14 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
	76. Nach § 14 werden folgende § 14a samt Überschrift und § 14b samt Überschrift eingefügt:
	77. Im § 15 wird nach Abs. 4a folgender Abs. 4b eingefügt:
	78. Dem § 15 wird folgender Abs. 9 angefügt:
	79. Im § 16 Abs. 3 Z 1 wird die Wortfolge „Altöle sind einem Recycling“ durch die Wortfolge „Altöle sind einer Aufbereitung oder einem anderen Recyclingverfahren, das für den Umweltschutz zu einem gleichwertigen oder besseren Ergebnis führt als die Au...
	80. Im § 16 Abs. 4 wird die Wortfolge „Abfälle, die gemäß Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG (im Folgenden: EG-POP-V), ABl. Nr. L 158 vom 30.04.2004 S. 7, beric...
	81. Im § 16 Abs. 7 wird im Einleitungsteil die Wortfolge „Abfälle, die im Zuge von Bautätigkeiten anfallen,“ durch die Wortfolge „Bau- und Abbruchabfälle“ ersetzt und in der Z 1 vor dem Wort „Verwertung“ das Wort „stofflichen“ eingefügt.
	82. Dem § 17 wird folgender Abs. 6 angefügt:
	83. Die Überschrift zu § 18 lautet:
	84. Dem § 18 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
	85. Im § 18 Abs. 3 wird nach dem Wort „Landeshauptmann“ die Wortfolge „im Wege des Registers gemäß § 22 AWG 2002“ eingefügt.
	86. Dem § 18 wird folgender Abs. 8 angefügt:
	87. Die Überschrift zu § 19 lautet:
	88. Dem § 19 wird folgender Abs. 3 angefügt:
	89. Im § 20 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt:
	90. Dem § 20 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
	91. Im § 21 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt:
	92. Dem § 21 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
	93. Im § 21 Abs. 2b entfällt die Z 2.
	94. Im § 21 wird nach Abs. 3a folgender Abs. 3b eingefügt:
	95. Dem § 22 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
	96. Im § 22 Abs. 2 wird am Ende der Z 17 der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgende Z 18 angefügt:
	97. Im § 22 Abs. 4, 5, 5a, 5b, 6 und 10 wird jeweils die Bezeichnung „Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus“ durch die Bezeichnung „Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie“ ersetzt.
	98. Im § 22 wird nach Abs. 5d folgender Abs. 5e eingefügt:
	99. Im § 22 wird nach Abs. 6 folgender Abs. 6a eingefügt:
	100. Dem § 22 wird folgender Abs. 11 angefügt:
	101. Im § 22a Abs. 1 Z 1 wird in der lit. f nach dem Zitat „§ 37“ das Zitat „und § 24a“ eingefügt und folgende lit. g angefügt:
	102. Im § 22a Abs. 3a wird das Wort „Eintragung“ durch das Wort „Erfassung“ ersetzt.
	103. Dem § 22d Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
	104. Dem § 22d wird folgender Abs. 3 angefügt:
	105. Nach § 22d wird folgender § 22e samt Überschrift eingefügt:
	106. Im § 23 Abs. 1 wird in der Z 2 vor dem Strichpunkt die Wortfolge „ , einschließlich der Entfernung von Stoffen, Gemischen oder Bestandteilen aus Abfällen vor oder während der Behandlung“ eingefügt.
	107. Im § 23 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt:
	108. Im § 23 Abs. 3 Z 4 wird nach dem Wort „Übermittlungen“ die Wortfolge „samt zugehöriger Nutzungsbedingungen zur Sicherstellung einer effizienten und störungsfreien elektronischen Datenübermittlung“ eingefügt.
	109. Im § 23 Abs. 4 wird die Wortfolge „Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wird ermächtigt,“ durch die Wortfolge „Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie w...
	110. Dem § 23 wird folgender Abs. 5 angefügt:
	111. Im § 26 Abs. 3 entfällt das Wort „diesbezüglichen“ und wird nach der Wortfolge „abfallrechtlichen Vorschriften“ die Wortfolge „ , einschließlich abfallrechtlicher Genehmigungen,“ eingefügt.
	112. § 26 Abs. 4 Z 1 lautet:
	113. Dem § 26 Abs. 4 wird folgender Schlussteil angefügt:
	114. Im § 26 wird nach dem Abs. 5 folgender Abs. 5a eingefügt:
	115. Im § 26 Abs. 6 wird die Wortfolge „die Verlässlichkeit und die fachlichen Fähigkeiten und Kenntnisse aufzuweisen hat“ durch die Wortfolge „die Kriterien des Abs. 1 Z 1 bis 3 erfüllt“ ersetzt und am Ende folgender Satz angefügt:
	116. In der Überschrift des § 27 entfällt der Ausdruck „Ruhen,“.
	117. Nach § 28a wird folgender § 28b samt Überschrift eingefügt:
	118. Die Überschrift zum 5. Abschnitt lautet:
	„5. Abschnitt
	Regime der erweiterten Herstellerverantwortung“
	119. Im 5. Abschnitt wird vor dem § 29 folgender § 28c samt Überschrift eingefügt:
	120. Dem § 29 Abs. 2 Z 7 wird folgender Satz angefügt:
	121. Im § 29 Abs. 2 wird nach Z 7a folgende Z 7b eingefügt:
	122. Dem § 29 Abs. 2 Z 8 werden folgende Sätze angefügt:
	123. § 29 Abs. 3 zweiter Satz lautet:
	124. Im § 29 Abs. 4 wird am Ende der Z 3 das Wort „und“ durch einen Beistrich ersetzt, am Ende der Z 4 der Punkt durch das Wort „ , und“ ersetzt und nach der Z 4 folgende Z 5 eingefügt:
	125. § 29 Abs. 4a lautet:
	126. § 29 Abs. 9 lautet:
	127. Dem § 29 werden folgende Abs. 10 bis 14 angefügt:
	128. Dem § 29b Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
	129. Dem § 29d Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
	130. Im § 29d Abs. 4 wird im ersten Satz nach dem Wort „monatlich“ die Wortfolge „sowie jährlich“ eingefügt.
	131. Im § 30a Abs. 1 Z 1 entfällt jeweils die Wortfolge „Koordinierung der“.
	132. § 30a Abs. 1 Z 4 und Abs. 2 Z 4 lauten:
	133. Im § 30a Abs. 1 wird am Ende in der Z 5 der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und es werden folgende Z 6 bis 8 angefügt:
	134. Im § 30a Abs. 2 wird am Ende in der Z 5 der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und es werden folgende Z 6 und 7 angefügt:
	135. Im § 36 Z 2 wird die Wortfolge „Tarifgrundsätze und Effizienzkriterien“ durch die Wortfolge „Vorgaben zur Berechnung von Tarifen (Tarifgrundsätze, zB Umlageprinzip) und Effizienzkriterien; solche Vorgaben können auch Zu- und Abschläge oder Rücker...
	136. Im § 36 wird am Ende der Z 6 der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgende Wortfolge „und Sammelfraktionen;“ angefügt.
	137. Dem § 36 wird folgende Z 7 angefügt:
	138. Im § 37 Abs. 4 Z 7 wird nach der Wortfolge „eines Teilbereichs der Deponie“ die Wortfolge „oder die Beendigung der Maßnahmen für die Nachsorge der Deponie“ eingefügt.
	139. Im § 42 Abs. 1 wird am Ende der Z 13 vor dem Beistrich folgende Wortfolge angefügt:
	140. Im § 42 Abs. 1 wird der Z 14 folgender Schlussteil angefügt:
	141. § 42 Abs. 1a lautet:
	142. Im § 42 Abs. 3 entfällt die Wortfolge „unionsrechtlich bedingten“.
	143. Im § 47 Abs. 1 und im § 52 Abs. 2 wird jeweils folgender Schlussteil angefügt:
	144. Im § 51 Abs. 2 wird im letzten Satz nach der Ziffer „8“ die Ziffer „ , 9“ eingefügt.
	145. Dem § 65 Abs. 1 wird folgender Schlussteil angefügt:
	146. Dem § 67 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
	147. Dem § 67 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
	148. Im § 68 Abs. 1 entfällt am Ende der Z 5 das Wort „und“ und wird nach der Z 5 folgende Z 5a eingefügt:
	149. § 68 Abs. 1 letzter Satz lautet:
	150. Im § 69 wird nach Abs. 7b folgender Abs. 7c eingefügt:
	151. § 69 Abs. 10 lautet:
	152. Nach § 72a wird folgender § 72b samt Überschrift eingefügt:
	153. Dem § 75 wird folgender Abs. 8 angefügt:
	154. In § 75b Abs. 1 wird nach dem Wort „Bezirksverwaltungsbehörde,“ die Wortfolge „der Landeshauptmann,“ eingefügt.
	155. In § 75b Abs. 1 Z 1 lit. b wird nach dem Wort „unverzüglich“ die Wortfolge „vor Ende der behördlichen Überprüfung“ eingefügt.
	156. Dem § 75b Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
	157. In § 75b Abs. 2 wird im zweiten Satz die Wortfolge „die Beschlagnahme mit Bescheid anzuordnen“ durch die Wortfolge „einen Bescheid mit der Anordnung der Beschlagnahme zu erlassen“ ersetzt.
	158. Dem § 78 wird folgender Abs. 26 angefügt:
	159. Im § 79 Abs. 1 wird in der Z 1 das Zitat „§ 15 Abs. 1, 3 oder 4“ durch das Zitat „§ 15 Abs. 1, 3, 4 oder 4b“ ersetzt.
	160. § 79 Abs. 1 Z 5 lautet:
	161. Im § 79 Abs. 1 wird nach der Z 7b folgende Z 7c eingefügt:
	162. Im § 79 Abs. 1 wird in der Z 8 das Zitat „§ 36 Z 1, 2, 5 und 6“ durch das Zitat „§ 36 Z 1, 2, 2a, 5 und 6“ ersetzt.
	163. Im § 79 Abs. 1 Z 15a wird nach dem Zitat „§ 69 Abs. 7“ die Wortfolge „oder 7c“ eingefügt.
	164. Im § 79 Abs. 1 Z 15b wird das Zitat „Art. 2 Nummer 35 Buchstabe a, c oder e“ durch das Zitat „Art. 2 Nummer 35 Buchstabe a, c, e oder g Ziffer iii“ ersetzt.
	165. Im § 79 Abs. 2 Z 1 wird nach dem Zitat „§ 14 Abs. 1 oder 2b“ der Ausdruck „ , § 14a“ eingefügt.
	166. Im § 79 Abs. 2 werden die Z 2a und 2b durch folgende Z 2a, 2b und 2ba ersetzt:
	167. Im § 79 Abs. 2 werden nach der Z 2c folgende Z 2d und 2e eingefügt:
	168. Im § 79 Abs. 2 wird in der Z 3 das Zitat „§ 15 Abs. 1, 3 oder 4“ durch das Zitat „§ 15 Abs. 1, 3, 4 oder 4b“ ersetzt.
	169. Im § 79 Abs. 2 wird nach der Z 23 folgende Z 23a eingefügt:
	170. Im § 79 Abs. 3 wird in der Z 1 das Zitat „§ 5 Abs. 4“ durch das Zitat „§ 2 Abs. 3a, § 5 Abs. 1a, 4“ ersetzt.
	171. Im § 79 Abs. 3 wird in der Z 1 das Zitat „§ 13, § 13a Abs. 1b, 3, 4 oder 4a, § 13g Abs. 3 oder 4“ durch das Zitat „§ 12b Abs. 3, § 13 und 13a Abs. 4, 5 oder 6, § 13g Abs. 3 bis 5“ ersetzt.
	172. Im § 79 Abs. 3 Z 1 wird nach dem Zitat „§ 14 Abs. 2b“ das Zitat „ , § 14a“ eingefügt.
	173. Im § 79 Abs. 3 wird in der Z 1 nach dem Zitat „§ 15 Abs. 6,“ das Zitat „§ 15 Abs. 9,“ eingefügt.
	174. Im § 79 Abs. 3 wird in der Z 1 das Zitat „§ 17 Abs. 1, 3, 4 oder 5“ durch das Zitat „§ 17 Abs. 1, 3, 4, 5 oder 6“ ersetzt.
	175. Im § 79 Abs. 3 wird in der Z 1 das Zitat „§ 18 Abs. 3, 4 oder 5“ durch das Zitat „§ 18 Abs. 3, 4, 5, 7 oder 8“ ersetzt.
	176. Im § 79 Abs. 3 wird in der Z 1 nach dem Zitat „§ 22 Abs. 6“ die Wortfolge „und 6a“ eingefügt.
	177. Im § 79 Abs. 3 wird in der Z 1 das Zitat „§ 29 Abs. 8 und 9“ durch das Zitat „§ 29 Abs. 8 bis 10“ ersetzt.
	178. Im § 79 Abs. 3 wird in der Z 1 nach dem Zitat „§ 64“ ein Beistrich eingefügt und das Wort „oder“ durch das Zitat „§ 69 Abs. 10,“ ersetzt.
	179. Im § 79 Abs. 3 werden nach der Z 3 folgende Z 3a und 3b eingefügt:
	180. Im § 79 Abs. 3 Z 7 wird nach der Wortfolge „gefährliche Abfälle“ die Wortfolge „oder POP-Abfälle“ und nach der Wortfolge „besondere Gefahren“ die Wortfolge „oder Besonderheiten der Abfälle“ eingefügt.
	181. Im § 79 Abs. 3 wird am Ende der Z 10 vor dem Beistrich die Wortfolge „oder die Abbestellung gemäß § 26 Abs. 5a nicht anzeigt“ angefügt.
	182. § 79 Abs. 3 Z 10a lautet:
	183. Im § 79 Abs. 3 Z 16 wird nach dem Wort „EG-VerbringungsV“ die Wortfolge „oder § 72b“ eingefügt.
	184. Im § 83 Abs. 1 wird am Ende der Z 1 vor dem Beistrich die Wortfolge „und die Nachweise gemäß § 15 Abs. 9 und § 69 Abs. 10“ angefügt.
	185. Im § 87 Abs. 2 wird nach dem Wort „Bundes-Abfallwirtschaftsplans“ die Wortfolge „und für die Erfüllung unionsrechtlicher und internationaler Berichtspflichten“ eingefügt.
	186. Im § 87 Abs. 7 entfällt nach der Wortfolge „gemäß Vereinsgesetz, BGBl. I Nr. 66/2002,“ das Wort „und“ und wird nach der Wortfolge „gemäß § 6 Abs. 4 des E-Government-Gesetzes, BGBl. I Nr. 10/2004,“ die Wortfolge „und das Unternehmensregister gemäß...
	187. Dem § 87 wird folgender Abs. 10 angefügt:
	188. Dem § 87a wird folgender Abs. 7 angefügt:
	189. Im § 87c wird im Abs. 1 das Zitat „Art. 132 Abs. 5 B-VG“ durch das Zitat „Art. 132 Abs. 4 B-VG“ ersetzt.
	190. Im § 87c wird im Abs. 2 letzter Satz nach der Wortfolge „auf der Grundlage dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheides“ die Wortfolge „ , ausgenommen Erlaubnisbescheide gemäß § 25a Abs. 1,“ eingefügt.
	191. Dem § 87c wird folgender Abs. 6 angefügt:
	192. Dem § 88 wird folgender Abs. 4 angefügt:
	193. Im § 89 wird in der Z 1 am Ende der lit. d der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende lit. e angefügt:
	194. Dem § 89 wird folgende Z 5 angefügt:
	195. Der Text des § 89a erhält die Absatzbezeichnung „(1)“ und folgender Abs. 2 wird angefügt:
	196. § 91 Abs. 39, in dem festgelegt wird, dass § 22 Abs. 5a und § 87a Abs. 3, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2019, mit 1. Juli 2020 in Kraft treten und der durch die Novelle BGBl. I Nr. 104/2019 eingefügt wurde, erhält die ...
	197. Dem § 91 werden folgende Abs. 43 bis 47 angefügt:
	198. Nach dem Anhang 1 werden folgende Anhänge 1a und 1b eingefügt:


	„Anhang 1a
	Ziele für die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling  und die sonstige stoffliche Verwertung
	Zielvorgaben Siedlungsabfälle

	Zielvorgaben Bau- und Abbruchabfälle
	Zielvorgaben Einwegkunststoff-Getränkeflaschen
	Berechnung der Erreichung der Zielvorgaben
	Anhang 1b
	Beispiele für wirtschaftliche Instrumente und andere Maßnahmen zur Schaffung von Anreizen für die Anwendung der Abfallhierarchie gemäß § 1 Abs. 2a
	199. Im Anhang 2 Tabelle 1 Verwertungsverfahren lautet die Fußnote 2 zum Eintrag „R3 Recycling/Rückgewinnung organischer Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet werden (einschließlich der Kompostierung und sonstiger biologischer Umwandlungsverfahre...
	200. Im Anhang 2 Tabelle 1 Verwertungsverfahren wird zum Eintrag „R4 Recycling/Rückgewinnung von Metallen und Metallverbindungen“ folgende Fußnote „2a)“ eingefügt:
	201. Im Anhang 2 Tabelle 1 Verwertungsverfahren lautet die Fußnote 3 zum Eintrag „R5 Recycling/Rückgewinnung von anderen anorganischen Stoffen“:
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